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Prüfungsvermerk des unabhängigen 
Wirtschaftsprüfers über eine betriebswirt-
schaftliche Prüfung zur Erlangung begrenzter 
Sicherheit in Bezug auf die Konzern-Nachhaltig-
keitserklärung 

An den Verwaltungsrat der Investitionsbank Berlin Unternehmensverwaltung Anstalt öffentli-
chen Rechts, 

Prüfungsurteil 

Wir haben die in einem eigenen Abschnitt des Konzern-Lageberichts enthaltene Konzern-
Nachhaltigkeitserklärung der IBB Unternehmensverwaltung Anstalt öffentlichen Rechts für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 einer betriebswirtschaftlichen 
Prüfung zur Erlangung begrenzter Sicherheit unterzogen. Die Konzern-Nachhaltigkeitserklä-
rung wurde zur Erfüllung der Anforderungen der Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 (Corporate Sustainability Reporting Direc-
tive, CSRD) und des Artikels 8 der Verordnung (EU) 2020/852 sowie der §§ 315b und 315c 
HGB sowie des § 340i Abs. 5 HGB an eine nichtfinanzielle Konzernerklärung und der §§ 289b 
bis 289e HGB sowie § 340a Abs. 1a HGB an eine nichtfinanzielle Erklärung der Anstalt aufge-
stellt. 

Auf der Grundlage der durchgeführten Prüfungshandlungen und der erlangten Prüfungsnach-
weise sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die uns zu der Auffassung veranlassen, 
dass die beigefügte Konzern-Nachhaltigkeitserklärung nicht in allen wesentlichen Belangen in 
Übereinstimmung mit den Anforderungen der CSRD und des Artikels 8 der Verordnung (EU) 
2020/852, der §§ 315b und 315c HGB sowie des § 340i Abs. 5 HGB an eine nichtfinanzielle 
Konzernerklärung, der §§ 289b bis 289e HGB sowie des § 340a Abs. 1a HGB an eine nichtfi-
nanzielle Erklärung der Anstalt sowie mit den von den gesetzlichen Vertretern der Anstalt dar-
gestellten konkretisierenden Kriterien aufgestellt worden ist. Dieses Prüfungsurteil schließt ein, 
dass uns keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die uns zu der Auffassung veranlassen,  

• dass die beigefügte Konzern-Nachhaltigkeitserklärung nicht in allen wesentlichen Belangen 
den Europäischen Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESRS) entspricht, 
einschließlich dass der von der Anstalt durchgeführte Prozess zur Identifizierung von Infor-
mationen, die in der Konzern-Nachhaltigkeitserklärung aufzunehmen sind (die Wesentlich-
keitsanalyse), nicht in allen wesentlichen Belangen in Übereinstimmung mit der in der Kon-
zern-Nachhaltigkeitserklärung aufgeführten Beschreibung steht, bzw. 

• dass die Angaben im Abschnitt „Angaben gemäß Taxonomie-Verordnung“ in der Konzern-
Nachhaltigkeitserklärung nicht in allen wesentlichen Belangen Artikel 8 der Verordnung 
(EU) 2020/852 entsprechen. 
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Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung des vom International Auditing and Assurance 
Standards Board (IAASB) herausgegebenen „International Standard on Assurance Engage-
ments (ISAE) 3000 (Revised): Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of His-
torical Financial Information“ durchgeführt. 

Bei einer Prüfung zur Erlangung einer begrenzten Sicherheit unterscheiden sich die durchge-
führten Prüfungshandlungen im Vergleich zu einer Prüfung zur Erlangung einer hinreichenden 
Sicherheit in Art und zeitlicher Einteilung und sind weniger umfangreich. Folglich ist der er-
langte Grad an Prüfungssicherheit erheblich niedriger als die Prüfungssicherheit, die bei 
Durchführung einer Prüfung mit hinreichender Prüfungssicherheit erlangt worden wäre.  

Unsere Verantwortung nach ISAE 3000 (Revised) ist im Abschnitt „Verantwortung des Wirt-
schaftsprüfers für die Prüfung der Konzern-Nachhaltigkeitserklärung“ weitergehend beschrie-
ben.  

Wir sind von der Anstalt unabhängig in Übereinstimmung mit den europarechtlichen sowie den 
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Unsere Wirt-
schaftsprüferpraxis hat die Anforderungen an das Qualitätssicherungssystem des vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) herausgegebenen IDW Qualitätsmanagementstandards: Anforde-
rungen an das Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QMS 1 (09.2022) 
und des vom IAASB herausgegebenen International Standard on Quality Management 
(ISQM) 1 angewendet. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnach-
weise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verwaltungsrats für die Konzern-
Nachhaltigkeitserklärung 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung der Konzern-Nachhaltigkeits-
erklärung in Übereinstimmung mit den Anforderungen der CSRD sowie den einschlägigen 
deutschen gesetzlichen und weiteren europäischen Vorschriften sowie mit den von den ge-
setzlichen Vertretern der Anstalt dargestellten konkretisierenden Kriterien und für die Ausge-
staltung, Implementierung und Aufrechterhaltung der internen Kontrollen, die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung einer Konzern-Nachhaltigkeitserklärung in Übereinstim-
mung mit diesen Vorschriften zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellun-
gen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Konzern-Nachhaltigkeitser-
klärung) oder Irrtümern ist. 

Diese Verantwortung der gesetzlichen Vertreter umfasst die Einrichtung und Aufrechterhaltung 
des Prozesses der Wesentlichkeitsanalyse, die Auswahl und Anwendung angemessener Me-
thoden zur Aufstellung der Konzern-Nachhaltigkeitserklärung sowie das Treffen von Annah-
men und die Vornahme von Schätzungen und die Ermittlung von zukunftsorientierten Informa-
tionen zu einzelnen nachhaltigkeitsbezogenen Angaben. 

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Prozesses der Aufstellung der 
Konzern-Nachhaltigkeitserklärung. 
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Inhärente Grenzen bei der Aufstellung der Konzern-Nachhaltigkeitserklärung 

Die CSRD sowie die einschlägigen deutschen gesetzlichen und weiteren europäischen Vor-
schriften enthalten Formulierungen und Begriffe, die erheblichen Auslegungsunsicherheiten 
unterliegen und für die noch keine maßgebenden umfassenden Interpretationen veröffentlicht 
wurden. Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Vertretbarkeit der Auslegungen 
solcher Formulierungen und Begriffe der IBB Unternehmensverwaltung Anstalt öffentlichen 
Rechts. Da solche Formulierungen und Begriffe unterschiedlich durch Regulatoren oder Ge-
richte ausgelegt werden können, ist die Gesetzmäßigkeit von Messungen oder Beurteilungen 
der Nachhaltigkeitssachverhalte auf Basis dieser Auslegungen unsicher.  

Diese inhärenten Grenzen betreffen auch die Prüfung der Konzern-Nachhaltigkeitserklärung. 

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung der Konzern-Nachhaltigkeits-
erklärung 

Unsere Zielsetzung ist es, auf Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung ein Prüfungsur-
teil mit begrenzter Sicherheit darüber abzugeben, ob uns Sachverhalte bekannt geworden 
sind, die uns zu der Auffassung veranlassen, dass die Konzern-Nachhaltigkeitserklärung nicht 
in allen wesentlichen Belangen in Übereinstimmung mit der CSRD sowie den einschlägigen 
deutschen gesetzlichen und weiteren europäischen Vorschriften sowie den von den gesetzli-
chen Vertretern der Anstalt dargestellten konkretisierenden Kriterien aufgestellt worden ist, so-
wie einen Prüfungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zur Konzern-Nachhaltigkeits-
erklärung beinhaltet.  

Im Rahmen einer Prüfung zur Erlangung einer begrenzten Sicherheit gemäß ISAE 3000 
(Revised) üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 
Darüber hinaus 

• erlangen wir ein Verständnis über den für die Aufstellung der Konzern-Nachhaltigkeitserklä-
rung angewandten Prozess, einschließlich des von der Anstalt durchgeführten Prozesses 
der Wesentlichkeitsanalyse zur Identifizierung der zu berichtenden Angaben in der Kon-
zern-Nachhaltigkeitserklärung. 

• identifizieren wir Angaben, bei denen die Entstehung einer wesentlichen falschen Darstel-
lung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern wahrscheinlich ist, planen und füh-
ren Prüfungshandlungen durch, um diese Angaben zu adressieren und eine das Prüfungs-
urteil unterstützende begrenzte Prüfungssicherheit zu erlangen. Das Risiko, dass eine aus 
dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, 
ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstel-
lung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschun-
gen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftset-
zen interner Kontrollen beinhalten können. Außerdem ist das Risiko, eine wesentliche 
falsche Darstellung in Informationen aus der Wertschöpfungskette nicht aufzudecken, die 
aus Quellen stammen, die nicht unter der Kontrolle des Unternehmens stehen (Informatio-
nen aus der Wertschöpfungskette), in der Regel höher als das Risiko, eine wesentliche 
Falschdarstellung in Informationen nicht aufzudecken, die aus Quellen stammen, die unter 
der Kontrolle der Anstalt stehen, da sowohl die gesetzlichen Vertreter des Unternehmens 
als auch wir als Prüfer in der Regel Beschränkungen beim direkten Zugang zu den Quellen 
von Informationen aus der Wertschöpfungskette unterliegen. 

• würdigen wir die zukunftsorientierten Informationen, einschließlich der Angemessenheit der 
zugrunde liegenden Annahmen. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Informationen abweichen. 



 

 

 [kpmg|logo] Investitionsbank Berlin Unternehmensverwaltung AöR | Prüfungsvermerk 31.12.2024 | 10026300-16216446 | 4 

Zusammenfassung der vom Wirtschaftsprüfer durchgeführten Tätigkeiten 

Eine Prüfung zur Erlangung einer begrenzten Sicherheit beinhaltet die Durchführung von Prü-
fungshandlungen zur Erlangung von Nachweisen über die Nachhaltigkeitsinformationen. Art, 
zeitliche Einteilung und Umfang der ausgewählten Prüfungshandlungen liegen in unserem 
pflichtgemäßen Ermessen. 

Bei der Durchführung unserer Prüfung mit begrenzter Sicherheit haben wir:  

• die Eignung der von den gesetzlichen Vertretern in der Konzern-Nachhaltigkeitserklärung 
dargestellten Kriterien insgesamt beurteilt.  

• die gesetzlichen Vertreter und relevanten Mitarbeiter befragt, die in die Aufstellung der Kon-
zern-Nachhaltigkeitserklärung einbezogen wurden, über den Aufstellungsprozess, ein-
schließlich des von der Anstalt durchgeführten Prozesses der Wesentlichkeitsanalyse zur 
Identifizierung der zu berichtenden Angaben in der Konzern-Nachhaltigkeitserklärung, so-
wie über die auf diesen Prozess bezogenen internen Kontrollen.  

• die von den gesetzlichen Vertretern angewandten Methoden zur Aufstellung der Konzern-
Nachhaltigkeitserklärung beurteilt.  

• die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern angegebenen geschätzten Werte 
und der damit zusammenhängenden Erläuterungen beurteilt. Wenn die gesetzlichen Ver-
treter in Übereinstimmung mit den ESRS die zu berichtenden Informationen über die Wert-
schöpfungskette für einen Fall schätzen, in dem die gesetzlichen Vertreter nicht in der Lage 
sind, die Informationen aus der Wertschöpfungskette trotz angemessener Anstrengungen 
einzuholen, ist unsere Prüfung darauf begrenzt zu beurteilen, ob die gesetzlichen Vertreter 
diese Schätzungen in Übereinstimmung mit den ESRS vorgenommen haben, und die Ver-
tretbarkeit dieser Schätzungen zu beurteilen, aber nicht Informationen über die Wertschöp-
fungskette zu ermitteln, die die gesetzlichen Vertreter nicht einholen konnten.  

• Befragungen zu ausgewählten Informationen in der Konzern-Nachhaltigkeitserklärung 
durchgeführt. 

• Einsichtnahme in ausgewählte Einzelnachweise vorgenommen. 

• die Darstellung der Informationen in der Konzern-Nachhaltigkeitserklärung gewürdigt. 

• den Prozess zur Identifikation der taxonomiefähigen und taxonomiekonformen Wirtschafts-
aktivitäten und der entsprechenden Angaben in der Konzern-Nachhaltigkeitserklärung ge-
würdigt. 
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@@linksunterzeichner--@@ @@rechtsunterzeichner--@@

Dem Auftrag, in dessen Erfüllung wir vorstehend benannte Leistungen für die IBB Unterneh-
mensverwaltung Anstalt öffentlichen Rechts erbracht haben, lagen die Allgemeinen Auftrags-
bedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften vom 1. Januar 2024 zugrunde (www. kpmg.de/AAB_2024). Durch Kenntnisnahme 
und Nutzung der im Prüfungsvermerk enthaltenen Informationen bestätigt jeder Empfänger, 
die dort getroffenen Regelungen (einschließlich der Haftungsbeschränkung auf EUR 4 Mio für 
Fahrlässigkeit in Ziffer 9 der AAB) zur Kenntnis genommen zu haben, und erkennt deren Gel-
tung im Verhältnis zu uns an. 

  

Berlin, den 28. Februar 2025   

KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

  
Dielehner 
Wirtschaftsprüfer 

Koch 
Wirtschaftsprüfer 

Anlage 

Auszug des Abschnitts im Konzern-Lagebericht über die Konzern-
Nachhaltigkeitserklärung der Investitionsbank Berlin Unternehmens-
verwaltung Anstalt öffentlichen Rechts für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 
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Konzern-Nachhaltigkeitserklärung 
Die vorliegende Konzern-Nachhaltigkeitserklärung für das Geschäftsjahr 2024 der IBB Unternehmensver-
waltung AöR (im Folgenden „IBB UV“) informiert umfangreich über Nachhaltigkeitsthemen, die im Zusam-
menhang mit den drei wesentlichen Bereichen Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und verantwor-
tungsvolle Unternehmensführung (Governance) stehen.  

In den Vorjahren erfolgte der nichtfinanzielle Konzernbericht der IBB UV gemäß CSR-Richtlinie-Umset-
zungsgesetz vom 11.04.2017 und §§ 340i Abs. 5 i. V. m. § 315b und c HGB gesondert und wurde außerhalb 
des Konzernlageberichts veröffentlicht.  

Für das Geschäftsjahr 2024 war eine Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäß den regulatorischen Anforde-
rungen nach Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie) und Corporate Sustainability Reporting Directive 
(CSRD) vorgesehen. EU-Mitgliedsstaaten sind nach Artikel 3 Abs. 1 CSRD dazu verpflichtet, die CSRD in ihr 
nationales Recht umzusetzen. Da sich das CSRD-Umsetzungsgesetz in Deutschland weiterhin im Regie-
rungsentwurf befindet, erfolgt die nichtfinanzielle Berichterstattung für das Geschäftsjahr 2024 wie für 2023 
weiterhin gemäß CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz vom 11.04.2017 und §§ 340i Abs. 5 i. V. m. § 315b und 
c HGB. Nach §315b Abs. 3 HGB kann dabei ein „anerkannter Standard verwendet werden, solange dieser 
den Anforderungen des Artikel 19a der Richtlinie 2014/95/EU entspricht und die wesentlichen Informationen 
im Hinblick auf die Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange sowie die Governance-Aspekte in ausreichen-
der Weise behandelt“.  

Die offengelegten, nichtfinanziellen Informationen für das Geschäftsjahr 2024 richten sich deshalb erstmalig 
nach den Anforderungen gemäß CSRD-Richtlinie bzw. den europäischen Nachhaltigkeitsberichtsstandards 
ESRS (European Sustainability Reporting Standards) und werden nach Artikel 19a Abs. 1 und Artikel 29a 
CSRD in den Konzernlagebericht der IBB UV integriert.  

Die erstmalige und vollständige Nutzung der ESRS als Rahmenwerk gem. §§ 315c Abs. 3 i. V. m. 289d HGB 
erfolgt aufgrund der Bedeutung der ESRS als durch die Europäische Kommission angenommene Berichts-
standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Dabei wird diese Konzern-Nachhaltigkeitserklärung auf 
konsolidierter Basis für die IBB UV aufgestellt und erfüllt gleichzeitig alle Anforderungen an die Nachhaltig-
keitserklärung für die IBB UV gemäß ESRS nach Artikel 29b Abs. 1 und 2 CSRD wie auch die Anforderun-
gen an die nichtfinanziellen Berichtspflichten nach §§ 289b ff. HGB und 315b bis 315c HGB. Eine Gegen-
überstellung der Anforderung gemäß CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz vom 11.04.2017 und §§ 340i Abs. 5 
i. V. m. § 315b und c HGB mit den Datenpunkten der vorliegenden Konzern-Nachhaltigkeitserklärung, in wel-
chen die Anforderungen abgedeckt sind, befindet sich in der Anlage.  

Für den Berichtsstichtag 31.12.2024 unterliegen in Deutschland nach Art. 19a bzw. 29a der DVO 
2014/95/EU nur Unternehmen einer Pflicht zur Umsetzung der EU Taxonomie Verordnung, die in den An-
wendungsbereich der Bilanzrichtlinie 2013/34/EU fallen. Die IBB UV ist Anstalt des Öffentlichen Rechts und 
mithin nicht direkt betroffen. In Artikel 8 Abs. 1 der CSRD-Richtlinie (2022/2464) wird festgelegt, dass Unter-
nehmen, die nach den Anforderungen der CSRD-Richtlinie Bericht erstatten, auch über die Auswirkungen 
ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten auf die Umweltziele der Union gemäß der EU-Taxonomie-Verordnung (Ver-
ordnung (EU) 2020/852) und darüber, inwieweit ihre Tätigkeiten mit den Kriterien der EU-Taxonomie über-
einstimmen, angemessen informieren müssen. Zur vollständigen Erfüllung der Anforderung der CSRD und 
ESRS erfolgt deshalb die Berichterstattung gem. Art. 8 Taxonomie-Verordnung innerhalb des „ESRS E1: 
Klimawandel“ der vorliegenden Konzern-Nachhaltigkeitserklärung.  
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1. ESRS 2: Allgemeine Angaben 
1.1 Grundlagen für die Erstellung 

1.1.1 BP-1: Allgemeine Grundlagen für die Erstellung der Nachhaltigkeitserklärung 

5. Konsolidierungskreis der Nachhaltigkeitserklärung 

a) Konsolidierungskreis 

In diesem Kapitel werden Informationen zur Erstellung der Konzern-Nachhaltigkeitserklärung nach CSRD 
offengelegt. Dies umfasst insbesondere Angaben zum Konsolidierungskreis der IBB UV, zur Abdeckung der 
vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette, zum Auslassen von Informationen aufgrund von geistigem 
Eigentum oder Innovationen und bei Bedarf Angaben über Ausnahmeregelungen.  

Gemäß ESRS 1.102 nimmt die IBB UV als Mutterunternehmen, das eine konsolidierte Nachhaltigkeitserklä-
rung erstellt, die Bewertung der wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen für die gesamte IBB UV 
unter Einbeziehung aller Tochterunternehmen vor, unabhängig von der rechtlichen Konzernstruktur. Daraus 
folgt, dass alle Tochterunternehmen der IBB UV unabhängig ihrer Größe, Beschäftigtenzahl oder finanziellen 
Wesentlichkeit in die Wesentlichkeitsanalyse mit einbezogen werden müssen.  

Für die Definition von „Tochterunternehmen“ wird die Definition des finanziellen Jahresabschlusses verwen-
det. Zu den wesentlichen strategischen Beteiligungen der IBB Gruppe für die Umsetzung des Förderauftrags 
des Landes Berlin zählen die Investitionsbank Berlin, die IBB Business Team GmbH, die IBB Beteiligungs-
gesellschaft mbH und die IBB Capital GmbH. Der Konsolidierungskreis umfasst neben der IBB UV als Mut-
terunternehmen zehn vollkonsolidierte Tochterunternehmen: 

Konsolidierte Unternehmen  Anteil IBB UV (%) un-
mittelbar  

Anteil IBB UV (%) 
mittelbar  

Investitionsbank Berlin AöR, Berlin  100,0 
 

IBB Beteiligungsgesellschaft mbH, Berlin  100,0  
 

IBB Business Team GmbH, Berlin  100,0  
 

ipal Gesellschaft für Patentverwertung Berlin mbH, Ber-
lin  

100,0 
 

VC Fonds Berlin GmbH, Berlin  
 

100,0  
VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin GmbH, Berlin  

 
100,0  

VC Fonds Technologie Berlin GmbH, Berlin  
 

100,0  
IBB Capital GmbH, Berlin  100,0 

 

EMII EU Malaria Fund Berlin Institutional Investors 
GmbH & Co. KG, Berlin   

100,0  
 

EMF EU Malaria Fund Berlin GmbH & Co. KG, Berlin  
 

100,0 
 

Daneben hält die IBB UV Anteile an weiteren Unternehmen, darunter mehrere Beteiligungen im Interesse 
des Landes Berlin: 

Nicht konsolidierte Unternehmen  Anteil im Be-
sitz (%)  

Immobiliengesellschaft Spreestadt-Wegelystraße mbH (IGSW), Berlin   100,0 
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Nicht konsolidierte Unternehmen  Anteil im Be-
sitz (%)  

House of Finance and Tech Berlin GmbH (HoFT), Berlin; ehemals „BTGI Berliner Träger-
gesellschaft für Gewerbe-Infrastrukturmaßnahmen mbH“  

51,0  

EMM EU Malaria Fund Berlin Managementgesellschaft mbH, Berlin  100,0  

DAB Digitalagentur Berlin GmbH, Berlin  100,0  

Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH, Potsdam 50,0  

Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH, Berlin  31,5  

Berlin Tourismus & Kongress GmbH, Berlin  25,0  

Peppermint CBF 1 GmbH & Co. KG, Berlin  19,9  

European Social Innovations and Impact Fund GmbH & Co. KG, Berlin  3,2  

div. Bet. der VC-Fonds  div. 

div. Bet. der IBB Capital  div.  
 

Die Konzern-Nachhaltigkeitsklärung bezieht sich ausschließlich auf die vier wesentlichen strategischen Ge-
sellschaften. Diese werden im nachfolgenden CSRD-Bericht unter dem Begriff „IBB Gruppe“ zusammenge-
fasst. 

b) Weitere Informationen zum Konsolidierungskreis 

Die Konzern-Nachhaltigkeitsklärung der IBB UV ist konsistent mit dem finanziellen Teil des Konzernlagebe-
richts und nutzt den handelsrechtlichen Konsolidierungskreis.  

c) Berücksichtigung der Wertschöpfungskette 

Die Nachhaltigkeitserklärung berücksichtigt Informationen über die wesentlichen Auswirkungen, Risiken und 
Chancen, die mit den direkten und indirekten Geschäftsbeziehungen der IBB UV und ihrer Tochterunterneh-
men in der vor- und/oder nachgelagerten Wertschöpfungskette im Zusammenhang stehen. Die genaue Dar-
stellung der Wertschöpfungskette erfolgt in SBM-1 Absatz. 42. 

d) Geistiges Eigentum, Know-how oder Ergebnisse von Innovationen  

Im Rahmen der Erstellung der Nachhaltigkeitserklärung musste nicht davon Gebrauch gemacht werden, In-
formationen, die sich auf geistiges Eigentum, Know-how oder die Ergebnisse von Innovation beziehen, aus-
zulassen. 

e) Besondere Ausnahmeregelungen  

Bei der IBB UV handelt es sich weder um ein Unternehmen nach Artikel 19a Absatz 3 der Richtlinie 
2013/34/EU noch um ein Unternehmen nach Artikel 29a Absatz 3 der Richtlinie 2013/34/EU, sodass diese 
Anforderung nicht anwendbar ist. 

1.1.2 BP-2: Angaben im Zusammenhang mit spezifischen Umständen 

6. Angaben im Zusammenhang mit spezifischen Umständen 

In den englischen Versionen der Standards des ESRS werden häufig die Bezeichnungen „Policy“ und „Stra-
tegy“ verwendet. In der offiziellen, deutschen Übersetzung werden die Wörter mit „Konzepte“ und „Strate-
gien“ übersetzt. Es wird entgegen der offiziellen Übersetzung das Wort „Policy“ innerhalb der vorliegenden 
Nachhaltigkeitserklärung bei Inhalten, die die gesamte IBB UV betreffen mit „Gruppenrichtlinien der IBB UV“ 
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und bei Inhalten, die nur einzelne Töchter betreffen mit „Einzelrichtlinien der Tochtergesellschaft“ übersetzt. 
Darunter versteht die IBB UV verbindliche Vorgaben, die den Rahmen für interne und externe Handlungen, 
Entscheidungen und Verhaltensweisen festlegen. Dazu zählen unter anderem die schriftlich fixierte Ordnung 
(SFO), diverse Leitlinien, Arbeitsanweisungen und Dienstvereinbarungen. Das Wort „Strategy“ wird mit dem 
Wort „Strategie" übersetzt.  

Weitere spezifische Umstände liegen nicht vor. 

9. Angewandte Zeithorizonte 

Da die gleichen Zeithorizonte, die in ESRS 1 Abschnitt 6.4 bei der Erstellung der Nachhaltigkeitserklärung 
aufgeführt sind, genutzt wurden, ist eine eigene Definition oder Begründung nicht erforderlich. 

10. Schätzungen zur Wertschöpfungskette 

Im Folgenden werden die jeweiligen Abschnitte angegeben, bei denen für die Bestimmung der quantitativen 
Parameter indirekte Quellen als Schätzungen verwendet wurden. Eine genaue Beschreibung, die für die 
Messung zugrunde gelegt wurden, sind in den entsprechenden Abschnitten aufgeführt:  

 ESRS E1-1: Übergangsplan für den Klimaschutz  

 ESRS E1-3: Maßnahmen und Mittel im Zusammenhang mit der Klimastrategie   

 ESRS E1-4: Ziele im Zusammenhang mit dem Klimaschutz und der Anpassung an den Klimawandel  

 ESRS E1-5: Energieverbrauch und Energiemix  

 ESRS E1-6: THG-Bruttoemissionen der Kategorien Scope 1, Scope 2 und Scope 3 sowie THG Gesam-
temissionen 

11. Quellen für Schätzungen und Ergebnisunsicherheit 

Im Folgenden werden die jeweiligen Abschnitte angegeben, bei denen für die Bestimmung der quantitativen 
Parameter und/oder Geldbeträge Ergebnisunsicherheiten durch Schätzungen und/oder Annahmen vorliegen 
können. Eine genaue Beschreibung der Annahmen und Beurteilungen, die für die Messung relevant sind, 
werden in den entsprechenden Abschnitten aufgeführt:  

 ESRS S1-7: Merkmale der nicht angestellten Beschäftigten  

 ESRS E1-1: Übergangsplan für den Klimaschutz  

 ESRS E1-3: Maßnahmen und Mittel im Zusammenhang mit der Klimastrategie  

 ESRS E1-4: Ziele im Zusammenhang mit dem Klimaschutz und der Anpassung an den Klimawandel 

 ESRS E1-5: Energieverbrauch und Energiemix  

 ESRS E1-6: THG-Bruttoemissionen der Kategorien Scope 1, Scope 2 und Scope 3 sowie THG Gesam-
temissionen 

13. Änderungen bei der Erstellung oder Darstellung von Nachhaltigkeitsinformationen 

Für das Geschäftsjahr 2023 erfolgte der nichtfinanzielle Konzernbericht der IBB UV gemäß CSR-Richtlinie-
Umsetzungsgesetz vom 11.04.2017 und §§ 340i Abs. 5 i. V. m. § 315b und c HGB gesondert und wurde au-
ßerhalb des Konzernlageberichts veröffentlicht.  

Für das Geschäftsjahr 2024 erfolgt die Konzern-Nachhaltigkeitserklärung, nicht wie für 2023 gesondert, son-
dern innerhalb des Konzernlageberichts. Die offengelegten Informationen für das Geschäftsjahr 2024 richten 
sich erstmalig nach den Anforderungen gemäß CSRD-Richtlinie bzw. den europäischen Nachhaltigkeitsbe-
richtsstandards (ESRS - "European Sustainability Reporting Standards"), weshalb ein ausführlicher Ver-
gleich zu Änderungen der offengelegten Informationen nach CSRD erst in der nächsten Erklärung erfolgen 
kann. Auch die Wesentlichkeitsanalyse nach CSRD bzw. ESRS wurde für die aktuelle Erklärung zum ersten 
Mal durchgeführt. 
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Die in dem Bericht für das Geschäftsjahr 2023 angegebenen Informationen wurden in die vorliegende Erklä-
rung aufgenommen und ergänzt. Eine wesentliche Änderung der Datenpunkte (qualitativ und quantitativ) ist 
nicht erfolgt. 

14. Fehler bei der Berichterstattung in früheren Berichtszeiträumen 

Siehe ESRS 2, BP 2, Absatz 13. Es kam in früheren Berichtszeiträumen nicht zu wesentlichen Fehlern ge-
mäß ESRS 1, Abschnitt 7.5. 

15. Angaben aufgrund anderer Rechtsvorschriften oder allgemein anerkannter Verlautbarungen zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung 

Die IBB UV nimmt keine Nachhaltigkeitsinformationen auf der Grundlage anderer Rechtsvorschriften oder 
allgemein anerkannter Standards und Rahmen für die Nachhaltigkeitsberichterstattung in ihre Nachhaltig-
keitserklärung auf. 

16. Aufnahme von Informationen mittels Verweis 

Es liegen keine Angabepflichten vor, die mittels Verweis erfüllt werden. 

17. Anwendung der Bestimmungen für stufenweise Angabepflichten gemäß ESRS 1 Anlage C 

Zum Stichtag 31.12.2024 waren in der IBB Gruppe insgesamt 1.047 Personen beschäftigt, weshalb keine 
Informationen aufgrund der Beschäftigtenzahl ausgelassen werden. 

1.2 Governance 

1.2.1 GOV-1: Die Rolle des Vorstands und der Aufsichtsgremien 

21. Zusammensetzung und Diversität der Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsor-
gane 

a) Anzahl der geschäftsführenden und nicht geschäftsführenden Mitglieder  

Geschäftsführende Mitglieder und nicht geschäftsführende Mitglieder in den Verwaltungs-, Leitungs- und 
Aufsichtsorganen der IBB UV und IBB: 

Geschäftsführende Mitglieder  3  

Nicht-Geschäftsführende Mitglieder  9  
 

b) Vertretung von Beschäftigten und anderen Arbeitskräften 

Gemäß § 10 Absatz 1 b) Investitionsbankgesetz (IBBG) wurden drei Mitglieder des Verwaltungsrats vom 
Personalrat der IBB bestellt. 

c) Relevante Fachkenntnisse und Fähigkeiten 

Zu den Erfahrungen, die für die Sektoren, Produkte und geografischen Standorte des Unternehmens rele-
vant sind, gehören unter anderem:  

 Kenntnisse des Bankgeschäfts, der Wirtschaftsförderung, des Immobiliengeschäfts (Kredit und Zu-
schussgeschäft), der Arbeitsmarktförderung, im Treasury sowie der gesetzlichen und regulatorischen 
Anforderungen  

 Erfahrungen in der Förderbankenlandschaft, insbesondere des Marktumfelds, der einzelnen Geschäfts-
felder, der Kundenbedürfnisse und der strategischen Ausrichtung der Institute insbesondere mit Blick auf 
die Digitalisierung  
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 ESG-Risiken & Auswirkungen von Finanzinstituten/Banken/Förderbanken auf Mensch und Umwelt  

 Erkennung und Verwertung von Chancen im Hinblick auf die geschäftliche Nachhaltigkeit  

Die Tätigkeiten von IBB UV, IBB und ihren Schwestergesellschaften fokussieren sich auf den Standort Ber-
lin. Vor diesem Hintergrund ist internationale Erfahrung für die Vorstands- und Verwaltungsratsmitglieder 
nicht zwingend erforderlich. 

d) Geschlechterverteilung  

Geschlechterverteilung in den Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der IBB UV und IBB: 

Prozentualer Anteil an Männer im Verwaltungsrat 55,6  

Prozentualer Anteil an Frauen im Verwaltungsrat 44,4  

Ø Frau/Mann 0,8  
 
 

Prozentualer Anteil an Männer im Vorstand 66,7  

Prozentualer Anteil an Frauen im Vorstand 33,3  

Ø Frau/Mann 0,3  

e) Unabhängige Gremienmitglieder 

Der Verwaltungsrat der IBB UV und IBB besteht aus neun Mitgliedern, davon drei von der Personalvertre-
tung zu bestellenden Mitgliedern. Jeweils eines der von der Trägerversammlung zu bestellenden Mitglieder 
gehört den Senatsverwaltungen an, die für Bau- und Wohnungswesen, Finanzen sowie Wirtschaft zuständig 
sind. Damit ist der Prozentsatz der unabhängigen Mitglieder mit 66 % anzugeben. Der Vorsitzende des Ver-
waltungsrats zählt zu den unabhängigen Mitgliedern. 

22. Aufgaben und Zuständigkeiten der Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane 

a) Übersicht der Mitglieder 

Die Mitglieder des Vorstands sowie des Verwaltungsrats der IBB UV und IBB werden nachfolgend aufge-
führt:  

Vorstand der IBB UV und IBB 
 Dr. Hinrich Holm (Vorsitzender) 
 Angeliki Krisilion 
 Dr. Stephan Brandt (seit 01.04.2024) 

 
Verwaltungsrat der IBB UV und IBB 

 Dr. Axel Nawrath (Vorsitzender), ehemaliger Vorstandsvorsitzender der L-Bank 
 Franziska Giffey, Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe des Landes Berlin (stellvertretende 

Vorsitzende) 
 Christian Gaebler, Senator für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen des Landes Berlin 
 Maren Kern, Mitglied des Vorstands für den BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsun-

ternehmen e.V. 
 Dr. Iris Reinelt, Vorstandsmitglied der L-Bank 
 Wolfgang Schyrocki, Staatssekretär der Senatsverwaltung für Finanzen des Landes Berlin 
 Nadja Bernstein, Mitarbeiterin der Investitionsbank Berlin (von Personalvertretung der IBB bestellt) 
 Michael Bomke, Mitarbeiter der Investitionsbank Berlin (von Personalvertretung der IBB bestellt) 
 Christian Riemer, Mitarbeiter der Investitionsbank Berlin (von Personalvertretung der IBB bestellt) 
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b) Zuständigkeiten in Bezug auf Auswirkungen, Risiken und Chancen 

Die Verantwortung zur Umsetzung von ESG-Themen liegt grundsätzlich bei den jeweiligen Vorstandsmitglie-
dern der IBB UV und IBB gemäß der Ressortverteilung. Der Gesamtvorstand hat einen ESG-Officer sowie 
eine Unit ESG-Management mit direkter Berichtslinie an den Vorstandsvorsitzenden etabliert. Das ESG-Ma-
nagement verfolgt insbesondere das gruppenweite strategische Ziel der Transformation zur „Impact“ 
Gruppe. Bei der „Impact“-Gruppe geht es um die Weiterentwicklung der Nachhaltigkeits- und Klimastrategie 
und die Implementierung in der IBB Gruppe sowie die Durchführung der gruppenweiten Wesentlichkeitsana-
lyse zur Bestimmung der relevanten Aspekte für die CSRD Berichterstattung.  

Unter der Angabepflicht ESRS 2 Absatz 53 a) werden die Verfahren zur Ermittlung und Bewertung der we-
sentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen beschrieben. Hierbei fallen die Ergebnisse der Wesentlich-
keitsanalyse, die Risikoinventur, Risikostrategie, Gruppenweite Geschäftsstrategie, Nachhaltigkeits- und Kli-
mastrategie und Nachhaltigkeitsleitlinien sowie weitere Gruppen- und Einzelrichtlinien der Tochtergesell-
schaft in die Beschlusskompetenz des Gesamtvorstands. Insbesondere die Strategien sowie deren Umset-
zung werden im Verwaltungsrat gemeinsam mit dem Vorstand erörtert. 

c) Rolle der Unternehmensleitung in Bezug auf Überwachung, Verwaltung und Beaufsichtigung von Auswir-
kungen, Risiken und Chancen 

i. Aus der Mitte des Verwaltungsrats der IBB UV und IBB wurden Ausschüsse gebildet, die sich gemäß de-
ren Geschäftsordnungen im Rahmen ihrer Aufgaben mit Kontrollen und Vorgänge im Bereich der Gover-
nance zur Überwachung, Verwaltung und Beaufsichtigung von Auswirkungen, Risiken und Chancen be-
schäftigen und entsprechende Beschlussempfehlungen für den Verwaltungsrat vorbereiten.  

Unter anderem liegt beim Risiko- und Prüfungsausschuss die risikobezogene Beratung der Nachhaltigkeits-
themen beispielsweise im Rahmen der Erörterung der vom Vorstand der IBB UV und IBB beschlossenen 
Risikoinventur bzw. der Risikostrategie. Darüber hinaus gehört die Vorprüfung des vom Vorstand aufgestell-
ten Jahres- und Konzernabschlusses sowie die Erörterung der Prüfungsberichte mit dem Abschlussprüfer zu 
seinen Aufgaben. Entsprechend bereitet er die Entscheidungen des Verwaltungsrates zur nichtfinanziellen 
Berichterstattung über die Feststellung des Konzernabschlusses vor.  

Ebenfalls erörtert er in seinen Sitzungen die Berichte der Internen Revision sowie der Unternehmenscompli-
ance, die durch die entsprechenden besonderen Funktionen gemäß MaRisk vorgestellt werden. Des Weite-
ren obliegt ihm die höchste Kompetenzstufe zur Zustimmung von durch den Vorstand beschlossenen Kredi-
tengagements, bei denen ebenfalls Chancen von Nachhaltigkeitsthemen betrachtet werden. Beim Nominie-
rungsausschuss liegt insbesondere die Ermittlung von Bewerber:innen für die Besetzung einer Stelle im Vor-
stand und die Unterstützung bei der Vorbereitung von Wahlvorschlägen für die Wahl der Mitglieder des Ver-
waltungsrats. Hierbei berücksichtigt er die Ausgewogenheit und Unterschiedlichkeit der Kenntnisse, Fähig-
keiten und Erfahrungen aller Mitglieder sowie die Diversität des betreffenden Organs und bewertet daneben 
gemäß Eignungsrichtlinie die Zuverlässigkeit, zeitliche Verfügbarkeit, Unvoreingenommenheit des Mitglieds.  

Der Vergütungskontrollausschuss der IBB überwacht insbesondere die angemessene Ausgestaltung der 
Vergütungssysteme des Vorstands sowie der Beschäftigten und bewertet die Auswirkungen der Vergütungs-
systeme auf das Risiko-, Kapital- und Liquiditätsmanagement. Des Weiteren bereitet er die Beschlüsse des 
Verwaltungsrats über die Vergütung des Vorstands vor und berücksichtigt dabei besonders die Auswirkun-
gen der Beschlüsse auf die Risiken und das Risikomanagement der Bank; den langfristigen Interessen des 
Eigentümers, Anlegern, sonstiger Beteiligter und dem öffentlichen Interesse ist Rechnung zu tragen. Im Rah-
men der Zielvereinbarungen für die Vorstandsmitglieder beschäftigt er sich mit der Bemessung nachhaltig-
keitsbezogener Aspekte für die Berechnung der variablen Erfolgsvergütung. 

ii. Die Berichtspflichten an den Verwaltungsrat und den Vorstand ergeben sich im Besonderen aus dem Trä-
gergesetz der IBB UV und dem Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Investitionsbank Berlin 
(IBB) (IBB Gesetz), der Satzung sowie den Geschäftsordnungen der Organe. Insbesondere werden dem 
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Verwaltungsrat der IBB UV und IBB die gruppenweiten Geschäftsstrategie inkl. der Nachhaltigkeits- und Kli-
mastrategie sowie die Risikoinventur und Risikostrategie vorgelegt. Darüber hinaus wird das Zielbild des 
Landes Berlins für die IBB UV auf Konzernsicht vorgelegt, welches die Eigentümerstrategie darstellt und 
dem Vorstand als Handlungsleitlinie und dem Verwaltungsrat als Kontrollmaßstab dient. Der Verwaltungsrat 
der IBB UV befasst sich zudem mit der nichtfinanziellen Berichterstattung für den IBB UV Konzern. 

iii. Unter der Angabepflicht Absatz 53 a.) werden die Verfahren zur Ermittlung und Bewertung der wesentli-
chen Auswirkungen, Risiken und Chancen beschrieben. Die ebenfalls beschriebenen Kontrollen und Verfah-
ren für das Management der Auswirkungen, Risiken und Chancen finden entsprechend Anwendung. 

d) Festlegung und Überwachung von Zielen in Bezug auf Auswirkungen, Risiken und Chancen 

Neben der grundsätzlichen Überwachung der Festlegung von Zielen über den Strategieprozess, den regel-
mäßigem Reporting sowie der Berichterstattung aus wesentlichen Projekten, sehen die Dienstverträge der 
Vorstandsmitglieder der IBB UV und IBB eine variable Erfolgsvergütung auf Basis einer jährlich abzuschlie-
ßenden Zielvereinbarung im Geschäftsjahr vor. Die einzelnen Zielvereinbarungen berücksichtigen u. a. 
nachhaltigkeitsbezogene Herausforderungen, aber auch Chancen, deren Umsetzung entsprechend bei der 
Berechnung der variablen Vergütung Berücksichtigung finden. Der Vorstand etabliert die Zielsetzung bei-
spielsweise in Strategiedokumenten, Richtlinien oder auch im Berichtswesen und bricht die Zielvorgabe in 
seiner Ressortverantwortung entsprechend auf die nachfolgende Führungsebene herunter und überwacht 
die Umsetzung. Zudem wird der Verwaltungsrat der IBB UV und IBB in die Wesentlichkeitsanalyse einbezo-
gen und über deren Ergebnisse informiert. 

23. Fähigkeiten und Fachkenntnisse zur Überwachung von Nachhaltigkeitsaspekten der Verwal-
tungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane 

a) Nachhaltigkeitsbezogenes Fachwissen 

Die Mitglieder der Organe sind u. a. langjährig tätig als politische Amtsträger, Vorstandsmitglieder von Ban-
ken oder in der Geschäftsführung großer Unternehmen und Verbände. Sie verfügen über Erfahrungen in 
den Bereichen Kreditwesen, Risikomanagement, Finanzen, ESG, Wirtschaftsförderung und Immobilien, au-
ßerdem über juristisches Expertenwissen und insbesondere der politischen Ziele Berlins für die Stadtent-
wicklung, Wirtschaft, Energie, Betriebe und Finanzen. Sie bekleiden unter anderem langjährige Aufsichts-
ratsmandate bei Finanzdienstleistungsunternehmen und großen Wirtschaftsunternehmen, verfügen gleich-
falls über langjährige Erfahrungen als Vorsitzende von Ausschüssen und Beiräten und daneben über ausge-
wiesene Expertise auf den Gebieten der Rechnungslegung und Abschlussprüfung.  

Gemäß §25d Abs. 4 KWG ist das Unternehmen verpflichtet, angemessene personelle und finanzielle Res-
sourcen zur Aufrechterhaltung der erforderlichen Sachkunde einzusetzen. Darüber hinaus hat die IBB UV 
sowie IBB eine Eignungsrichtlinie inkl. der Richtlinie zur Einführung und Schulung für den Vorstand und den 
Verwaltungsrat beschlossen. Bei erhobenen bzw. aufgezeigten Fortbildungsbedarfen von Organmitgliedern 
unterstützt das Unternehmen bedarfsgerecht. Im Zusammenhang mit der Evaluierung des Verwaltungsrats 
und Vorstands der IBB UV und IBB gemäß §25d Abs. 11 Nr. 3, 4 KWG werden zudem Bedarfe abgefragt 
und die Gesamtheit der Kenntnisse des Gremiums erhoben. Darauf basierend organisiert das Gremienma-
nagement im Bereich Vorstandsstab und Konzernentwicklung neben den eigenverantwortlichen Fortbildun-
gen der Organmitglieder jährlich Schulungen für den Verwaltungsrat und Einführungsfortbildungsprogramme 
bei Amtseintritt.  

Darüber hinaus haben alle Organmitglieder einen Zugang zu einer Online-Weiterbildungsplattform mit Schu-
lungsangeboten insbesondere für Förderbanken, um sich bedarfsgerecht mit individuellen Fokusthemen 
auseinanderzusetzen. Im Fokus der Fortbildungsveranstaltung 2024 für den Verwaltungsrat standen neben 
aufsichtsrechtlichen Anforderungen insbesondere die Themen Cyberrisiken und neue Regelungen zur digita-
len Resilienz sowie Aspekte der ESG-Regulierung. Darunter wurden das ESG-Risikomanagement, aufsichtli-
che Erwartungen und Gesetzesinitiativen in den drei Säulen von Basel, Europäische und nationale Umset-
zung sowie die CSRD Berichterstattung und das Klimaabkommen über EU-Taxonomie behandelt. 

b) Zusammenhang der Fähigkeiten und Sachkenntnisse mit den Auswirkungen, Risiken und Chancen 
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Gemäß der Eignungsrichtlinie der IBB UV und IBB wurden von den Verwaltungsräten die Fähigkeiten und 
Sachkenntnisse, die u. a. mit den wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen des Unternehmens zu-
sammenhängen, im Kompetenzprofil des Vorstands sowie des Verwaltungsrats integriert und somit entspre-
chend bei Eignungsbewertungen berücksichtigt. Darüber hinaus können die Organe bei spezifischen The-
men Sachverständige oder Beratungsunternehmen hinzuziehen. So hat der Verwaltungsrat u. a. Prüfungs- 
und Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der nichtfinanziellen Berichterstattung beschlossen. Des 
Weiteren werden Fortbildungsveranstaltungen für die Organe wahrgenommen, die entsprechende Schwer-
punkte aufweisen. 

1.2.2 G1.GOV-1: Rolle sowie Fachwissen der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichts-
organe in Bezug auf die Unternehmenspolitik 

5. Rolle sowie Fachwissen der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane in Bezug auf die Unter-
nehmenspolitik 

a) Rolle der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane in Bezug auf die Unternehmenspolitik  

Die Organe der IBB UV und IBB sind jeweils der Vorstand, der Verwaltungsrat und die Trägerversammlung. 
Die Aufgaben und Befugnisse ergeben sich aus dem Gesetz, aus den von den Trägerversammlungen be-
schlossenen Satzungen und den von den Verwaltungsräten erlassenen Geschäftsordnungen. Der Verwal-
tungsrat hat Ausschüsse gebildet und einen gemeinsamen Risiko- und Prüfungsausschuss, einen Nominie-
rungsausschuss und einen Vergütungskontrollausschuss (nur IBB) eingerichtet. Die Verwaltungsräte be-
stimmten die Richtlinien und Grundsätze für die IBB UV und IBB. Sie überwachen die Geschäftsführung des 
Vorstands. Der vom Verwaltungsrat bestellte Vorstand der IBB UV und IBB besteht seit dem 01.04.2024 je-
weils aus dem Vorsitzenden und zwei Vorstandsmitgliedern (vor dem 01.04.2024: 1 Vorstandsmitglied). Der 
Vorstand führt die Geschäfte der IBB UV und IBB. Er vertritt die IBB UV und IBB gerichtlich und außerge-
richtlich. Gemäß § 11 Abs. 3 (IBB UV) / § 4 Abs. 3 (IBB) der Satzung wird geregelt, dass Vorstand und Ver-
waltungsrat den Corporate Governance Kodex in der jeweiligen von der Senatsverwaltung für Finanzen her-
ausgegebenen Fassung anzuwenden haben. Die Entsprechenserklärungen bzw. der Corporate Gover-
nance-Bericht sind zwischen Vorstand und Verwaltungsrat zum Jahresabschluss zu erstellen und zu be-
schließen. Des Weiteren werden wesentliche Richtlinien in Sitzungen vom Vorstand und Verwaltungsrat be-
handelt. Die unter ESRS G1-1, Absatz 7 und 9 beschriebene Compliance-Funktion hat eine direkte Berichts-
linie an den Vorstand und informiert entsprechend zeitnah und umfassend zu relevanten Sachverhalten. 
Darüber hinaus stellt die Compliance Funktion regelmäßig wesentliche Berichte direkt in den Sitzungen des 
Risiko- und Prüfungsausschusses vor. 

b) Fachwissen der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane in Bezug auf Aspekte der Unternehmenspo-
litik 

Die Vorstandmitglieder der IBB UV und IBB verfügen jeweils über langjährige Berufspraxis sowie über Erfah-
rungen in der Geschäftsführung von Kreditinstituten und erfüllen die fachlichen und persönlichen Anforde-
rungen. Der berufliche Werdegang der Vorstandsmitglieder ist auf den Internetseiten der IBB veröffentlicht.  

Der Verwaltungsrat besteht aus sechs von der Trägerversammlung der IBB UV und drei von der Personal-
vertretung der IBB zu bestellenden Mitgliedern.  

Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind u. a. langjährig tätig als Vorstandsmitglieder von Banken oder in der 
Geschäftsführung großer Unternehmen und Verbände. Sie verfügen über Erfahrungen in den Bereichen 
Kreditwesen, Risikomanagement, Finanzen, Wirtschaftsförderung und Immobilien, außerdem über juristi-
sches Expertenwissen. Sie bekleiden unter anderem langjährige Aufsichtsratsmandate bei Finanzdienstleis-
tungsunternehmen und großen Wirtschaftsunternehmen, verfügen gleichfalls über langjährige Erfahrungen 
als Vorsitzende von Ausschüssen und Beiräten und daneben über ausgewiesene Expertise auf den Gebie-
ten der Rechnungslegung und Abschlussprüfung sowie der nichtfinanziellen Berichterstattung. Weitere Infor-
mationen siehe ESRS 2 GOV-1, Absatz 23. 
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1.2.3 GOV-2: Informationen und Nachhaltigkeitsaspekte, mit denen sich der Vor-
stand und die Aufsichtsgremien des Unternehmens befassen 

26. Information über sowie Überwachung von Nachhaltigkeitsaspekten durch Verwaltungs-, Lei-
tungs- und Aufsichtsorgane 

a) Einbindung und Kommunikation 

Im Rahmen des gruppenweiten Strategieprozesses wurde die Nachhaltigkeits- und Klimastrategie um ESG-
bezogene Aspekte hinsichtlich Maßnahmen, Parameter und Ziele vertieft und auch mit entsprechenden 
Chancen in den weiteren Teilstrategien aufgegriffen sowie die Risikoinventur um zusammenhängende Aus-
wirkungen und Risiken erweitert und mit der Risikostrategie verknüpft. Der Vorstand der IBB UV und IBB 
stellt die durch ihn beschlossene Risikostrategie im Risiko- und Prüfungsausschuss des Verwaltungsrats vor, 
der eine Beschlussempfehlung an den Verwaltungsrat ausspricht. Ebenfalls werden die gruppenweite Ge-
schäftsstrategie inkl. der Nachhaltigkeits- und Klimastrategie im Rahmen einer Sitzung im Verwaltungsrat 
der IBB UV und IBB durch den Vorstand vorgetragen. Im Ergebnis der anschließenden Erörterung nimmt der 
Verwaltungsrat die Strategien zur Kenntnis. Die mit steuerungsrelevanten Kennzahlen wie beispielsweise 
die Sustainable Development Goals verknüpften Finanzierungen werden im regelmäßigem Reporting bei-
spielweise der Managementinformationen sowie der Risikoberichterstattung aufgegriffen. Des Weiteren fin-
det im Rahmen einer Verwaltungsratssitzung die Erörterung der Wesentlichkeitsanalyse gemäß CSRD statt.  

b) Berücksichtigung von Auswirkungen, Risiken und Chancen im Rahmen der Unternehmensführung 

Die wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen werden im Rahmen des Stakeholder-Engagements 
der Wesentlichkeitsanalyse mit den Expert:innen der relevanten Organisationseinheiten erarbeitet und an-
schließend mit allen relevanten Gremien diskutiert. Die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse werden im 
jährlichen Strategieprozess aufgegriffen und fließen so mit in die Geschäftsstrategie ein. Die durch die Risi-
koinventur und Wesentlichkeitsanalyse identifizierten wesentlichen Risiken fließen in die Risikostrategie ein, 
wodurch relevante Maßnahmen abgeleitet werden können. Entsprechend finden Leitplanken und Restriktio-
nen aus Risikostrategie bei den Entscheidungen über wichtige Transaktionen und im Risikomanagementver-
fahren Berücksichtigung.  

c) Übersicht der wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen 

Im Rahmen einer Verwaltungsratssitzung der IBB UV und IBB wird die Wesentlichkeitsanalyse zur Bestim-
mung der relevanten Aspekte für die nichtfinanzielle Berichterstattung mit dem Verwaltungsrat erörtert. Ent-
sprechend hat sich der Verwaltungsrat mit den unter Absatz 48 dargestellten wesentlichen Auswirkungen, 
Risiken und Chancen befasst (weitere Informationen siehe ESRS 2 SBM-3, Absatz 48). 

1.2.4 GOV-3: Einbeziehung der nachhaltigkeitsbezogenen Leistung in Anreizsys-
teme 

29. Nachhaltigkeitsbezogene Leistung in Anreizsystemen 

Die Grundsätze der Beteiligungsführung im Land Berlin sehen für die Geschäftsleitungen der unmittelbaren 
und mittelbaren Beteiligungen des Landes Berlin, mithin die Unternehmen der IBB Gruppe, die Koppelung 
von variablen Vergütungen an Zielvereinbarungen vor. Dabei soll die Zielvereinbarung auch mindestens ein 
nachhaltigkeitsbezogenes Ziel, dass die Nachhaltigkeitsstrategie des Konzerns voranbringt, umfassen.  

Die Dienstverträge der Vorstände von IBB UV und IBB sehen eine Gesamtvergütung vor, die sich aus einem 
festen Jahresgehalt und einer variablen Erfolgsvergütung auf Basis einer jährlich abzuschließenden Zielver-
einbarung im Geschäftsjahr zusammensetzt. Deren Bezug zu Nachhaltigkeitserwägungen wird unter der An-
gabe zu ESRS E1 GOV-3, Absatz 13 genauer erläutert. Der Anteil der variablen Vergütung im Geschäftsjahr 
2024, der von nachhaltigkeitsbezogenen Zielen abhängig ist, liegt bei 25%. Die Vergütung des Verwaltungs-
rats sieht keine variablen Bestandteile vor. 
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1.2.5 E1.GOV-3: Einbeziehung der klimabezogenen Leistung in Anreizsysteme 

13. Klimabezogene Leistungen in Anreizsysteme 

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen sind die Verwaltungsräte sowie der Vorstand der IBB UV und der 
IBB jeweils personenidentisch besetzt. Sowohl die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder als auch des 
Vorstands der IBB UV ist mit der Vergütung ihrer Tätigkeit als Verwaltungsratsmitglieder bzw. Vorstandsmit-
glieder der IBB abgegolten. Die Vergütung des Verwaltungsrats sieht keine variablen Vergütungsbestand-
teile vor. Die Dienstverträge der Vorstände sehen eine Gesamtvergütung vor, die sich in einen festen Anteil 
sowie eine variable Erfolgsvergütung auf Basis einer jährlich abzuschließenden Zielvereinbarung im Ge-
schäftsjahr aufteilen. Klima- und nachhaltigkeitsbezogene Erwägungen sind grundsätzlich Bestandteil der 
Zielvereinbarungen der Vorstandsmitglieder. 

1.2.6 GOV-4: Erklärung zur Sorgfaltspflicht 

30-32. Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht 

Der Due Diligence Prozess der IBB Gruppe ist elementarer Teil der übergeordneten Geschäftsstrategie so-
wie insbesondere im Rahmen der Nachhaltigkeitsleitlinien, -Strategie und dem Risikocontrolling etabliert.  

Die wichtigsten Aspekte und Schritte des Verfahrens zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht werden an folgenden 
Stellen in der Nachhaltigkeitserklärung berücksichtigt: 

Kernelemente der Sorgfaltspflicht  Absätze in der Nachhaltigkeitserklärung  

a) Einbindung der Sorgfaltspflicht in 
Governance, Strategie und Geschäfts-
modell  

- ESRS 2 GOV-2: S. 48 - ESRS GOV-3: S. 48 - ESRS 2 SBM-
3: S. 58 bis 75  

b) Einbindung betroffener Interessenträ-
ger in alle wichtigen Schritte der Sorg-
faltspflicht  

- ESRS 2 GOV-2: S. 48 - ESRS 2 SBM-2 (inkl. themenbezo-
gene ESRS) : S. 55 bis 58 - ESRS 2 IRO-1: S. 75 bis 82  

c) Ermittlung und Bewertung negativer 
Auswirkungen  

- ESRS 2 IRO-1: S. 75 bis 82 - ESRS SBM-3: S. 58 bis 75  

d) Maßnahmen gegen diese negativen 
Auswirkungen  

- MDR-A (3.1, E1-3: S. 98-100; S1-4: S. 130; S3-4: S. 152-
157; S4-4: S. 161-163; G1-4: 173)  

e) Nachverfolgung der Wirksamkeit die-
ser Bemühungen und Kommunikation  

- MDR-M (5.1, S1-2: S. 123; S1-3: S. 127; S1-4: S. 130; S3-2: 
S. 150; S3-3: S. 151; S3-4: S.152; S4-2: S.160; S4-3: S. 160; 
S4-4: S.162 )                 

 

1.2.7 GOV-5: Risikomanagement und interne Kontrollen der Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung 

36. Wichtigste Merkmale des Risikomanagements und seines internen Kontrollsystems in Bezug auf 
das Verfahren der Nachhaltigkeitsberichterstattung 

a) Umfang, Hauptmerkmale und Bestandteile der Verfahren und Systeme 

Die IBB unterliegt als Förderbank des Landes Berlins den Mindestanforderungen an das Risikomanagement 
(MaRisk). Der Umfang und die Ausgestaltung des Risikomanagements der wesentlichen Risiken unter Be-
rücksichtigung von ESG-Risiken folgt entsprechend den regulatorischen Vorgaben.  

Das Risiko-Controlling ist für die angemessene Überwachung und Kommunikation der wesentlichen Risiken 
unter Berücksichtigung der Auswirkungen von ESG-Risiken zuständig. Mit diesen Risiken verbundene Risi-
kotreiber werden in der Risikoinventur identifiziert, bewertet und fließen über die relevanten Risikofaktoren in 
die Beurteilung wesentlicher Risiken mit ein. Für die wesentlichen Risiken werden regelmäßig Stresstests 
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unter Einbeziehung der Auswirkungen von klima- und umweltbezogenen Risiken durchgeführt. Nachhaltig-
keitsrisiken finden darüber hinaus bei der Erstellung der Risikostrategie und der Ableitung der strategischen 
Nachhaltigkeitsziele Berücksichtigung. Die Instrumente zur Erfassung und Steuerung von klima- und um-
weltbezogenen Risiken sowie deren Integration in das Risikomanagement werden fortlaufend weiterentwi-
ckelt.  

Im Kreditprozess der IBB werden nachhaltigkeitsbezogene Faktoren über den ESG-Kundenfragebogen er-
fasst, durch den S-ESG-Score in verschiedenen Modulen Branchenscore, individueller Score und Score des 
Finanzierungsobjektes einbezogen und neben weiteren Faktoren (z. B. Energieeffizienzklasse bei Immobili-
enfinanzierung) in der Kreditentscheidung berücksichtigt. 

b) Verwendeter Ansatz zur Risikobewertung 

Die Bewertung und Priorisierung von Risiken erfolgt in der IBB Gruppe grundsätzlich nach den Vorgaben der 
MaRisk, die eine regelmäßige Überprüfung des Gesamtrisikoprofils unter Berücksichtigung von ESG-Risiken 
im Rahmen einer ganzheitlichen Risikoinventur fordern. Eine Priorisierung von Risiken erfolgt in diesem Zu-
sammenhang mit der Beurteilung und Festlegung der Wesentlichkeit von identifizierten Risiken.  

In der Risikoinventur werden zunächst alle potenziell relevanten ESG-Faktoren erfasst und beschrieben. In 
einer Wesentlichkeitsanalyse wird anschließend bewertet, ob diese ESG-Faktoren zur Wesentlichkeit einer 
Risikoart beitragen können. Hierfür werden die Vulnerabilität der wichtigsten Geschäftsaktivitäten gegenüber 
den ESG-Faktoren sowie die möglichen finanziellen Auswirkungen aufgrund ungünstiger Veränderungen 
qualitativ beurteilt. In der diesjährigen Risikoinventur konnten klima- und umweltbezogene Faktoren identifi-
ziert werden, die sich wesentlich auf das Adressrisiko der IBB Gruppe auswirken können und daher in die 
Risikomanagementprozesse zu integrieren sind.  

Um die potenziellen Auswirkungen dieser klima- und umweltbezogenen Faktoren detaillierter erklären und 
beurteilen zu können, wurde in 2024 erstmalig eine klimabezogene Szenarioanalyse durchgeführt, bei der 
die Klimaszenarien des Network for Greening the Financial System (NGFS) genutzt werden. Ziel war es un-
ter anderem, für das Adressrisiko szenariospezifische Risikoparameterveränderungen abzuleiten. Auf 
Grundlage der Zeitreihen in den NGFS-Szenarien wurden Auslenkungen von PD und LGD bestimmt, die 
dann in der Risikomessung berücksichtigt wurden, um das mögliche Ausmaß der Anfälligkeiten des 
Adressrisikos gegenüber physischen und transitorischen Risiken des Klimawandels quantitativ zu ermitteln. 
Diese Berechnung dient wiederum zur Festlegung eines ESG-Puffers in der ökonomischen Risikotragfähig-
keit der IBB Gruppe.  

Im Kreditgeschäft werden die mit ESG-Faktoren verbundenen Risiken der Kreditnehmer:innen, insbeson-
dere Klima- und Umweltrisiken, mittels des S-ESG-Scores bewertet (ausgenommen Engagements im Seg-
ment Immobilien Privatkunden, Abwicklungsengagements und das Kommunalkreditgeschäft). Für das Kapi-
talmarktgeschäft wird alternativ der ISS-ESG-Score zur Bewertung herangezogen. 

c) Ermittelte Risiken sowie Minderungsstrategien 

In der Risikoinventur 2024 wurden die folgenden klima- und umweltbezogenen Risikofaktoren identifiziert, 
aus deren ungünstiger Entwicklung wesentliche transitorische und physische Risiken für die Geschäftstätig-
keit der IBB Gruppe resultieren können (primär „Outside-In“-Perspektive):  

 Treibhausgasemissionen und Energieverbrauch/-effizienz; Es können transitorische Risiken durch Ände-
rung politischer und rechtlicher Rahmenbedingungen, technologischen Wandel oder Veränderung von 
Verbraucherpräferenzen entstehen.  

 Hitzestress und Hitzewellen, Wasserknappheit und Dürren; Es können physische Risiken durch die Ver-
schärfung von temperatur- und wasserbezogenen Extremen entstehen sowie durch den Anpassungsbe-
darf zur Vermeidung und Minderung temperatur- und wasserbezogener Klimawandelfolgen. 
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d) Einbindung der Risikobewertung in interne Prozesse und Kontrollen 

Die Ergebnisse der Risikoinventur fließen in steuerungsrelevante Prozesse und interne Kontrollen ein. Dies 
ist durch die MaRisk regulatorisch vorgegeben. Über den Gruppenweiten Strategieprozess fließen die Er-
gebnisse der Risikoinventur in die Nachhaltigkeitsstrategie inkl. der Entwicklung der strategischen ESG-Ziele 
sowie den Sorgfaltspflichtenprozess und den Prozess zur Erstellung der Risikostrategie mit ein. Zusätzlich 
ist sie elementarer Bestandteil der Wesentlichkeitsanalyse. Im Falle der Identifizierung neuer wesentlichen 
Risiken werden entsprechende Umsetzungsaktivitäten wie die Festlegung von geschäftsfeldspezifischen 
ESG-Zielen initiiert, welche wiederum in der Nachhaltigkeitserklärung integriert werden. Relevante Stakehol-
der wie der Personalrat, Vorstand, Verwaltungsrat sowie der Risiko- und Prüfungsausschuss werden über 
die entsprechenden Ergebnisse informiert.  

Im Berichtsjahr 2024 wurde die Wesentlichkeitsanalyse gemäß CSRD zum ersten Mal durchgeführt. Dabei 
liefen die Prozesse der Risikoinventur und der Ermittlung der Risiken für die Wesentlichkeitsanalyse sowie 
der Strategieprozess noch parallel ab. Eine Verzahnung der Prozesse wurde initial durch den engen Aus-
tausch von Fachexpert:innen aus dem ESG-Team sowie dem Risikocontrolling gewährleistet.  

Eine Weiterentwicklung der bestehenden Prozesse sowie die weitere Integration der Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung wurde bereits begonnen. 

e) Berichterstattung 

Im Rahmen der vierteljährlichen Risikoberichterstattung durch das Risiko-Controlling wird der Vorstand so-
wie der Verwaltungsrat/ Risiko- und Prüfungsausschuss über die als wesentlich eingestuften Risiken unter 
Berücksichtigung der Auswirkungen von ESG-Risiken, beispielweise nachhaltigkeitsbezogene sektorale und 
geografische Konzentrationen, informiert.  

Die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse inkl. der ESG-Risiken, welche im Rahmen der Risikoinventur er-
mittelt wurden, werden jährlich an die Vorstände der IBB und IBB UV sowie die Verwaltungsräte der IBB und 
IBB UV berichtet. Dieser Prozess wird in ESRS 2 GOV-2 Absatz 26 a.-c.) erläutert. Außerdem werden die 
Vorstände und Verwaltungsräte der IBB und IBB UV vierteljährlich im Rahmen des Managementinformati-
onssystems der IBB Gruppe mittels eines ökonomischen ESG-Reportings über die relevanten Entwicklun-
gen im SDG-Mapping und die Bewertung der ESG-Risiken im Neugeschäft der Immobilien- und Wirtschafts-
förderung sowie dem Treasury informiert. 

1.3 Strategie 

1.3.1 SBM-1: Strategie, Geschäftsmodell(e) und Wertschöpfungskette 

40. Nachhaltigkeitsbezogene Kernelemente der allgemeinen Geschäftsstrategie 

a) Übersicht der wichtigsten Kernelemente 

Die Art der Geschäftsaktivitäten der IBB Gruppe lassen sich gemäß [Draft] European Sustainability Report-
ing Standard SEC1 Sector classification standard in die ESRS Sektor Gruppe „Financial Services / Banking“ 
mit dem Code FBM einordnen. 

i. Bedeutende Produktgruppen und / oder Dienstleistungen 

Den Großteil ihrer Tätigkeiten vollzieht die IBB Gruppe in der nachgelagerten Wertschöpfungskette durch ihr 
Förderangebot. Die IBB führt unter Beachtung der EU-beihilferechtlichen Vorschriften Fördermaßnahmen 
durch und agiert dabei wettbewerbs-neutral in Zusammenarbeit mit den Geschäftsbanken und Risikokapital-
gebern. Sie verfügt über ein Förderproduktportfolio bestehend aus revolvierenden Finanzinstrumenten in 
Form von Darlehen und Mezzanine-Kapital sowie Zuschussprogrammen und Beratungsleistungen.  

Dabei agiert die IBB in den drei Bereichen Wirtschaftsförderung, Immobilien- und Stadtentwicklung und Ar-
beitsmarktförderung. Die Förderprogramme der Wirtschaftsförderung in Form von Zuschüssen und Darlehen 
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fördern Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen sowie Transformationsfinanzierungen und Innovation. Im 
Bereich Immobilien- und Stadtentwicklung unterstützen die Förderprogramme verschiedene strategischen 
Ziele, wie Maßnahmen zur Energieeinsparung und Sanierung sowie Investitionen in „grüne Gebäude“ oder 
die Nutzung von erneuerbaren Energien. Bei der Arbeitsmarktförderung tragen die Zuschussprogramme ins-
besondere zu den Nachhaltigkeitszielen zur Förderung der Beschäftigung, Bildung, Diversität und Inklusion 
bei.  

Zu den weiteren größeren Beteiligungen der IBB UV zählen die IBB Capital GmbH als Eigenkapitalfinanzie-
rungsgesellschaft zur Durchführung der von IBB, KfW und Land Berlin im Rahmen der „Coronahilfen für 
Start-ups“ und „RegioInnoGrowth“ initiierten Förderprogramme, die IBB Beteiligungsgesellschaft mbH zur 
Unterstützung innovativer Start-ups in Berlin und die IBB Business Team GmbH zur Förderung von Start-
ups, Immobilien, Wissenschaftstransfer und Digitalisierung sowie Klimaschutz im Land Berlin. 

Die Refinanzierung und Mittelherkunft für die Tätigkeiten der IBB Gruppe auf der Passivseite in der vorgela-
gerten Wertschöpfungskette erfolgt u. a. im Zuge des Treasury-Geschäfts am Geld- und Kapitalmarkt, durch 
die Begebung von Anleihen oder staatliche Mittel der EU, des Bundes und des Landes Berlin (z. B. die Kofi-
nanzierung von Förderprogrammen mit Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) oder dem 
Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Zur Unterstützung der Förderaufgaben betreibt die 
IBB Verständigung-II-konform das Treasury- und Kommunalkreditgeschäft. Ein das Treasury betreffendes 
Nachhaltigkeitsziel liegt im Ausbau der nachhaltigen Refinanzierungsprodukte, welches sich im Zuge der Be-
gebungen von Social Bonds bereits wiederfindet und zur Ermittlung des Einflusses auf „soziale“ SDGs ge-
nutzt wird. 

ii. Bedeutende Märkte und Kundengruppen 

Die bedeutenden Märkte konzentrieren sich aufgrund des Förderschwerpunkts der IBB Gruppe auf die Met-
ropolregion Berlin.  

Bei den Kundengruppen der IBB Gruppe ist zwischen gewerblichen und Privatkund:innen zu trennen. Kun-
dengruppen im Geschäftsfeld Wirtschaftsförderung stellen insbesondere Existenzgründer:innen, kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) und zum Teil auch große Unternehmen sowie innovative und Sozial-Unterneh-
men dar.  

Zum Geschäftsfeld Immobilien- und Stadtentwicklung zählen zur Zielgruppe insbesondere städtische und 
privatwirtschaftliche Wohnungsbaugesellschaften, Wohnungsbaugenossenschaften, private Immobilienin-
vestor:innen und –gesellschaften, Geschäftsbanken als Konsortialpartner:innen, Kooperations- und Ver-
triebspartner:innen sowie Privatkund:innen und Mieter:innen. Der Arbeitsmarktförderung sind außerdem Pro-
jektträger:innen zuzuordnen.  

Das Förderprogrammangebot der IBB Gruppe wirkt sich positiv auf eine Vielzahl von Nachhaltigkeitsaspek-
ten auf die genannten Kundengruppen und die Region aus. Hierbei tragen sowohl die Angebote in der Wirt-
schaftsförderung (z. B. Schaffung und Sichern von Arbeitsplätzen, Bereitstellung einer Infrastruktur für die 
Abwasserentsorgung) als auch im Bereich Immobilien- und Stadtentwicklung (z. B. Errichtung von preiswer-
tem Wohnraum in Berlin, Schaffung von altersgerechten und barrierefreien Wohnungen, Förderung energie-
sparender Immobilien sowie Immobiliensanierung und -modernisierung) sowie der Arbeitsmarktförderung (z. 
B. Förderung von Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung) bei. 

iii. Zahl der Beschäftigten nach geografischen Gebieten 

Alle 1.047 Mitarbeitende der IBB Gruppe sind zum 31.12.2024 in Berlin beschäftigt. 

iv. Produkte und Dienstleistungen, für die auf bestimmten Märkten Verbote gelten 

Für keine der angebotenen Produkte und Dienstleistungen der IBB Gruppe bestehen aktuell Verbote. 
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b) Aufschlüsselung der Gesamteinnahmen, wie sie im Jahresabschluss angegeben wurden, nach den maß-
geblichen ESRS-Sektoren 

Die IBB UV ist aktuell noch nicht verpflichtet, die in ESRS 2 SBM-1, Absatz 40 b) genannten Informationen 
offenzulegen, da die Europäische Kommission noch keinen delegierten Rechtsakt zur Festlegung der Liste 
der ESRS-Sektoren erlassen hat. 

c) Liste der zusätzlichen maßgeblichen ESRS-Sektoren, die über die in Absatz 40 Buchstabe b genannten 
Sektoren hinausgehen  

Die IBB UV ist aktuell noch nicht verpflichtet, die in ESRS 2 SBM-1, Absatz 40 c) genannten Informationen 
offenzulegen, da die Europäische Kommission noch keinen delegierten Rechtsakt zur Festlegung der Liste 
der ESRS-Sektoren erlassen hat. 

d) Geschäftstätigkeiten 

Gemäß [Draft] European Sustainability Reporting Standard SEC1 Sector classification standard lassen sich 
die Geschäftstätigkeiten der IBB Gruppe in die ESRS Sektor Gruppe „Financial Services / Banking“ einord-
nen (s. Absatz 40a). Die IBB Gruppe ist demnach nicht direkt in den Bereichen fossile Brennstoffe, Herstel-
lung von Chemikalien, umstrittene Waffen oder Anbau und Produktion von Tabak tätig.  

e) Nachhaltigkeitsziele in Bezug auf die wichtigsten Gruppen von Produkten und Dienstleistungen, Kunden-
kategorien, geografische Gebiete und Beziehungen zu Interessenträger:innen 

Die Nachhaltigkeits- und Klimastrategie ist Teil der allgemeinen Geschäftsstrategie der IBB Gruppe und wird 
im jährlichen Turnus für einen Gültigkeitszeitraum von fünf Jahren aktualisiert. Die IBB Gruppe ist im Rah-
men ihres Kerngeschäfts überwiegend in der Metropolregion Berlin aktiv, in welcher auch ihr einziger Unter-
nehmensstandort liegt. Gemäß ihrem Unternehmenszweck fokussieren sich die Nachhaltigkeitsziele der IBB 
Gruppe in Bezug auf ihre geografischen Gebiete und Beziehungen zu Interessenträgern auf die Region und 
die Bewohner:innen Berlins.  

Gruppenweites Geschäftsziel ist die Unterstützung zur Transformation in eine nachhaltige Gesellschaft 
durch ihr Kerngeschäft. Priorität haben u. a. der soziale Wohnungsbau und die Qualifizierung von Arbeitneh-
mer:innen, um soziale Ungleichheiten auszugleichen. Weiterhin sind die Förderung von Innovation und In-
vestitionen in die Digitalisierung von Prozessen, sowie energieeffiziente Produkte als strategische Kernin-
halte gesetzt. Ziel der IBB Gruppe von 2020 bis 2030 ist es, 20 Mrd. Euro nachhaltige Förderungen auf Ba-
sis der SDGs in allen Geschäftsfeldern der IBB Gruppe zu ermöglichen. Konkrete Ziele der Nachhaltigkeits- 
und Klimastrategie in Bezug auf die wichtigsten Gruppen von Produkten und Dienstleistungen sind die Ein-
bindung wesentlicher ESG-Aspekte in die Finanzierungsprodukte sowie die Ermittlung und Darstellung der 
Umwelt- und sozialen Einflüsse der Finanzierungen, um das übergeordnete Ziel, bis 2045 Klimaneutralität 
auf IBB Gruppenebene herzustellen, erreichen zu können.  

Bei der Refinanzierung steht der Ausweis des nachhaltigen Refinanzierungsanteils im Vordergrund. In Be-
zug auf die Kund:innen besteht das Ziel darin, die Auswirkungen der Produkte und Dienstleistungen der IBB 
Gruppe auf verschiedene Berliner Zielgruppen zu messen.  

f) Bewertung der derzeit wichtigsten Produkte und/oder Dienstleistungen sowie bedeutender Märkte und 
Kundengruppen im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsziele 

Die für die IBB Gruppe bedeutenden Märkte und Kundengruppen wurden bereits in ESRS SBM-1, Abs. 40a) 
erläutert. Die wichtigsten Produkte und Dienstleistungen im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsziele der IBB 
Gruppe lassen sich anhand des prozentualen Anteils des Fördervolumens mit Nachhaltigkeitsbezug am Um-
satz identifizieren. Demnach sind für die IBB Gruppe die wichtigsten Produkte und Dienstleistungen mit För-
derwirkung in der Immobilienförderung insbesondere in den Bereichen Infrastrukturmaßnahmen, Soziale 
Neubauförderung und Sanierung und Modernisierung zu verorten. In der Arbeitsmarktförderung können die 
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wichtigsten Finanzierungszusagen in den Bereichen der Fachkräftesicherung, Bildung und Sozialen Inklu-
sion verortet werden und im Bereich Wirtschaftsförderungen sind insbesondere Zuschussprogramme im 
Rahmen der Transformation und Innovation von KMUs zu nennen. Beispielsweise konnten im Jahr 2024 
über 6.700 Personen über Projektträger:innen im Bereich Befähigung von Menschen am Arbeitsmarkt geför-
dert werden. Insgesamt wurde im Jahr 2024 ein Gesamtvolumen von 756,5 Mio. Euro in der Immobilienför-
derung für Förderprogramme mit den Querschnittsthemen Umwelt- und Klimaschutz sowie Ressourceneffizi-
enz vergeben.  

Zur Erreichung des Netto-Null-Ziels auf Gruppenebene bis 2045 und weiteren Möglichkeit zur Impactmes-
sung wurde die Nachhaltigkeitsstrategie weiterentwickelt und eine Klimastrategie implementiert.  

g) Elemente der Strategie der IBB Gruppe, die Nachhaltigkeitsaspekte betreffen oder sich auf sie auswirken, 
einschließlich der wichtigsten Herausforderungen in der Zukunft 

Herausforderungen und Chancen für die IBB Gruppe in Bezug auf die Implementierung von ESG-Kriterien 
sind in der Nachhaltigkeits- und Klimastrategie und somit auch als Teil der Geschäftsstrategie enthalten. Als 
relevanteste Herausforderungen können Datenverfügbarkeit der Kund:innen, die technische Infrastruktur im 
Rahmen der Implementierung einer ESG-Datenbank und die Anpassung der Produktstrategie zur Integration 
einheitlicher ESG-Kriterien in Förderprogrammen genannt werden. Dadurch, dass auch Großkund:innen der 
IBB Gruppe von der CSRD–Berichtspflicht betroffen sind, ist zukünftig eine bessere Datenverfügbarkeit zu 
erwarten.  

In enger Zusammenarbeit mit der Produktentwicklung und in Abstimmung mit dem Land Berlin wird an Mög-
lichkeiten zur nachhaltigen Kreditvergabe gearbeitet, um auch zunehmend Daten von nicht-berichtspflichti-
gen KMUs generieren zu können. Um langfristig ESG-Daten in der IBB zentralisieren zu können, wird zu-
künftig die Umsetzung einer ESG-Datenbasis inklusive der erforderlichen Strukturen in der IBB Gruppe ge-
plant. 

42. Beschreibung des Geschäftsmodells und der Wertschöpfungskette 

a) Inputs und Ansätze, um diese Inputs zu sammeln, zu entwickeln und zu sichern 

Die vorgelagerte Wertschöpfungskette im Kernbetrieb umfasst die unmittelbaren Lieferant:innen und Dienst-
leister:innen, z. B. im Bereich Energieversorgung, eingekaufte Produkte und Dienstleistungen, Transportun-
ternehmen und Wasserversorgung. Für Lieferant:innen und Dienstleister:innen wurden für alle Arten der Be-
schaffung spezifische Beschaffungsprozesse, Richtlinien und Vorgaben definiert. Die IBB unterliegt als öf-
fentliches Unternehmen den Vorgaben des Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetzes (BerlAVG) sowie 
der Verwaltungsvorschrift Beschaffung und Umwelt (VwVBU). Ab dem EU-Schwellenwert muss das EU-
Vergaberecht berücksichtigt werden. Die IBB überprüft die Lieferant:innen zusätzlich auf die Einhaltung der 
Verpflichtungen hinsichtlich Tariftreue, Mindestentlohnung und Sozialversicherungsbeiträgen (ab einem ge-
schätzten Auftragswert von 10.000 Euro netto bei Liefer-/Dienstleistungen und ab 50.000 Euro netto bei 
Bauleistungen) sowie die Anforderungen der Frauenförderverordnung (ab einem geschätzten Auftragswert 
von 25.000 Euro netto bei Liefer-/Dienstleistungen und ab 200.000 Euro netto bei Bauleistungen). Zusätzlich 
geht der Fachbereich mit den Dienstleister:innen in den Dialog, um auf freiwilliger Basis Ergebnisse erzielen 
zu können, die besser als der vorgegebene Standard sind.  

Im Kerngeschäft zählen alle Geschäftspartner:innen, Transaktionen und Beschäftigte in Bezug auf die Refi-
nanzierung und Mittelherkunft zur vorgelagerten Wertschöpfungskette. Die Beschaffung erfolgt im Kernge-
schäft durch staatliche Mittel der EU, des Bundes und des Landes Berlin sowie durch die Refinanzierung am 
Geld- und Kapitalmarkt und die Begebung von Anleihen. Das Treasury der IBB führt die Refinanzierung an 
den Geld- und Kapitalmärkten durch, steuert Fälligkeiten der Emissionen, sichert Zinsrisiken ab und stellt 
durch Halten von liquiden Anleihen die aufsichtsrechtlichen Kennzahlen und die Zahlungsfähigkeit der Bank 
sicher. Die Maßnahmen enthalten eine ESG-Ratingsteuerung für Anleiheninvestitionen sowie Geschäfts-
partner:innen im Kapitalmarktgeschäft, dedizierte ESG-Investments (Green, Social & Sustainable Bonds), 
Norms-based Screenings mit Hilfe der IBB-Ausschlusskriterien, Engagement Calls sowie die Emission eige-
ner IBB Social Bonds nach ICMA-Standard.  
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Für einen Überblick über die IBB Gruppe, ihre Geschäftstätigkeit, Finanzkennzahlen, Garantiestruktur und 
Refinanzierungsaktivitäten wird auf der Website der IBB eine Investorenpräsentation sowie eigens für Inves-
tor:innen veröffentlichte Informationen bereitgestellt.  

b) Outputs und Ergebnisse in Bezug auf den aktuellen und erwarteten Nutzen für Kunden, Investoren und 
andere Interessenträger 

Zur nachgelagerten Wertschöpfungskette des Kernbetriebs gehören die unmittelbaren Lieferant:innen und 
Dienstleister:innen, z. B. in den Bereichen Wasser- und Abfallentsorgung, Kommunikationsdienstleistungen 
sowie Mobilität. Die nachgelagerte Wertschöpfungskette des Kerngeschäfts der IBB Gruppe umfasst insbe-
sondere die direkten Geschäftsbeziehungen zu den Kund:innen des Förder- und Kreditgeschäfts. Zu diesen 
gehören zum einen Großkund:innen insbesondere aus dem Immobiliensektor, der Energie- und Wasserver-
sorgung sowie dem Sektor Verkehr, aber auch KMUs weiterer Wirtschaftszweige Berlins, Projektträger und 
Privatpersonen, Hausbanken sowie staatliche und kommunale Einrichtungen.  

c) Wichtigste Merkmale der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette und der Position der IBB Gruppe 
in seiner Wertschöpfungskette 

Der ESRS SBM-1, Abs. 42 c) ist in den Absätzen 42 a) und b) bereits jeweils integriert. 

1.3.2 SBM-2: Interessen und Standpunkte der Interessenträger:innen 

45. Einbezug der Interessenträger:innen 

a) Übersicht Interessenträger:innen 

Die IBB Gruppe hat mit dem Beginn des Themas Nachhaltigkeit in der Förderbank ihre Anspruchsgruppen 
definiert und überprüft dies regelmäßig im jährlichen Strategieprozess.  

Die relevanten Stakeholder:innen sind neben dem Land Berlin in erster Linie die Kund:innen in der Arbeits-
markt-, Immobilien- und Wirtschaftsförderung, die Vertreter von Politik und politiknahen Organisationen, 
Kammern und Verbänden sowie die Belegschaft der IBB Gruppe, weil sie ein originäres Interesse an der 
Entwicklung der Bank haben. Die Anspruchsgruppen sind in den Gremien der IBB UV und IBB vertreten und 
in dem vom Verwaltungsrat berufenen Beirat der IBB repräsentiert. Über die Zusammenarbeit mit dem Ver-
waltungsrat der IBB UV und IBB informieren jährlich der Corporate-Governance-Bericht sowie der im Rah-
men des Geschäftsberichtes wiedergegebene Bericht des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat der IBB UV 
und der IBB hat neun Mitglieder und ist jeweils zu einem Drittel durch Vertreter:innen des Landes Berlin als 
Eigentümer, durch Mitglieder des Personalrats und durch unabhängige Expert:innen besetzt.  

Die IBB Gruppe steht zu strategischen Themen in Dialog mit dem Verwaltungsrat und bindet die Mitglieder 
aktiv in den Strategieprozess ein. Teil des Prozesses sind Verwaltungsratssitzung mit dem Schwerpunt Stra-
tegie und produktstrategische Workshops mit den Berliner Senatsverwaltungen zur Umsetzung der im Koali-
tionsvertrag vereinbarten Vorhaben.  

Für IBB spezifische Themen unterstützt der Beirat der IBB den Vorstand und den Verwaltungsrat in allge-
meinen Fragen und berät die Bank bei der Wahrnehmung ihrer Belange. Der Beirat der IBB zählt 20 Mitglie-
der, die durch den Verwaltungsrat berufen werden, und repräsentiert weitere Stakeholder-Gruppen. Im zwei-
jährigen Turnus konsultiert die IBB im Rahmen einer Kundenbefragung ihre Stakeholder:innen. Die Ergeb-
nisse werden unter anderem im Strategieprozess erörtert. Die IBB ist zudem im Rahmen der betrieblichen 
Mitgliedschaften sowohl in den für Förderbanken wichtigen Verbänden (national und EU-weit) als auch über 
regionalen Verbände organisiert.  

Sämtliche Standpunkte der Interessenträger werden im Rahmen des vom Vorstand verantworteten Strate-
gieprozesses regelmäßig bewertet. 

b) Berücksichtigung der Interessen und Standpunkte der wichtigsten Interessenträger:innen im Zusammen-
hang mit der Geschäftsstrategie 
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Zentrales Element des Kundenkontakts ist die zweijährlich durchgeführte Kundenbefragung. Außerdem ste-
hen die Kundenbetreuer:innen der Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsförderung und der Immobilien- und Stadt-
entwicklung in regelmäßigem Austausch mit den verschiedenen Kundengruppen. Weiterhin führt insbeson-
dere die IBB Gruppe regelmäßig Veranstaltungen zum Austausch mit den Kund:innen und Anspruchsgrup-
pen durch bzw. ist mit Vorträgen auf diesen Vertreten (z. B. bei der IHK oder Partnern wie der KEK). Regel-
mäßig herausgegebene Publikationen (z. B. der jährlich erscheinende IBB Wohnungsmarktbericht) oder Dia-
logrunden mit Berliner Unternehmen (z. B. im Rahmen der Mehrwert Initiative) bietet die Möglichkeit des 
Austauschs zu zentralen Förderthemen. Um zukünftig die Auswirkungen der Finanzierungen auf Mensch 
und Umwelt im Rahmen einer Impactmessung noch genauer beziffern zu können, wird angestrebt, das in-
terne Kontrollsystem zur zentralen Steuerung und Verwaltung von ESG-Daten weiter auszubauen. Dieses 
Ziel wird auch in der Nachhaltigkeits- und Klimastrategie in einem Zeitraum bis 2026 aufgeführt. Dazu ist die 
Anpassung der Produktstrategie zur einheitlichen Implementierung von ESG-Kriterien in den Förderprogram-
men erforderlich.  

Weitere Informationen siehe ESRS 2 IRO-1, Absatz 53. 

c) Anpassungen der Geschäftsstrategie in Bezug auf Interessenträger:innen 

Der Vorstand der IBB hat beschlossen, dass die Geschäftsstrategie über den Planungshorizont von fünf 
Jahren fortgeschrieben werden soll und lediglich in ausgewählten Punkten zu adjustieren ist. Das betrifft un-
ter anderem die Erweiterung der Nachhaltigkeitsstrategie um die Klimastrategie. Hintergrund ist das beste-
hende Ziel seitens der Eigentümerin Land Berlin, dass Berlin 2045 klimaneutral werden soll. Zudem wurden 
die Nachhaltigkeitsleitlinien, also jene Dokumente, die die Strategie operationalisieren, angepasst, um sie 
nunmehr auf das Darlehens-, Förder- (Zuschuss-), Aval- und Beteiligungsgeschäft in der gesamten IBB 
Gruppe auszudehnen. Somit erfolgte bspw. die Umsetzung eines ganzheitlichen Ansatzes für ein nachhalti-
ges Förder- und Kreditgeschäft und die Definition von Ausschlusskriterien. Daneben werden auch die ande-
ren Handlungsfelder der Nachhaltigkeit, wie das Kapitalmarktgeschäft, die Beschäftigten oder die effiziente 
Ressourcennutzung für den Gebäudebetrieb dargestellt und festgelegt. 

Eine Veränderung im Verhältnis zu den Interessenträger:innen und deren Standpunkten sind durch die o.g. 
Anpassungen nicht zu erwarten. 

d) Einbeziehung der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane 

Die Einbeziehung der Organe wird unter ESRS 2 IRO-1, Absatz 53 erläutert. 

1.3.2.1 S1.SBM-2: Einbezug der eigenen Arbeitskräfte des Unternehmens  

12. Einbezug der eigenen Arbeitskräfte des Unternehmens 

Die Funktionalstrategie Personal ist ein wesentliches Element der Geschäftsstrategie der IBB als Teil der 
gruppenweiten Geschäftsstrategie. Der Bereich People & Culture berücksichtigt dabei im Rahmen des Stra-
tegieprozesses die unter ESRS S1-2, Absatz 27 beschriebenen Kanäle und Verfahren, um die Interessen, 
Standpunkte und Rechte der Beschäftigten, einschließlich der Achtung ihrer Menschenrechte, zu berück-
sichtigen.  

Die IBB fördert eine wertschätzende und diskriminierungsarme Kultur, welche in der Dienstvereinbarung „An-
tidiskriminierung“ sowie der Arbeitsanweisung „Verhaltensregeln“ geregelt und für Beschäftigte der IBB gültig 
ist. Die in der IBB Gruppe etablierten Beschäftigtenvertretungen, der Bereich People & Culture und die Füh-
rungskräfte verbinden Diversity, Gleichstellung bzgl. Gender und Antidiskriminierung und setzen die Themen 
mit einem integrativen Ansatz im Sinne aller Beschäftigten um. Die IBB Gruppe handelt dabei vollumfänglich 
unter dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG), dem Berliner Landesgleichstellungsgesetz (LGG), 
Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG) und dem Sozialgesetzbuch (SGB). 
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1.3.2.2 S2.SBM-2: Einbezug der Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette 

9. Einbezug der Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette 

Es konnten im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse für das Berichtsjahr 2024 keine wesentlichen Auswirkun-
gen, Risiken und/ oder Chancen für Beschäftigte in der Wertschöpfungskette oder mit Menschenrechtsbe-
zug identifiziert werden. Der Ausbau nachhaltiger Refinanzierungs- und Finanzierungsprodukte sowie die 
Nutzung und systemische Weiterentwicklung von Nachhaltigkeitskriterien entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette sind Bestandteil der Nachhaltigkeits- und Klimastrategie (Gruppenweiten Geschäftsstrategie).  

1.3.2.3 S3.SBM-2: Einbezug von betroffenen Gemeinschaften 

7. Einbezug von betroffenen Gemeinschaften 

Die IBB Gruppe hat den Auftrag der Förderung des Landes Berlin und dessen Bewohner:innen. Als be-
troffene Gemeinschaft wurden die Bewohner:innen Berlins identifiziert. Positive Auswirkungen auf diese 
Gruppe ergeben sich aufgrund der Erbringung von Förderung- und Beratungsleistungen insbesondere durch 
die IBB und die IBB Business Team GmbH. Damit leisten die IBB und die IBB Business Team GmbH für 
diese Gruppe einen positiven Beitrag zur Arbeitsmarkt- und Wohnraumförderung und unterstützen das Wirt-
schaftswachstum der Hauptstadt durch die Unterstützung bei der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplät-
zen. Das übergeordnete Unternehmensziel definiert sich durch den gesetzlich verankerten Auftrag der Er-
bringung von Förderung und Beratung, um damit  

 das Wirtschaftswachstum der Hauptstadt zu fördern, bestehende Arbeitsplätze zu sichern sowie neue 
Arbeitsplätze zu ermöglichen,  

 einen Beitrag zur Arbeitsmarkt- und Wohnraumförderung zu leisten und  

 das Land bei der Erreichung der Klimaziele zu unterstützen.  

Das Thema Nachhaltigkeit ist in der IBB Gruppe als E (Environment/Umwelt), S (Social/Soziales) und G 
(Governance/Unternehmensführung) definiert und auf verschiedenen Ebenen verankert. Die Basis bildet der 
öffentliche Auftrag („Gesetz zur Neuregelung der Rechtsverhältnisse der Investitionsbank Berlin“) und das 
Geschäftsmodell (Geschäftsstrategie der IBB Gruppe), in denen das Thema Nachhaltigkeit bereits mit der 
Gründung als zentraler Bestandteil der Geschäftstätigkeit berücksichtigt wird. Dabei stellen im Bereich Sozi-
ales die sozialen Auswirkungen der Finanzierungen auf die Betroffene Gemeinschaften eine zentrale Rolle 
dar. Innerhalb der sozialen Auswirkungen werden insbesondere die Interessen und Rechte der Berliner Be-
völkerung betrachtet.  

Der Vorstand der IBB UV ist verantwortlich für das Thema Nachhaltigkeit und hat die Transformation zur 
nachhaltigen Impact Gruppe in der Gruppenweiten Geschäftsstrategie verankert. Durch den Vorstand wurde 
ein ESG-Officer bestimmt, der in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen und den anderen Tochtergesell-
schaften für die Umsetzung eines systematischen ESG-Managements in der IBB Gruppe zuständig ist. 
Diese Funktion ist im zentralen ESG-Management mit direkter Berichtslinie an den/die Vorsitzende/n des 
Vorstands angesiedelt. Die Arbeit des ESG-Officers wird durch den Arbeitskreis Nachhaltigkeit unterstützt, in 
dem verschiedene Fachbereiche aus allen Unternehmen der IBB Gruppe vertreten sind.  

Die Förderrichtlinien für einzelne Zielgruppen der Berliner Bevölkerung werden gemeinsam mit den zuständi-
gen Senatsverwaltungen erarbeitet und anschließend durch die IBB und die IBB Business Team GmbH um-
gesetzt sowie abgewickelt. Dies geschieht durch die Vergabe von Zuschüssen auf Basis der jeweiligen För-
derrichtlinien, wodurch ebenso Maßnahmen umgesetzt werden können. Die aktuellen Förderprogramme so-
wie deren Umsetzungen sind auf der Website der IBB, der IBB Business Team GmbH sowie in der Förderfi-
bel zu finden. Die jeweiligen Standpunkte, Interessen und Rechte der Berliner Bevölkerung, einschließlich 
der Achtung der Menschenrechte, werden dabei durch die zuständige Senatsverwaltung im Rahmen der 
Förderrichtlinien berücksichtigt.  

Die Implementierung in der IBB Gruppe erfolgt über ein zentrales ESG-Management, welches organisato-
risch in der IBB und IBB UV angesiedelt ist. Die wesentlichen Impulse für alle Nachhaltigkeitsbestrebungen 
der IBB Gruppe werden im zentralen ESG-Management gesteuert. Durch die Implementierung eines syste-
matischen ESG-Managements, der Verankerung einer Nachhaltigkeits- und Klimastrategie innerhalb der Ge-
schäftsstrategie und dem öffentlichen Auftrag der IBB ist sichergestellt, dass relevante soziale Themen wie 
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die Beachtung der Standpunkte und Rechte betroffener Gemeinschaften in die Geschäftstätigkeiten inte-
griert werden.  

Die Nachhaltigkeits- und Klimastrategie ist eine Querschnittstrategie, stellt wesentliche Ziele zum Thema 
Nachhaltigkeit für einen Fünfjahreszeitraum auf und wird in einem geregelten Strategieprozess mit den an-
deren Strategien in der IBB Gruppe abgestimmt.  

Die Ziele und Maßnahmen zur Umsetzung der Strategie in der IBB Gruppe erfolgt unter anderem mittels 
Leitlinien. So wurden in den Nachhaltigkeitsleitlinien der IBB Gruppe zum Beispiel Geschäftspraktiken fest-
gelegt, welche nicht im Einklang mit den Werten der IBB Gruppe stehen. Menschenrechtsverletzungen wer-
den deshalb nach den der IBB Gruppe gegebenen Möglichkeiten im Kredit-, Förder-, Aval- und Beteiligungs-
geschäft generell von der Förderung ausgeschlossen. Die Beurteilung erfolgt vorhaben- und unternehmens-
bezogen. Konkret folgt die IBB Gruppe bei der definitorischen Abgrenzung kontroverser Praktiken hinsicht-
lich der Menschenrechte der Resolution der UN Generalversammlung, über die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte sowie darauf aufbauend den Menschenrechten gemäß dem Grundgesetz der Bundesre-
publik Deutschland. Die Operationalisierung erfolgt insbesondere mittels Verpflichtung zur Einhaltung der 
Charta der Grundrechte der EU und Berücksichtigung der Anforderungen der UN-Behindertenrechtskonven-
tion. 

1.3.2.4 S4.SBM-2: Einbezug von Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen 

8. Einbezug von Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen 

Die IBB UV berücksichtigt im Rahmen ihrer gruppenweiten Geschäftsstrategie u. a. auch die Interessen und 
Standpunkte von Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen, indem diese auf Grundlage der operativen 
Tätigkeiten der Führungskräfte und der Geschäftsführung aufgearbeitet und in Themenschwerpunkten zu-
sammengefasst werden. Hierbei liegt der aktuelle Fokus auf der Vereinfachung von Verfahren durch Imple-
mentierung digitaler Prozesse und Produkte, um die Kunden- und Prozessorientierung zu erhöhen und somit 
den gestiegenen Kundenanforderungen nachzukommen. Die unterschiedlichen Kommunikationskanäle, 
über die Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen ihre Anliegen kommunizieren können, werden im 
ESRS S4-1, Absatz 16b und 16c sowie im ESRS S4-2, Absatz 20 näher erläutert. Die IBB UV sowie ihre 
Tochterunternehmen haben ihren Sitz in Berlin und unterliegen damit der deutschen Gesetzgebung. Bei Ge-
schäftsbeziehungen zwischen Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen werden ausschließlich Perso-
nen gefördert, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Damit werden automatisch die Vorgaben und Re-
gelungen zum Schutz der Privatsphäre sowie von persönlichen Daten als auch die Meinungs- und Presse-
freiheit geachtet (siehe ESRS S4-1, Absatz 16a). 

1.3.3 SBM-3: Wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen und ihr Zusammen-
spiel mit Strategie und Geschäftsmodell 

48. Wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen und ihr Zusammenspiel mit Strategie und Ge-
schäftsmodell 

a) Erläuterung der identifizierten wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Auswirkungen, Risiken und Chancen (IROs) der IBB Gruppe aufgelis-
tet, die in der CSRD-Wesentlichkeitsanalyse für das Berichtsjahr 2024 identifiziert wurden.  

Wesentliche IROs bestehen sowohl im Kernbetrieb als auch in der Wertschöpfungskette. In der Wertschöp-
fungskette ergeben sich die IROs aus dem Kerngeschäft der IBB Gruppe. Im Kernbetrieb ergeben sich IROs 
aus dem Betrieb des Bürogebäudes, sowie in Bezug auf die eigenen Beschäftigten. Die IROs treten auf-
grund der Geschäftstätigkeit der IBB Gruppe primär in Deutschland auf. Die einzigen Ausnahmen bilden die 
positive Auswirkung „Klimaschutz durch die Anwendung von Ausschlusskriterien und der Emission von 
Green Bonds in der Refinanzierung“ sowie die Chance „Green Bonds in der Refinanzierung“. Das IBB-Trea-
sury unterstützt die Aktivitäten der Bank durch die Refinanzierung von Förderkrediten und die Erfüllung der 
aufsichtsrechtlichen Liquiditätsanforderungen. Hierfür ist das Treasury sowohl national wie auch international 
tätig.  
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Wesentliche Nachhaltigkeitsthemen für die IBB Gruppe bzw. Tochterunternehmen der IBB Gruppe sind: Kli-
maschutz, Anpassung an den Klimawandel, Arbeitskräfte des Unternehmens, betroffene Bevölkerungsgrup-
pen, Unternehmensführung, Korruption und Bestechung, sowie Politische Einflussnahme und Lobbying-Tä-
tigkeiten. Wesentliche Risiken aus der Geschäftstätigkeit der IBB Gruppe sowie aus Geschäftsbeziehungen, 
Produkten und Dienstleistungen, die sehr wahrscheinlich schwerwiegende negative Auswirkungen auf die 
nichtfinanziellen Aspekte nach § 289c HGB haben, liegen nicht vor. 

Wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen der IBB Gruppe 

Übersicht  Teil der Wertschöp-
fungskette (Kernbe-
trieb* / Kernge-
schäft**)  

Beschreibung des IRO  

E1: Klimaschutz  

 Wesentliche IROs wurden auf Tochterebene für die IBB, IBB Business Team GmbH, die IBB Capital 
GmbH und die IBB Beteiligungsgesellschaft mbH identifiziert  

 Das Thema ist wesentlich auf Gruppenebene, aufgrund des Gruppenziels zur Unterstützung des Lan-
des Berlin bei der Erreichung seiner Klimaschutzziele  

Finanzierung 
von Aktivitäten 
mit hohen CO2-
Emissionen / 
Intensitäten und 
/ oder hohem 
Energiever-
brauch  

Kerngeschäft  Negative Auswirkungen entstehen durch das Exposure der Un-
ternehmen in CO2 intensiven Branchen, wie Energie- und 
Wohnungswirtschaft und generelle CO2-Emissionen finanzier-
ter Unternehmen. Aktuell ist ein fortlaufender Zeithorizont für 
diese negativen Auswirkungen anzunehmen.  

Klimaschutz 
durch die Fi-
nanzierung und 
Förderung von 
energieeffizien-
ten bzw. CO2-
arme Technolo-
gien  

Kerngeschäft  Positive Auswirkungen entstehen aufgrund der Finanzierung 
und Bezuschussung von klimarelevanten Projekten mit dem 
Ziel von CO2 Einsparungen und energieeffizientem Wirtschaf-
ten sowie durch die Förderungen von Unternehmen, welche 
energieeffiziente bzw. CO2-arme Technologien entwickeln. Ak-
tuell ist ein fortlaufender Zeithorizont für diese positiven Aus-
wirkungen anzunehmen.  

Klimaschutz 
durch die An-
wendung von 
Ausschlusskri-
terien und der 
Emission von 
Green Bonds in 
der Refinanzie-
rung  

Kerngeschäft  Positive Auswirkungen wurden im Bereich des Treasury der 
IBB durch die Anwendung der Treasury Nachhaltigkeitspolicy, 
welche u.a. die Beachtung von Nachhaltigkeitsratings und Aus-
schlusskriterien beinhaltet, identifiziert. Aktuell ist ein fortlau-
fender Zeithorizont für diese positiven Auswirkungen anzuneh-
men. Eine mittelfristige Chance von einem bis fünf Jahren kann 
sich durch die Erweiterung der Treasury Ausschlusskriterien 
sowie dem Zielwert des ESG Teilportfolios für die IBB ergeben.  

Energiever-
brauch und da-
mit verbundene 
THG-Emissio-
nen des Büro-
standorts  

Kernbetrieb  Negative Auswirkungen entstehen durch die Emission von 
CO2-Emissionen aufgrund des laufenden Kernbetriebs der IBB 
Gruppe. Das betrifft zum Beispiel den Betrieb des Bürogebäu-
des über den Einkauf von Strom, Wärme sowie Geschäftsrei-
sen und Zulieferungen. Aktuell ist ein fortlaufender Zeithorizont 
für diese negativen Auswirkungen anzunehmen.  

E1: Anpassung an den Klimawandel  

 Wesentliche IROs wurden auf Tochterebene nur für die IBB identifiziert.  
 Das Thema ist auf Gruppenebene nicht wesentlich.        
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Übersicht  Teil der Wertschöp-
fungskette (Kernbe-
trieb* / Kernge-
schäft**)  

Beschreibung des IRO  

Mögliches Aus-
fallrisiko in der 
Zukunft auf-
grund von zu-
nehmenden 
Elementarschä-
den bei finan-
zierten Projek-
ten  

Kerngeschäft  Ein erhöhtes Ausfallrisiko kann sich durch den möglichen Ein-
tritt von Elementarschäden bei finanzierten Projekten (z.B. 
durch Sturm, Starkregen, Blitzschlag, Unwetter und Hochwas-
ser) und die damit einhergehende Beschädigung von Vermö-
genswerten (Immobilien, Sicherheiten) sowie gestörten Liefer-
ketten ergeben. Das kann zu Mehrinvestitionen, Sonderab-
schreibungen und anderen finanziellen Verlusten führen. Die-
ses Risiko wird zwar wahrgenommen, jedoch wird die Eintritts-
wahrscheinlichkeit mit einem langfristigen Zeithorizont ab fünf 
Jahren eingeschätzt.  

S1: Personal gewinnen, entwickeln und binden; Chancengleichheit und Diversität; Grundlegende 
Rechte der Beschäftigten  

 Wesentliche IROs wurden auf Tochterebene nur für die IBB identifiziert.  
 Das Thema ist wesentlich auf Gruppenebene, aufgrund der Funktionalstrategie "Personal" in der grup-

penweiten Geschäftsstrategie.        

Diverse positive 
Auswirkungen 
durch Maßnah-
men zur Förde-
rung der eige-
nen Beschäftig-
ten der IBB  

Kernbetrieb  Zu den positiven Auswirkungen zählen die Planung und Ein-
führung eines zertifizierten Gesundheits- und Arbeitsschutzma-
nagementsystems in einem mittelfristigen Zeithorizont von ei-
nem bis fünf Jahren, Maßnahmen zur Prävention von Suchter-
krankungen und psychosozialen Krisen, diverse Maßnahmen 
im Bereich Chancengleichheit, wie die Etablierung eines Diver-
sity-Officers und die Qualifizierung der Mitarbeitenden im Be-
reich Antidiskriminierung sowie ein strategisches Trainingsma-
nagement für diverse Qualifizierungen und die aktive Förde-
rung der Mitspracherechte zum Beispiel durch das interne 
Feedbacksystem. Aktuell ist ein fortlaufender Zeithorizont für 
diese positiven Auswirkungen anzunehmen.  

Fachkräfteman-
gel und die da-
mit verbundene 
höhere Arbeits-
belastung  

Kernbetrieb  Tatsächlich negative Auswirkungen auf das Wohlbefinden der 
Mitarbeitenden hat der Fachkräftemangel und die damit ver-
bundene höhere Arbeitsbelastung der Mitarbeitenden. Aktuell 
ist ein mittelfristiger Zeithorizont für diese negativen Auswirkun-
gen anzunehmen. Nichtbesetzungen auf Grund des Fachkräf-
temangels können potenziell einen negativen, finanziellen Ef-
fekt haben und stellt deshalb ein wesentliches Risiko mit einem 
langfristigen Zeithorizont ab fünf Jahren dar.  

S3: Betroffene Bevölkerungsgruppen  

 Wesentliche IROs wurden nur auf Tochterebene für die IBB und IBB Business Team GmbH (IBT) 
identifiziert.  

 Das Thema ist auf Gruppenebene nicht wesentlich.  

Förderung der 
Beschäftigung, 
Bildung, Diver-
sität und Inklu-
sion in Berlin 
durch die IBB  

Kerngeschäft  Wesentliche positive Auswirkungen der IBB durch die Förde-
rungen zur Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt, z.B. 
durch den Zugang zu Mobilität, Bereitstellung von bezahlbarem 
Wohnraum, Arbeitsmarktförderung und Qualifikation von Per-
sonen, Finanzierungen von Schulen, Finanzierungen von Infra-
strukturen für die Abwasserentsorgungen sowie die Sicherung 
von Arbeitsplätzen durch die Arbeitsmarktförderung. Aktuell ist 
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Übersicht  Teil der Wertschöp-
fungskette (Kernbe-
trieb* / Kernge-
schäft**)  

Beschreibung des IRO  

ein fortlaufender Zeithorizont für diese positiven Auswirkungen 
anzunehmen.  

Gesetzlich ver-
ankerter Auf-
trag der IBT der 
Erbringung von 
Förderung und 
Beratung  

Kerngeschäft  Positive Auswirkungen durch die Unterstützung der IBT des 
Wirtschaftswachstums der Hauptstadt, Sicherung bestehender 
Arbeitsplätze, Ermöglichung neuer Arbeitsplätze und Leistung 
eines Beitrags zur Arbeitsmarkt- und Wohnraumförderung. Ak-
tuell ist ein fortlaufender Zeithorizont für diese positiven Aus-
wirkungen anzunehmen.  

S4: Verbraucherschutz und Produktsicherheit  

 Wesentliche IROs wurden nur auf Tochterebene für die IBB Business Team GmbH (IBT) identifiziert.  
 Das Thema ist auf Gruppenebene nicht wesentlich.  

Potenzielle ne-
gative Auswir-
kung eines Da-
tenleaks im 
Rahmen der 
Datenverarbei-
tung von Privat-
personen  

Kerngeschäft  Der Kundenstamm der IBT besteht zu ca. 80% aus Privatper-
sonen, deren persönliche und sensible Daten bei der IBT ge-
speichert sind. Diese Daten können aufgrund von Datenleaks 
gestohlen und/oder missbraucht werden, wodurch negative 
Auswirkungen auf Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:in-
nen entstehen können, weshalb dieses Thema für die IBT als 
wesentlich bewertet wurde. Aktuell ist ein mittelfristiger Zeitho-
rizont für diese negativen Auswirkungen anzunehmen sowie 
die nicht gegebene Behebbarkeit im Falle eines Datenleaks.  

* Kernbetrieb = Betrieb des Bürostandorts inkl. Mitarbeitende  

** Kerngeschäft = Geschäftstätigkeiten, u. A. Kredit- und Fördergeschäft, Zuschussgeschäft, Treasury  

 

Im Zuge der Identifizierung und Bewertung der Auswirkungen, Risiken und Chancen der IBB UV Tochterun-
ternehmen (Bottom-up-Phase) wurde keines der identifizierten IROs im G1 als wesentlich bewertet. Durch 
den Gesamtvalidierungsprozess der Wesentlichkeitsanalyse erfolgte im Anschluss die Einbindung des Vor-
standes der IBB/ IBB UV, des Verwaltungsrats der IBB/ IBB UV und des Personalrats der IBB. Aufgrund der 
allgemeinen Relevanz (insbesondere für kapitalmarktorientierte Finanzinstitute) der ESRS G1 Nachhaltig-
keitsthemen „Unternehmenskultur“, „Politisches Engagement und Lobbying Aktivitäten“ sowie „Korruption 
und Bestechung“ wurden die relevanten Unterthemen des Standards in der Konsolidierungsphase für die 
Investitionsbank Berlin AöR (IBB) auf Tochterebene als wesentlich eingestuft (weitere Informationen siehe 
ESRS G1).  

In der nachfolgenden Tabelle sind die Auswirkungen, Risiken und Chancen (IROs) der IBB aufgelistet, die in 
der CSRD-Wesentlichkeitsanalyse für das Berichtsjahr 2024 als relevant bzw. wesentlich identifiziert wurden 
und nach welchen in den Angaben des ESRS G1 berichtet wird. 
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Übersicht  Teil der Wert-
schöpfungskette 
(Kernbetrieb* / 
Kerngeschäft**)  

Beschreibung des IRO  

 
G1: Unternehmenskultur, Korruption und Bestechung, sowie Politische Einflussnahme und Lob-
byingtätigkeiten  

 Die Nachhaltigkeitsthemen Unternehmenskultur, Politisches Engagement und Lobbying Aktivitäten 
sowie Korruption und Bestechung wurden in der Konsolidierungsphase nur für die Investitionsbank 
Berlin AöR (IBB) als wesentlich eingestuft.  

 Die Nachhaltigkeitsthemen sind auf Konzernebene und für andere Tochterunternehmen der IBB UV 
nicht wesentlich.  

Positive Auswirkun-
gen auf die Unterneh-
menskultur aufgrund 
einer Vielzahl von 
Unternehmensaktivi-
täten  

Kernbetrieb  Die IBB unternimmt eine Vielzahl von Aktivitäten, um eine po-
sitive Kultur innerhalb des Unternehmens zu fördern (z. B. 
Messe für IBB Beschäftigte, IBB Betriebsfest, Neujahresemp-
fang, Erstellung von Magazinen für die Beschäftigten, Weih-
nachtsvideos, Blind-Coffee-Dates, etc.).  

Implementiertes und 
für alle Stakeholder 
zur Verfügung ste-
hendes Hinweisge-
bersystem  

Kernbetrieb  Die IBB verfügt über ein vertrauliches Hinweisgebersystem, 
das die Entgegennahme und Weiterleitung von Verdachtsmo-
menten in Bezug auf Compliance-Verstöße ermöglicht. Den 
Stakeholdern stehen dabei die Ombudsstelle sowie die Com-
pliancebeauftragten zur Verfügung. Daraus ergibt sich eine 
positive Auswirkung auf die Unternehmenskultur.  

Zusammenarbeit mit 
dem VÖB  

Kernbetrieb  Die IBB betreibt keine strategischen Lobbytätigkeiten. Die In-
teressenvertretung gegenüber politischen Entscheidungsträ-
ger:innen erfolgt über die Branchen-Verbände der Kreditwirt-
schaft. Die IBB ist Mitglied im Bundesverband öffentlicher 
Banken (VÖB) und im EAPB (European Association of Public 
Banks) vertreten, dem Verband des europäischen öffentlichen 
Bankensektors. Die Vorstandsmitglieder sind in den jeweiligen 
Gremien der Verbände vertreten. Hieraus ergeben sich poten-
tiell positive Auswirkungen, da sich die IBB insbesondere für 
Nachhaltigkeitsthemen einsetzt.  

Potenzielles Risiko 
infolge von korrupten 
Verhalten und / oder 
Bestechung  

Kernbetrieb  Korruptes Verhalten im Zusammenhang von Geschäften mit 
Dritten sowie innerhalb von außergewöhnlichen Ereignissen o-
der Spenden-/Sponsoring-Aktionen kann zu potenziellen fi-
nanziellen Risiken für die IBB führen. Die IBB verfügt über ent-
sprechende Prozesse und umfassende Richtlinien u. a. zum 
Thema Interessenskonflikte und unterliegt dem Vergaberecht, 
sodass potenzielle Risiken mitigiert werden. Ein Restrisiko 
bleibt vorhanden.  

 

b) Derzeitiger und erwarteter Einfluss der wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen auf das Ge-
schäftsmodell und die Wertschöpfungskette 

Es wurden verschiedene Maßnahmen aus der Wesentlichkeitsanalyse für das Geschäftsjahr 2024 abgelei-
tet. Im Bereich des Klimaschutzes wurden negative Auswirkungen und Risiken identifiziert. Um die Auswir-
kungen des Geschäftsmodells besser beurteilten zu können, wurde eine Klimabilanz hinsichtlich der finan-
zierten Emissionen erstellt. Darauf aufbauend wurde eine Klimastrategie erarbeitet, um CO2e-Emissionen 
einzudämmen und Abbaupfade durch konkreten Maßnahmen festlegen zu können.  
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Es wird nicht erwartet, dass sich durch die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse im Berichtsjahr 2024 Aus-
wirkungen auf das Geschäftsmodell oder die Wertschöpfungskette ergeben.  

Weitere Informationen siehe ESRS 2 GOV-2, Absatz 26 b). 

c) Wesentliche Auswirkungen 

In der Beschreibung der wesentlichen IROs im ESRS 2 SBM-3, Absatz. 48 a) werden die hier geforderten 
Angaben dargestellt. 

d) Aktuelle finanzielle Auswirkungen der wesentlichen Risiken und Chancen 

Die Erstellung quantitativer Angaben ist aktuell nicht durchführbar. Es sind keine Verfahren implementiert, 
mit denen die Auswirkungen von nachhaltigkeitsbezogenen Risiken in den wesentlichen Risikoarten quanti-
tativ ermittelt werden könnten.  

Die Beurteilung von finanziellen Auswirkungen nachhaltigkeitsbezogener Risiken (insbesondere von Klima- 
und Umweltrisiken) erfolgt im Rahmen der Risikoinventur derzeit qualitativ. Die diesjährige Risikoinventur 
lässt eine geringe finanzielle Verwundbarkeit der analysierten Exposures gegenüber den betrachteten transi-
torischen und physischen Risiken erkennen.  

Zum 31. Dezember 2024 hat die IBB erstmalig die Auswirkungen von ESG-Risiken auf das Ergebnis der Er-
mittlung von Pauschalwertberichtigung geprüft und für diese Risiken ein Management Adjustment in Höhe 
von 1,5 Mio. Euro vorgenommen. 

Die Anpassungen der Buchwerte von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten werden nach den Standards 
der HGB-Rechnungslegung durchgeführt. 

e) Kurz-, mittel- und langfristig erwartete finanziellen Auswirkungen der wesentlichen Risiken und Chancen 

Im ersten Berichtsjahr wird das Phase-In gemäß ESRS 1 Anlage C genutzt. 

f) Widerstandsfähigkeit der Strategie und des Geschäftsmodells 

Für den Zweck einer qualitativen Analyse der Widerstandsfähigkeit der Strategie und des Geschäftsmodells 
wurde in 2024 eine klimabezogene Szenarioanalyse mit dem Fokus auf das Adressrisiko durchgeführt, um 
besser zu verstehen, wie sich die IBB Gruppe und ihr Geschäft über einen kurz-, mittel- und langfristigen Be-
trachtungszeitraum unter Berücksichtigung von plausiblen zukünftigen Klimazuständen/ Entwicklungspfaden 
und unter bestimmten Annahmen und Einschränkungen entwickeln könnte.  

Die Strategie und das Geschäftsmodell der IBB Gruppe ist durch ihren öffentlichen Förderauftrag determi-
niert. Eng damit verbunden ist das Ziel, die Transformation der Berliner Wirtschaft hin zur Klimaneutralität zu 
unterstützen, eine nachhaltigere und sozial gerechtere Zukunft zu fördern und somit das Land Berlin zu un-
terstützen, seine klimapolitischen Ziele zu erreichen. Damit einhergehende kurz-, mittel- und langfristige Aus-
wirkungen von klima- und umweltbedingten Risiken sowie von Übergangsrisiken werden in der Geschäfts-
strategie, welche jährlich aktualisiert wird, berücksichtigt. Weiterhin erfolgt die Freigabe durch den Verwal-
tungsrat. 

g) Änderungen der wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen im Vergleich zum vorangegangenen 
Berichtszeitraum 

Die Wesentlichkeitsanalyse nach CSRD bzw. ESRS wurde für die aktuelle Erklärung zum ersten Mal durch-
geführt. Für das Geschäftsjahr 2024 erfolgt die Konzern-Nachhaltigkeitserklärung, nicht wie für 2023 geson-
dert, sondern innerhalb des Konzernlageberichts. Die offengelegten Informationen für das Geschäftsjahr 
2024 richten sich erstmalig nach den Anforderungen gemäß CSRD-Richtlinie bzw. den europäischen Nach-
haltigkeitsberichtsstandards (ESRS - "European Sustainability Reporting Standards"), weshalb ein ausführli-
cher Vergleich zu Änderungen der IROs erst in der nächsten Erklärung erfolgen kann.  

h) Unternehmensspezifische Auswirkungen, Risiken und Chancen und daraus resultierende Angabepflichten 

Da im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse keine unternehmensspezifischen Auswirkungen identifiziert wer-
den konnten, fallen alle als wesentlich identifizierten Auswirkungen, Risiken und Chancen unter die Angabe-
pflichten des ESRS. 



IBB 

 
64 

1.3.3.1 E1.SBM-3: Wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen bezogen auf 
den Klimawandel 

18 Angaben über klimabezogene physische und transitorische Risiken 

In der Risikoinventur 2024 wurden die folgenden klima- und umweltbezogenen Risikofaktoren identifiziert, 
aus deren ungünstiger Entwicklung wesentliche transitorische und physische Risiken für die Geschäftstätig-
keit der IBB Gruppe resultieren können:  

 Treibhausgasemissionen und Energieverbrauch/-effizienz; Es können transitorische Risiken durch Ände-
rung politischer und rechtlicher Rahmenbedingungen, technologischen Wandel oder Veränderung von 
Verbraucherpräferenzen entstehen.  

 Hitzestress und Hitzewellen, Wasserknappheit und Dürren; Es können physische Risiken durch die Ver-
schärfung von temperatur- und wasserbezogenen Extremen entstehen sowie durch den Anpassungsbe-
darf zur Vermeidung und Minderung temperatur- und wasserbezogener Klimawandelfolgen. 

19. Beschreibung zur Resilienz der Strategie und des Geschäftsmodells in Bezug auf den Klimawan-
del  

Informationen zu dieser Angabepflicht werden in dem ESRS 2 SBM-3, Absatz 48f.) näher erläutert. 

1.3.3.2 E4.SBM-3: Wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen bezogen auf die 
biologische Vielfalt und Ökosysteme 

16. Verfahren zur Ermittlung von wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen bezogen auf die 
biologische Vielfalt und Ökosysteme 

a) Standorte der Geschäftstätigkeit sowie Standorte unter operativer Kontrolle 

Die IBB Gruppe betreibt ausschließlich den Standort in der Bundesallee 210, 10719 Berlin. Darüber hinaus 
existieren keine weiteren Standorte unter operativer Kontrolle der IBB Gruppe.  

b) Negative Auswirkungen in Bezug auf Landdegradation, Wüstenbildung oder Bodenversiegelung 

Für das Kerngeschäft und den Kernbetrieb der IBB Gruppe konnten keine IROs mit wesentlichen negativen 
Auswirkungen in Bezug auf die Wüstenbildung, Landdegradation und / oder bedrohte Arten identifiziert wer-
den.  

c) Tätigkeiten mit Auswirkungen auf bedrohte Arten  

Der Kernbetrieb und das Kerngeschäft fokussiert sich auf die Metropolregion Berlin. Die Aktivitäten der IBB 
Gruppe im, für bedrohte Arten risikobehafteten Bereich "Bau, Immobilien und Wohnwirtschaft", sind an die 
Förderbedingungen und die Bauregulierungen des Landes Berlin geknüpft. Diese regeln den Umgang mit 
bedrohten Arten bzw. den Ausgleich für neu-versiegelte Flächen bereits. Daher sind diese Aspekte in der 
IBB Gruppe im Berichtsjahr 2024 nicht als wesentlich identifiziert worden. 

1.3.3.3 S1.SBM-3: Wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen bezogen auf die 
eigenen Arbeitskräfte des Unternehmens  

13. Wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen bezogen auf die eigene Belegschaft und ihr Zu-
sammenspiel mit Strategie und Geschäftsmodell 

a) Zusammenhang zwischen den wesentlichen Auswirkungen und der Geschäftsstrategie des Unterneh-
mens 

Die Personalpolitik ist elementarer Bestandteil der gruppenweiten Geschäftsstrategie 2024-2028, was sich in 
den zwei übergeordneten strategischen Zielsetzungen zum Thema Personal sowie in einer eigenständigen 
Funktionalstrategie Personal widerspiegelt ("Stabilisierung des Personalaufwands: Chancen der Demografie 
nutzen" sowie "Gewinnen und Halten von Talenten und Fachkräften: Risiken der Demografie abfedern").  
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Die wesentlichen positiven Auswirkungen gehen direkt auf die Funktionalstrategie Personal und ihre ent-
sprechenden Maßnahmen zurück. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf Qualifizierung und Weiterbil-
dung als Entwicklungsmaßnahmen gelegt, sowie auf die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Privatem. Die 
IBB ergreift somit aktiv Maßnahmen, um das Employer Branding und die Wahrnehmung der IBB als Arbeit-
geberin zu stärken und somit dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.  

Die identifizierte negative Auswirkung sowie das potenzielle finanzielle Risiko ergeben sich beide aus dem 
vorhandenen Fachkräftemangel. In einigen Abteilungen der IBB ist aufgrund des Fachkräftemangels und der 
Nichtbesetzung ausgeschriebener Stellen eine erhöhte Arbeitsbelastung der bestehenden Beschäftigten er-
kennbar, woraus sich teilweise tatsächliche, negative Auswirkungen auf diese Beschäftigten ergeben. Diese 
negative Auswirkung sowie das potenzielle Risiko entstammen somit nicht der Geschäftsstrategie oder dem 
Geschäftsmodell, sondern haben ihren Ursprung in der Abhängigkeit der IBB von hochqualifizierten Fach-
kräften und Expert:innen. In der Funktionalstrategie Personal wurden diese Entwicklungen bereits aufgegrif-
fen. 

b) Zusammenhang zwischen den wesentlichen Risiken und Chancen und der Geschäftsstrategie des Unter-
nehmens  

Das identifizierte potenzielle Risiko, dass aufgrund des allgemeinen Fachkräftemangels offene Stellen nicht 
besetzt werden können und dadurch, infolge von Produktivitätsverlusten, negative finanzielle Effekte entste-
hen können, steht in einem direkten Zusammenhang mit den identifizierten negativen Auswirkungen. Um die 
negativen Auswirkungen des Fachkräftemangels auf die betroffenen Beschäftigten zu mindern und zukünftig 
zu verhindern, wird zum einen durch gezielte Maßnahmen (z. B. Weiterbildungsmöglichkeiten, flexible Ar-
beitszeitgestaltung, Kinderbetreuung etc.) die Bindung von Leistungsträgern gefördert und zum anderen 
Maßnahmen entwickelt und durchgeführt, die einen positiven Effekt auf die Stellenbesetzung in der IBB ha-
ben (weitere Informationen siehe ESRS 2 SBM-3, Absatz 14 d und ESRS S1-4, Absatz 38 a). Die Sicherstel-
lung der qualitativen und quantitativen Personalressourcen ist ebenfalls Bestandteil der Funktionalstrategie 
Personal im Rahmen der Gruppenweiten Geschäftsstrategie. Darüber hinaus wurden keine wesentlichen 
Chancen im Zusammenhang mit der eigenen Belegschaft identifiziert, weshalb kein Verhältnis zwischen 
Chancen und den identifizierten Auswirkungen hergestellt werden kann. 

14. Beschreibung der unterschiedlichen Typen der eigenen Beschäftigten und Beschreibung der we-
sentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen inkl. Abhängigkeiten 

a) Arten der Beschäftigten und nicht angestellten Beschäftigten  

Die IBB unterscheidet zwischen internen und externen Beschäftigten. Interne Beschäftigte besitzen einen 
direkten, festen Arbeitsvertrag mit der IBB und machen den wesentlichen Anteil der Beschäftigungsverhält-
nisse aus. Externe Beschäftigte sind durch ein Drittunternehmen angestellt, aber trotzdem für die IBB tätig.  

Unter den internen Beschäftigten wird zwischen folgenden Arten an Beschäftigten unterschieden:  

 Festangestellte:r mit befristetem oder unbefristetem Arbeitsverhältnis  

 Praktikant:in  

 Auszubildende:r  

 Duale:r Student:in  

Externe Beschäftigte gab es 2024 in den Aufgabenfeldern Sachbearbeitung der Corona-Soforthilfen und Un-
terstützungsleistung bei der Koordination der Corona-Soforthilfen, sowie im Kantinenbetrieb, Gebäude- und 
Raumreinigung, Facility Management, Wachschutz, Betriebsarzt/-ärztin und IT-Dienstleistungen.  

Die einzige negative Auswirkung im Zusammenhang mit der eigenen Belegschaft wurde in der IBB aufgrund 
erhöhter Arbeitsbelastung durch den Fachkräftemangel identifiziert.  

Im Folgenden sind unter Beschäftigten ausschließlich die internen Beschäftigten der IBB zu verstehen. Be-
zugspunkte und Informationen zu den externen Beschäftigten bzw. nicht angestellten Beschäftigten werden 
bei Bedarf gesondert ausgewiesen. 

b) Wesentliche negative Auswirkungen 
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Die negativen Auswirkungen auf die Arbeitskräfte des Unternehmens der IBB resultieren aus dem Fachkräf-
temangel. Auf dem deutschen Arbeitsmarkt besteht ein struktureller Fachkräftemangel, welcher sich in der 
Zukunft durch den demografischen Wandel noch weiter verschärfen wird. Die negative Auswirkung ist somit 
systemischer Natur und ergibt sich nicht aus einem individuellen Vorfall. 

c) Wesentliche positive Auswirkungen 

Es wurden eine Reihe an wesentlichen, positiven Auswirkungen auf die Beschäftigten der IBB festgestellt:  

 Die Etablierung von Diversity als strategisches Fokusthema und die Schaffung einer diskriminierungsar-
men Unternehmenskultur mit etablierten Prozessen für Betroffene sowie Präventionsmaßnahmen und 
Qualifizierung in diesem Bereich.   

 Die Schaffung eines sicheren Arbeitsplatzes unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben der Arbeits-
schutz- und Arbeitssicherheitsgesetze inkl. Gesundheitsmanagements für Beschäftigte wie z. B. das An-
gebot rund um Suchtprävention und Akutunterstützung in psychosozialen Krisen.  

 Das umfangreiche Weiterbildungs- und Qualifizierungsmanagement zur Stärkung der persönlichen und 
professionellen Entwicklung von Beschäftigten.  

 Die Stärkung von Mitspracherechten sowie der Mitbestimmung für die Beschäftigten über das gesetzli-
che Maß hinaus in Form von verschiedenen Personalvertretungen aber auch durch ein internes Feed-
back- und Ideenmanagement sowie ein offenes Gesprächsformat zwischen Führungskräften und Be-
schäftigten in Form des BIALOGs.  

Weitere Informationen zu dieser Angabepflicht werden in dem ESRS S1-1, Absatz 19 näher erläutert. Die 
allgemeinen Tätigkeiten, die hinter diesen positiven Auswirkungen stehen, folgen den folgenden Schritten: 
Identifikation von Fokusthemen basierend auf Stakeholder-Engagement (z. B. Personalgespräche, Mitarbei-
tendenbefragung, Feedback- und Ideenmanagement), Schaffung von Strukturen und Prozessen (z. B. in 
Form von Arbeitsanweisungen und Dienstvereinbarungen), Etablierung und Pflege einer Unternehmenskul-
tur, in welcher die Nutzung der bestehenden Prozesse gelebte Praxis ist.  

Alle direkten, festangestellten Mitarbeitenden profitieren von diesen Tätigkeiten, inkl. Auszubildende, Dual-
Studierende, Praktikant:innen sowie befristete und unbefristete Mitarbeitende. Die Dienstvereinbarung Anti-
diskriminierung sowie die Regelungen zum Arbeitsschutz und zur Arbeitssicherheit gelten auch für die bei 
der IBB tätigen Angestellten von Dienstleistungsunternehmen.  

d) Wesentliche Risiken und Chancen 

Es wurden keine wesentlichen Chancen im Zusammenhang mit der eigenen Belegschaft identifiziert. Das 
identifizierte potenzielle finanzielle Risiko ergibt sich aus dem strukturellen Fachkräftemangel. Bereits heute 
kommt es in einigen Abteilungen zu einer höheren Arbeitsbelastung der bestehenden Beschäftigten, woraus 
sich teilweise bereits heute tatsächliche, negative Auswirkungen auf diese Beschäftigten ergeben. 

e) Wesentliche Auswirkungen, die sich aus Übergangsplänen zur Verringerung der negativen Auswirkungen 
auf die Umwelt und zur Verwirklichung umweltfreundlicher und klimaneutraler Tätigkeiten ergeben können 

Aktuell liegen in der IBB keine Übergangspläne zur Verringerung der negativen Auswirkungen auf die Um-
welt und zur Verwirklichung umweltfreundlicherer und klimaneutraler Tätigkeiten vor, die negative Auswir-
kungen auf die Beschäftigten der IBB haben. 

f) Tätigkeiten, bei denen ein erhebliches Risiko von Zwangsarbeit besteht 

Die Ablehnung von Kinder- und Zwangsarbeit und die grundsätzliche Wahrung der international anerkannten 
Arbeits- und Menschenrechte ist für die IBB selbstverständlich. Die IBB hat ausschließlich Mitarbeitende in 
Deutschland – ein Land in dem das Risiko für Kinder- oder Zwangsarbeit insbesondere in der Finanzwirt-
schaft als vernachlässigbar eingeschätzt wird (siehe auch ESRS S1-1, Absatz 20a). Es konnte keine Tätig-
keit innerhalb des Kernbetriebs identifiziert werden, welche ein höheres Risiko für das Vorkommen von Kin-
der- oder Zwangsarbeit bei internen oder externen Mitarbeitenden aufweist. 

g) Tätigkeiten, bei denen ein erhebliches Risiko in Bezug auf Vorfälle von Kinderarbeit bestehen 

Siehe ESRS 2, Absatz 14 f. 
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15. Ermittlung der wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen bezogen auf eigene Beschäf-
tigte mit bestimmten Merkmalen und Gemeinschaften, die stärker betroffen sein könnten 

Um zu ermitteln, welche Beschäftigten in der IBB aufgrund von negativen Auswirkungen betroffen oder ge-
fährdet sind, wird in der IBB – gesteuert durch den Arbeitsschutzausschuss – ca. dreijährlich eine Gefähr-
dungsbeurteilung psychischer Belastungen durchgeführt. In Bereichen und Stäben, die Auffälligkeiten erken-
nen lassen, werden Vertiefungsworkshops durchgeführt. Ziel ist es, Arbeitsbedingungen zu optimieren bzw. 
Ressourcen zu stärken, um arbeitsbedingte psychische Fehlbelastungen zu vermeiden. Maßnahmen, die 
daraus abgeleitet wurden, werden in der Regel mithilfe vorhandener Instrumente umgesetzt; das sind z. B. 
Employee Assistance Program, Lösungsorientierter Führungsdialog, Prozessoptimierungen, Kommunikation 
(u. a. im Intranet, in der Betriebszeitung bzw. durch die Führungskräfte), kollegiale Berater:innen, Betriebs-
arzt/-ärztin und Weiterbildungsmaßnahmen (u. a. Stressmanagement, Suchtprävention, „Gesund führen“, 
„Mentale Fitness“). Eine zentrale Umsetzungsverantwortung liegt bei den Führungskräften.  

Die innerhalb der IBB aktiv gelebte Regelkommunikation zwischen den Führungskräften und den Beschäftig-
ten trägt außerdem dazu bei, dass zum einen Beschäftigte ihre Anliegen direkt äußern können (siehe ESRS 
S1-3, Absatz 32b) und zum anderen die Führungskräfte ein Gefühl für die aktuelle Arbeitssituation, Arbeits-
belastung und Gemütslage der Beschäftigten erhalten und somit auch im Bedarfsfall direkt reagieren kön-
nen. Hierzu werden die Führungskräfte und Vertrauenspersonen entsprechend qualifiziert, sodass sie für 
das frühzeitige Erkennen von Anzeichen bei Überbelastung sowie für Beschäftigte, die im Arbeitsalltag mit 
arbeitsbelastenden Inhalten konfrontiert werden, sensibilisiert sind. Im Rahmen der Regelkommunikation ist 
der jährlich stattfindende BIALOG ein Gesprächsformat zwischen den Beschäftigten und ihren Führungskräf-
ten, in welchem neben individuellen Lern- und Entwicklungszielen auch die allgemeinen Arbeitsbedingungen 
sowie die aktuelle Arbeitsbelastung thematisiert werden. Damit stellt der BIALOG für die Verständnisgewin-
nung hinsichtlich gefährdeter Beschäftigten ein sehr zentrales Verfahren für die IBB dar. Die Beschäftigten 
der IBB können sich darüber hinaus auch jederzeit mit den Beschäftigtenvertretungen (Personalrat, Frauen-
vertretung, Schwerbehindertenvertretung) in Verbindung setzen, um über ihre aktuelle Arbeitssituation oder 
Ähnliches zu berichten. Die zugetragenen Informationen werden innerhalb der IBB unter strenger Vertrau-
lichkeit weiterverarbeitet und tragen damit auch zu einem besseren Verständnis über die Arbeitsbelastung 
und Gefährdung von Beschäftigten in der IBB bei.  

Zusätzlich verfügt die IBB über ein Berichtwesen (Reporting), in welchem die Über- und Unterdeckungen in 
den jeweiligen Fachbereichen berichtet und besprochen wird. In einem monatlich stattfindenden Austausch 
zwischen dem Fachbereich Personal und dem Personalrat werden außerdem personelle Veränderungen (z. 
B. Ist-Soll-Analyse) diskutiert, sodass im Bedarfsfall der Vorstand informiert und entsprechende Maßnahmen 
eingeleitet werden können.  

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) ist ein weiteres Instrument der Prävention und gibt 
gleichzeitig auch Aufschluss darüber, inwiefern die Beschäftigten von negativen Auswirkungen betroffen 
sind. Den Beschäftigten der IBB, die temporär arbeitsunfähig sind, wird die freiwillige Teilnahme am BEM 
angeboten. Das BEM arbeitet dabei in regelmäßigen Teamsitzungen an BEM-Fällen und individuellen (Ab-
hilfe-) Maßnahmen, sodass eine zeitnahe Eingliederung der Betroffenen ermöglicht wird. 

16. Wesentliche Risiken und Chancen bezogen auf bestimmte Personengruppen in der eigenen Be-
legschaft 

Die identifizierte negative Auswirkung sowie das potenzielle finanzielle Risiko ergeben sich beide aus dem 
vorhandenen Fachkräftemangel. In einigen Abteilungen der IBB ist aufgrund des Fachkräftemangels und der 
Nichtbesetzung ausgeschriebener Stellen eine erhöhte Arbeitsbelastung der bestehenden Beschäftigten er-
kennbar, woraus sich teilweise tatsächliche, negative Auswirkungen auf diese Beschäftigten ergeben. 
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1.3.3.4 S2.SBM-3: Wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen bezogen auf Ar-
beitskräfte in der Wertschöpfungskette 

10. Verfahren zur Ermittlung von wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen bezogen auf Ar-
beitskräfte in der Wertschöpfungskette und ihr Zusammenspiel mit Strategie und Geschäftsmodell 

In der Wesentlichkeitsanalyse für das Geschäftsjahr 2024 konnten keine wesentlichen IROs für die Arbeits-
kräfte in der Wertschöpfungskette identifiziert werden, weshalb keine weiteren Angaben erforderlich sind. 
Weitere Informationen siehe ESRS 2 SBM-3, Absatz 48 und ESRS 2 IRO-1, Absatz 53. 

11. Einfluss von Produkten, Dienstleistungen oder Geschäftsbeziehungen auf Arbeitskräfte in der 
Wertschöpfungskette 

a) Arten von Arbeitskräften in der Wertschöpfungskette, die von dem Unternehmen wesentlich betroffen sein 
können 

Es konnten im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse für das Berichtsjahr 2024 keine wesentlichen Auswirkun-
gen, Risiken und/ oder Chancen für Beschäftigte in der Wertschöpfungskette oder mit Menschenrechtsbe-
zug identifiziert werden. Im Folgenden werden die mit der IBB Gruppe verbundenen Arbeitskräfte entlang 
der Wertschöpfungskette dargestellt:  

Die Arbeitskräfte in der vorgelagerten Wertschöpfungskette im Eigenbetrieb sind über eingekaufte Produkte 
und Dienstleistungen, Mitarbeitende des Kantinenbetreibers, Versicherungen und Mobilität (z. B. ÖPNV) und 
im Bereich des Facility Managements sowie Universitäten, Fachhochschulen und Berufsschulen mit der IBB 
Gruppe verbunden. Nachgelagerte Arbeitskräfte sind im Rahmen der Vermietung des Bürogebäudes, Unter-
kunft in Hotels und Nutzung von Transportmitteln, Werbeagenturen, Druckereien und Kommunikations-
dienstleistern, Entsorgung wie Wasser oder Abfall und dem Postverband eingebunden. Die Geschäftsbezie-
hungen zu den jeweiligen Beschäftigten der Unternehmen bestehen dabei nur indirekt.  

Im Kerngeschäft sind vorgelagert durch direkte Geschäftsbeziehungen die Vertragspartner:innen aus der 
Refinanzierung sowie das Land Berlin, die KfW, der Europäischer Sozialfonds und Datenanbieter sowie Ra-
tingagenturen in die Wertschöpfung der IBB Gruppe eingebunden. Die Beschäftigten der jeweiligen Ver-
tragspartner:innen, Senatsverwaltungen und Unternehmen sind nur durch indirekte Geschäftsbeziehungen 
mit der IBB Gruppe verbunden. Für die nachgelagerte Wertschöpfungskette bestehen direkte Geschäftsbe-
ziehungen mit den Kund:innen aus dem Förder- und Kreditgeschäft sowie dem Durchleitungsgeschäft (z. B. 
KMUs, Hausbanken, Start-Ups, Projektträger und Wohnungsbaugesellschaften) und mit den Konsortialban-
ken. Die Beschäftigten der jeweiligen Unternehmen sind wiederum nur durch indirekte Geschäftsbeziehun-
gen mit der IBB Gruppe verbunden. 

b) Geografische Gebiete, bei denen in Bezug auf die Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette des Unter-
nehmens ein erhebliches Risiko von Kinderarbeit oder Zwangsarbeit besteht 

Die IBB Gruppe ist im Rahmen ihres Kerngeschäfts (insb. Förder- und Kreditgeschäft) im Wesentlichen in 
Deutschland und primär in der Metropolregion Berlin aktiv. Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Ge-
schäftstätigkeit in Gebieten oder bezogen auf Rohstoffe mit hohem Risiko hinsichtlich Kinder- und Zwangs-
arbeit besteht. Das IBB-Treasury unterstützt die Aktivitäten der Bank durch die Refinanzierung von Förder-
krediten und die Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Liquiditätsanforderungen. Hierfür ist das Treasury sowohl 
national wie auch international tätig. Die aktuellen Ausschlusskriterien für die Länder in denen die IBB 
Gruppe handelt sind in den Nachhaltigkeitsleitlinien festgelegt. 

c) Wesentliche negative Auswirkungen 

Da im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse für das Berichtsjahr 2024 keine wesentlichen IROs für Beschäf-
tigte in der Wertschöpfungskette oder mit Menschenrechtsbezug identifiziert wurden, sind die Anforderungen 
gemäß ESRS S2 SBM-3, Absatz 11 c) für die IBB Gruppe nicht relevant. 
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d) Wesentliche positive Auswirkungen 

Da im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse für das Berichtsjahr 2024 keine wesentlichen IROs für Beschäf-
tigte in der Wertschöpfungskette oder mit Menschenrechtsbezug identifiziert wurden, sind die Anforderungen 
gemäß ESRS S2 SBM-3, Absatz 11 d) für die IBB Gruppe nicht relevant. 

e) Wesentliche Risiken und Chancen 

Da im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse für das Berichtsjahr 2024 keine wesentlichen IROs für Beschäf-
tigte in der Wertschöpfungskette oder mit Menschenrechtsbezug identifiziert wurden, sind die Anforderungen 
gemäß ESRS S2 SBM-3, Absatz 11 e) für die IBB Gruppe nicht relevant. 

12. Auswirkungen auf Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette mit bestimmten Merkmalen 

Es konnten im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse für das Berichtsjahr 2024 keine wesentlichen Auswirkun-
gen, Risiken und/ oder Chancen für Beschäftigte in der Wertschöpfungskette oder mit Menschenrechtsbe-
zug identifiziert werden. 

13. Auswirkungen auf bestimmte Gruppen von Arbeitskräften in der Wertschöpfungskette 

Es konnten im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse für das Berichtsjahr 2024 keine wesentlichen Risiken 
und/ oder Chancen für Beschäftigte in der Wertschöpfungskette oder mit Menschenrechtsbezug identifiziert 
werden. 

1.3.3.5 S3.SBM-3: Wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen bezogen auf 
betroffene Gemeinschaften  

9. Beschreibung der unterschiedlichen Typen betroffener Gemeinschaften und Beschreibung der we-
sentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen 

a) Beschreibung der Arten der betroffenen Gemeinschaften, die von wesentlichen Auswirkungen betroffenen 
sind 

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse konnten insbesondere in Verbindung mit dem Förderprogramman-
gebot der IBB und der IBB Business Team GmbH eine Vielzahl von positiven Auswirkungen auf die Berliner 
Bevölkerung identifiziert werden. Hierbei tragen sowohl die Angebote in der Wirtschaftsförderung (z. B. 
Schaffen und Sichern von Arbeitsplätzen) als auch im Bereich der Immobilien- und Stadtentwicklung (z. B. 
Errichtung von preiswerten Wohnraum in Berlin, Schaffung von altersgerechten und barrierefreien Wohnun-
gen) sowie der Arbeitsmarktförderung (z. B. Förderung von Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Ein-
gliederung) bei.  

Gemäß aktueller Geschäftsstrategie plant die IBB Gruppe auch in Zukunft die Berliner Wirtschaft durch die 
Förderungen zu stärken sowie den sozialen Wohnungsbau und die Qualifizierung von Arbeitnehmenden zu 
finanzieren, um soziale Ungleichheiten abzufedern.  

Aufgrund der breiten Förderpalette der IBB und der IBB Business Team GmbH (Wirtschafts-/ Immobilien-/ 
Arbeitsmarktförderung) können entsprechend viele verschiedene Menschen(-gruppen) in Berlin direkt oder 
indirekt von den positiven Auswirkungen profitieren:  

 Das Produktportfolio der IBB im Bereich der Wirtschaftsförderung richtet sich mit seinen finanziellen An-
geboten und umfassenden Coachings insbesondere an kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), Start-
ups und Gründer:innen in Berlin. Es werden Unternehmen in jeder Phase (Gründung, Wachstum, Kon-
solidierung) mit Finanzierungslösungen unterstützt. Das gezielte Stärken von Berliner Unternehmen 
durch die Förderung der IBB wirkt sich u. a. auf den Wohlstand sowie die Erwerbstätigenzahl in Berlin 
aus. Die IBB begleitet zudem auch große Infrastrukturfinanzierungen in Berlin. So unterstützt die IBB 
durch gezielte Finanzierungen auch den Zugang der Berliner Bevölkerung zu sauberem Trinkwasser 
und ermöglicht die entsprechende Infrastruktur für die Abwasserentsorgung.   
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 Mit der Arbeitsmarktförderung hat die IBB ein Geschäftsfeld, welches sich gezielt der Förderung von 
Menschen und der Investition in die berufliche Chancengleichheit widmet. In diesem Segment sind aus 
dem gemeinsamen operationellen Programm der EU und des Landes Berlin (ESF+) eine Vielzahl von 
Förderprogrammen angesiedelt, welche von der Berliner Bevölkerung angefragt und genutzt werden 
können. Dadurch wird ein Beitrag zur Deckung des vorhandenen Fachkräftebedarfs in Berlin geleistet 
und die Teilhabe von Menschen an der Berliner Gesellschaft durch Bildung und soziale Inklusion ge-
stärkt. Durch die Arbeitsmarktförderung stärkt die IBB nicht nur den gesellschaftlichen Zusammenhalt, 
sondern fördert auch aktiv die Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen. Direkte Zielgruppe der 
Förderinstrumente der Arbeitsmarktförderung sind Projektträger, welche Maßnahmen für verschiedene 
Berliner Zielgruppen wie junge Menschen, gründungsinteressierte Studierende, Alleinerziehende, sucht-
gefährdete Menschen, Langzeitarbeitslose, Menschen mit Migrationshintergrund, ältere Menschen, die 
von Armut oder Ausgrenzung bedroht sind usw. umsetzen.  

 Im Bereich der Immobilienförderung engagiert sich die IBB u. a. in den Feldern Energieeffizienz, demo-
grafische Entwicklung und Wohnungsneubau. Die IBB bietet zinsgünstige Darlehensprogramme und Zu-
schüsse für Vermieter:innen und Investor:innen, Wohneigentümer:innen und Mieter:innen an. Zusam-
men mit dem Land Berlin bietet die IBB zudem zinslose Darlehen für den Neubau von bezahlbarem sozi-
alen Wohnraum. Der weitere Ausbau der Wohnraumförderung (u. a. Neubau, Ausbau des Kompetenz-
zentrums rund um den sozialen Wohnungsbau) sowie die Positionierung der IBB als Finanziererin von 
Schulen, Studierendenunterkünften und Sozialimmobilien sind prioritäre Themen der Immobilienförde-
rung. Die IBB finanziert bereits jetzt im hohen Maße Schulen.  

 Das Produktportfolio der IBB Business Team GmbH ist ebenfalls vielfältig, sodass zu den betroffenen 
Gemeinschaften zum einen Gründer:innen, die bei der Unternehmensgründung beraten und/oder finan-
ziell unterstützt werden und zum anderen kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) gehören, die beim 
weiteren Ausbau ihrer Gesellschaft in Form von Beratungen und/oder Zuschüssen für Investitionen be-
gleitet werden. Zusätzlich unterstützt die IBB Business Team GmbH Personen, die bspw. beim Ausbau 
von Solargeräten oder bei der nachhaltigen Umstellung des Eigentums Hilfe benötigen.  

Die Wesentlichkeitsanalyse konnte neben der „Berliner Bevölkerung“ keine weitere Bevölkerungsgruppe 
identifizieren, die von wesentlichen Auswirkungen der IBB oder der IBB Business Team GmbH betroffen 
sind. Dies liegt u. a. darin begründet, dass sowohl die IBB als auch die IBB Business Team GmbH im Rah-
men ihres Bankgeschäfts (insb. Förder- und Kreditgeschäft) überwiegend in der Metropolregion Berlin aktiv 
sind, in welcher auch ihr einziger Unternehmensstandort liegt und somit in Bezug auf ihre Berichtsgrenzen 
auch kein negativer Einfluss auf indigene Völker identifiziert wurde (keine indigene Völker in Berlin vertre-
ten). Darüber hinaus führt die IBB und die IBB Business Team GmbH keine physischen Tätigkeiten aus und 
ist im Wesentlichen deutschlandweit aufgestellt und orientiert, weshalb auch hier kein negativer Einfluss auf 
indigene Völker oder andere Bevölkerungsgruppen identifiziert wurde.  

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurden bei der IBB und der IBB Business Team GmbH keine nega-
tiven Auswirkungen in Bezug auf die Berliner Bevölkerung identifiziert. 

b) Wesentliche negative Auswirkungen  

Die IBB hat den Auftrag der Förderung des Landes Berlin und dessen Bewohner:innen. Dadurch trägt die 
IBB mittels ihrer Produktpalette zur Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt bei, z. B. durch die Förde-
rung von Mobilität, Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum, Arbeitsmarktförderung (z. B. Qualifikation 
von Personen), Anschluss an digitale Infrastrukturen sowie Förderung der Attraktivität des Wirtschaftsstand-
orts Berlin. Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurden keine negativen Auswirkungen in Bezug auf die 
Berliner Bevölkerung identifiziert.  

Weiterhin konnten im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse auch keine negativen Auswirkungen auf andere 
Bevölkerungsgruppen identifiziert werden. Dies liegt u. a. darin begründet, dass die IBB im Rahmen ihres 
Bankgeschäfts (insb. Förder- und Kreditgeschäft) überwiegend in der Metropolregion Berlin aktiv ist und so-
mit im Rahmen ihrer Berichtsgrenzen auch kein wesentlicher negativer Einfluss auf indigene Völker festzu-
stellen ist (es wurden keine indigene Völker in Berlin identifiziert).  

Die Grundlagen für ein nachhaltiges Förder- und Kreditgeschäft sind in den Nachhaltigkeitsleitlinien für die 
IBB Gruppe schriftlich fixiert. Hierbei werden unter anderem der Umgang mit definierten Ausschlusskriterien 
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mittels der Überprüfung von Antragsteller:innen hinsichtlich kontroversen Geschäftspraktiken sowie kontro-
versen Geschäftsfeldern geregelt, mit dem Ziel Geschäftspraktiken oder Geschäftsfelder, die nicht im Ein-
klang mit den Werten der IBB Gruppe stehen und der Transformation in eine nachhaltige Gesellschaft entge-
genstehen, von der Förderung auszuschließen (weitere Informationen siehe ESRS S3, Absatz 32 a) und Ab-
satz 35).  

Darüber hinaus ist die IBB im Rahmen ihrer unmittelbar vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette im 
Wesentlichen deutschlandweit aufgestellt und orientiert, weshalb auch hier kein wesentlicher negativer Ein-
fluss auf indigene Völker oder andere Bevölkerungsgruppen identifiziert wurde.  

Im Treasury Geschäft gilt eine allgemeine Treasury-Nachhaltigkeitsleitlinie, welche auf den Nachhaltigkeits-
leitlinien der IBB Gruppe aufbaut, in denen Ausschlusskriterien fixiert sind, welche die Darlehensnehmer:in-
nen u.a. zur Einhaltung der Charta der Grundrechte der EU verpflichtet. Kontroverse Geschäftspraktiken wie 
zum Beispiel Menschenrechtsverletzungen, gemäß der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Ver-
einten Nationen und dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland werden ebenso wie Kinderarbeit, 
gemäß der UN Kinderrechtskonvention (KRK), Verstöße gegen das Bundesnaturschutzgesetz oder Schädi-
gung der Umwelt im Sinne des Umweltschadensgesetzes, ausgeschlossen. Auch für Investitionen im öffent-
lichen Sektor müssen die Länder, in denen der Emittent seinen Sitz hat, u.a. das Pariser Klimaabkommen 
und das Übereinkommen über die biologische Vielfalt ratifiziert haben. Somit ist auch im TR Geschäft kein 
wesentlicher negativer Einfluss auf indigene Völker oder andere betroffene Bevölkerungsgruppen festzustel-
len.  

Die IBB Business Team GmbH hat im Rahmen ihres Bankbetriebs keinen negativen Einfluss auf Bevölke-
rungsgruppen und ist im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit (Fördergeschäft) ausschließlich in der Metropolre-
gion Berlin aktiv. Damit konnten keine negativen Einflüsse auf indigene Völker identifiziert werden. Im Rah-
men der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette ist die IBB Business Team GmbH im Wesentlichen 
deutschlandweit aufgestellt und orientiert, weshalb hier auch kein negativer Einfluss auf indigene Völker oder 
andere Bevölkerungsgruppen festzustellen ist. 

c) Wesentliche positive Auswirkungen 

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse konnten insbesondere in Verbindung mit dem Förderprogramman-
gebot der IBB eine Vielzahl von positiven Auswirkungen auf die Berliner Bevölkerung identifiziert werden. 
Hierbei tragen sowohl die Angebote in der Wirtschaftsförderung (z.B. Schaffen und Sichern von Arbeitsplät-
zen) als auch im Bereich der Immobilien- und Stadtentwicklung (z.B. Errichtung von preiswerten Wohnraum 
in Berlin, Schaffung von altersgerechten und barrierefreien Wohnungen) sowie der Arbeitsmarktförderung 
(z.B. Förderung von Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung) bei.  

Gemäß aktueller Geschäftsstrategie plant die IBB den weiteren Ausbau der Wohnraumförderung (u.a. Neu-
bau, Ausbau des Kompetenzzentrums rund um den sozialen Wohnungsbau) sowie die Positionierung der 
IBB als Finanziererin von Schulen, Studierendenunterkünften und Sozialimmobilien. Die IBB finanziert be-
reits jetzt im hohen Maße Schulen.  

Zudem unterstützt die IBB durch gezielte Finanzierungen auch den Zugang der Berliner Bevölkerung zu sau-
berem Trinkwasser und ermöglicht die entsprechende Infrastruktur für die Abwasserentsorgung.  

Aufgrund der breiten Förderpalette der IBB (Wirtschafts-/ Immobilien-/ Arbeitsmarktförderung) können ent-
sprechend viele Menschen(-gruppen) in Berlin direkt oder indirekt von den positiven Auswirkungen profitie-
ren:  

 Das Produktportfolio der IBB im Bereich der Wirtschaftsförderung richtet sich mit seinen finanziellen An-
geboten und umfassenden Coachings insbesondere an kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Start-
ups und Gründer:innen in Berlin. Es werden Unternehmen in jeder Phase (Gründung, Wachstum, Kon-
solidierung) mit Finanzierungslösungen unterstützt. Die IBB ist die erste deutsche Förderbank, die ihre 
Programme für Sozialunternehmen zugänglich gemacht hat. Seit dem 12. Oktober 2018 können Sozial-
unternehmen mit Programmen der IBB finanziert werden. Aus diesem Grund hat die IBB im Nachhaltig-
keitsprogramm das Ziel definiert, die Gemeinwohl-Ökonomie zu stärken und weiterhin an bedarfsgerech-
ten Finanzierungen für Sozialunternehmen zu arbeiten. So kam es zu einer Erweiterung der Richtlinien 
in den Programmen Pro FIT und Berliner Innovationsfachkräfte, um auch Unternehmen der sozialen 
Ökonomie fördern zu können. Darüber hinaus wurde – durch die Senatsverwaltung initiiert – ein Gutach-
ten zur Definition von Unternehmen der sozialen Ökonomie erstellt. Damit haben besonders nachhaltig 
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orientierte Sozialunternehmen seit dem 1. Januar 2021 einen noch leichteren Zugang zu den Technolo-
gieförderprogrammen. Das gezielte Stärken der IBB von Berliner Unternehmen wirkt sich u.a. auf Inves-
titionen, Wirtschaftsleistung sowie die Erwerbstätigenzahl in Berlin aus. Basierend auf einer volkswirt-
schaftlichen Wirkungsanalyse (Impactanalyse) der IBB-Volkswirte wurden im Berichtsjahr 2024 rund 
1.992 Mio. Euro an Wirtschaftsförderung (IBB) erteilt, die dazu beigetragen haben, dass 5.059 Arbeits-
plätze erhalten und 1.630 Arbeitsplätze neu geschaffen wurden.  

 Mit der Arbeitsmarktförderung hat die IBB ein Geschäftsfeld, welches sich gezielt der Förderung von 
Menschen und der Investition in die berufliche Chancengleichheit widmet. In diesem Segment sind aus 
dem gemeinsamen operationellen Programm der EU und des Landes Berlin (ESF+) eine Vielzahl von 
Förderprogrammen angesiedelt, welche von der Berliner Bevölkerung angefragt und genutzt werden 
können. Dadurch wird ein Beitrag zur Deckung des vorhandenen Fachkräftebedarfs in Berlin geleistet 
und die Teilhabe von Menschen an der Berliner Gesellschaft durch Bildung und soziale Inklusion ge-
stärkt. Durch die Arbeitsmarktförderung stärkt die IBB nicht nur den gesellschaftlichen Zusammenhalt, 
sondern fördert auch aktiv die Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen. Direkte Zielgruppe der 
Förderinstrumente der Arbeitsmarktförderung sind Projektträger, welche Maßnahmen für verschiedene 
Berliner Zielgruppen wie junge Menschen, gründungsinteressierte Studierende, Alleinerziehende, sucht-
gefährdete Menschen, Langzeitarbeitslose, Menschen mit Migrationshintergrund, ältere Menschen, die 
von Armut oder Ausgrenzung bedroht sind usw. umsetzen. Im Berichtsjahr 2024 wurden im Rahmen der 
Arbeitsmarktförderung (IBB) insgesamt rund 35 Mio. Euro an wirksamen Investitionsvolumen in Berlin 
vergeben. Die genaue Aufteilung der Finanzierungszusagen von 2024 für die einzelnen Programme 
kann dem Geschäftsbericht 2024 entnommen werden. Insgesamt konnten mehr als 6.700 Personen 
durch ihre Teilnahme an den Projekten neue Fähigkeiten vermittelt werden. Insgesamt wurden 115 Be-
willigungen an Projektträger umgesetzt.  

 Im Bereich der Immobilienförderung engagiert sich die IBB u.a. in den Feldern Energieeffizienz, demo-
grafische Entwicklung und Wohnungsneubau. Die IBB bietet zinsgünstige Darlehensprogramme und Zu-
schüsse für Vermieter:innen und Investor:innen, Wohneigentümer:innen und Mieter:innen an. Insgesamt 
wurden im Berichtsjahr 2024 im Rahmen der Immobilienförderung (IBB) rund 1.545,9 Mio. Euro an Dar-
lehen, Beteiligungen und Bürgschaften sowie rund 113,7 Mio. Euro an Zuschüssen bewilligt. Das in Ber-
lin wirksame Investitionsvolumen betrug rund 1.437,8 Mio. Euro. 

Für die Berliner Bevölkerung führen die Tätigkeiten der IBB Business Team GmbH ebenfalls zu wesentli-
chen positiven Auswirkungen aufgrund der Unterstützung der Arbeitsmarktförderung sowie zur Stärkung des 
Wirtschaftswachstums Berlins. Dabei wird die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, die Weiterent-
wicklung der wirtschafts-förderpolitischen Schwerpunkte Berlins sowie die Förderung von innovativen Grün-
dungen unterstützt. Dies erfolgt durch die Umsetzung von diversen Förderrichtlinien, in deren Ergebnis Zu-
schüsse für Beratungen, Gründungsausgaben oder Investitionen vergeben werden. Dabei werden u. a. 
Gründer:innen, KMUs sowie die Nutzer:innen von Solargeräten unterstützt. 

d) Wesentliche Risiken und Chancen 

Gemäß Wesentlichkeitsanalyse konnten keine Risiken und/ oder Chancen für die IBB und die IBB Business 
Team GmbH, die sich aus den positiven Auswirkungen auf die Berliner Bevölkerung ergeben, identifiziert 
werden. 

10. Ermittlung der wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen bezogen auf betroffene Ge-
meinschaften mit bestimmten Merkmalen und Gemeinschaften, die stärker betroffen sein könnten 

Die IBB hat den Auftrag der Förderung des Landes Berlin und dessen Bewohner:innen. Dadurch trägt die 
IBB mittels ihrer Produktpalette zur Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt bei. Im Rahmen der We-
sentlichkeitsanalyse wurden keine wesentlichen negativen Auswirkungen in Bezug auf die Berliner Bevölke-
rung oder auf andere Bevölkerungsgruppen identifiziert.  

Im Rahmen der Vergabe von Fördermitteln wird auf eine strenge Einhaltung von Arbeits- und Menschen-
rechten geachtet. Darüber hinaus versucht die IBB Gruppe mittels ihrer gegebenen Möglichkeiten im Kredit-, 
Förder-, Aval- und Beteiligungsgeschäft kontroverse Geschäftspraktiken generell von der Förderung auszu-
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schließen. Als kontroverse Geschäftspraktiken werden z. B. Menschenrechtsverletzungen, Kinderarbeit so-
wie systematische/ diskriminierende Arbeitsrechtverletzungen angesehen. Dies trägt dazu bei, dass negative 
Auswirkungen auf betroffene Gemeinschaften gezielt verhindert/ abgewendet werden.  

Für die IBB Business Team GmbH wurden keine wesentlichen negativen Auswirkungen in Bezug auf die 
Berliner Bevölkerung als einzige wesentliche betroffene Gemeinschaft identifiziert. Darüber hinaus wird 
durch die Berücksichtigung von Ausschlusskriterien in den einzelnen Förderprogrammen dazu beigetragen, 
dass negative Auswirkungen verhindert werden. 

11. Wesentliche Risiken und Chancen bezogen auf bestimmte Gruppen betroffener Gemeinschaften 

Die Wesentlichkeitsanalyse hat ausschließlich die Berliner Bevölkerung als relevante betroffene Gemein-
schaft identifiziert.  

Gemäß Wesentlichkeitsanalyse konnten keine Risiken und/ oder Chancen für die IBB und IBB Business 
Team GmbH, die sich aus den Auswirkungen und Abhängigkeiten auf die Berliner Bevölkerung ergeben, 
identifiziert werden. 

1.3.3.6 S4.SBM-3 Wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen bezogen auf 
Verbraucher:innen und Endkund:innen 

9. Verfahren zur Ermittlung von wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen bezogen auf Ver-
braucher:innen und Endkund:innen 

a) Zusammenhang zwischen wesentlichen Auswirkungen und der Geschäftsstrategie des Unternehmens 

Es konnten im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse für das Berichtsjahr 2024 lediglich für die Tochtergesell-
schaft IBB Business Team eine potentiell negative Auswirkung im Bereich Verbraucherschutz identifiziert 
werden. Im Bereich der Produktsicherheit konnten keine wesentlichen Auswirkungen identifiziert werden. Die 
potentiell negative Auswirkung im Bereich Verbraucherschutz wird in ESRS 2 SBM-3 Abs. 48 a) dargestellt. 
Die potentielle Auswirkung entstammt nicht der Geschäftsstrategie. Durch das Geschäftsmodell der IBB Bu-
siness Team GmbH, primär Zuschussprogramme für Privatpersonen anzubieten, entsteht das erhöhte Risiko 
von negativen Auswirkungen durch die notwendige Verarbeitung von sensiblen Daten von Privatpersonen im 
Rahmen der Antragsbearbeitung, vor allem im Vergleich mit den anderen Tochtergesellschaften der IBB UV. 
Eine Anpassung der Strategie oder Geschäftsmodell aufgrund der potentiell negativen Auswirkung wird nicht 
vorgenommen, jedoch werden entsprechende Mitigationsmaßnahmen zum Schutz der Daten durchgeführt.  

b) Zusammenhang zwischen den wesentlichen Risiken und Chancen und der Geschäftsstrategie des Unter-
nehmens  

Es konnten im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse für das Berichtsjahr 2024 keine Risiken oder Chancen 
im Zusammenhang mit Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen identifiziert werden. 

10. Einfluss von Produkten, Dienstleistungen oder Geschäftsbeziehungen auf Verbraucher:innen und 
Endkund:innen 

a) Verbraucher:innen und Endnutzer:innen, die von wesentlichen Auswirkungen betroffen sind 

Die IBB Gruppe hat innerhalb der nachgelagerten Wertschöpfungskette direkte und indirekte Geschäftsbe-
ziehungen zur verschiedenen Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen. Dazu zählen Privatpersonen, 
die im Rahmen von KfW-Sonderprogrammen, Corona-Soforthilfen sowie verschiedenen Zuschussprogram-
men anspruchsberechtig sind, Privatpersonen im Rahmen der Arbeitsmarktförderung sowie Endkund:innen 
der Energiehilfen, Wirtschaftsförderung und Immobilienförderung.  

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse konnte für das Berichtsjahr 2024 lediglich für die Tochtergesellschaft 
IBB Business Team GmbH der IBB UV eine potenziell negative Auswirkung im Bereich Verbraucherschutz 
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identifiziert werden. Die IBB Business Team GmbH hat durch verschieden Zuschussprogramme direkte Ge-
schäftsbeziehung mit Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen. 

i. Es konnten in der Wesentlichkeitsanalyse keine wesentlichen negativen Auswirkungen oder Risiken durch 
die Produkte der IBB Business Team GmbH auf die menschliche Gesundheit identifiziert werden. Es ist des-
halb davon auszugehen, dass die Geschäftstätigkeit das Risiko chronischer Krankheiten nicht erhöht. 

ii. Privatpersonen sind als Verbraucher:innen für die verschiedenen Zuschussprogramme der IBB Business 
Team GmbH antragsberechtigt. Durch die Speicherung von persönlichen und sensiblen Daten der Privatper-
sonen entsteht eine potentiell negative Auswirkung im Bereich des Schutzes der personenbezogenen Daten 
und des Rechts auf Privatsphäre. Es konnten in der Wesentlichkeitsanalyse keine wesentlichen negativen 
Auswirkungen oder Risiken durch die Produkte der IBB Business Team GmbH auf das Recht auf freie Mei-
nungsäußerung und Nichtdiskriminierung identifiziert werden. 

iii. Die Förderrichtlinien der Produkte der IBB Business Team GmbH inkl. ausführlicher Informationen zu den 
Förderbedingungen sind auf der Internetseite der IBB und IBB Business Team GmbH zugänglich. Ferner 
sind die Kundenbetreuenden auf den entsprechenden Seiten aufgeführt, die für weitere Fragen zur Verfü-
gung stehen. Die IBB Business Team GmbH bietet im Vergleich zur Finanzbranche aufgrund ihres Ge-
schäftsmodells keine risikobehafteten Produkte mit direkter schädlicher Wirkung an. 

iv. Es konnten in der Wesentlichkeitsanalyse keine wesentlichen negativen Auswirkungen oder Risiken 
durch die Produkte der IBB Business Team GmbH auf die menschliche Gesundheit identifiziert werden. Alle 
Kundendaten werden entsprechend der gesetzlichen Vorgaben (z. B. DSGVO) geschützt. Dabei gibt es 
keine Unterscheidungen bei der Behandlung der Daten der Verbrauchendengruppen. Finanziell Schutzbe-
dürftige können teilweise Teil der Wertschöpfungskette der IBB Business Team GmbH sein. Dabei wird stets 
auf den Schutz der entsprechenden Gruppen geachtet. Dies ist Teil der Förderrichtlinien und –bestimmun-
gen.  

b) Negative Auswirkungen 

Es konnten im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse für das Berichtsjahr 2024 lediglich für die Tochtergesell-
schaft IBB Business Team GmbH eine potentiell negative Auswirkung im Bereich Verbraucherschutz identifi-
ziert werden. Im Bereich der Produktsicherheit konnten keine wesentlichen Auswirkungen identifiziert wer-
den. Die potentiell negative Auswirkung im Bereich Verbraucherschutz wird in ESRS 2 SBM-3 Abs. 48 a) 
dargestellt. Da sich die Zuschussprogramme der IBB Business Team GmbH primär an Privatkund:innen und 
somit Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen richten, ist eine Verarbeitung von Daten dieser Gruppe 
notwendig. Dabei handelt es sich weder um eine systemische Auswirkung noch um individuelle Vorfälle oder 
einzelne Geschäftsbeziehungen. 

c) Positive Auswirkungen 

Es konnten in der Wesentlichkeitsanalyse keine wesentlichen positiven Auswirkungen durch die Produkte 
und Dienstleistungen der IBB Gruppe auf Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen identifiziert werden. 

d) Risiken und Chancen 

Es konnten in der Wesentlichkeitsanalyse keine wesentlichen Risiken und Chancen die sich aus den Auswir-
kungen und Abhängigkeiten im Zusammenhang mit Verbraucher:innen und/ oder Endnutzer:innen ergeben, 
identifiziert werden. 

11. Verbraucher:innen und Endkund:innen mit bestimmten Merkmalen 

Es konnten im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse für das Berichtsjahr 2024 lediglich für die Tochtergesell-
schaft IBB Business Team GmbH der IBB UV eine potentiell negative Auswirkung im Bereich Verbraucher-
schutz identifiziert werden. Im Bereich der Produktsicherheit konnten keine wesentlichen Auswirkungen 
identifiziert werden.  

Der Kundenstamm der IBB Business Team GmbH besteht zu ca. 80% aus Privatpersonen, deren persönli-
che und sensible Daten bei der IBB Business Team GmbH gespeichert sind. Als potenzielle negative Aus-
wirkung wurde das Risiko eines Dataleaks identifiziert. Dabei wären aller Verbraucher:innen und/oder End-
kund:innen betroffen, somit konnten keine bestimmten Verbrauchergruppen identifiziert werden.  
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Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen mit besonderen Merkmalen bzw. einer höheren Anfälligkeit zu 
einem größeren Schadensrisiko (z. B. junge Verbraucher:innen und/ oder Endnutzer:innen, Frauen, finanzi-
ell Schutzbedürftige, usw.) können teilweise Teil der Verbraucher:innen/ Endnutzer:innen der IBB Business 
Team GmbH aber auch im Rahmen der Arbeitsmarkt- und Immobilienförderung der IBB sein. Ein Verständ-
nis für entsprechenden Gruppen wurden im Rahmen der Analyse der Wertschöpfungskette der IBB Gruppe 
mit Einbindung interner Expert:innen aufgebaut. Es wird stets auf den Schutz der entsprechenden Gruppen 
geachtet. Dies ist Teil der Förderrichtlinien und –bestimmungen. Außerdem bietet die IBB Gruppe Bera-
tungsgespräche und -workshops zu Förderprogrammen an, um etwaige Hemmnisse abzubauen. 

12. Risiken und Chancen auf bestimmte Gruppen von Verbraucher:innen und Endkund:innen  

Die Wesentlichkeitsanalyse hat keine wesentlichen Risiken und / oder Chancen, die sich aus den Auswir-
kungen und Abhängigkeiten im Zusammenhang mit Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen ergeben, 
identifiziert. Dementsprechend ist keine Unterscheidung anhand bestimmter Gruppen von Verbraucher:innen 
und/oder Endnutzer:innen möglich bzw. erforderlich. 

1.4 Management der Auswirkungen, Risiken und Chancen 

1.4.1 IRO-1 Beschreibung des Verfahrens zur Ermittlung und Bewertung der wesent-
lichen Auswirkungen, Risiken und Chancen 

53. Beschreibung des Verfahrens zur Ermittlung und Bewertung der wesentlichen Auswirkungen, Ri-
siken und Chancen 

Das Ziel der Wesentlichkeitsanalyse ist die Identifikation von potenziellen und tatsächlichen Auswirkungen, 
Risiken und Chancen (IROs) und die Bewertung von deren Wesentlichkeit für die IBB Gruppe. Die Methodik 
der Wesentlichkeitsanalyse ergibt sich in erster Linie aus den ESRS, zusätzlich werden gruppenspezifische 
Auslegungen angewandt, um die Vorgaben der CSRD mit den individuellen Besonderheiten und Eigenschaf-
ten der IBB Gruppe in Einklang zu bringen. Grundsätzlich gilt gemäß ESRS 1 Kapitel 4 das Prinzip der dop-
pelten Wesentlichkeit.  

Identifikation und Bewertung der IROs  

Die Identifikation und Bewertung der IROs wurde in einem mehrstufigen Prozess durchgeführt: Einer Bot-
tom-Up Analyse auf Ebene der Tochtergesellschaften, gefolgt von einer Konsolidierungsphase der Einzeler-
gebnisse auf Gruppenebene.  

Zunächst wurden die zu bewertenden Nachhaltigkeitsthemen auf Basis der ESRS 1, AR 16 definiert. Pro 
Nachhaltigkeitsthema wurde eine Longlist an Auswirkungen, Risiken und Chancen (“IROs”) ermittelt. Hierfür 
wurden folgende Quellen herangezogen:  

 Portfolioanalyse der IBB Gruppe  

 Gruppenweite Geschäftsstrategie 2023-27 und 2024-28  

 Risikostrategie und Risikoinventur  

 Nachhaltigkeitsstrategie und -Leitlinien  

 Unternehmensrichtlinien der IBB Gruppe (z. B. Anti-Diskriminierungs-Richtlinie, IBB Treasury Nachhal-
tigkeitsleitlinie)  

 Interne Unternehmensrichtlinien der IBB Gruppe (z. B. Compliance-Handbuch)  

 Interne Expert:inneneinschätzungen verschiedener Fachbereiche 

Die Analyse umfasst die gesamte vor- und nachgelagerte Wertschöpfungskette (siehe ESRS 2 SBM-3). Da 
die IBB das maßgebliche Tochterunternehmen der IBB UV ist, orientieren sich die Berichtsgrenzen vorrangig 
an der Wertschöpfungskette der IBB. Für die IBB als Kreditinstitut liegt der Fokus auf der nachgelagerten 
Wertschöpfungskette, d. h. dem Fördergeschäft und Kreditportfolio, da dort im Vergleich zu dem eigenen 
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Kernbetrieb die größten Auswirkungen im Bereich Umwelt und Soziales erwartet werden. Das primäre Ge-
schäft der IBB Gruppe befindet sich, abgesehen von der Refinanzierung, in Berlin. Die verschiedenen geo-
grafischen Gegebenheiten in Berlin wurden in die Analyse mit einbezogen. Der Kernbetrieb wurde mittels 
eigener Verbrauchsdaten analysiert, während die nachgelagerte Wertschöpfungskette durch eine Portfolio-
Analyse abgedeckt wurde. Mittels Branchen-Clusterung der Geschäfte der IBB Gruppe gemäß ihrer NACE-
Codes, wurde deren Exposure für mögliche Auswirkungen, Risiken und Chancen anhand öffentlich verfüg-
barer Datenbanken und Informationen analysiert.  

Zur Identifikation und Bewertung der IROs wurde die Expertise von Stakeholdern herangezogen. Dabei fun-
gieren interne Expert:innen aus den Fachbereichen als Vertreter:innen für interne und externe Stakeholder-
Gruppen. Diese Expert:innen verfügen über die notwendige Kenntnis über die IBB Gruppe als auch über die 
Ansichten und Interessen der identifizierten Stakeholder-Gruppen und sind somit aufgrund dieser Schnitt-
stellenfunktion besonders geeignet als Ansprechpartner:innen. Eine Konsultation externer betroffener Inte-
ressenvertreter sowie Sachverständiger erfolgte nicht.  

Im Anschluss wurden die IROs auf der Longlist anhand der Kriterien gemäß ESRS 1 Kapitel 3.4 Wesentlich-
keit der Auswirkungen sowie ESRS 1 Kapitel 3.5 Finanzielle Wesentlichkeit anhand einer vierstufigen Skala 
hinsichtlich ihrer Wesentlichkeit bewertet. Hierbei wurde der kurz- und mittelfristige sowie der langfristige 
Zeithorizont (gemäß ESRS 1 6.4) von jedem IRO separat bewertet. Sofern ein wesentliches IRO vorliegt, 
wurde das Nachhaltigkeitsthema als wesentlich erachtet. Die Wesentlichkeitsschwelle lag sowohl bei Auswir-
kungen als auch bei Risiken und Chancen bei 2.5.  

Folgende Bewertungskriterien wurden bei der Bewertung der positiven und negativen Auswirkungen ange-
wandt:  

 Ausmaß  

 Umfang  

 Eintrittswahrscheinlichkeit  

 Behebbarkeit (neg. Auswirkungen) / Skalierbarkeit (pos. Auswirkungen)  

Zu beachten ist, dass im Falle möglicher negativer Auswirkungen auf die Menschenrechte der Schweregrad 
der jeweiligen Auswirkung Vorrang vor ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit hat. Prozessual bedeutet das, dass 
im Falle von negativen Auswirkungen auf Menschenrechte eine Einzelfallprüfung in Form einer separaten 
Qualitätssicherungsschleife durchgeführt wird. Für die Berechnung der Wesentlichkeitsgrenze zählt im Fall 
von negativen Auswirkungen auf die Menschenrechte der „Schweregrad“ doppelt. Somit wird der Schwere-
grad prioritär behandelt und Menschenrechtsverletzungen adäquat abgebildet.  

Die Identifikation der Risiken und Chancen erfolgte in enger Abstimmung mit dem Risiko-Controlling der IBB 
Gruppe (siehe ESRS 2 GOV-5, Absatz 36 a-d)). Folgende Bewertungskriterien wurden bei der Bewertung 
der finanziellen Wesentlichkeit angewandt:  

 Ausmaß des möglichen finanziellen Effekts  

 Eintrittswahrscheinlichkeit des finanziellen Effekts 

Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht als eigenständige Risikoart betrachtet, sondern als ESG-Risikotreiber, 
die auf bestehende Risikoarten, denen das Institut ausgesetzt ist, wirken. Im Rahmen der Risikoinventur 
werden die Auswirkungen der ESG-Risikotreiber auf die wichtigsten Segmente (Geschäftsaktivitäten nach 
geografischen Gebieten oder Wirtschaftssektoren) analysiert und bewertet. Sollte sich ein ESG-Risikotreiber 
(über zuvor identifizierte Transmissionskanäle) wesentlich auf eine Risikoart auswirken können, ist dieser als 
relevanter Risikofaktor in die Bewertung der wesentlichen Risikoarten zu integrieren. Derzeit sind noch keine 
Verfahren implementiert, mit denen die Auswirkungen von nachhaltigkeitsbezogenen Risiken in den wesent-
lichen Risikoarten quantitativ ermittelt werden könnten. Jedoch zeigt die diesjährige Risikoinventur, dass in 
besonderem Maß das Adressrisiko von klima- und umweltbezogenen Risikotreibern betroffen ist.  

Zwischen den finanziellen und nicht-finanziellen IROs bestehen im Regelfall Wechselwirkungen und Abhän-
gigkeiten, welche in der Analyse mitberücksichtigt werden (siehe ESRS 1, Absatz 38). Zum Beispiel kann 
eine Auswirkung ebenfalls Risiken oder Chancen nach sich ziehen oder es kann aus ergriffenen Mitigations-
maßnahmen für ein IRO zukünftig an anderer Stelle zu negativen Auswirkungen kommen (siehe ESRS 1, 
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AR 13). In diesen Fällen wird jedes identifizierte IRO unabhängig der Abhängigkeiten als individueller Aspekt 
in die Analyse aufgenommen. Die jeweilige Abhängigkeit wird entsprechend im IRO beschrieben.  

Die Konsolidierungsphase stellt sicher, dass über den gesamten Prozess hinweg die inhaltliche Konsistenz 
zu Ergebnissen anderer Analysen wie zum Beispiel der Risikoinventur im Risikomanagement oder der Ge-
schäftsstrategie sichergestellt wird.  

Umfang und Art und Weise der Einbeziehung in das allgemeine Managementverfahren  

Die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse sind in die allgemeinen Managementverfahren sowie die Sorg-
faltspflicht integriert.  

Das Risiko-Controlling ist zuständig für die sachgerechte Integration von Klima- und Umweltrisiken in den 
Risikomanagementkreislauf. Die Einbeziehung von ESG-Risiken in das Risikomanagement der IBB Gruppe 
erfolgt entsprechend den Anforderungen an das Risikomanagement (MaRisk). Beginnend mit der Risikoin-
ventur werden in einer Wesentlichkeitsbeurteilung alle klima- und umweltbezogenen Risikotreiber identifi-
ziert, die auf bekannte Risikoarten, denen die IBB Gruppe ausgesetzt ist, wesentlich einwirken können. Für 
diese Risikotreiber erfolgt anschließend die Entwicklung und Implementierung von qualitativen und - wenn 
sinnvoll - quantitativen Methoden und Verfahren für die Bewertung der Auswirkungen auf das Risikoprofil, 
beispielsweise mit Hilfe von Szenarioanalysen. Mit wesentlichen Auswirkungen einhergehende Klima- und 
Umweltrisiken werden zukünftig im Prozess der Sicherstellung einer adäquaten Ausstattung an Kapital (I-
CAAP) und bei der Durchführung von Stresstests berücksichtigt. Ferner wird kontinuierlich die Dateninfra-
struktur und das Berichtswesen in Bezug auf Klima- und Umweltrisiken weiterentwickelt. Darüber hinaus 
werden die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse inkl. der ESG-Risiken, jährlich an den Personalrat, die 
Vorstände der IBB und IBB UV sowie die Verwaltungsräte der IBB und IBB UV berichtet (siehe ESRS 2 
GOV-4, Absatz 26 a-c)). Zudem werden die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse in den Strategieprozess 
mit einbezogen. Dabei fließen die wesentlichen identifizierten Auswirkungen, Risiken und Chancen sowohl in 
die Geschäftsstrategie (inkl. Nachhaltigkeitsstrategie) als auch die Risikostrategie mit ein (siehe ESRS 2 
GOV-2, Absatz 26 a-c)). Somit ist die Wesentlichkeitsanalyse in den regulären Sorgfaltspflichtenprozess in-
tegriert.  

Wesentliche Änderungen am Verfahren  

Die Wesentlichkeitsanalyse nach CSRD bzw. ESRS wurde für die aktuelle Erklärung zum ersten Mal durch-
geführt. Für das Geschäftsjahr 2023 erfolgte der nichtfinanzielle Konzernbericht der IBB UV gemäß CSR-
Richtlinie-Umsetzungsgesetz vom 11.04.2017 und §§ 340i Abs. 5 i. V. m. § 315b und c HGB gesondert und 
wurde außerhalb des Konzernlageberichts veröffentlicht. Nach diesem Vorgehen wurde das Verfahren erst-
malig 2017 angewandt. Für das Geschäftsjahr 2024 erfolgt die Konzern-Nachhaltigkeitserklärung, nicht wie 
für 2023 gesondert, sondern innerhalb des Lageberichts. Die offengelegten Informationen für das Geschäfts-
jahr 2024 richten sich erstmalig nach den Anforderungen gemäß CSRD-Richtlinie bzw. den europäischen 
Nachhaltigkeitsberichtsstandards (ESRS - "European Sustainability Reporting Standards"). Wesentliche Ver-
änderungen im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse für dieses Geschäftsjahr waren der Konsolidierungs-
kreis, der Umfang der betrachteten Nachhaltigkeitsthemen, die Einbeziehung der Stakeholder und die Me-
thodik zur Bewertung der IROs. Die Analyse wird jährlich durchgeführt und ggfs. angepasst. 

1.4.1.1 E1.IRO-1: Beschreibung des Verfahrens zur Ermittlung und Bewertung der 
klimabezogenen wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen 

20. Beschreibung des Verfahrens zur Ermittlung und Bewertung der klimabezogenen wesentlichen 
Auswirkungen, Risiken und Chancen 

a) Verfahren zur Ermittlung und Bewertung der Auswirkungen von Treibhausgasemissionen des Unterneh-
mens 

Das Verfahren zur Ermittlung und Bewertung der (klimabezogenen) Auswirkungen wird ausführlich in ESRS 
2 IRO-1, Absatz 53 beschrieben. Der Kernbetrieb wurde mittels eigener Verbrauchsdaten analysiert. Im 
Rahmen der Ermittlung und Bewertung der Auswirkungen wurden die ausgestoßenen Emissionen betrach-
tet. Dabei wurden negative Auswirkungen durch die Emission von CO2-Emissionen aufgrund des laufenden 
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Kernbetriebs der IBB Gruppe identifiziert. Die nachgelagerte Wertschöpfungskette wurde durch eine Portfo-
lio-Analyse abgedeckt. Mittels Branchen-Clusterung der Geschäfte der IBB Gruppe gemäß ihrer NACE-
Codes wurde deren Exposure sowohl in CO2-intensiven Branchen wie die Energie- und Wohnungswirtschaft 
analysiert als auch prozentual an der Bilanzsumme der IBB Gruppe größten Finanzierungen im Hinblick auf 
Auswirkungen auf den Klimawandel betrachtet. Auch das Angebot im Rahmen des Förder- und Kreditge-
schäfts wurde auf Auswirkungen auf den Klimawandel untersucht (Dabei konnte den Fördermittelrichtlinien 
und Förderzwecken entnommen werden, ob ein entsprechender Zusammenhang besteht.) sowie im Rah-
men der Refinanzierung Auswirkungen auf den Klimawandel identifiziert. Weitere potenzielle künftige Treib-
hausgasemissionsquellen wurden nicht identifiziert. Eine ausführliche Beschreibung der identifizierten IROs 
erfolgt in ESRS 2 SBM-3, Absatz 48 a. Die Bewertung der positiven und negativen Auswirkungen erfolgte 
anhand der Kriterien Ausmaß, Umfang, Eintrittswahrscheinlichkeit und Behebbarkeit (neg. Auswirkungen) / 
Skalierbarkeit (pos. Auswirkungen). In diesem Zusammenhang wurde ein Schwellenwert festgelegt, bei des-
sen Überschreitung eine Wesentlichkeit festgestellt wird. 

b) Verfahren zur Ermittlung und Bewertung der Auswirkungen von klimabedingten physischen Risiken 

In der jährlichen Risikoinventur werden alle für die Bank relevanten kurz-, mittel- und langfristigen Klimage-
fahren dahingehend bewertet, ob diese erheblich zur Wesentlichkeit einer bekannten Risikoart beitragen 
können (Identifikation von klima- und umweltbezogenen Risikotreibern). Dies schließt klimabedingte physi-
sche Risiken und Übergangsrisiken ein. Die Bewertung erfolgt größtenteils qualitativ durch eine Expertenbe-
urteilung der Vulnerabilität der wichtigsten Wirtschaftssektoren (für transitorische Risiken) und geografischen 
Gebiete (für physische Risiken), in denen die Gegenparteien des Instituts ihre Haupttätigkeit ausüben bzw. 
in denen sich Sicherheiten befinden, gegenüber den betrachteten klima- und umweltbezogenen Risikotrei-
bern. Ausgehend von der Gesamtheit bilanzieller und außerbilanzieller Geschäfte der IBB Gruppe werden im 
ersten Schritt der Vulnerabilitätsbeurteilung diejenigen Segmente identifiziert, die aufgrund ihrer (finanziel-
len) Materialität in die weitere Analyse und Beurteilung von ESG-Faktoren einzubeziehen sind. Anschließend 
werden Exposition, Sensitivität und Anpassungskapazität der wesentlichen Branchen- bzw. Länder-Seg-
mente gegenüber den jeweiligen Risikotreibern qualitativ bewertet. Dabei werden aktuelle wissenschaftliche 
Erkenntnisse herangezogen (z.B. regionale Klimaprojektionen des Deutschen Wetterdienstes, Klimawir-
kungs- und Risikoanalysen für Deutschland vom Umweltbundesamt), die zum Teil auch auf Grundlage von 
RCP8.5 des IPCC erstellt wurden. Der Grad bzw. das Ausmaß möglicher finanzieller Auswirkungen der Risi-
kotreiber wird qualitativ auf Basis der identifizierten Transmissionskanäle für einzelne Risikoarten beurteilt. 
Bei der Wesentlichkeitsbeurteilung werden kurz- (< 3 Jahre), mittel- (3 Jahre bis 5 Jahre) und langfristige 
Zeiträume (> 5 Jahre, einschließlich der Betrachtung eines Zeitraums von mindestens 10 Jahren) unter-
schieden.  

Zur Quantifizierung der Auswirkungen der ESG-Risikofaktoren auf die wesentlichen Risikoarten und die Risi-
kotragfähigkeit der IBB und IBB UV werden Klimaszenarioanalysen durchgeführt. 

c) Verfahren zur Ermittlung und Bewertung der Auswirkungen von klimabedingten Übergangsrisiken 

Weitere Informationen zu dieser Angabepflicht werden im ESRS E1 – IRO-1, Absatz 20 b.) näher erläutert. 
Die in Absatz 20 b) dargestellte jährliche Risikoinventur schließt die Ermittlung und Bewertung der Auswir-
kungen von klimabedingten Übergangsrisiken ein.  

In der Branche Mineralölverarbeitung wurden kritische Geschäftstätigkeiten identifiziert, die mit transitori-
schen Risiken verbunden sind und die sich aus der globalen Bewegung hin zu nachhaltigeren Energiequel-
len ergeben. In Bezug auf die Haltedauer/ Restlaufzeit und dem THG-Volumen (0,5% der Gesamt-THG-Bi-
lanz) ist dieser Sektor von untergeordneter Bedeutung. Unterstützt wird die Zielerreichung durch die Klimast-
rategie und damit verbundenen kontinuierlichem Monitoring. Darüber hinaus ist der Sektor Energieversor-
gung zu nennen, welcher im Rahmen einer zielgerichteten Steuerung mittels strategisch ergriffener Dekar-
bonisierungsmaßnahmen und Verankerung in der Klimastrategie, den Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft unterstützt. 

21. Beschreibung der klimabezogenen Szenarioanalyse zur Ermittlung der wesentlichen Risiken 

Um die kurz-, mittel- und langfristigen Auswirkungen der als wesentlich bewerteten klima- und umweltbezo-
genen Risikotreiber für die wesentlichen Risikoarten zu analysieren, werden Auswirkungsanalysen unter Be-
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rücksichtigung von Klimaszenarien des NGFS (Stand November 2023) durchgeführt. Die Auswahl der ver-
wendeten NGFS-Szenarien erfolgt unter Berücksichtigung des ESG-Risikoprofils der Bank und soll so eine 
konsistente und plausible Abdeckung der als wesentlich identifizierten transitorischen und physischen Risi-
kotreiber im Rahmen der Szenarioanalyse sicherstellen.  

Im Rahmen der Klimaszenarioanalysen für das Jahr 2024 werden zwei Klimaszenarien untersucht. Als am 
unmittelbarsten von ESG-Risikofaktoren betroffene Risikoart liegt der Fokus der diesjährigen Analysen dabei 
auf dem Adressrisiko. Dazu werden einerseits auf Grundlage der in den Szenarien unterstellten makroöko-
nomischen Entwicklungen (getrieben sowohl durch transitorische als auch chronisch physische ESG-Risiko-
faktoren) Shifts der Ausfallwahrscheinlichkeiten hergeleitet. Andererseits werden aus den in den Szenarien 
unterstellten CO2-Preisentwicklungen Abschläge der Immobilienpreise berechnet, aus denen Shifts der Ver-
lustquoten bei Ausfall abgeleitet werden.  

Die zwei untersuchten Szenarien sind das Net-Zero-2050-Szenario und das Fragmented-World-Szenario 
des NGFS (Phase IV). Die beiden Szenarien inklusive der wesentlichen Annahmen sind über die Website 
des NGFS abrufbar. Die szenariospezifischen Daten bzw. Zeitreihen für Deutschland und das IAM MESSA-
GEix-GLOBIOM wurden über den NGFS Scenario Explorer abgerufen. Anpassungen an den NGFS-Szena-
rien selbst wurden nicht vorgenommen.  

Das Net-Zero-2050-Szenario unterstellt eine abrupte und intensive Transition, wodurch das 1,5-Grad-Ziel 
des Pariser Klimaabkommens mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % eingehalten werden kann. Das Szena-
rio ist gekennzeichnet durch hohe transitorische Risiken in der kurzen Frist, insbesondere aufgrund stark 
steigender CO2-Preise. Dafür können akute und chronische physische Risiken mittel- und langfristig effektiv 
eingedämmt werden. Mittels des Szenarios sollen die kurzfristig wirkenden Effekte einer unmittelbaren, star-
ken Transition insbesondere auf das Immobilienkreditportfolio der IBB Gruppe untersucht werden.  

Das Fragmented-World-Szenario unterstellt das Ausbleiben neuer klimapolitischer Maßnahmen bis zum Jahr 
2030. Ab den 2030er Jahren beginnen die Länder neue Klimamaßnahmen einzusetzen, sodass sich mittel-
fristig transitorische Risiken materialisieren. Die getroffenen Maßnahmen sind jedoch zu schwach und zu 
unkoordiniert, um die physischen Folgen des Klimawandels effektiv abdämpfen zu können. Mittel- und lang-
fristig ergeben sich im Szenario daher zusätzlich physische Risiken. Mithilfe des Szenarios sollen die Effekte 
insbesondere (chronisch) physischer Risiken auf das Portfolio der IBB Gruppe beleuchtet werden, da diese 
im ersten untersuchten Szenario von hintergründiger Bedeutung sind.  

Bei der Interpretation der Analyseergebnisse ist zu beachten, dass diese mit großen Unsicherheiten verbun-
den sind. Diese stammen einerseits unmittelbar aus den NGFS-Szenarien (wie z. B. eine fehlende Modellie-
rung von Klimakipppunkten und das Fehlen sektoraler / feinregionaler Daten). Andererseits müssen im Rah-
men der weiteren Modellierung von Auswirkungen der ESG-Faktoren auf die Risikoparameter Annahmen 
getroffen und Vereinfachungen vorgenommen werden, die als einschränkend interpretiert werden können.  

Potentielle Weiterentwicklungen für die Klimaszenarioanalysen der Folgejahre stellen das Ableiten feinglied-
rigerer Parameter-Shifts und die Berücksichtigung weiterer Risikoarten dar. 

1.4.1.2 E2.IRO-1: Beschreibung des Verfahrens zur Ermittlung und Bewertung der 
wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen bezogen auf Umweltverschmut-
zung 

11. Beschreibung des Verfahrens zur Ermittlung und Bewertung der wesentlichen Auswirkungen, Ri-
siken und Chancen bezogen auf Umweltverschmutzung bezogen auf Umweltverschmutzung 

a) Verfahren zur Identifikation und Überprüfung von Auswirkungen, Risiken und Chancen im Zusammen-
hang mit Umweltverschmutzung 

Das Verfahren zur Identifikation von tatsächlichen und potenziellen Auswirkungen, Risiken und Chancen im 
Rahmen der eigenen Tätigkeiten und innerhalb der Wertschöpfungskette der IBB Gruppe wird ausführlich 
unter ESRS 2 IRO-1, Absatz 53 beschrieben. Das Thema Umweltverschmutzung, sowie die dazugehörigen 
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Unterthemen Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung, Mikroplastik und besorgniserregende Stoffe wurden 
dabei gemäß ESRS 1, AR 16 dezidiert betrachtet. Es wurden keine Abhängigkeiten zu Ökosystemdienstleis-
ter:innen im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse identifiziert. Der Bürostandort der IBB Gruppe, sowie die 
primären Geschäftstätigkeiten befinden sich in der Metropolregion Berlin. Die dortigen, spezifischen geogra-
phischen sowie regulatorischen Gegebenheiten wurden in die Analyse mit einbezogen. Für die Analyse der 
Wertschöpfungskette wurden Datenbanken genutzt, welche die Auswirkungen verschiedener Wirtschafts-
zweige auf Basis von Branchendurchschnitten ausweisen. Die Ergebnisse wurden mit den von der IBB 
Gruppe bedienten Sektoren abgeglichen und gemäß ESRS 2 IRO-1, Absatz 53 bewertet.  

Es wurden keine wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chance für dieses Thema identifiziert. 

b) Konsultationen mit betroffenen Gemeinschaften 

Es wurden keine Konsultationen mit betroffenen Gemeinschaften durchgeführt. Stattdessen wurde sich auf 
Einschätzungen von Expert:innen berufen. 

1.4.1.3 E3.IRO-1: Beschreibung des Verfahrens zur Ermittlung und Bewertung der 
wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen bezogen auf Wasser- und Mee-
resressourcen 

8. Beschreibung des Verfahrens zur Ermittlung und Bewertung der wesentlichen Auswirkungen, Risi-
ken und Chancen bezogen auf Umweltverschmutzung bezogen auf Wasser- und Meeresressourcen 

a) Verfahren zur Identifikation und Überprüfung von Auswirkungen, Risiken und Chancen im Zusammen-
hang mit Wasser- und Meeresressourcen 

Das Verfahren zur Identifikation von tatsächlichen und potenziellen Auswirkungen, Risiken und Chancen im 
Rahmen seiner eigenen Tätigkeiten und innerhalb seiner Wertschöpfungskette wird ausführlich unter ESRS 
2 IRO-1, Absatz 53 beschrieben. Das Thema Wasser- und Meeresressourcen wurde dabei gemäß ESRS 1, 
AR 16 dezidiert betrachtet. Der Bürostandort der IBB Gruppe, sowie die primären Geschäftstätigkeiten befin-
den sich in der Metropolregion Berlin. Die dortigen, spezifischen geographischen sowie regulatorischen Ge-
gebenheiten wurden in die Analyse mit einbezogen. Für die Analyse der Wertschöpfungskette wurden Da-
tenbanken genutzt, welche die Auswirkungen verschiedener Wirtschaftszweige auf Basis von Branchen-
durchschnitten ausweisen. Die Ergebnisse wurden mit den von der IBB Gruppe bedienten Sektoren abgegli-
chen und gemäß ESRS 2, IRO-1, Absatz 53 bewertet.  

Es wurden keine wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chance für dieses Thema identifiziert. 

b) Konsultationen mit betroffenen Gemeinschaften 

Es wurden keine Konsultationen mit betroffenen Gemeinschaften durchgeführt. Stattdessen wurde sich auf 
Expert:inneneinschätzungen berufen.  

1.4.1.4 E4.IRO-1: Beschreibung des Verfahrens zur Ermittlung und Bewertung der 
wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen bezogen auf die biologische 
Vielfalt und Ökosysteme 

17. Beschreibung des Verfahrens zur Ermittlung und Bewertung der wesentlichen Auswirkungen, Ri-
siken und Chancen bezogen auf Umweltverschmutzung bezogen auf die biologische Vielfalt und 
Ökosysteme 

a) Verfahren zur Ermittlung von Auswirkungen, Risiken und Chancen im Zusammenhang mit der biologi-
schen Vielfalt und Ökosystemen 

Das Verfahren zur Identifikation von tatsächlichen und potenziellen Auswirkungen, Risiken und Chancen im 
Rahmen seiner eigenen Tätigkeiten und innerhalb seiner Wertschöpfungskette wird ausführlich unter ESRS 
2 IRO-1, Absatz 53 beschrieben. Das Thema biologische Vielfalt und die Ökosysteme wurde dabei gemäß 
ESRS 1, AR 16 dezidiert betrachtet. Der Bürostandort der IBB Gruppe, sowie die primären Geschäftstätig-
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keiten befinden sich in der Metropolregion Berlin. Die dortigen, spezifischen geographischen sowie regulato-
rischen Gegebenheiten wurden in die Analyse mit einbezogen. Für die Analyse der Wertschöpfungskette 
wurden Datenbanken genutzt, welche die Auswirkungen verschiedener Wirtschaftszweige auf Basis von 
Branchendurchschnitten ausweisen. Die Ergebnisse wurden mit den von der IBB Gruppe bedienten Sekto-
ren abgeglichen und gemäß ESRS 2 IRO-1, Absatz 53 bewertet.  

Es wurden keine wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chance für dieses Thema identifiziert. 

b) Bewertung von Abhängigkeiten 

Die für die Analyse verwendeten Datenbanken enthalten Abhängigkeiten von Biodiversität und enthalten 
auch Informationen zu Ökosystemdienstleistungen. Diese wurden in die Betrachtung der Wesentlichkeit in 
der Wertschöpfungskette mit einbezogen. Dafür wurde das in ESRS 2 IRO-1, Absatz 53 beschriebene Ver-
fahren für das Thema Biodiversität angewendet. 

c) Übergangsrisiken und physische Risiken sowie Chancen im Zusammenhang mit der biologischen Vielfalt 
und Ökosystemen 

Die IBB unterliegt als Förderbank des Landes Berlins den Mindestanforderungen an das Risikomanagement 
(MaRisk). Der Umfang und die Ausgestaltung des Risikomanagements der wesentlichen Risiken unter Be-
rücksichtigung von ESG-Risiken folgt entsprechend den regulatorischen Vorgaben. Die für die Analyse ver-
wendeten Datenbanken enthalten Risiken und Chancen, die mit dem Verlust bzw. Rückgang von Biodiversi-
tät und Ökosystemleistungen/ Regulierungsleistungen des Ökosystems und den damit einhergehenden tran-
sitorischen Risiken zusammenhängen. Diese wurden in die Betrachtung der Wesentlichkeit in der Wert-
schöpfungskette mit einbezogen.  

Es wurden keine finanziell wesentlichen Risiken oder Chancen identifiziert. Das Verfahren zur Ermittlung der 
Risiken ist im ESRS GOV-5, Absatz 36 beschrieben. 

d) Systemische Risiken 

Systemische Risiken aus dem Bereich Biodiversität wurden noch nicht einzeln betrachtet, da bislang noch 
keine wissenschaftlichen Modelle, zum Beispiel seitens IPBES zur Bewertung systemischer Risiken vorlie-
gen. 

e) Konsultationen mit betroffenen Gemeinschaften 

Es wurden keine Konsultationen mit betroffenen Gemeinschaften durchgeführt. In der Wesentlichkeitsana-
lyse (siehe IRO-1, Absatz 53) konnten keine negativen Auswirkungen auf betroffene Gemeinschaften festge-
stellt werden. Daher sind e) i – iii. nicht anwendbar. 

19. Analyse der Standorte und potenzielle Abhilfemaßnahmen 

a) Standorte in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität  

Die IBB Gruppe verfügt über einen Standort in Berlin Wilmersdorf. Nach der Karte der Naturschutzgebiete in 
Berlin von der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt gibt es in Berlin Wilmersdorf 
keine Naturschutzgebiete. Es ist deshalb nicht davon auszugehen, dass es in oder um den Standort schutz-
bedürftige Biodiversität gibt. 

b) Abhilfemaßnahmen in Bezug auf die biologische Vielfalt  

Nach Abschluss der Wesentlichkeitsanalyse konnte nicht festgestellt werden, dass Abhilfemaßnahmen in 
Bezug auf die biologische Vielfalt erforderlich sind.  
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1.4.1.5 E5.IRO-1: Beschreibung des Verfahrens zur Ermittlung und Bewertung der 
wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen bezogen auf Ressourcennut-
zung und Kreislaufwirtschaft 

11. Beschreibung des Verfahrens zur Ermittlung und Bewertung der wesentlichen Auswirkungen, Ri-
siken und Chancen bezogen auf Umweltverschmutzung bezogen auf Ressourcennutzung und Kreis-
laufwirtschaft 

a) Überprüfung von Vermögenswerten und Geschäftstätigkeiten 

Das Verfahren zur Identifikation von tatsächlichen und potenziellen Auswirkungen, Risiken und Chancen im 
Rahmen seiner eigenen Tätigkeiten und innerhalb seiner Wertschöpfungskette wird ausführlich unter ESRS 
2 IRO-1, Absatz 53 beschrieben. Das Thema Ressourcennutzung und Kreislaufwirtschaft wurde dabei ge-
mäß ESRS 1, AR 16 dezidiert betrachtet. Der Bürostandort der IBB Gruppe, sowie die primären Geschäfts-
tätigkeiten befinden sich in der Metropolregion Berlin. Die dortigen, spezifischen geographischen sowie regu-
latorischen Gegebenheiten wurden in die Analyse mit einbezogen. Für die Analyse der Wertschöpfungskette 
wurden Datenbanken genutzt, welche die Auswirkungen verschiedener Wirtschaftszweige auf Basis von 
Branchendurchschnitten ausweisen. Die Ergebnisse wurden mit den von der IBB Gruppe bedienten Sekto-
ren abgeglichen und gemäß ESRS 2 IRO-1, Absatz 53 bewertet. Es wurden keine wesentlichen Auswirkun-
gen, Risiken und Chance für dieses Thema identifiziert. 

b) Durchführung von Konsultationen 

Es wurden keine Konsultationen mit betroffenen Gemeinschaften durchgeführt. Stattdessen wurde sich auf 
Einschätzungen von Expert:innen berufen.  

1.4.1.6 G1.IRO-1: Beschreibung des Verfahrens zur Ermittlung und Bewertung der 
wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen bezogen auf Unternehmensfüh-
rung 

6. Beschreibung des Verfahrens zur Ermittlung und Bewertung der wesentlichen Auswirkungen, Risi-
ken und Chancen bezogen auf Unternehmensführung 

Das Verfahren zur Ermittlung wesentlicher Auswirkungen, Risiken und Chancen (detailliert im ESRS 2 IRO-
1, Absatz 53 dargestellt) im Zusammenhang mit der Unternehmenspolitik erfolgte auf Grundlage des einzi-
gen Standorts der IBB Gruppe in Berlin. Die IBB UV ist eine Finanzholding-Gesellschaft im Sinne des § 2f 
des Kreditwesengesetzes, hat als Konzernmutter die Trägerschaft der IBB und ist wiederum in alleiniger Trä-
gerschaft des Landes Berlin. Sie ist das aufsichtsrechtlich übergeordnete Unternehmen der IBB Gruppe. Die 
IBB UV unterliegt somit der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie euro-
päischer und nationaler Gesetze, v. a. im Bereich der Compliance. Die IBB ist als Förderinstitut des Landes 
Berlin in besonderem Maße für rechtlich konformes Handeln verantwortlich und beachtet die Einhaltung der 
gesetzlichen Vorgaben, u.a. KWG, GwG, WpHG, die MaRisk und die Europäische Marktmissbrauchsverord-
nung (MAR).  

Die Betrachtung der IROs in Bezug auf die Unternehmenskultur und –politik erfolgte im Rahmen des Eigen-
betriebs der IBB Gruppe in enger Zusammenarbeit mit dem Stab Unternehmenscompliance. Aufgrund von 
bestehenden Compliance-Anforderungen und Regulierungen der IBB wurden keine wesentlichen negativen 
Auswirkungen oder Risiken identifiziert. Jedoch ergibt sich die Wesentlichkeit des Standards G1 - Unterneh-
menspolitik aus übergeordneter Perspektive durch das Geschäftsmodell der IBB als Förderbank des Landes 
Berlin und der IBB UV als Finanzholding-Gesellschaft. Die als wesentlich identifizierten Unterthemen waren 
dabei die Unternehmenskultur, politisches Engagement und Lobbying, sowie Korruption und Bestechung. 
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1.4.2 IRO-2 In ESRS enthaltene von der Nachhaltigkeitserklärung des Unternehmens 
abgedeckte Angabepflichten 

56. Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse und Liste der abgedeckten Angabepflichten 

In der nachfolgenden Tabelle ist zum einen die Liste der Angabepflichten, die bei der Erstellung der Nach-
haltigkeitserklärung auf der Grundlage der Ergebnisse der Bewertung der Wesentlichkeit befolgt wurden, so-
wie zum anderen eine Übersicht aller Datenpunkte, die sich aus anderen in Anlage B dieses Standards auf-
geführten EU-Rechtsvorschriften ergeben: 

Angabepflichten, die gemäß CSRD und Wesentlichkeitsana-
lyse zu befolgen sind  

Absatz 
gemäß 
ESRS  

Seiten-
zahl  

Datenpunkte, die 
sich aus anderen 
EU-Rechtsvor-
schriften ergeben 
(gemäß ESRS 2, 
Anlage C)  

ESRS 2 | Allgemeine Angaben  

ESRS 2 - BP1  Allgemeine Grundlagen für die Erstellung 
der Nachhaltigkeitserklärungen  

Absätze 
3 bis 5  

S. 40 bis 
41 

 

ESRS 2 - BP2  Angaben im Zusammenhang mit spezifi-
schen Umständen  

Absätze 
6 bis 17  

S. 41 bis 
43 

 

ESRS 2 - GOV 
1  

Die Rolle der Verwaltungs-, Leitungs- 
und Aufsichtsorgane  

Absätze 
19 bis 23  

S. 43 bis 
48 

 

ESRS 
2 - 
GOV 1  

Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und 
Kontrollorganen  

Absatz 
21 Buch-
stabe d  

S. 44  X  

ESRS 
2 - 
GOV 1  

Prozentsatz der Leitungsorganmitglieder, 
die unabhängig sind  

Absatz 
21 Buch-
stabe e  

S. 44 X  

ESRS 2 - GOV 
1 - G1  

Die Rolle der Verwaltungs-, Leitungs- und 
Aufsichtsorgane  

Absatz 5 
(G1)  

S. 47 
und 48 

 

ESRS 2 - GOV 
2  

Informationen und Nachhaltigkeitsas-
pekte, mit denen sich die Verwaltungs-, 
Leitungs- und Aufsichtsorgane des Un-
ternehmens befassen  

Absätze 
24 bis 26  

S. 48  
 

ESRS 2 - GOV 
3  

Einbeziehung der nachhaltigkeitsbezoge-
nen Leistung in Anreizsysteme  

Absätze 
27 bis 29  

S. 48 
und 49 

 

ESRS 
2 - 
GOV 3 
- E1  

Einbezug klimabezogener Erwägungen in 
die Vergütung der Mitglieder der Verwal-
tungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane  

Absatz 
13 (E1)  

S. 49 
 

ESRS 2 - GOV 
4  

Erklärung zur Sorgfaltspflicht  Absätze 
30 bis 33  

S. 49  
 

ESRS 2 - GOV 
4  

Wichtigste Aspekte und Schritte der Ver-
fahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht  

Absatz 
32  

S. 49  X  

ESRS 2 - GOV 
5  

Risikomanagement und interne Kontrol-
len der Nachhaltigkeitsberichterstattung  

Absätze 
34 bis 37  

S. 49 bis 
51 
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Angabepflichten, die gemäß CSRD und Wesentlichkeitsana-
lyse zu befolgen sind  

Absatz 
gemäß 
ESRS  

Seiten-
zahl  

Datenpunkte, die 
sich aus anderen 
EU-Rechtsvor-
schriften ergeben 
(gemäß ESRS 2, 
Anlage C)  

ESRS 2 - SBM 
1  

Strategie, Geschäftsmodell und Wert-
schöpfungskette  

Absätze 
38 bis 42  

S. 51 bis 
55 

 

ESRS 
2 - 
SBM 1  

Beteiligung an Aktivitäten im Zusammen-
hang mit fossilen Brennstoffen  

Absatz 
40 Buch-
stabe d 
Ziffer i  

S. 53 X  

ESRS 
2 - 
SBM 1  

Beteiligung an Aktivitäten im Zusammen-
hang mit der Herstellung von Chemikalien  

Absatz 
40 Buch-
stabe d 
Ziffer ii  

S. 53 X  

ESRS 
2 - 
SBM 1  

Beteiligung an Tätigkeiten im Zusammen-
hang mit umstrittenen Waffen  

Absatz 
40 Buch-
stabe d 
Ziffer iii  

S. 53 X  

ESRS 
2 - 
SBM 1  

Beteiligung an Aktivitäten im Zusammen-
hang mit dem Anbau und der Produktion 
von Tabak  

Absatz 
40 Buch-
stabe d 
Ziffer iv  

S. 53 X  

ESRS 2 - SBM 
2  

Interessen und Standpunkte der Interes-
senträger  

Absätze 
43 bis 45  

S. 55 bis 
58 

 

ESRS 
2 - 
SBM 2 
- S1  

Interessen und Standpunkte der eigenen 
Belegschaft  

Absatz 
12 (S1)  

S. 56 
 

ESRS 
2 - 
SBM 2 
- S3  

Interessen und Standpunkte der betroffenen 
Gemeinschaften  

Absatz 7 
(S3)  

S. 57 
und 58 

 

ESRS 2 - SBM 
3  

Wesentliche Auswirkungen, Risiken und 
Chancen und ihr Zusammenspiel mit 
Strategie und Geschäftsmodell  

Absätze 
46 bis 49  

S. 58 bis 
75 

 

ESRS 
2 - 
SBM 3 
- E1  

Klimabezogene Risiken  Absätze 
18 bis 19 
(E1)  

S. 64 
 

ESRS 
2 - 
SBM 3 
- E4  

Liste der Standorte, die Tätigkeiten, die in 
Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität 
negative Auswirkungen haben  

Absatz 
16 Buch-
stabe a 
Ziffer i 
(E4)  

S. 64 X  



IBB 

 
85 

Angabepflichten, die gemäß CSRD und Wesentlichkeitsana-
lyse zu befolgen sind  

Absatz 
gemäß 
ESRS  

Seiten-
zahl  

Datenpunkte, die 
sich aus anderen 
EU-Rechtsvor-
schriften ergeben 
(gemäß ESRS 2, 
Anlage C)  

ESRS 
2 - 
SBM 3 
- E4  

Wesentliche negative Auswirkungen in Be-
zug auf Landdegradation, Wüstenbildung o-
der Bodenversiegelung  

Absatz 
16 Buch-
stabe b 
(E4)  

S. 64 X  

ESRS 
2 - 
SBM 3 
- E4  

Tätigkeiten, die sich auf bedrohte Arten aus-
wirken  

Absatz 
16 Buch-
stabe c. 
(E4)  

S. 64 X  

ESRS 2 - SBM 
3 - S1  

Wesentliche Auswirkungen, Risiken und 
Chancen und ihr Zusammenspiel mit 
Strategie und Geschäftsmodell  

Absätze 
13 bis 16 
(S1)  

S. 64 bis 
67 

 

ESRS 
2 - 
SBM 3 
- S1  

Risiko von Zwangsarbeit  Absatz 
14 Buch-
stabe f 
(S1)  

S. 66 X  

ESRS 
2 - 
SBM 3 
- S1  

Risiko von Kinderarbeit  Absatz 
14 Buch-
stabe g 
(S1)  

S. 66 X  

ESRS 
2 - 
SBM 3 
- S2  

Erhebliches Risiko von Kinderarbeit oder 
Zwangsarbeit in der Wertschöpfungskette  

Absatz 
11 Buch-
stabe b 
(S2)  

S. 68 X  

ESRS 
2 - 
SBM 3 
- S3  

Auswirkungen, Risiken und Chancen und ihr 
Zusammenspiel mit Strategie und Ge-
schäftsmodell  

Absätze 
8 bis 11 
(S3)  

S. 69 bis 
73 

 

ESRS 2 - IRO 
1  

Beschreibung der Verfahren zur Ermitt-
lung und Bewertung der wesentlichen 
Auswirkungen, Risiken und Chancen  

Absätze 
51 bis 53  

S. 75 bis 
82 

 

ESRS 
2 - IRO 
1 - E1  

Beschreibung der Verfahren zur Ermittlung 
und Bewertung der wesentlichen klimabezo-
genen Auswirkungen, Risiken und Chancen  

Absätze 
20 bis 21 
(E1)  

S. 77 bis 
79 

 

ESRS 
2 - IRO 
1 - G1  

Beschreibung der Verfahren zur Ermittlung 
und Bewertung der wesentlichen Auswir-
kungen, Risiken und Chancen  

Absatz 6 
(G1)  

S. 82 
 

ESRS 2 - IRO 
2  

In ESRS enthaltene von der Nachhaltig-
keitserklärung des Unternehmens abge-
deckte Angabepflichten  

Absätze 
54 bis 59  

S. 83 bis 
92 

 

ESRS E1 | Berichtsstandard Klimawandel  
ESRS E1-1  Übergangsplan für den Klimaschutz  Absätze 

14 bis 17  
S. 92 bis 
94 
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Angabepflichten, die gemäß CSRD und Wesentlichkeitsana-
lyse zu befolgen sind  

Absatz 
gemäß 
ESRS  

Seiten-
zahl  

Datenpunkte, die 
sich aus anderen 
EU-Rechtsvor-
schriften ergeben 
(gemäß ESRS 2, 
Anlage C)  

ESRS 
E1-1  

Übergangsplan zur Verwirklichung der Kli-
maneutralität bis 2050  

Absatz 
14  

S. 92 bis 
94 

X  

ESRS 
E1-1  

Unternehmen, die von den, in Paris abge-
stimmten Referenzwerten ausgenommen 
sind  

Absatz 
16 Buch-
stabe g  

S. 92 bis 
94 

X  

ESRS E1-2  Strategien im Zusammenhang mit dem 
Klimaschutz und der Anpassung an den 
Klimawandel  

Absätze 
22 bis 25  

S. 94 bis 
98 

 

ESRS E1-3  Maßnahmen und Mittel im Zusammen-
hang mit den Klimastrategien  

Absätze  S. 98 bis 
100 

 

ESRS E1-4  Ziele im Zusammenhang mit dem Klima-
schutz und der Anpassung an den Klima-
wandel  

Absätze 
30 bis 34  

S. 100 
und 102 

 

ESRS 
E1-4  

THG-Emissionsreduktionsziele  Absatz 
34  

S. 100 
und 102 

X  

ESRS E1-5  Energieverbrauch und Energiemix  Absätze 
35 bis 43  

S. 102 
und 103  

 

ESRS 
E1-5  

Energieverbrauch aus fossilen Brennstoffen 
aufgeschlüsselt nach Quellen (nur klimain-
tensive Sektoren)  

Absatz 
38  

S. 102 
und 103 

X  

ESRS 
E1-5  

Energieverbrauch und Energiemix  Absatz 
37  

S. 102 
und 103 

X  

ESRS 
E1-5  

Energieintensität im Zusammenhang mit Tä-
tigkeiten in klimaintensiven Sektoren  

Absätze 
40 bis 43  

S. 103 X  

ESRS E1-6  THG-Bruttoemissionen der Kategorien 
Scope 1, 2 und 3 sowie THG-Gesamte-
missionen  

Absätze 
44 bis 55  

S. 103 
bis 107 

 

ESRS 
E1-6  

THG-Bruttoemissionen der Kategorien 
Scope 1, 2 und 3 sowie THG-Gesamtemis-
sionen  

Absatz 
44  

S. 103 
bis 107 

X  

ESRS 
E1-6  

Intensität der THG-Bruttoemissionen  Absätze 
53 bis 55  

S. 103 
bis 107 

X  

ESRS E1-7  Abbau von Treibhausgasen und Projekte 
zur Verringerung von Treibhausgasen, fi-
nanziert über CO2-Gutschriften  

Absätze 
56 bis 61  

nicht re-
levant 

 

ESRS 
E1-7  

Abbau von Treibhausgasen und CO2-Gut-
schriften  

Absatz 
56  

nicht re-
levant 

X  

ESRS E1-8  Interne CO2-Bepreisung  Absätze 
62 bis 63  

S. 107 
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Angabepflichten, die gemäß CSRD und Wesentlichkeitsana-
lyse zu befolgen sind  

Absatz 
gemäß 
ESRS  

Seiten-
zahl  

Datenpunkte, die 
sich aus anderen 
EU-Rechtsvor-
schriften ergeben 
(gemäß ESRS 2, 
Anlage C)  

ESRS E1-9  Erwartete finanzielle Auswirkungen we-
sentlicher physischer Risiken und Über-
gangsrisiken sowie potenzielle klimabe-
zogene Chancen  

Absätze 
64 bis 70  

Nutzung 
des 
Phase-
In's  

 

ESRS 
E1-9  

Risikoposition des Referenzwert-Portfolios 
gegenüber klimabezogenen physischen Ri-
siken  

Absatz 
66  

Nutzung 
des 
Phase-
In's  

X  

ESRS 
E1-9  

Aufschlüsselung der Geldbeträge nach aku-
tem und chronischem physischem Risiko  

Absatz 
66 Buch-
stabe  

Nutzung 
des 
Phase-
In's  

X  

ESRS 
E1-9  

Ort, an dem sich erhebliche Vermögens-
werte mit wesentlichem physischem Risiko 
befinden  

Absatz 
66 Buch-
stabe  

Nutzung 
des 
Phase-
In's  

X  

ESRS 
E1-9  

Aufschlüsselungen des Buchwerts seiner 
Immobilien nach Energieeffizienzklassen  

Absatz 
67 Buch-
stabe  

Nutzung 
des 
Phase-
In's  

X  

ESRS 
E1-9  

Grad der Exposition des Portfolios gegen-
über klimabezogenen Chancen  

Absatz 
69  

Nutzung 
des 
Phase-
In's  

X  

ESRS E2 | Umweltverschmutzung  

ESRS 
E2-4  

Menge jedes in Anhang II der E-PRTR-Ver-
ordnung (Europäisches Schadstofffreiset-
zungs- und -verbringungsregister) aufge-
führten Schadstoffs, der in Luft, Wasser und 
Boden emittiert wird  

Absatz 
28  

nicht we-
sentlich  

X  

ESRS E3 | Wasser- und Meeresressourcen  

ESRS 
E3-1  

Policies zum Thema Wasser- und Meeres-
ressourcen  

Absatz 9  nicht we-
sentlich  

X  

ESRS 
E3-1  

Keine Policies zum Thema Wasserressour-
cen  

Absatz 
13  

nicht we-
sentlich  

X  

ESRS 
E3-1  

Polcies zum Thema Nachhaltige Ozeane 
und Meere  

Absatz 
14  

nicht we-
sentlich  

X  

ESRS 
E3-4  

Gesamtmenge des zurückgewonnenen und 
wiederverwendeten Wassers  

Absatz 
28 Buch-
stabe c  

nicht we-
sentlich  

X  

ESRS 
E3-4  

Gesamtwasserverbrauch in m³ je Nettoein-
nahme aus eigenen Tätigkeiten  

Absatz 
29  

nicht we-
sentlich  

X  
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Angabepflichten, die gemäß CSRD und Wesentlichkeitsana-
lyse zu befolgen sind  

Absatz 
gemäß 
ESRS  

Seiten-
zahl  

Datenpunkte, die 
sich aus anderen 
EU-Rechtsvor-
schriften ergeben 
(gemäß ESRS 2, 
Anlage C)  

ESRS E4 | Biologische Vielfalt und Ökosysteme  

ESRS 
E4-2  

Nachhaltige Verfahren oder Strategien im 
Bereich Landnutzung und Landwirtschaft  

Absatz 
24 Buch-
stabe b  

nicht we-
sentlich  

X  

ESRS 
E4-2  

Nachhaltige Verfahren oder Strategien im 
Bereich Ozeane/Meere  

Absatz 
24 Buch-
stabe c  

nicht we-
sentlich  

X  

ESRS 
E4-2  

Strategien zur Bekämpfung der Entwaldung  Absatz 
24 Buch-
stabe d  

nicht we-
sentlich  

X  

ESRS E5 | Ressourcennutzung und Kreislaufwirtschaft  

ESRS 
E5-5  

Nicht recycelte Abfälle  Absatz 
37 Buch-
stabe d  

nicht we-
sentlich  

X  

ESRS 
E5-5  

Gefährliche und radioaktive Abfälle  Absatz 
39  

nicht we-
sentlich  

X  

ESRS S1 | Arbeitskräfte des Unternehmens  

ESRS S1-1  Policies im Zusammenhang mit der eige-
nen Belegschaft  

Absätze 
17 bis 24  

S. 114 
bis 123 

 

ESRS 
S1-1  

Verpflichtungen im Bereich der Menschen-
rechtspolitik  

Absatz 
20  

S. 120 
und 121 

X  

ESRS 
S1-1  

Vorschriften zur Sorgfaltsprüfung in Bezug 
auf Fragen, die in den grundlegenden Kon-
ventionen 1 bis 8 der Internationalen Ar-
beitsorganisation behandelt werden  

Absatz 
21  

S. 121 X  

ESRS 
S1-1  

Verfahren und Maßnahmen zur Bekämp-
fung des Menschenhandels  

Absatz 
22  

S. 121 X  

ESRS 
S1-1  

Strategie oder ein Managementsystem in 
Bezug auf die Verhütung von Arbeitsunfäl-
len  

Absatz 
23  

S. 121 
und 122 

X  

ESRS 
S1-2  

Verfahren zur Einbeziehung eigener Ar-
beitskräfte und von Arbeitnehmervertretern 
in Bezug auf Auswirkungen  

Absätze 
25 bis 29  

S. 123 
bis 127 

 

ESRS S1-3  Verfahren zur Behebung negativer Aus-
wirkungen und Kanäle, über die eigene 
Arbeitskräfte Bedenken äußern können  

Absätze 
30 bis 34  

S. 127 
bis 130 

 

ESRS 
S1-3  

Bearbeitung von Beschwerden  Absatz 
32 Buch-
stabe c  

S. 129 X  

ESRS S1-4  Ergreifung von Maßnahmen in Bezug auf 
wesentliche Auswirkungen und Ansätze 

Absätze 
35 bis 43  

S. 130 
bis 134 
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Angabepflichten, die gemäß CSRD und Wesentlichkeitsana-
lyse zu befolgen sind  

Absatz 
gemäß 
ESRS  

Seiten-
zahl  

Datenpunkte, die 
sich aus anderen 
EU-Rechtsvor-
schriften ergeben 
(gemäß ESRS 2, 
Anlage C)  

zur Minderung wesentlicher Risiken und 
zur Nutzung wesentlicher Chancen im 
Zusammenhang mit der eigenen Beleg-
schaft sowie die Wirksamkeit dieser Maß-
nahmen und Ansätze  

ESRS S1-5  Ziele im Zusammenhang mit der Bewälti-
gung wesentlicher negativer Auswirkun-
gen, der Förderung positiver Auswirkun-
gen und dem Umgang mit wesentlichen 
Risiken und Chancen  

Absätze 
44 bis 47  

S. 134 
und 135 

ESRS S1-6  Merkmale der Beschäftigten des Unter-
nehmens  

Absätze 
48 bis 52  

S. 135 
bis 138 

 

ESRS S1-7  Merkmale der nicht angestellten Beschäf-
tigten in der eigenen Belegschaft des Un-
ternehmens  

Absätze 
53 bis 57  

S. 139  
 

ESRS S1-8  Tarifvertragliche Abdeckung und sozialer 
Dialog  

Absätze 
58 bis 63  

S. 139 
und 140 

 

ESRS S1-9  Diversitätsparameter  Absätze 
64 bis 66  

S. 140 
und 141 

 

ESRS S1-10  Angemessene Entlohnung  Absätze 
67 bis 71  

S. 142 
 

ESRS S1-11  Sozialschutz  Absätze 
72 bis 76  

S. 142  
 

ESRS S1-12  Menschen mit Behinderungen  Absätze 
77 bis 80  

S. 142 
 

ESRS S1-13  Parameter für Schulungen und Kompe-
tenzentwicklung  

Absätze 
81 bis 85  

S. 143 
 

ESRS S1-14  Parameter für Gesundheitsschutz und Si-
cherheit  

Absätze 
86 bis 90  

S. 144   
 

ESRS 
S1-14  

Zahl der Todesfälle und Zahl und Quote der 
Arbeitsunfälle  

Absatz 
88 Buch-
staben b 
und c  

S. 144 X  

ESRS 
S1-14  

Anzahl der durch Verletzungen, Unfälle, To-
desfälle oder Krankheiten bedingten Ausfall-
tage  

Absatz 
88 Buch-
stabe e  

S. 144 X  

ESRS S1-15  Ziele im Zusammenhang mit der Bewälti-
gung wesentlicher negativer Auswirkun-
gen, der Förderung positiver Auswirkun-
gen und dem Umgang mit wesentlichen 
Risiken und Chancen  

Absätze 
91 bis 94  

S. 144 
und 145 
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Angabepflichten, die gemäß CSRD und Wesentlichkeitsana-
lyse zu befolgen sind  

Absatz 
gemäß 
ESRS  

Seiten-
zahl  

Datenpunkte, die 
sich aus anderen 
EU-Rechtsvor-
schriften ergeben 
(gemäß ESRS 2, 
Anlage C)  

ESRS S1-16  Vergütungsparameter (Verdienstunter-
schiede und Gesamtvergütung)  

Absätze 
95 bis 99  

S. 145 
und 146 

 

ESRS 
S1-16  

Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Ver-
dienstgefälle  

Absatz 
97 Buch-
stabe a  

S. 145 
und 146 

X  

ESRS 
S1-16  

Überhöhte Vergütung von Mitgliedern der 
Leitungsorgane  

Absatz 
97 Buch-
stabe b  

S. 146 X  

ESRS S1-17  Vorfälle, Beschwerden und schwerwiegende 
Auswirkungen im Zusammenhang mit Men-
schenrechten  

Absätze 
100 bis 
104  

S. 147 
 

ESRS 
S1-17  

Fälle von Diskriminierung  Absatz 
103 
Buch-
stabe a  

S. 147 X  

ESRS 
S1-17  

Nichteinhaltung der Leitprinzipien der Ver-
einten Nationen für Wirtschaft und Men-
schenrechte und der OECD-Leitlinien  

Absatz 
104 
Buch-
stabe a  

S. 147 X  

ESRS S2 | Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette  

ESRS 
S2-1  

Verpflichtungen im Bereich der Menschen-
rechtspolitik  

Absatz 
17  

nicht we-
sentlich  

X  

ESRS 
S2-1  

Strategien im Zusammenhang mit Arbeits-
kräften in der Wertschöpfungskette  

Absatz 
18  

nicht we-
sentlich  

X  

ESRS 
S2-1  

Nichteinhaltung der Leitprinzipien der Ver-
einten Nationen für Wirtschaft und Men-
schenrechte und der OECD-Leitlinien  

Absatz 
19  

nicht we-
sentlich  

X  

ESRS 
S2-1  

Vorschriften zur Sorgfaltsprüfung in Bezug 
auf Fragen, die in den grundlegenden Kon-
ventionen 1 bis 8 der Internationalen Ar-
beitsorganisation behandelt werden  

Absatz 
19  

nicht we-
sentlich  

X  

ESRS 
S2-4  

Probleme und Vorfälle im Zusammenhang 
mit Menschenrechten innerhalb der vor- und 
nachgelagerten Wertschöpfungskette  

Absatz 
36  

nicht we-
sentlich  

X  

ESRS S3 | Betroffene Gemeinschaften  

ESRS S3-1  Policies im Zusammenhang mit betroffe-
nen Gemeinschaften  

Absätze 
12 bis 18  

S. 148 
bis 150 

 

ESRS 
S3-1  

Verpflichtungen im Bereich der Menschen-
rechte  

Absatz 
16  

S. 149 
und 150 

X  



IBB 

 
91 

Angabepflichten, die gemäß CSRD und Wesentlichkeitsana-
lyse zu befolgen sind  

Absatz 
gemäß 
ESRS  

Seiten-
zahl  

Datenpunkte, die 
sich aus anderen 
EU-Rechtsvor-
schriften ergeben 
(gemäß ESRS 2, 
Anlage C)  

ESRS 
S3-1  

Nichteinhaltung der Leitprinzipien der Ver-
einten Nationen für Wirtschaft und Men-
schenrechte und der OECD-Leitlinien  

Absatz 
17  

S. 150 X  

ESRS S3-2  Verfahren zur Einbeziehung betroffener 
Gemeinschaften in Bezug auf Auswirkun-
gen  

Absätze 
19 bis 24  

S. 150 
und 151 

 

ESRS S3-3  Verfahren zur Behebung negativer Aus-
wirkungen und Kanäle, über die be-
troffene Gemeinschaften Bedenken äu-
ßern können  

Absätze 
25 bis 29  

S. 151 
und 152 

 

ESRS S3-4  Ergreifung von Maßnahmen in Bezug auf 
wesentliche Auswirkungen auf be-
troffene Gemeinschaften und Ansätze 
zum Management wesentlicher Risiken 
und zur Nutzung wesentlicher Chancen 
im Zusammenhang mit betroffenen Ge-
meinschaften sowie die Wirksamkeit die-
ser Maßnahmen  

Absätze 
30 bis 38  

S. 152 
bis 157 

 

ESRS 
S3-4  

Probleme und Vorfälle im Zusammenhang 
mit Menschenrechten  

Absatz 
36  

S. 156 X  

ESRS S3-5  Ziele im Zusammenhang mit der Bewälti-
gung wesentlicher negativer Auswirkun-
gen, der Förderung positiver Auswirkun-
gen und dem Umgang mit wesentlichen 
Risiken und Chancen  

Absätze 
39 bis 42  

S. 157 
und 158 

 

ESRS S4 | Verbraucher:innen und Endnutzer:innen  
ESRS 
S4-1  

Strategien im Zusammenhang mit Verbrau-
chern und Endnutzern  

Absatz 
16  

S. 159  X  

ESRS 
S4-1  

Nichteinhaltung der Leitprinzipien der Ver-
einten Nationen für Wirtschaft und Men-
schenrechte und der OECD-Leitlinien  

Absatz 
17  

S. 159 
und 160  

X  

ESRS 
S4-4  

Probleme und Vorfälle im Zusammenhang 
mit Menschenrechten  

Absatz 
35  

S. 163  X  

ESRS G1 | Unternehmenspolitik  

ESRS G1-1  Policies in Bezug auf Unternehmenspoli-
tik und Unternehmenskultur  

Absätze 
7 bis 11  

S. 164 
bis 170 

 

ESRS 
G1-1  

Übereinkommen der Vereinten Nationen ge-
gen Korruption  

Absatz 
10 Buch-
stabe b  

S. 169 X  

ESRS 
G1-1  

Schutz von Hinweisgebern (Whistleblowers)  Absatz 
10 Buch-
stabe d  

S. 170 X  
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Angabepflichten, die gemäß CSRD und Wesentlichkeitsana-
lyse zu befolgen sind  

Absatz 
gemäß 
ESRS  

Seiten-
zahl  

Datenpunkte, die 
sich aus anderen 
EU-Rechtsvor-
schriften ergeben 
(gemäß ESRS 2, 
Anlage C)  

ESRS G1-2  Management der Beziehungen zu Liefe-
ranten  

Absätze 
12 bis 15  

nicht we-
sentlich  

 

ESRS G1-3  Verhinderung und Aufdeckung von Kor-
ruption und Bestechung  

Absätze 
16 bis 21  

S. 171 
und 172 

 

ESRS G1-4  Bestätigte Korruptions- oder Beste-
chungsfälle  

Absätze 
22 bis 26  

S. 173  
 

ESRS 
G1-4  

Geldstrafen für Verstöße gegen Korrupti-
ons- und Bestechungsvorschriften  

Absatz 
24 Buch-
stabe a  

S. 173 X  

ESRS 
G1-4  

Standards zur Bekämpfung von Korruption 
und Bestechung  

Absatz 
24 Buch-
stabe b  

S. 173 X  

ESRS G1-5  Politische Einflussnahme und Lobbytä-
tigkeiten  

Absätze 
27 bis 30  

S. 173 
und 174 

 

ESRS G1-6  Zahlungspraktiken  Absätze 
31 bis 33  

nicht we-
sentlich  

 

 

57. Erklärung der Wesentlichkeit des Themas „Klimawandel“  

Das Nachhaltigkeitsthema Klimawandel wurde während der Wesentlichkeitsanalyse für das Berichtsjahr 
2024 als wesentlich identifiziert. 

59. Erklärung zur Ermittlung der wesentlichen Informationen in Zusammenhang mit den wesentli-
chen Auswirkungen, Risiken und Chancen 

Die wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen für das Berichtsjahr 2024 wurden während der Wesentlichkeitsana-
lyse identifiziert, eine detaillierte Beschreibung des Prozesses findet sich unter IRO-1, Absatz 53. Um die 
wesentlichen Informationen zu ermitteln, wurden initial die Nachhaltigkeitsthemen gemäß ESRS 1 AR16 auf 
die entsprechenden Offenlegungsanforderungen zugeordnet. Die Zuordnung konnte durch das Infopapier ID 
177 – Link between AR16 and Disclosure requirements - veröffentlicht durch die EFRAG am 01. Juli 2024 – 
verifiziert werden.  

Die als wesentlich identifizierten Auswirkungen, Risiken und Chancen werden von den ESRS durch eine 
ausreichende Granularität abgedeckt. 

2. ESRS E1: Klimawandel 
2.1 ESRS E1-1: Übergangsplan für den Klimaschutz 

16. Angaben zu dem Übergangsplan  

a) Ziele des Unternehmens im Einklang mit dem Übereinkommen von Paris 

Die IBB Gruppe verfolgt für das Kerngeschäft ein 1,5 °C-Ziel und strebt an, ab 2045 Net Zero Emissionen zu 
erreichen. Die klimabezogenen Ziele (vgl. ESRS E1-4) wurden auf Basis der International Energy Agency 
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(IEA) Szenarios für den Sektor Energieversorgung und des Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM) 
Pfads für den Immobiliensektor erstellt, welche Parameter für die Einhaltung des eigenen Beitrags zu einem 
1,5 °C-Klimaziel bereitstellen. Das IEA Net Zero Szenario sowie auch der CRREM 1,5 °C Pfad gelten als 
Branchenstandard, sind wissenschaftlich fundiert und stehen im Einklang mit dem Übereinkommen von Pa-
ris. 

b) Dekarbonisierungshebel und Klimaschutzmaßnahmen 

Im Rahmen der Bestrebungen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen wurden vier Dekarbonisierungs-
hebel für die zwei Sektoren Energieversorgung und Immobilien identifiziert, die einen maßgeblichen Beitrag 
zur Erreichung der gesetzten THG-Emissionsreduktionsziele leisten. Diese werden unter dem ESRS E1-4 
beschrieben.  

Energieversorgung - Fokus Neugeschäft: Dieser Dekarbonisierungshebel zielt darauf ab, neue Finanzie-
rungen und Projekte im Sektor Energieversorgung durch finanzielle Anreize und CO2e-Limits auf nachhaltige 
und klimafreundliche Initiativen auszurichten.  

Energieversorgung - Fokus Bestandsgeschäft: Der Fokus bei diesem Dekarbonisierungshebel liegt auf 
der aktiven Unterstützung bestehender Kund:innen im Sektor Energieversorgung, um die CO2e-Emissionen 
in diesem Portfolio zu reduzieren und nachhaltige Transitionspläne der Geschäftspartner:innen erfolgreich 
zu begleiten.  

Immobilien - Bestandsimmobilien: Durch gezielte Förderprogramme mit zinssubventionierten Darlehen 
sowie Zuschüssen wird die energetische Sanierung bestehender Immobilien gefördert.  

Immobilien - Neubau: Dieser Dekarbonisierungshebel unterstützt den Bau von energieeffizienten Neubau-
immobilien durch spezielle Förderprogramme, monetäre Anreize und CO2e-Emissionsgrenzen, um die Ein-
haltung des 1,5°C-Klimaziels sicherzustellen.  

Die Dekarbonisierungshebel sind mit einer Reihe von Maßnahmen hinterlegt:  

Energieversorgung - Fokus Neugeschäft  

1. Incentivierung klimafreundlicher Finanzierungen: Verbesserte Zinsangebote, Darlehenskonditionen in-
klusive einer Verpflichtung zum kontinuierlichen CO2e-Abbau,  

2. Richtlinie für CO2e-Emissionen im Geschäftsbereich  

3. Projektfinanzierungen mit Fokus auf erneuerbaren Energien  

Energieversorgung – Fokus Bestandsgeschäft  

1. Dialog und Unterstützung der Kund:innen bei der Umsetzung ihrer Transitionspläne (z.B. nachhaltige 
Projektfinanzierung im Sinne der Dekarbonisierung der Kund:innen)  

Immobilien – Bestandsimmobilien  

1. Finanzielle Incentivierung mittels bestehender Förderprogramme zur Sanierung von Bestandsimmobilien 
durch verbesserte Zugänglichkeit und monetäre Anreize (Zinssubvention / Tilgungszuschuss)  

2. Entwicklung und Einführung neuer Produkte und Angebote mit dem Ziel der weiteren CO2e-Einsparung  

3. Aktive Ansprache von Bestandskund:innen und gemeinsame Erarbeitung möglicher Finanzierungsmo-
delle und/oder Zuschüsse für Sanierungstätigkeiten  

Immobilien – Neubau  

1. Förderung von nachhaltigem und energieeffizientem Neubau  

Durch diese Maßnahmen wird auf die Erreichung der THG-Emissionsreduktionsziele gemäß ESRS E1-4 hin-
gewirkt. Die Maßnahmen sind in dem ESRS E1-3 detailliert erläutert. 

d) Informationen über eingeschlossene Treibhausgasemissionen 

Es liegen keine Scope 1 und Scope 2 relevanten kumulierten eingeschlossenen Treibhausgasemissionen im 
Zusammenhang mit wichtigen Vermögenswerten als auch verkaufter Produkte vor.  

g) Information über die Paris-abgestimmten EU-Referenzwerte 
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Die IBB Gruppe ist nicht von den Paris-abgestimmten EU-Referenzwerten ausgenommen. Diese Angabe-
pflicht steht im Einklang mit den Anforderungen der Durchführungsverordnung (EU) 2022/2453 der Kommis-
sion (Meldebogen I Übergangsrisiko im Zusammenhang mit dem Klimawandel) sowie mit Artikel 12 Absatz 1 
Buchstaben d bis g und Artikel 12 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission 
(Verordnung über Referenzwerte für den klimabedingten Wandel). 

h) Angaben über die Einbettung des Übergangsplans in die allgemeine Geschäftsstrategie und Finanzpla-
nung 

Die IBB Gruppe hat den Transitionsplan in ihre Klimastrategie eingebettet, welche in die übergeordnete Ge-
schäftsstrategie integriert ist. Die Geschäftsstrategie und damit auch die Klimastrategie gilt für die gesamte 
IBB Gruppe und wurde im Rahmen des Strategieprozesses vorgelagert erstellt, um die Verknüpfung mit an-
deren Teil-Strategien zu ermöglichen. Die Klimastrategie wird im Rahmen des jährlichen Strategieprozesses 
auf Aktualität hin überprüft. Hierzu wird jährlich im Rahmen des Klimastrategie-Prozesses die Klimabilanz 
der IBB Gruppe erhoben, um die Identifizierung der relevanten Sektoren vorzunehmen. Anhand der Klimabi-
lanz kann die Einhaltung der Klimaziele und Abbaupfade, welche für die relevanten Sektoren auf Grundlage 
des Basisjahrs 2023 erstellt wurden, überprüft werden. Bei Abweichung von diesen müssen die Dekarboni-
sierungsmaßnahmen innerhalb des Transitionsplans angepasst werden. So wird gewährleistet, dass die Ab-
baupfade erreicht werden. Eine Einhaltung der entsprechenden sektorspezifischen Abbaupfade stellt sicher, 
dass das 1,5-Grad-Ziel eingehalten wird. Die Informationen werden entsprechend zur Einbettung in der Ge-
schäftsstrategie berücksichtigt. Da die Klimastrategie erstmalig in der Geschäftsstrategie für das Geschäfts-
jahr 2025 etabliert wurde, haben noch keine Anpassungen stattgefunden.  

i) Informationen über die Genehmigung des Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgans  

Der Übergangsplan wurde zum 31.12.2024 vom Vorstand und im Jahr 2025 vom Verwaltungsrat genehmigt.  

j) Erläuterung über den Fortschritt bei der Umsetzung des Übergangsplans 

Im Rahmen der Klimastrategie wurden im Transitionsplan mehrere wesentliche Maßnahmen zur Reduktion 
der Treibhausgasemissionen geplant. Diese geplanten Maßnahmen zielen darauf ab, die CO2e-Emissionen 
schrittweise zu reduzieren und so die langfristigen Klimaziele zu erreichen. Die Fortschritte bei der Umset-
zung der Maßnahmen werden regelmäßig überprüft und dokumentiert. Ein kontinuierliches Monitoring und 
regelmäßige Bewertungen des Fortschritts sind notwendig, um rechtzeitige und relevante Anpassungen an 
dem Übergangsplan vorzunehmen.  

Da die Klimastrategie initial für das Geschäftsjahr etabliert wurde, ist noch kein Fortschritt messbar.  

2.2 ESRS E1-2: Policies im Zusammenhang mit dem Klimaschutz und der Anpas-
sung an den Klimawandel 

25. Einbindung von Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel in die Richtlinien  

Grundsätzlich schließen die in den Richtlinien betrachteten ESG-Risiken sowohl physische als auch Über-
gangsrisiken mit ein. 

Richtlinie "Nachhaltigkeits- und Klimastrategie der IBB Gruppe"  

Wichtigster 
Inhalt inkl. 
allg. Ziele  

Die Nachhaltigkeitsstrategie regelt die strategische Ausrichtung, die Etablierung der Im-
pactmessung und die Integration der als wesentlich identifizierten Nachhaltigkeitsthemen 
für die IBB Gruppe, darunter auch Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel. Die 
Klimastrategie ist Teil der Nachhaltigkeitsstrategie und hat als primäres Ziel die Einhal-
tung des 1,5° C-Ziels der IBB Gruppe.  

Bezug zu we-
sentlichen 
IROs  

Zu den strategischen Zielen in Bezug auf Klimaschutz und Anpassung an den Klimawan-
del gehören: Ermittlung und Darstellung der Umwelteinflüsse der Finanzierungen, Aus-
weis des nachhaltigen Refinanzierungsanteils und die Erstellung und Einhaltung eines 
Transitionsplans entsprechend des 1,5 °C-Ziels zur Erreichung von Net Zero bis 2045 
(primärer Inhalt der Klimastrategie). Betrachtet werden dabei Auswirkungen, Chancen 
und Risiken durch CO2e-Emissionen im Kernbetrieb und dem Kerngeschäft, also dem 
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Richtlinie "Nachhaltigkeits- und Klimastrategie der IBB Gruppe"  

Förder- und Kreditgeschäft u. a. durch die Finanzierung CO2e-intensiver Sektoren sowie 
in der Refinanzierung.  

Anwen-
dungsbereich  

Die Nachhaltigkeits- und Klimastrategie gelten für die IBB Gruppe  

Überwa-
chungspro-
zess  

Die Nachhaltigkeits- sowie auch die Klimastrategie werden im Rahmen des jährlichen 
Strategieprozesses auf Aktualität hin überprüft, der Stand der Umsetzung wird im quar-
talsweisen internen Berichtswesen durch das ESG-Management überwacht. Die Klimast-
rategie wurde erstmalig für die Geschäftsstrategie ab 2025 etabliert.  

Verantwort-
lichkeit  

Das zentrale ESG-Management steht als eigenständige Unit in direkter Berichtslinie zum 
Vorstandsvorsitzenden.  

Dokumenta-
tion / Verfüg-
barkeit  

Die Nachhaltigkeits- und die Klimastrategie als Teil der Gruppenweiten Geschäftsstrate-
gie sind digital im Intranet der IBB unter der Rubrik „Nachhaltigkeit“ einsehbar.  

 

Richtlinie „Nachhaltigkeitsleitlinien der IBB Gruppe“  

Wichtigster 
Inhalt inkl. 
allg. Ziele  

Die Nachhaltigkeitsleitlinien bilden die Grundlage für das Förder-, Kredit- und Kapital-
marktgeschäft unter Berücksichtigung der ESG-Kriterien. Weiterhin werden darin die 
Ausschlusskriterien definiert, für die eine Finanzierung grundlegend kritisch gesehen wird 
und die nicht im Einklang mit den Werten der IBB Gruppe und der Transformation in eine 
nachhaltige Gesellschaft stehen. Deshalb zielen die Nachhaltigkeitsleitlinien darauf ab, 
ESG-kritische Engagements, eingeteilt in kontroverse Geschäftspraktiken und Ge-
schäftsfelder, von der Förderung auszuschließen. Ziel der Ausschlusskriterien ist es da-
her negative Einflüsse auf die Nachhaltigkeitsthemen Klimaschutz und Anpassung an 
den Klimawandel zu vermeiden. Als kontroverses Umweltverhalten bewertet die IBB 
Gruppe Verstöße gegen das Bundesnaturschutzgesetz beziehungsweise Schädigungen 
der Umwelt im Sinne des Umweltschadensgesetzes. Weiterhin wird die fossile Energie-
erzeugung grundlegend kritisch betrachtet und den kontroversen Geschäftsfeldern zuge-
ordnet.  

Bezug zu we-
sentlichen 
IROs  

Ziel der Ausschlusskriterien ist es daher, negative Einflüsse auf die Nachhaltigkeitsthe-
men Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel zu vermeiden. Als kontroverses 
Umweltverhalten bewertet die IBB Gruppe Verstöße gegen das Bundesnaturschutzge-
setz beziehungsweise Schädigungen der Umwelt im Sinne des Umweltschadensgeset-
zes. Weiterhin wird die fossile Energieerzeugung grundlegend kritisch betrachtet und den 
kontroversen Geschäftsfeldern zugeordnet.  

Anwen-
dungsbe-
reich  

Die Nachhaltigkeitsleitlinien gelten für die IBB Gruppe.  

Überwa-
chungspro-
zess  

Die Nachhaltigkeitsleitlinien werden jährlich federführend vom ESG-Management in Ab-
stimmung mit den anderen Organisationseinheiten und Stellvertreter:innen der Senats-
verwaltungen überprüft und angepasst. Das zentrale ESG-Management ist in einer sepa-
raten Unit mit einer direkten Berichtslinie an den Vorsitzenden des Vorstandes angesie-
delt.  

Verantwort-
lichkeit  

Neben den nachhaltigkeitsrelevanten Gesamtthemen obliegt die Verantwortung für die 
Umsetzung der Nachhaltigkeitsleitlinien und insbesondere der Ausschlusskriterien grund-
sätzlich den einzelnen Organisationseinheiten der IBB Gruppe.  
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Richtlinie „Nachhaltigkeitsleitlinien der IBB Gruppe“  

Dokumenta-
tion / Verfüg-
barkeit  

Die Nachhaltigkeitsleitlinien sind digital auf der Webseite der IBB Gruppe einsehbar.  

 

Richtlinie "IBB Treasury Nachhaltigkeitsleitlinien"  

Wichtigster 
Inhalt inkl. 
allg. Ziele  

Um das Kapitalmarktgeschäft der IBB nachhaltig zu gestalten, gibt die Treasury Nachhal-
tigkeitsleitlinie einen Rahmen für die Treasury-Portfolios und die Handelsaktivitäten vor. 
Der IBB Treasury Nachhaltigkeitsansatz besteht u. a. aus der Implementierung eines 
Prozesses zur Überprüfung, ob relevante Geschäftspartner:innen die aktuellen Aus-
schlusskriterien gemäß der geltenden Treasury Nachhaltigkeitsleitlinie erfüllen sowie 
weiteren normenbasierten Kriterien für die Öffentliche Hand. Zudem werden Investitions-
ziele für dezidierte ESG-Anleihen gesetzt, die relevante Standards erfüllen müssen.  

Bezug zu we-
sentlichen 
IROs  

Das Treasury wird zukünftig die Treibhausgasemissionen ihrer Geschäftspartner gem. 
gesetzlicher Vorgaben (im wesentlichen Industrieunternehmen) erfassen. Ziel ist es, in 
Zukunft entsprechende Reduktionspfade darzustellen und diese in die jährliche Überprü-
fung und Bewertung der Geschäftspartner:innen einfließen zu lassen.  

Anwen-
dungsbe-
reich  

Diese Richtlinie findet Anwendung bei allen Kontrahenten mit einer Kreditlinie und für alle 
Anlagen in den Treasury-Portfolios der IBB (Teilmenge der erstgenannten). Darüber hin-
aus auch für Derivate-Kontrahent:innen und DCM-Partner (Debt Capital Markets steht für 
die Dienstleistung der Emission von öffentlichen Anleihen). Ausgenommen von den En-
gagement-Calls sind Kontrahent:innen der öffentlichen Hand wie Staaten, Länder, Regio-
nen, Gemeinden oder Städte. Für diese staatlichen Kontrahenten liegt die Verantwortung 
eine Änderung einzuleiten bei den Wählenden.  

Überwa-
chungspro-
zess  

Diese Leitlinie wird jährlich und anlassbezogen überprüft und regelmäßig weiterentwi-
ckelt. Der Überprüfungsprozess erfolgt in enger Abstimmung mit dem ESG-Management 
und mit Beschluss durch den Vorstand.  

Verantwort-
lichkeit  

Die Umsetzung der IBB Treasury Nachhaltigkeitsleitlinien obliegt ausschließlich der Or-
ganisationseinheit Treasury.  
 

Dokumenta-
tion / Verfüg-
barkeit  

Die IBB Treasury Nachhaltigkeitsleitlinien sind im Bereich „Investor Relations“ der IBB 
Website einsehbar.  

 

Arbeitsanweisung "Grundsatzregelungen zur Nachhaltigkeit"  

Wichtigster 
Inhalt inkl. 
allg. Ziele  

Die Arbeitsanweisung beschreibt die Anforderungen, um nachhaltigkeitsbezogene The-
men in der IBB umzusetzen. Hierbei werden für die nichtfinanzielle Berichterstattung, die 
Nachhaltigkeitsleitlinien, das SDG-Mapping und die EU-Taxonomie Operationalisierung, 
Anwendungsbereiche, Zuständigkeiten und Aktualisierungsprozesse definiert, um ESG-
Prozesse umsetzen und diese anschließend dokumentieren, überwachen, und steuern 
zu können.  

Bezug zu we-
sentlichen 
IROs  

Hinsichtlich der Nachhaltigkeitsthemen Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel 
werden somit die in diesem Bereich identifizierten Chancen, Risiken und Auswirkungen 
berücksichtigt. Dies sind insbesondere die entstehenden CO2e-Emissionen im Kernge-
schäft (Förder- und Kreditgeschäft) u. a. durch die Finanzierung CO2e-intensiver Sekto-
ren sowie in der Refinanzierung. Auch können so die positiven Auswirkungen aufgrund 
der Finanzierung und Bezuschussung von klimarelevanten Projekten mit dem Ziel von 
CO2e-Einsparungen und energieeffizientem Wirtschaften sowie durch die Förderungen 
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Arbeitsanweisung "Grundsatzregelungen zur Nachhaltigkeit"  

von Unternehmen, welche energieeffiziente bzw. CO2e-arme Technologien entwickeln, 
erfasst werden sowie finanzielle und physische Risiken durch negative Umwelteinwirkun-
gen auf die IBB gesteuert werden.  

Anwen-
dungsbereich  

Diese prozessgruppenübergreifende Arbeitsanweisung ist für Abteilungen aus den Berei-
chen Arbeitsmarktförderung, Betreuung Immobilienförderung, Controlling & Finanzen, Ri-
sikomanagement und -controlling, Kreditmanagement, Wirtschaftsförderung, Immobilien- 
und Stadtentwicklung, Treasury und Unternehmenskommunikation gültig.  

Überwa-
chungspro-
zess  

Die Nachhaltigkeitsleitlinien werden jährlich federführen vom ESG-Management in Ab-
stimmung mit den anderen Organisationseinheiten überprüft. Sollten sich aus diesem 
Prozess Anpassungen für die Arbeitsanweisung ergeben, werden diese entsprechend 
umgesetzt. Über das interne Berichtswesen wird die Einhaltung durch das zentrale ESG-
Management überwacht sowie die Einhaltung der Arbeitsanweisung durch die jeweilige 
Organisationseinheit sichergestellt.  

Verantwort-
lichkeit  

Verantwortlich ist das zentrale ESG-Management als separate Unit in direkter Berichtli-
nie zum Vorstandsvorsitzenden.  

Dokumenta-
tion / Verfüg-
barkeit  

Die Dokumentation der Arbeitsanweisung erfolgt digital im Intranet der IBB unter der 
Rubrik „SFO“ (Schriftlich fixierte Ordnung).  

 

Richtlinie "Nachhaltigkeit im Kreditgeschäft – ESG-Scores"  

Wichtigster 
Inhalt inkl. 
allg. Ziele  

Die Arbeitsanweisung Nachhaltigkeit im Kreditgeschäft – ESG-Scores beschreibt den 
ESG-Kreditprozess sowie die in der IBB im Einsatz befindlichen Verfahren zur Bewer-
tung von Nachhaltigkeitsrisiken im Kreditgeschäft, insbesondere Klima- und Umweltrisi-
ken. Die Integration von ESG-Aspekten in die Kreditprozesse unterstützt das Ziel, diese 
über die Einordnung von Geschäften zu einem S-ESG-Score messen zu können. Dabei 
wird zwischen risikorelevantem und nicht-risikorelevantem Kredit-, Förder- und Treu-
handgeschäft unterteilt. Die Arbeitsanweisung beinhaltet die Bewertung von ESG-Krite-
rien im Kreditgeschäft mithilfe des S-ESG-Scores. Die Einwertung der durch den S-ESG-
Score bewerteten Risiken stützt sich auf Kundenfragebögen hinsichtlich Finanzierungs-
objekt, Geschäftspartner:innen, sowie SDGs/ Taxonomie(fähigkeit). Letzteres wird genau 
in der AA Grundsatzregelung zur Nachhaltigkeit geregelt. Weiterhin wird die Einbindung 
des ESG-Managements bei ESG-kritischen Engagements und die Erfassung von Ener-
gieausweisen vereinbart.  

Bezug zu we-
sentlichen 
IROs  

Der ESG-Score und die Energieausweisdaten sind Bestandteil des vierteljährlichen 
ESG-Reportings durch das ESG-Management und fließen mit Verantwortung durch das 
ESG-Management u. a. in die Klimabilanz ein. Ziel ist es, durch die geplante jährliche Er-
hebung der Klimabilanz eine kontinuierliche Verbesserung und Überprüfung des Tranisti-
onsplans zum perspektivischen Abbau der Emissionen zu erreichen.  

Anwen-
dungsbe-
reich  

Diese Richtlinie findet Anwendung für alle Kreditengagements in allen mit dem Kreditge-
schäft beschäftigten Organisationseinheiten der IBB für das Neu- und Bestandsgeschäft 
(außer Segment Immobilien Privatkund:innen, Abwicklungsengagement und das Kom-
munalkreditgeschäft).  

Überwa-
chungspro-
zess  

Regelmäßige Anpassung der Arbeitsanweisung liegt bei der Grundsatzabteilung des Be-
reiches Kreditmanagement, angesiedelt in der Marktfolge.  

Verantwort-
lichkeit  

Die Verantwortung liegt bei der Grundsatzabteilung des Bereiches Kreditmanagement, 
angesiedelt in der Marktfolge.  
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Richtlinie "Nachhaltigkeit im Kreditgeschäft – ESG-Scores"  

Dokumenta-
tion / Verfüg-
barkeit  

Die Dokumentation der Arbeitsanweisung erfolgt digital im Intranet der IBB unter der 
Rubrik „SFO“ (Schriftlich fixierte Ordnung).  

 

Richtlinie „Darlehensverträge und -bedingungen“  

Wichtigster 
Inhalt inkl. 
allg. Ziele  

Die Arbeitsanweisung Darlehensverträge und –bedingungen beschreibt die zu beach-
tenden Regelungen bei der Vertragsgestaltung im Kreditgeschäft der IBB für die ver-
schiedenen Arten von Darlehensverträgen. Gemäß AA Darlehensverträge und -bedin-
gungen können von den Kreditnehmer:innen während der gesamten Darlehenslaufzeit 
Nachhaltigkeitsunterlagen eingefordert werden, um eine Einschätzung des aktuellen 
und künftigen Kreditrisikos in Bezug auf ESG-Kriterien vorzunehmen. Dazu gehören die 
in der AA Nachhaltigkeit im Kreditgeschäft – ESG-Scores festgelegten Nachhaltigkeits-
unterlagen, wie die ESG-Selbsterklärung im Zusammenhang mit der Operationalisie-
rung der Nachhaltigkeitsleitlinien, die ESG-Fragebögen (zum/ zur Geschäftspartner:in, 
Finanzierungsobjekt und der SDG-Zuordnung bzw. Taxonomiefähigkeit) und die Ener-
gieausweise für jedes Neugeschäft in der Immobilienförderung.  

Bezug zu we-
sentlichen 
IROs  

Die Nachhaltigkeitsunterlagen haben die bereits o. g. Auswirkungen im Bereich Klima-
schutz und Anpassung an den Klimawandel, insbesondere die Verbesserung der jähr-
lich zu erhebenden Klimabilanz und dem damit verbundenen Abbau von Emissionen.  

Anwen-
dungsbe-
reich  

Die prozessübergreifende Arbeitsanweisung ist für die gesamten Unternehmensberei-
che 1 und 2 gültig. Die Regelungen der Arbeitsanweisung sind bei der Vertragsgestal-
tung im Kreditgeschäft der IBB zu beachten.  

Überwa-
chungspro-
zess  

Verantwortlich für die Arbeitsanweisung ist der Bereich Recht, angesiedelt im Unterneh-
mensbereich 1 Markt.  

Verantwort-
lichkeit  

Verantwortlich für die Arbeitsanweisung ist der Bereich Recht, angesiedelt im Unterneh-
mensbereich 1 Markt mit direkter Berichtspflicht an den Vorstandsvorsitzenden.  

Dokumenta-
tion / Verfüg-
barkeit  

Die Dokumentation der Arbeitsanweisung erfolgt digital im Intranet der IBB unter der 
Rubrik „SFO“ (Schriftlich fixierte Ordnung).  

 

2.3 ESRS E1-3: Maßnahmen und Mittel im Zusammenhang mit den Klimastrategien 

29. Informationen zu Klimaschutzmaßnahmen 

Dekarbonisie-
rungshebel  

Nr.  Maßnahme  Zeitli-
cher 
Hori-
zont  

Umfang der Maß-
nahmen  

Erwartete / erzielte 
Ergebnisse / THG-
Reduktion der Maß-
nahmen in tCO2e  

Energieversor-
gung – Fokus 
Neugeschäft  
  

1  Incentivierung klimafreundlicher 
Finanzierungen: Verbesserte 
Zinsangebote/Darlehenskonditio-
nen inklusive einer Verpflichtung 
zum kontinuierlichen CO2-Abbau  

2025-
2045  

Neugeschäft im 
Sektor Energiever-
sorgung  

748.203  

2  Richtlinie für CO2-Emissionen im 
Neugeschäft  

2025-
2045  

Neugeschäft im 
Sektor Energiever-
sorgung  

187.051  
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Dekarbonisie-
rungshebel  

Nr.  Maßnahme  Zeitli-
cher 
Hori-
zont  

Umfang der Maß-
nahmen  

Erwartete / erzielte 
Ergebnisse / THG-
Reduktion der Maß-
nahmen in tCO2e  

3  Projektfinanzierungen mit Fokus 
auf erneuerbare Energien  

2025-
2045  

Neugeschäft im 
Sektor Energiever-
sorgung  

187.051  

Energieversor-
gung – Fokus 
Bestandsge-
schäft  

1  Dialog und Unterstützung bei der 
Umsetzung von Kundentransiti-
onsplänen  

2025-
2045  

Bestandsgeschäft 
im Sektor Energie-
versorgung  

2.618.711  

Energieversor-
gung gesamt  

    
3.741.015  

Immobilien – 
Bestandsimmo-
bilien  
  

1  Finanzielle Incentivierung mittels 
bestehender Förderprogramme 
zur Sanierung von Bestandsim-
mobilien durch verbesserte Zu-
gänglichkeit und monetäre An-
reize  

2025-
2045  

Zugänglichkeit be-
stehender Förder-
programme im Im-
mobilien-Bestands-
geschäft  

55.834  

2  Entwicklung und Einführung 
neuer Projekte und Angebote mit 
dem Ziel der weiteren Einsparung  

2025-
2045  

Produkterweiterung 
im Bestandsge-
schäft  

55.834  

3  Aktive Ansprache von Bestands-
kunden und gemeinsame Erar-
beitung möglicher Finanzierungs-
modelle und/oder Zuschüsse für 
Sanierungstätigkeiten  

2025-
2045  

Bestandsgeschäft 
im Immobiliensek-
tor  

41.876  

Immobilien – 
Neubau  

1  Förderung von nachhaltigem und 
energieeffizientem Neubau  

2025-
2045  

Neugeschäft im Im-
mobilien-sektor  

97.710  

Immobilien ge-
samt  

    
251.253  

 
Im Folgenden werden die wichtigsten geplanten Klimaschutzmaßnahmen für die Erreichung der Klimaziele 
beschrieben:  
Fokus Neugeschäft Sektor Energieversorgung:  

1. Incentivierung klimafreundlicher Finanzierungen: Verbesserte Zinsangebote / Darlehenskonditionen in-
klusive einer Verpflichtung zum kontinuierlichen CO2e-Abbau  

 Attraktive Darlehenskonditionen und Zinsangebote sollen Anreize für klimafreundliche Finanzierun-
gen schaffen. Mit der Inanspruchnahme dieser Förderungen verpflichten sich Kund:innen zugleich 
zu einem kontinuierlichen CO2e-Abbau innerhalb ihrer Projekte.  

2. Richtlinie für CO2e-Emissionen im Geschäftsbereich  

 Einführung einer Richtlinie, welche bei Neugeschäft die CO2e-Intensität in die Geschäftsbewertung 
einbezieht. Die Richtlinie legt klare Vorgaben und Standards fest, die bei neuen Geschäftsaktivitäten 
eingehalten werden müssen, um die Einhaltung des 1,5 °C-Ziels nicht irreversibel negativ zu beein-
flussen.  

3. Projektfinanzierungen mit Fokus auf erneuerbaren Energien  
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 Die Maßnahme umfasst die gezielte Förderung von Projektfinanzierungen für erneuerbare Energien 
im Neugeschäft. Durch die Unterstützung von Projekten, die auf nachhaltige Energiequellen wie bei-
spielsweise Solar-, Wind- und Wasserkraft setzen, wird eine Reduktion der CO2e-Emissionen ange-
strebt.  

Fokus Bestandsgeschäft Sektor Energieversorgung:  

1. Dialog und Unterstützung der Kund:innen bei der Umsetzung ihrer Transitionspläne  

 Diese Maßnahme zielt darauf ab, Kund:innen im Bestandsportfolio durch gezielten Dialog und Unter-
stützung bei der Umsetzung von Transitionsplänen zu begleiten. Beispielsweise kann die Unterstüt-
zung eine Bereitstellung von Projektfinanzierungen im Sinne der Dekarbonisierung der Kund:innen 
umfassen.  

Immobilien – Bestandsimmobilien:  

1. Finanzielle Incentivierung mittels bestehender Förderprogramme zur Sanierung von Bestandsimmobilien 
durch verbesserte Zugänglichkeit und monetären Anreize  

 Die Maßnahme beinhaltet die finanzielle Incentivierung durch die Nutzung von Förderprogrammen, 
um energetische Sanierungen von Bestandsimmobilien zu erleichtern. Dies soll durch verbesserte 
Zugänglichkeit zu Fördermitteln und monetäre Anreize wie Zinssubventionen und Tilgungszu-
schüsse erreicht werden. Ziel ist es, die Nutzung von Förderprogrammen im Bestandsgeschäft und 
im Bestandsportfolio zu steigern und somit die CO2e-Emissionen von Bestandsgebäuden zu redu-
zieren.  

2. Entwicklung und Einführung neuer Produkte und Angebote mit dem Ziel der weiteren CO2e-Einsparung 

 Neue Produkte sollen eine Erweiterung des bestehenden Produktportfolios darstellen, um innovative 
Lösungen zur Verbesserung der Energieeffizienz und Reduktion von CO2e-Emissionen in Bestands-
gebäuden anzubieten.  

3. Aktive Ansprache von Bestandskund:innen und gemeinsame Erarbeitung möglicher Finanzierungsmo-
delle und/oder Zuschüsse für Sanierungstätigkeiten  

 Durch die aktive Ansprache von Bestandskund:innen zielt die Maßnahme darauf ab, gemeinsam 
mögliche Finanzierungsmodelle und Zuschüsse für Sanierungstätigkeiten zu erarbeiten. Ziel ist es, 
durch diese Zusammenarbeit im Bestandsportfolio des Immobiliensektors die Energieeffizienz von 
Bestandsgebäuden zu verbessern und deren CO2e-Emissionen zu reduzieren.  

Immobilien – Neubau:  

1. Förderung von nachhaltigem und energieeffizientem Neubau  

 Zur Förderung von nachhaltigem und energieeffizientem Neubau werden spezielle Neubaudarlehen 
mit zusätzlichen Zinssubventionen und Tilgungszuschüsse als Anreiz für energieeffiziente Bauvorha-
ben angeboten. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Neubautätigkeit im Immobiliensektor zu unter-
stützen und so zu einer Reduktion der CO2e-Emissionen beizutragen. 

2.4 ESRS E1-4: Ziele im Zusammenhang mit dem Klimaschutz und der Anpassung 
an den Klimawandel 

34. Informationen zu den THG-Emissionsreduktionszielen 

Die Anforderungen gemäß des ESRS E1-4, Absatz 34 a.) bis c.) werden unter dem Absatz 34 a.) subsumiert 
und näher erläutert. Für den Kernbetrieb liegen derzeit keine klimabezogenen Ziele vor. Daher liegen für das 
Geschäftsjahr 2024 auch noch keine Maßnahmen vor. Mit dem Kerngeschäft des Förder- und Kreditge-
schäftes werden über 99% der CO2e-Emissionen der IBB Gruppe abgedeckt. 

a.) Darstellung der Reduktionsziele von Scope 3.15 finanzierte Emissionen 

Im Rahmen der kontinuierlichen Bemühungen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen wurden spezifi-
sche THG-Emissionsreduktionsziele für die Kategorie Scope 3.15 festgelegt. Diese Ziele werden sowohl in 
absoluten Werten (Tonnen CO2-Äquivalent) als auch in Intensitätswerten angegeben.  
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Das aktuelle Basisjahr liegt im Jahr 2023 mit dem Bezugswert im Sektor Energie von insgesamt 3.741.015 
tCO2e und im Sektor Immobilien (Wohnen) von insgesamt 279.170 tCO2e. 

Sekto-
ren  

Basisjahr  Redukionsziele Finanzierte THG-Emissionen - Scope 3.15 (in Tonnen CO2e/ in In-
tensitäten)  

Werte  2023  2025  2030  2035  2040  2045  2050  

Immo-
bilien 
(nur 
Wohn-
immo-
bilien)  
 

Abso-
lute 
Werte  

279.170 
tCO2e  

231.008 
tCO2e  

130.096 
tCO2e 

61.815 
tCO2e 

19.216 
tCO2e 

8.419 
tCO2e 

8.419 
tCO2e  

Inten-
sitä-
ten  

27,53 
kgCO2e/m²  

22,78 
kgCO2e/m² 

12,83 
kgCO2e/m² 

6,10 
kgCO2e/m² 

1,89 
kgCO2e/m² 

0,83 
kgCO2e/m² 

0,83 
kgCO2e/m² 

Ener-
gie  
 

Abso-
lute 
Werte  

3.740.903 
tCO2e 

3.139.104 
tCO2e  

1.634.608 
tCO2e  

422.840 
tCO2e  

29.519 
tCO2e  

0 tCO2e 0 tCO2e  

Inten-
sitä-
ten  

289 
gCO2e/kWh  

242 
gCO2e/kWh 

126 
gCO2e/kWh 

33 
gCO2e/kWh 

2 
gCO2e/kWh 

0 
gCO2e/kWh 

0 
gCO2e/kWh 

 

Die Ziele umfassen das wesentliche Teilportfolio der Fachbereiche Wirtschaftsförderung sowie Immobilien- 
und Stadtentwicklung. Der Basiswert und die Ziele für den Immobiliensektor bilden Wohnimmobilien ab und 
sind kohärent mit 92% der finanzierten Emissionen im Portfolio des Bereichs „Immobilien und Stadtentwick-
lung“. Der Basiswert und die Ziele für den Sektor Energieversorgung sind kohärent mit 83% der finanzierten 
Emissionen im Portfolio des Bereichs „Wirtschaftsförderung“. Die angegebenen Ziele in den Sektoren Immo-
bilien und Energieversorgung umfassen etwa 78% der Gesamtemissionen der IBB Gruppe.  

Alle Ziele basieren auf wissenschaftlichen Szenarien zur Erreichung des 1,5 °C-Ziels und unterstützen damit 
die gesetzten klimabezogenen Ziele der IBB, Net Zero bis 2045 zu erreichen und das 1,5 °C-Ziel einzuhal-
ten. Interessensträger der IBB Gruppe sind neben dem Land Berlin in erster Linie die Kund:innen in der Wirt-
schafts- und Immobilienförderung, die Vertreter:innen von Politik und politiknahen Organisationen, Kammern 
und Verbänden sowie die Beschäftigten der IBB Gruppe, weil sie ein originäres Interesse an deren Entwick-
lung haben. Die Vorgaben und Interessen der politischen Organisationen sind in die Erstellung mit eingeflos-
sen. Im Zuge der jährlichen CSRD-Berichterstattung wird die Zielerreichung kontinuierlich gemessen und 
überprüft Eine Beschreibung des Prozesses zur Überprüfung der Klimaziele wird in E1-1 Absatz 16 (h) wei-
ter ausgeführt. Für die Erstellung der Klimabilanz des Geschäftsjahres 2024 im Vergleich zum Basisjahr 
2023 wurden keine Änderungen in der Berechnungsmethodik nach PCAF vorgenommen.  

e) Hintergrundinformationen zu den THG-Emissionsreduktionszielen 

Basis der Abbaupfade im Bereich Energie und Immobilien sind die berechneten finanzierten Emissionen der 
Klimabilanz 2023. Für den Sektor Energie wurde der Zielpfad durch die Adaption der relativen Emissionsre-
duzierungen des Net Zero Emissions Energie-Abbaupfads der internationalen Energieagentur (IEA) erstellt. 
Die Quellen hierfür sind „Net Zero Roadmap: A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach“ und 
„World Energy Outlook 2023“. Im Bereich Immobilien erfolgte die Adaption der relativen Emissionsreduzie-
rung nach CRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor). Hierbei wurde das CRREM 1,5 °C-Szenario für 
Deutschland herangezogen und ein Durchschnitt aus 50% DE.RMF.CO2-Int (residential multi family) und 
50% DE.RSF.CO2-Int (residential single family) angewandt. Die Quelle hierfür ist „CRREM Global Pathways: 
Summary of Pathways, Version: v2.03 - 06.03.2024). Die für die Definition der klimabezogenen Ziele ange-
wandten IEA- und CRREM-Szenarien sind auf die Einhaltung des eigenen Beitrags zu einem 1,5 °C-Klima-
ziel ausgelegt. Beide Quellen gelten als wissenschaftlich fundiert und stehen im Einklang mit dem Überein-
kommen von Paris. Zur Einhaltung des 1,5 °C-Ziels wurden die vorhandenen Engagements in den Sektoren 
bzgl. ihrer Restlaufzeit aufgenommen. Darüber hinaus wurden für die Einhaltung des 1,5 °C-Ziels auf Basis 
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der Mittelfristplanung zukünftige sektorenspezifische Geschäfte berücksichtigt. Aus dem genannten Vorge-
hen ergeben sich die Abbaupfade. 

f) Beschreibung der erwarteten Dekarbonisierungshebel 

Die Reduzierungsgesamtbeiträge je Dekarbonisierungshebel werden in folgender Tabelle dargestellt: 

Dekarbonisierungshebel  Geschätzter Beitrag in Prozent (zwischen 2024 
und 2045) 

 Scope 3.15 

Energieversorgung - Fokus Neugeschäft  28%  

Energieversorgung - Fokus Bestandsgeschäft  66%  

Immobilien - Bestandsimmobilien  4%  

Immobilien - Neubau  2%  
 

Für Scope 3.15 wurden vier zentrale Dekarbonisierungshebel identifiziert (vgl. ESRS E1-1, Absatz 16.b), die 
maßgeblich zur Erreichung der CO2e-Emissionsreduktionsziele beitragen. Die Reduktionen sind Näherungs-
werte auf Basis von Experteneinschätzungen. Durch die Berücksichtigung der wissenschaftlich fundierten 
Szenarien und Pfade der IEA und CRREM werden Klimaszenarien berücksichtigt, die mit der Begrenzung 
der Erderwärmung auf 1,5 °C im Einklang stehen. Die IBB Gruppe plant Restemissionen, welche ab 2045 
bestehen, zu kompensieren. Der dafür nötige Einsatz neuer Technologien wird ab 2030 geplant. Es wird an-
genommen, dass eine bessere Beurteilung der zur Verfügung stehenden Technologien für eine Planung des 
Einsatzes dieser Technologien zu diesem Zeitpunkt möglich sein wird. 

2.5 ESRS E1-5: Energieverbrauch und Energiemix 

37. Angaben über den Gesamtenergieverbrauch 

Die IBB Gruppe wird aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten nicht zu einem klimaintensiven Sektor zugeordnet. 
Die Berechnung erfolgte anhand des VfU-Tools. Eine nähere Beschreibung wird unter dem ESRS E1-6, Ab-
satz 44 erläutert. 

Energieverbrauch und Energiemix  2023  2024  

(1)   Brennstoffverbrauch aus Kohle und Kohleerzeugnissen (MWh)  - 0  
(2)   Brennstoffverbrauch aus Rohöl und Erdölerzeugnissen (MWh)  - 9  
(3)   Brennstoffverbrauch aus Erdgas (MWh)  - 1.136  
(4)   Brennstoffverbrauch aus sonstigen fossilen Quellen (MWh)  - 0  
(5)   Verbrauch aus erworbener oder erhaltener Elektrizität, Wärme, Dampf und Küh-
lung und aus fossilen Quellen (MWh)  

3.308,8  3.408  

(6)   Gesamtverbrauch fossiler Energie (MWh) (Summe der Zeile 1 bis 5)  3.308,8  4.553  

Anteil fossiler Quellen am Gesamtenergieverbrauch (in %)  47,6  55  

(7)   Verbrauch aus Kernkraftquellen (MWh)  - 0  
Anteil des Verbrauchs aus nuklearen Quellen am Gesamtenergieverbrauch (in %)  - 0  
(8)  Brennstoffverbrauch für erneuerbare Quellen, einschließlich Biomasse (auch In-
dustrie- und Siedlungsabfällen biologischen Ursprungs, Biogas, Wasserstoff aus erneu-
erbaren Quellen usw.) (MWh)  

- 0  
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Energieverbrauch und Energiemix  2023  2024  

(9) Verbrauch aus erworbener oder erhaltener Elektrizität, Wärme, Dampf und Kühlung 
und aus erneuerbaren Quellen (MWh)  

3.635,3  3.744  

(10) Verbrauch selbst erzeugter erneuerbarer Energie, bei der es sich nicht um Brenn-
stoffe handelt (MWh)  

- 0  

(11) Gesamtverbrauch erneuerbarer Energie (MWh) (Summe der Zeilen 8 bis 10)  3.635,3  3.744  

Anteil erneuerbarer Quellen am Gesamtenergieverbrauch (in %)  52,4  45  

C1 Gesamtenergieverbrauch (MWh) (Summe der Zeilen 6, 7, und 11)  6.944,1  8.297  
 

Die Heizenergie wird aus der Fernwärme durch Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen bezogen. Die gesamte 
Stromerzeugung für den Stromverbrauch wird zu 100% aus erneuerbaren Energien bezogen und ist atom-
stromfrei. Es wurden im Jahr 2024 keine erneuerbaren Energien selbst erzeugt und deshalb auch nicht ver-
braucht. Der Gesamtenergieverbrauch setzt sich beim Stromverbrauch aus erneuerbaren Energien und dem 
Fernwärmeverbrauch für die Heizenergie (Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen) zusammen. 

40. Angaben über Energieintensität auf Grundlage der Nettoeinnahmen 

Die IBB Gruppe ist nicht in klimaintensiven Sektoren tätig und hat keine Finanzexpositionen diesbezüglich. 

2.6 ESRS E1-6: THG-Bruttoemissionen der Kategorien Scope 1, 2 und 3 sowie THG-
Gesamtemissionen 

Die Anforderungen der Absätze 44 bis 52 des ESRS E1-6 werden unter der Tabelle im ESRS E1-6, Absatz 
44 subsumiert und entsprechend erläutert. Für die Berechnung wurden die im Einklang mit dem ESRS 2, 
BP-1, Absatz 5 beschriebenen Unternehmen einbezogen. Da alle Arbeitsplätze der Beschäftigten der IBB 
Gruppe im selben Gebäude angesiedelt sind, erfolgt keine separate Ausweisung der Töchter der IBB UV. 

44. Angaben über THG-Gesamtemissionen 
 

Rückblickend  Etappenziele und Zieljahre  

Basisjahr 
2023  

Vergleich  2024  % 2024/ 
2023-1  

2025  2030  2050  Jähr-
lich 
% 

Ziel / 
Ba-
sis-
jahr  

Scope 1 THG-Emissionen (tCO2e)  

Scope 1 THG-
Bruttoemissi-
onen (tCO2e)  

2,9  12,10 15  417,24 - - - - 

Prozentsatz 
der Scope-1-
THG-Emissio-
nen aus regu-
lierten Emissi-
ons-handels-
systemen (in 
%)  

0  0 0  - - - - - 
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Rückblickend  Etappenziele und Zieljahre  

Basisjahr 
2023  

Vergleich  2024  % 2024/ 
2023-1  

2025  2030  2050  Jähr-
lich 
% 

Ziel / 
Ba-
sis-
jahr  

Scope 2 THG-Emissionen (tCO2e)  

Standortbezo-
gene Scope 2 
THG-Brutto-
emissionen  

300,37  1.430,63 1.731  476,29 - - - - 

Marktbezo-
gene Scope 2 
THG-Brutto-
emissionen  

0  308 308  - - - - - 

Signifikante Scope 3 THG-Emissionen (tCO2e)  

Gesamte indi-
rekte (Scope 
3) THG-Brutto-
emissionen  

5.144.874,76  -110.539,42 5.034.335,3
4  

-2,15 - - - - 

1 Erworbene 
Waren und 
Dienstleistun-
gen  

- - 3  - - - - - 

[Optionale Un-
terkategorie; 
Cloud Compu-
ting und Re-
chenzent-
rumsdienste]  

- - - - - - - - 

2 Investitions-
güter  

- - - - - - - - 

3 Tätigkeiten 
im Zusam-
menhang mit 
Brennstoffen 
und Energie 
(nicht in 
Scope 1 oder 
Scope 2 ent-
halten)  

0,09  654,91 655  727.677,78 - - - - 

4 Vorgelager-
ter Transport 
und Vertrieb  

1,58  -1,58 0  -100 - - - - 

5 Abfallauf-
kommen in 
Betrieben  

- - 55  - - - - - 
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Rückblickend  Etappenziele und Zieljahre  

Basisjahr 
2023  

Vergleich  2024  % 2024/ 
2023-1  

2025  2030  2050  Jähr-
lich 
% 

Ziel / 
Ba-
sis-
jahr  

6 Geschäfts-
reisen  

3,34  11,66 15  349,10 - - - - 

7 Pendelnde 
Mitarbeiter  

- - 2.096  - - - - - 

8 Vorgelagerte 
geleaste Wirt-
schaftsgüter  

- - - - - - - - 

9 Nachgela-
gerter Trans-
port  

- - - - - - - - 

10 Verarbei-
tung verkauf-
ter Produkte  

- - - - - - - - 

11 Verwen-
dung verkauf-
ter Produkte  

- - - - - - - - 

12 Behand-
lung von Pro-
dukten am 
Ende der Le-
bensdauer  

- - - - - - - - 

13 Nachgela-
gerte geleaste 
Wirtschaftsgü-
ter  

- - - - - - - - 

14 Franchises  - - - - - - - - 

15 Investitio-
nen  

5.144.869,75  -133.358,41 5.031.511,3
4  

-2.20 4.891.862  3.316.369  0  - 

THG-Emissionen insgesamt (tCO2e)  

THG-Emissio-
nen insges. 
(standortbezo-
gen)  

5.145.178,03  -109.096,69  5.036.081,3
4  

-2,12 - - - - 

THG-Emissio-
nen ins-
ges.(marktbe-
zogen)  

5.144.877,65  -110.219,32 5.034.658,3
4  

-2,14 - - - - 
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Für die Ermittlung der Scope 1-, Scope 2-, Scope 3 (Kategorie 1 bis 14) - Emissionen nutzt die IBB Gruppe 
das branchenübliche Tool des VfU (Verein für Umweltmanagement und Nachhaltigkeit in Finanzinstituten e. 
V.). Die Emissionsdaten, die das Tool verwendet, werden extern geprüft und validiert.  

Das VfU-Kennzahlen-Tool berechnet die Emissionen anhand der Datenbank „EcoInvent“. Als Systemab-
grenzungen werden vollständige Prozessketten verwendet, wie sie in EcoInvent modelliert sind. Die EcoIn-
vent Datenbank ist rekursiv aufgebaut, Prozesse können sich gegenseitig beeinflussen: So braucht die 
Stromherstellung Kohle, der Kohleabbau aber auch Strom. Die Treibhausgas-Umrechnungsfaktoren werden 
durch die Firma Greendelta bereitgestellt. Die Auswahl der EcoInvent Prozesse und THG-Faktoren durch die 
Firma Greendelta wurden durch das Öko-Institut revidiert.  

Die IBB Gruppe nimmt nicht an regulierten Emissionshandelssystemen teil. 

2.6.1 Angaben über die finanzierten Scope 3 Emissionen gemäß PCAF 

Aktivität  Summe ausste-
hender Betrag der 

Finanzierung / 
Restschuld (EUR)  

Finanzierte THG-
Emissionen 

(Tonnen CO2e)  

Emissionsin-
tensität (Ton-

nen 
CO2e/EUR)  

PCAF 
Score  

Signifikante Scope 3 THG-Emissionen  

15. Investitionen  22.213.655.467,13  5.031.511,34  0,000227  4,3  

Investitionsbank Berlin 
AöR  

21.974.224.129,03  4.997.659,93  0,000227  4,29  

Treasury  6.505.537.816,82  338.240,81  0,000052  4,45  

Immobilien- und 
Stadtentwicklung  

9.401.091.173,8  363.643,09  0,0000387  4,39  

Wirtschaftsförde-
rung  

6.067.595.138,42  4.295.776,04  0,000708  3,97  

IBB Beteiligungsgesell-
schaft mbH  

131.603.040,39  13.866,38  0,000105  5  

IBB Capital  107.828.297,71  19.985,04  0,000185  5  
Die Treibhausgasemissionen für Scope 3.15 wurden gemäß den Richtlinien der Partnership for Carbon Ac-
counting Financials (PCAF) berechnet. Zur Berechnung der finanzierten Emissionen wurde ein standardi-
siertes Rahmenwerk von PCAF verwendet, das auf wissenschaftlich fundierten Methoden und spezifischen 
Emissionsfaktoren basiert. Die Emissionsfaktoren, die im Rahmen der Klimabilanz ermittelt wurden, stam-
men aus Primärdaten der Kontrahent:innen oder wurden mittels Durchschnittswerten abgeleitet. Der Pro-
zentsatz der Emissionen, der anhand von Primärdaten berechnet wurde liegt in der IBB bei 65%, in der Wirt-
schaftsförderung bei 73%, im Bereich Treasury bei 38% und in der Immobilien- und Stadtentwicklung, der 
IBB Beteiligungsgesellschaft sowie der IBB Capital jeweils bei 0%.  

Die IBB Gruppe hat sich in der Klimastrategie dazu verpflichtet, die Datenqualität zu verbessern, indem mehr 
Primärdaten der Kontrahent:innen verwendet werden und weniger Abhängigkeit von Näherungsdaten be-
steht. Die IBB Gruppe strebt in 2025 und den nachfolgenden Berichtsjahren an, den PCAF Score zu verbes-
sern. 

53. Informationen über Treibhausgasintensität auf der Grundlage der Nettoeinnahmen 

THG-Intensität je Nettoeinnahme (tCO2eq/Währungsein-
heit)  

Ver-
gleich  

2024 (Tonnen 
CO2e/EUR)  

% 2024 / 
2023-1  

THG-Gesamtemissionen (standortbezogen) je Netto-
einnahme  

 
0,03  
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THG-Intensität je Nettoeinnahme (tCO2eq/Währungsein-
heit)  

Ver-
gleich  

2024 (Tonnen 
CO2e/EUR)  

% 2024 / 
2023-1  

THG-Gesamtemissionen (marktbezogen) je Nettoein-
nahme  

 
0,03  

 

Nettoeinnahmen, die zur Berechnung der Treibhaus-
gasintensität verwendet werden  

160.867,071  

Nettoeinnahmen (sonstige)  0  

Gesamtnettoeinnahmen (im Abschluss)  160.867,071  
 

Die THG-Gesamtemissionen (standortbezogen und marktbezogen) werden unter dem ESRS E1-6, Absatz 
44 näher erläutert. Die Nettoeinnahmen sind identisch mit den Gesamtnettoeinnahmen. 

2.7 ESRS E1-8: Interne THG-Bepreisung 

62. Interne CO2 – Bepreisung  

Die IBB Gruppe verwendet kein internes CO2e- Bepreisungssystem. 

3. Angaben gemäß Taxonomie-Verordnung 
Die Verordnung (EU) 2020/852 (im Folgenden „Taxonomie-Verordnung“ oder „Taxonomie-VO“) trat im Juli 
2020 in Kraft und bildet ein einheitliches Klassifikationssystem für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitä-
ten in der EU. So müssen Nichtfinanz- und Finanzunternehmen, die zur nichtfinanziellen Berichterstattung 
nach der Bilanz-Richtlinie (2013/34/EU) verpflichtet sind, angeben, wie und in welchem Umfang ihre Tätig-
keiten mit als ökologisch nachhaltig einzustufenden Wirtschaftstätigkeiten verbunden sind. 

In der Vergangenheit wurden in der handelsrechtlichen nicht-finanziellen Berichterstattung (gem. §§ 289b ff. 
oder 315b f. HGB) Angaben zu Umwelt-, Arbeitnehmer- und Sozialbelangen, zur Achtung der Menschen-
rechte sowie zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung getätigt. Der am 07.07.2021 veröffentlichte 
zweite delegierte Rechtsakt (DVO (EU) 2021/2178) hat die Taxonomie-VO (EU) 2020/852 zwecks Darstel-
lung und Inhalt der offenzulegenden Informationen erweitert und hat zusammen mit dem delegierten Rechts-
akt vom 04.06.2021 (DVO (EU) 2021/2139) zur Festlegung der technischen Bewertungskriterien die Grund-
lage für die eingeschränkte Berichterstattung der taxonomiefähigen Vermögensgegenstände für die Be-
richtszeiträume 2021 und 2022 dargestellt. Die Anforderungen an die Berichterstattung wurden durch die am 
27.06.2023 veröffentlichte delegierte Verordnung (EU) 2023/2486 konkretisiert, auf deren Basis die Bericht-
erstattung zur Taxonomiekonformität erstmalig zum Berichtsstichtag 31.12.2023 erfolgt ist. 

Die EU-Kommission hat am 21. Dezember 2023 ein neues FAQ-Dokument (Draft Commission Notice) zur 
Anwendung der EU-Taxonomie-Verordnung veröffentlicht und am 08.11.2024 in das Amtsblatt überführt. 
Darin werden Fragen zur Anwendung und Auslegung bestimmter Rechtsvorschriften der Delegierten Verord-
nung (EU) 2021/2178 vom Juli 2021 zu Inhalt und Darstellung der Taxonomie Angaben (Disclosure Delega-
ted Act) für Finanzunternehmen beantwortet. Mit den FAQs werden die in den geltenden Rechtsvorschriften 
enthaltenen Bestimmungen erläutert.  

Nach Durchführung einer Gap-Analyse des oben aufgeführten FAQ-Dokuments kommt die IBB zu dem 
Schluss, dass es aufgrund des Geschäftsmodells nur wenige relevante Punkte des FAQs gibt, die in den An-
wendungsbereich der IBB fallen. Die relevanten Punkte stellen aus Sicht der Bank überwiegend Klarstellun-
gen und keine erweiterten Anforderungen dar. Insbesondere die in FAQ Nr. 18 erfolgte Klarstellung, dass 
grundsätzlich Immobilienfinanzierungen von privaten Haushalten mit einer gleichwertigen Regelung zur Be-
sicherung durch  

Wohnimmobilien relevant im Sinne der EU Taxonomie sind, wurde nicht per 31.12.2023 umgesetzt. Diese 
Klarstellung ging aus Sicht der IBB über die bisherige gesetzliche Anforderung hinaus. Stattdessen wurden 
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entsprechend Anhang V Ziffer 1.2.1.3 der DVO (EU) 2021/2178 nur wohnimmobilienbesicherte Kredite ge-
genüber privaten Haushalten berücksichtigt. Auf Grundlage einer Durchsicht und Analyse des nicht berück-
sichtigten Anteils des Portfolios, ist der Effekt auf die GAR nicht materiell. Eine Berücksichtigung von Immo-
bilienfinanzierungen, die nicht immobilienbesichert sind, erfolgte erstmalig zum Berichtsstichtag 31.12.2024 
für das Neugeschäft ab dem 01.01.2024. Darüber hinaus werden aufgrund einer Änderung von FAQ Nr. 15 
in der im Amtsblatt veröffentlichten Version der Commission Notice Risikopositionen gegenüber Regionalre-
gierungen und lokalen Gebietskörperschaften ohne konkreten Verwendungszweck, abweichend vom Be-
richtsstichtag 31.12.2023 nur aus dem Zähler aber nicht wie bisher auch aus dem Nenner der GAR ausge-
schlossen. Dies führt aufgrund des kommunalen Fokus der IBB zu einer merklichen Verschlechterung der 
GAR. 

3.1 Qualitative Informationen 

Die Berücksichtigung von ESG-Faktoren ist im Einklang mit den in § 4 des Investitionsbankgesetzes (IBBG) 
formulierten Aufgaben fest in der Geschäfts- und Risikostrategie der IBB mit dem Ziel verankert, die Rolle 
der IBB als nachhaltige Förderbank für das Land Berlin zu stärken. Die Operationalisierung der Strategie ist 
dabei abhängig vom Geschäftsbereich. Ein wichtiger Geschäftsbereich für die IBB ist die Immobilien und 
Stadtentwicklung, in der die Strategie verfolgt wird, nachhaltige Förderprodukte auszubauen. Dafür wird eine 
Intensivierung der Förderung hinsichtlich einer klimaneutralen und wachsenden Stadt durch Gebäudesanie-
rungen und Wohnungsneubau von energieeffizienten Gebäuden angestrebt. Die Einhaltung der VO (EU) 
2020/852 im Produktgestaltungsprozess ist im Einklang mit diesem Ziel, da sie eine Klassifikation der Pro-
dukte, das heißt der geförderten nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten im Sinne der Taxonomie erfordert. Dies 
ermöglicht wiederum eine gezieltere Förderung von taxonomiekonformen, das heißt nachhaltigen Wirt-
schaftstätigkeiten. Hierfür ist insbesondere auch die Zusammenarbeit mit Kunden und Gegenparteien von 
besonderer Bedeutung, da diese der IBB wichtige Daten zur Verfügung stellen können, die eine Klassifika-
tion im Sinne der EU-Taxonomie ermöglichen (siehe auch Abschnitt 3.2). 

Für das Bestandgeschäft hat die IBB u.a. im Jahr 2023 in Zusammenarbeit mit zahlreichen Groß- und Klein-
kunden eine Abfrage von Energieausweisen durchgeführt, um die zugehörigen Kredite im Sinne der Taxono-
mie klassifizieren zu können. In 2024 wurden weitere Energieausweise erfasst. Für das Neugeschäft werden 
u.a. Förderprogramme aufgelegt, die auf den KfW Effizienzstandards aufbauen und eine Reihe von Daten 
beim Geschäftsabschluss erfordern, die für die Zwecke der Taxonomie verwendet werden. 

Die Erfüllung der Taxonomie Berichtspflichten erfordert eine interdisziplinäre Kooperation verschiedener Be-
reiche der IBB wie etwa Rechnungswesen, Risiko-Controlling, Nachhaltigkeitsmanagement, Unterneh-
menscompliance, Personalbetreuung sowie der Markt- und Marktfolgebereiche. Diese Kooperation spiegelt 
sich auch in den in Abschnitt 3.2 dargestellten quantitativen Indikatoren sowie der zugrundeliegenden Ver-
mögenswerte und Datenquellen wider. 

Die Grundlage für die Vermögenswerte, die in der quantitativen Berichtserstattung berücksichtigt werden, 
stellt die FinRep Bilanz des aufsichtsrechtlichen Konsolidierungskreises der IBB UV per 31.12.2024 dar, wo-
bei Vermögenswerte mit ihrem Bruttobuchwert, das heißt vor Abzug etwaiger Wertberichtigungen, berück-
sichtigt werden. Entsprechend der Vorgaben der DVO (EU) 2021/2178 werden Risikopositionen gegenüber 
Zentralbanken, Zentralstaaten1 und supranationalen Emittenten sowie Derivate aus der Ermittlung der Taxo-
nomie KPI vollständig ausgeschlossen. Risikopositionen gegenüber nicht NFRD-pflichtigen2 Unternehmen 
zählen in die Grundgesamtheit der relevanten Vermögensgegenstände, sind dabei jedoch grundsätzlich 
nicht taxonomiefähig.  

                                                      
1 Aufgrund einer Änderung von FAQ Nr. 15 in der im Amtsblatt veröffentlichten Version der Commission No-
tice werden Risikopositionen gegenüber Regionalregierungen und lokalen Gebietskörperschaften ohne kon-
kreten Verwendungszweck, abweichend vom Berichtsstichtag 31.12.2023 nur aus dem Zähler aber nicht wie 
bisher auch aus dem Nenner ausgeschlossen. 
2 Unternehmen, die zur Erstellung einer nichtfinanziellen Erklärung nach Artikel 19a oder Artikel 29a der 
Richtlinie 2013/34/EU verpflichtet sind. 
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Die Klassifikation der Geschäftspartner und Geschäftsarten der einzelnen Vermögenswerte zur Befüllung 
der in Abschnitt A.1 und A.2 der Anlage aufgeführten Meldebögen nach Anhang VI DVO (EU) 2021/2178 
erfolgt dabei wie in den vorherigen Berichtszeiträumen insbesondere auf Basis von Kennzeichen, die auch 
im Meldewesen verwendet werden (wie z.B. der Bundesbank Kundensystematik) sowie zusätzlicher Infor-
mationen aus dem bestandsführenden System. 

Die Prüfung der Taxonomiefähigkeit erfolgt unter Berücksichtigung aller Umweltziele gemäß Art. 9 der VO 
(EU) 2020/852, während die Prüfung der Taxonomiekonformität für das Berichtsjahr 2023 ausschließlich für 
das Umweltziel 1 (Klimaschutz) und das Umweltziel 2 (Anpassung an den Klimawandel) auf Basis der tech-
nischen Bewertungskriterien in Anhang I und Anhang II der DVO (EU) 2021/2139 erfolgt. Ab dem Berichts-
jahr 2024 werden die Umweltziele 3-6 ebenfalls berücksichtigt (vgl. DVO (EU) 2023/2486 zu den techni-
schen Bewertungskriterien). 

Aufgrund des besonderen Geschäftsmodells der IBB als regionale Förderbank des Landes Berlin stellen die 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich „Baugewerbe und Immobilien“ von privaten Haushalten und (öffentlichen) 
Wohnungsbaugesellschaften den Großteil der taxonomiefähigen und auch taxonomiekonformen Vermö-
gensgegenstände dar. In dem Bereich engagiert sich die IBB generell in den strategischen Aktionsfeldern 
Energieeffizienz, demografische Entwicklung und Wohnungsneubau, womit ein wesentlicher Beitrag zum 
ersten Umweltziel –  Klimaschutz – im Sinne von Art. 9 der VO (EU) 2020/852 angestrebt wird. 

Die Klassifikation der Vermögenswerte im Sinne der EU-Taxonomie als "taxonomiefähig" und „taxonomie-
konform“ erfolgt in zwei Schritten. 

Taxonomiefähigkeit 

Die Prüfung der Taxonomiefähigkeit erfolgt für das Mengengeschäft gegenüber Haushalten anhand von 
übergeordneten Förderprogrammen, die u.a. konkret für den Erwerb oder die Sanierung von Wohnimmobi-
lien eingerichtet wurden und damit eine eindeutige Zuordnung der geförderten Wirtschaftstätigkeit ermögli-
chen. Alle anderen relevanten Vermögenswerte werden seit dem 01.10.2022 Engagement-spezifisch durch 
die jeweilig zuständigen Fachbereiche geprüft. Die Prüfung der Taxonomiefähigkeit basiert dabei auf einheit-
lichen, in der schriftlich fixierten Ordnung der IBB veröffentlichten Vorgehensweisen und Definitionen. 

Darüber hinaus gibt es allgemeine Finanzierungen in Form von Schuldverschreibungen, Namenspapieren 
und Geldmarktgeschäften, für die der taxonomiefähige Anteil über die neusten Taxonomie KPIs ermittelt 
wird, die vom jeweiligen Geschäftspartner im Rahmen der nichtfinanziellen Berichtserstattung veröffentlicht 
wurden. Die KPIs werden durch die IBB im Rahmen des Taxonomie-Prozesses aus öffentlich verfügbaren 
Quellen ermittelt und im 4-Augenprinzip geprüft. Dabei werden grundsätzlich die aktuellen Veröffentlichun-
gen verwendet, die zum Berichtszeitpunkt vorliegen. Dies hat zur Folge, dass in der Regel die KPIs aus dem 
Vorjahr verwendet werden.  

Taxonomiekonformität 

Die Prüfung der Taxonomiekonformität erfolgt für taxonomiefähige Vermögenswerte bzw. Finanzierungen 
mit konkretem Verwendungszweck auf Basis von Anhang I der technischen Bewertungskriterien DVO (EU) 
2021/2139 und umfasst entsprechend Art. 3 der VO (EU) 2020/852 die im Folgenden erörterten drei As-
pekte, wohingegen für allgemeine Finanzierungen der taxonomiekonforme Anteil ebenfalls durch die vom 
Geschäftspartner veröffentlichten KPIs3 ermittelt wird.  

Wesentlicher Beitrag zu Umweltziel 1: 

Für die Prüfung, ob ein wesentlicher Beitrag zu Umweltziel 1 im Bereich „Baugewerbe und Immobilien“ vor-
liegt, müssen Informationen aus dem Energieausweis geprüft werden, der beim jeweiligen Geschäftspartner 
angefragt wird. Liegt kein Energieausweis vor und kann aufgrund des Baujahres des jeweiligen Objekts da-

                                                      
3 Für Finanzunternehmen liegen i.d.R. für das Berichtsjahr 2023 noch keine KPIs zur Taxonomiekonformität 
vor, da diese erstmalig in 2024 veröffentlicht werden. 



IBB 

 
110 

von ausgegangen werden, dass die technischen Bewertungskriterien nicht erfüllt werden, wird der Vermö-
genswert als nicht taxonomiekonform eingestuft. Umgekehrt erfolgt keine Ableitung der Taxonomiekonformi-
tät ausschließlich aus dem Baujahr. 

Do-No-Significant Harm (DNSH): 

Neben einem wesentlichen Beitrag zu Umweltziel 1 muss sichergestellt werden, dass die finanzierte Wirt-
schaftstätigkeit nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung der anderen Umweltziele führt. Bei den von der 
IBB finanzierten Wirtschaftstätigkeiten ist das Umweltziel 2 – Anpassung an den Klimawandel – hervorzuhe-
ben, für das die technischen Bewertungskriterien eine Prüfung der wesentlichen Klimarisiken für die Wirt-
schaftstätigkeit im Wege einer robusten Klimarisiko- und Vulnerabilitätsbewertung vorsehen, die im Sinne 
der Anforderungen von Anlage A von Anhang I der DVO (EU) 2021/2139 auf bewährten Verfahren und ver-
fügbaren Leitlinien und den besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert. 

Die IBB hat eine Klimarisiko- und Vulnerabilitätsbewertung für im Großraum Berlin gelegene Immobilien auf 
Basis aktueller Klimadaten aus verschiedenen Quellen, unter anderem dem Deutschen Wetterdienst und 
dem Umweltbundesamt, mit dem Ergebnis vorgenommen, dass der von der IBB finanzierte Immobilienbe-
stand nicht systematisch von Klimarisiken betroffen ist und nur wenige Ausnahmefälle vorliegen, die in  
Hochwasser- oder Waldbrandrisikogebieten liegen, und einer Einzelfallprüfung unterzogen wurden.  

Minimum Social Safeguards (MSS): 

Für Vermögenswerte in Form von Finanzierungen mit konkretem Verwendungszweck gegenüber NFRD-
pflichtigen Unternehmen muss die Einhaltung der „Minimum Safeguards“ (Mindestschutz) von sozialen und 
Governance-Aspekten geprüft werden. Dabei wird etwa die Einhaltung der Standards der „OECD“ (Organi-
sation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung), der „ILO“ (internationale Arbeitsorganisation) 
oder der „International Bill of Human Rights“ geprüft. Für allgemeine Finanzierungen hingegen ist keine ex-
plizite Prüfung der MSS-Kriterien erforderlich, da die Gegenparteien nur taxonomiekonforme Umsatz- bzw. 
CapEx-KPI ausweisen dürfen, wenn die MSS-Kriterien erfüllt werden.4 

Für die IBB ist eine vollumfängliche Prüfung aller Anforderungen aufgrund des Geschäftsmodells nicht erfor-
derlich, da die dafür notwendigen Informationen unter Berücksichtigung der regulatorischen Anforderungen 
zum Berichtsstichtag 31.12.2024 nur für multinationale Großunternehmen (10.000+ Mitarbeiter) zur Verfü-
gung stehen, die nicht dem regionalen Fokus und Förderauftrag der IBB entsprechen. Vor diesem Hinter-
grund erfolgt die Prüfung der Minimum Social Safeguards im Rahmen von bereits etablierten Prozessen für 
die relevanten Geschäftspartner. Hierzu zählt insbesondere die jährlich stattfindende Engagements-Prüfung. 
Neben der reinen Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse gem. §18 KWG erfolgt eine Sichtung der Unter-
lagen und verfügbaren Informationen auf eventuelle Hinweise von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung o-
der sonstigen strafbaren Handlungen. 

Des Weiteren wurde u.a. zur Berücksichtigung der Leitlinien zur Kreditvergabe und -überwachung der Euro-
päischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) ein spezieller ESG-Fragebogen entwickelt. Hier werden Informatio-
nen von den relevanten Geschäftspartnern mit besonderem Fokus auf die Berücksichtigung von ESG-Risi-
ken (E = environment / Umwelt, S = social / Soziales, G = governance / Unternehmensführung) festgehalten. 

Die Fragen zu sozialen Aspekten und zur Unternehmensführung gehen auch auf die Arbeitsbedingungen 
und eventuelle Menschenrechtsverletzungen bei den Unternehmen ein. 

Eine Prüfung von Länderrisiken ist nicht für die IBB relevant, da ausschließlich deutsche Geschäftspartner 
bzw. Geschäftspartner mit Tätigkeit in der EU für Finanzierungen betroffen sind. 

 

                                                      
4 Unternehmensanleihen (Financial/Non-Financial) werden grundsätzlich als allgemeine Finanzierung einge-
stuft. 
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3.2 Quantitative Angaben der IBB Gruppe 

Die quantitativen Angaben im Format der nach Anhang VI der DVO (EU) 2021/2178 vorgesehenen Melde-
bögen finden sich in Abschnitt A.1 und A.2 der Anlage. Die aufgeführten Meldebögen umfassen die nach Art. 
10 der DVO (EU) 2021/2178 für das Berichtsjahr 2024 relevanten Angaben gem. Anhang V in den Meldebö-
gen nach Anhang IV und Anhang XII. Von insgesamt 12 Meldebögen sind folgende Meldebögen relevant: 

An-
hang 

Nr. Bezeichnung Relevanz IBB Hinweis 

VI 0 Überblick über die KPI Ja  

1 Vermögenswerte für die Berech-
nung der GAR 

Ja  

2 GAR-Sektorinformationen Ja  

3 GAR KPI-Bestand Ja  

4 GAR KPI-Zuflüsse Ja  

5 KPI außerbilanzielle Risikopositio-
nen 

Ja  

6 KPI Gebühren- und Provisionser-
träge aus anderen Dienstleistungen 
als Kreditvergabe und Vermögens-
verwaltung 

Nein Berichtspflicht erst ab 2026, grund-
sätzlich keine Relevanz beim IBB Ge-
schäftsmodell 

7 KPI Handelsbuchbestand Nein Berichtspflicht erst ab 2026, grund-
sätzlich keine Relevanz beim IBB Ge-
schäftsmodell 

XII 1 Tätigkeiten in den Bereichen Kern-
energie und fossiles Gas 

Ja  

2 Taxonomiekonforme Wirtschaftstä-
tigkeiten (Zähler) 

Nein Taxonomiefähige und taxonomiekon-
forme Wirtschaftsaktivitäten in den 
Bereichen Kernenergie und fossiles 
Gas liegen für den Berichtsstichtag 
31.12.2024 nur indirekt und in sehr 
geringem Umfang aus allgemeinen 
Finanzierungen gegenüber Kreditin-
stituten vor. Vor diesem Hintergrund 
erfolgt keine Veröffentlichung der 
Meldebögen 2-4. 

3 Taxonomiekonforme Wirtschaftstä-
tigkeiten (Nenner) 

Nein 

4 Taxonomiefähige aber nicht taxo-
nomiekonforme Wirtschaftstätigkei-
ten 

Nein 

5 Nicht taxonomiefähige Wirt-
schaftstätigkeiten. 

Ja  

 

Zentrale Hinweise zur Methodik bei der Befüllung der Meldebögen sowie die zentralen Ergebnisse werden 
nachfolgend zusammengefasst. 
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Methodik 

Für die Ermittlung des Anteils der Risikopositionen zur Finanzierung taxonomiefähiger Wirtschaftstätigkeiten 
erfolgt eine Prüfung der Einzelgeschäfte hinsichtlich des konkreten Verwendungszwecks. Die Prüfung um-
fasst grundsätzlich alle Einzelgeschäfte, die nicht durch die Vorgaben der DVO (EU) 2021/2178 ausge-
schlossen werden. Hierzu zählen bei der IBB insbesondere Kredite und Darlehen sowie Schuldverschreibun-
gen gegenüber NFRD-pflichtigen Unternehmen, durch Wohnimmobilien oder Garantien besicherte Kredite 
gegenüber privaten Haushalten der EU und Beteiligungspositionen. Als taxonomiefähige Wirtschaftstätigkei-
ten werden hierbei nur Wirtschaftstätigkeiten ausgewiesen, welche in Anhang I und II der DVO (EU) 
2021/2139 (Umweltziele 1-2) oder Anhang I – Anhang IV der DVO (EU) 2023/2486 (Umweltziele 3-6) explizit 
aufgeführt werden. Alle Risikopositionen gegenüber nicht aufgeführten Wirtschaftszweigen werden den nicht 
taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeiten zugeordnet. Taxonomiefähige Risikopositionen werden einer Taxo-
nomiekonformitätsprüfung unter Berücksichtigung der technischen Bewertungskriterien sowie DNSH und 
MSS unterzogen. 

Allgemeine Finanzierungen ohne konkreten Verwendungszweck gegenüber NFRD-pflichtigen (Finanz-)Un-
ternehmen werden für Taxonomiefähigkeit und Taxonomiekonformität anteilig auf Basis der Taxonomie Quo-
ten (Key-Performance-Indicators, KPI) ausgewiesen, die vom Geschäftspartner veröffentlicht werden. Die 
Taxonomie KPIs beschreiben den Anteil am Umsatz oder der Betriebs- bzw. Investitionsausgaben (CapEx) 
des Geschäftspartners, der sich auf taxonomiefähige bzw. taxonomiekonforme Wirtschaftsaktivitäten zurück-
führen lässt. Da in der Regel sowohl eine Umsatz- als auch CapEx-basierte KPI vorliegt, erfolgt die Berech-
nung auf Basis beider KPIs, was zur Folge hat, dass die Offenlegung der Meldebögen 1-5 doppelt – basie-
rend auf Umsatz- und CapEx-KPI – erfolgt. Meldebogen 05 ist vom Doppelausweis ausgenommen, da der 
Bogen sowohl eine CapEx- als auch eine umsatzbasierte Green Asset Ratio (GAR) vorsieht. 

Risikopositionen gegenüber Staaten, Zentralbanken und supranationalen Emittenten sowie Derivate sind in 
der Position „Anteil der Risikopositionen bei nicht taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeiten“ enthalten und 
werden in Meldebogen 1 in den Zeilen 44, 50 und 51 gesondert ausgewiesen. Risikopositionen ohne konkre-
ten Verwendungszweck gegenüber Regionalregierungen und lokalen Gebietskörperschaften werden im Ein-
klang mit der am 08.11.2024 im Amtsblatt veröffentlichten Version der Commission Notice (Frage 15) in 
Zeile 30 im Nenner aber nicht im Zähler ausgewiesen. Dies führt zu einer deutlichen Verringerung der GAR 
im Vergleich zum Vorjahr, die durch zusätzliches taxonomiekonformes Geschäft aus allgemeinen Finanzie-
rungen kompensiert wird. 

Risikopositionen gegenüber nicht NFRD-pflichtigen Unternehmen werden in Meldebogen 1 in Zeile 34 eben-
falls in der Position „Anteil der Risikopositionen bei nicht taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeiten ausgewie-
sen“ und zusätzlich gesondert hervorgehoben. 

Einordnung der Ergebnisse 

Grundsätzlich können per 31.12.2024 insgesamt 51,1 % der Vermögenswerte im Verhältnis zu den Gesamt-
aktiva der Bank in die Berechnung des Anteils von taxonomiefähigen bzw. taxonomiekonformen Vermögens-
werten einbezogen werden (Berücksichtigung im „Zähler“ der GAR). Im Kontrast werden gem. Art. 7 Absatz 
2 und 3 sowie Anhang V Abschnitt 1.1.2 der DVO (EU) 2021/2178 insgesamt 47,7 % der Vermögenswerte 
aus der Berechnung des Zählers ausgeschlossen. Basierend auf Artikel 7 Absatz 1 und Anhang V Abschnitt 
1.2.4 werden 1,2 % der Vermögenswerte vollständig (Zähler und Nenner) aus der GAR-Berechnung ausge-
schlossen, da es sich hierbei um Positionen gegenüber Staaten, Zentralbanken und supranationalen Emit-
tenten handelt.  

Per 31.12.2024 werden 259 Mio. Euro der Vermögenswerte bezogen auf die Umsatz-KPI der Gegenparteien 
als taxonomiekonform eingestuft, was einer Gesamt-GAR von 1,1 % entspricht. Bezogen auf die CapEX-
KPIs ergibt sich eine Quote von 1,2 % und ein Betrag von 280 Mio. Euro. 

                                                      
5 Die Angabe der „gesamten ökologisch nachhaltigen Vermögenswerte“ in Meldebogen 0 erfolgt in Bezug 
auf die Umsatz-KPI, die unwesentlich geringer ausfallen. 
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Die Umsatz- und CapEX-KPI liegen per 31.12.2024 dicht beieinander, da der maßgebliche Anteil des taxo-
nomiekonformen Volumens durch konkrete Finanzierungen zustande kommt, welche gleichermaßen in 
beide Größen einfließen. Die konkreten Finanzierungen umfassen dabei ein taxonomiekonformes Gesamt-
volumen in Höhe von 160 Mio. Euro, welches sich vollständig aus Immobilienfinanzierungen, die der Wirt-
schaftstätigkeit „7.7 Erwerb von und Eigentum an Gebäuden“ zugeordnet sind, zusammensetzt.  

Eine besondere Herausforderung in der Konformitätsprüfung großer Neubauprojekte mit Baujahr nach 2020 
und einer Gebäudenutzfläche von mehr als 5000 m² ist die Datenverfügbarkeit bezogen auf die Analyse des 
Lebenszyklus-Treibhauspotenzial (GWP) und der thermischen Integrität. Aktuell wurde ein Volumen von 347 
Mio. Euro aufgrund fehlender Standards für Nachweise der technischen Bewertungskriterien als nicht taxo-
nomiekonform eingestuft. 

Mit Ausblick auf die kommenden Jahre ist darüber hinaus die Umsetzung der CSRD und die damit verbun-
dene Erweiterung des Kreises NFRD-pflichtiger Unternehmen relevant, die bei der IBB insbesondere im Be-
reich der Wirtschaftsförderung Potenzial für taxonomiekonformes Geschäft bietet.  

Hinsichtlich der zusätzlichen KPIs zeigt die GAR (Zuflüsse) im Vergleich zum Bestandsgeschäft eine gerin-
gere Konformitätsquote mit einem Umsatz-KPI von 0,95% und einem CapEx-KPI von 1,13%. Dies begründet 
sich in der Zusammensetzung des Neugeschäfts. Die KPI haben sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich er-
höht, da dieses Jahr auch allgemeine Finanzierungen mit einem taxonomiekonformen Anteil in die Berech-
nung eingehen. Im Neugeschäft müssen aufgrund des Baujahrs nach 2020 zusätzlich die anspruchsvolleren 
Kriterien der Wirtschaftsaktivität „7.1 Neubau“ erfüllt sein. Da hier ein wesentlicher Teil des Geschäftsvolu-
mens auf die Finanzierung großer Bauvorhaben mit einer Gebäudenutzfläche mit mehr als als 5000 m² ent-
fällt, ist das Neugeschäft in besonderem Maße von fehlenden Standards am Markt zum Nachweis techni-
scher Prüfkriterien betroffen. 

Für die zusätzlichen KPIs liegt weder ein taxonomiefähiger noch –konformer Anteil vor. Insbesondere führt 
die IBB kein Handelsbuch und besitzt keine verwalteten Vermögenswerte in ihrem Portfolio. Ebenso beste-
hen keine Gebühren- und Provisionserträge aus anderen Dienstleistungen als der Kreditvergabe. Aktuell 
vergibt die IBB nur in sehr geringem Umfang Finanzgarantien, welche gegenüber NFRD-pflichtigen Unter-
nehmen ausgesprochen wurden. Für diese liegt aktuell weder ein taxonomiefähiger noch ein taxonomiekon-
former Anteil vor.  

Für das Berichtsjahr 2024 ist erstmalig eine Offenlegung von Meldebögen gem. Anhang XII der DVO (EU) 
2021/2178 zu Tätigkeiten in den Bereichen Kernenergie und fossiles Gas erfolgt, da die IBB die Rekommu-
nalisierung des Berliner Fernwärmenetzes fördert, die per 31.12.2024 jedoch als nicht taxonomiefähig bzw. 
taxonomiekonform eingestuft werden kann, da keine NFRD-pflicht des zugehörigen Geschäftspartners be-
steht. Vor diesem Hintergrund erfolgt nur eine Offenlegung von Meldebogen 5 zu nicht taxonomiefähigen 
Wirtschaftstätigkeiten mit Fokus auf Wärmeerzeugung durch fossiles Gas. Auf die Offenlegung der weiteren 
ergänzenden Meldebögen zu Tätigkeiten in den Bereichen Kernenergie und fossilem Gas wird mangels Vor-
handenseins taxonomiefähiger bzw. -konformer Anteile verzichtet. 

Die Darstellung des taxonomiefähigen und –konformen Geschäftsvolumens gegenüber NFRD-pflichtigen 
Unternehmen gemäß ihres NACE-Codes spiegelt das Geschäftsmodell der IBB wider. Hier zeigt sich eine 
besondere Konzentration im Sektor „68.20 Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstü-
cken, Gebäuden und Wohnungen“ welcher in der besonderen Stellung der IBB als Förderbank von Berlin bei 
wohnraumschaffenden Projekten begründet liegt. Mit Ausblick auf die zukünftige Entwicklung ist hier abzule-
sen, dass die Kunden der IBB insgesamt ein größeres konformes CapEx- als Umsatzvolumen aufweisen. 
Dies deutet auf eine verstärkte Investitionsbereitschaft hin zu einer nachhaltigeren Gestaltung des Ge-
schäftsmodells, welche mittelfristig voraussichtlich auch das taxonomiekonforme Umsatz-basierte Volumen 
positiv beeinflussen wird. 
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4. ESRS S1: Arbeitskräfte des Unternehmens  
Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurden die Nachhaltigkeitsthemen des ESRS S1 „Personal gewin-
nen, entwickeln und binden“, „Chancengleichheit und Diversität“ sowie „Grundlegende Rechte der Arbeitneh-
menden“ aufgrund der vorhandenen Funktionalstrategie „Personal“, welche Teil der gruppenweiten Ge-
schäftsstrategie ist, auf Konzernebene als wesentlich eingestuft.  

Zusätzlich wurde der ESRS S1 auf Einzelunternehmensebene nur für die Investitionsbank Berlin AöR (IBB) 
als wesentlich identifiziert, weshalb die qualitativen Angabepflichten des ESRS S1-1, S1-2, S1-3, S1-4 und 
S1-5 ausschließlich für die IBB offenzulegen sind. Alle weiteren Tochtergesellschaften der IBB UV (darunter 
IBB Business Team GmbH, IBB Capital GmbH und IBB Beteiligungsgesellschaft mbH) sind demzufolge von 
einer Offenlegung der qualitativen Angabepflichten ausgeschlossen und müssen nur die Metriken zuliefern, 
welche in den Angabepflichten des ESRS S1-6 – S1-17 gefordert werden. Die übrigen Tochtergesellschaf-
ten besitzen aufgrund ihrer unternehmensspezifischen Umstände keine Berichtsfähigkeit (siehe ESRS 2, 
BP-1 Absatz 5 a)).  

Der inhaltliche Schwerpunkt der im Folgenden beschrieben Textteile des ESRS S1-1 – S1-5 liegt daher auf 
der IBB. Die Metriken, welche in den Textteilen des ESRS S1-6 – S1-17 dargestellt werden, beziehen sich 
auf die vier wesentlichen strategischen Gesellschaften (IBB, IBB Business Team GmbH, IBB Capital GmbH, 
IBB Beteiligungsgesellschaft mbH). Aufgrund der Konzernbetrachtung werden Themen und Sachverhalte, 
die die IBB Gruppe betreffen entsprechend auf Gruppenebene beschrieben.  

Die Begriffsbezeichnung „Beschäftigte“ wird in den Angabepflichten des ESRS S1-1 – S1-5 ausschließlich 
im Zusammenhang mit den internen Beschäftigten der IBB verwendet. Bezugspunkte und Informationen zu 
den externen Beschäftigten werden bei Bedarf gesondert ausgewiesen. In den Metriken des S1-6 – S1-17 
werden die Beschäftigten der IBB Gruppe betrachtet und die Information für die jeweilige Gesellschaft offen-
gelegt. Weitere Informationen siehe ESRS 2 SBM-3. 

4.1 ESRS S1-1: Policies im Zusammenhang mit den Arbeitskräften des Unterneh-
mens 

19. Richtlinien in Bezug auf das Management identifizierter Auswirkungen, Risiken und Chancen im 
Zusammenhang mit den Arbeitskräften des Unternehmens gemäß ESRS 2-MDR-P 

Die IBB verfügt über eine Reihe interner Richtlinien, welche sich mit dem Management der unter Absatz 13-
15 beschriebenen IROs befassen. Zusätzlich sind übergeordnete Richtlinien der IBB UV vorhanden, die 
ebenfalls für die Tochterunternehmen gelten und von diesen umgesetzt werden. Die im Folgenden beschrie-
benen Richtlinien und Dienstvereinbarungen sind für alle Beschäftigten der IBB öffentlich in der Schriftlich 
fixierten Ordnung (SFO) im Intranet der IBB einzusehen. Die Grundlagen für den Umgang mit der SFO, wie 
z. B. der Geltungsbereich, Verpflichtung zur Kenntnisnahme, Zuständigkeiten und Aufgaben der beteiligten 
Einheiten sowie die Sicherstellung der Aktualität werden zentral in der Arbeitsanweisung „Dokumentationsre-
gelung – Grundlagen der schriftlich fixierten Ordnung (SFO)“ geregelt, sodass alle Arbeitsanweisungen im-
mer in Verbindung mit dieser zu lesen sind. Im Folgenden werden die für das Management der identifizierten 
IROs relevanten Arbeitsanweisungen und Dienstvereinbarungen beschrieben: 

Im Folgenden werden die für das Management der identifizierten IROs relevanten Arbeitsanweisungen und 
Dienstvereinbarungen beschrieben: 

Arbeitsanweisung „Arbeitsvertragliche Angelegenheiten“  

Wichtigste 
Inhalt inkl. 
allg. Ziele  

Diese Arbeitsanweisung beschreibt die Rechte und Pflichten, u.a. hinsichtlich Arbeitsbe-
freiung, Erholungsurlaub sowie Regelungen zur Mehrarbeit und Beschäftigung an Sonn- 
und Feiertagen inkl. deren Ausgleich.  
Das Ziel der Arbeitsanweisung ist die Konkretisierung der Rechte und Pflichten im Ar-
beitsverhältnis.  
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Arbeitsanweisung „Arbeitsvertragliche Angelegenheiten“  

Bezug zu we-
sentlichen 
IROs  

Durch die aufgestellten Regelungen insbesondere zum Thema Erholung und Ausgleich 
von Mehrarbeit wird die Arbeitsbelastung von Beschäftigten auf ein rechtliches Maß be-
schränkt. Dies wirkt sich mitigierend auf die höhere Arbeitsbelastung aufgrund des Fach-
kräftemangels aus.  

Anwen-
dungsbe-
reich  

Die Arbeitsanweisung gilt für alle Beschäftigten der IBB, inkl. Trainees, Praktikant:innen, 
Auszubildende und Dual-Studierende.  

Überwa-
chungspro-
zess  

Der Überwachungsprozess im Rahmen der Sicherstellung, dass die Beschäftigten den 
Inhalt der Arbeitsanweisung gelesen und verstanden haben sowie die Aktualität dieser 
gegeben ist, liegt in der Verantwortlichkeit der jeweiligen Führungskraft bzw. des verant-
wortlichen Fachbereichs und ist in der Arbeitsanweisung „Dokumentationsregelung – 
Grundlagen der schriftlich fixierten Ordnung (SFO)“ genauer geregelt.  

Verantwort-
lichkeit  

Für die Erfassung personalrelevanter Vorgänge und erforderlicher Daten ist der Bereich 
People & Culture zuständig.  

Dokumenta-
tion / Verfüg-
barkeit  

Die Dokumentation der Arbeitsanweisung erfolgt digital im Intranet der IBB unter der 
Rubrik „SFO“ (Schriftlich fixierte Ordnung).  

Arbeitsanweisung „Arbeitgeberpflichten und Unfallverhütung“  

Wichtigste 
Inhalt inkl. 
allg. Ziele  

Diese Arbeitsanweisung beschreibt die Arbeitgeberpflichten bezüglich der Unfallverhü-
tung (Prävention), die Etablierung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes, sowie die Be-
reitstellung von Gesundheitshinweisen z.B. hinsichtlich Ergonomie und Vermeidung von 
Unfällen im Allgemeinen. Somit implementiert sie das in Deutschland geltende Arbeits-
schutzgesetz.  
Das Ziel der Arbeitsanweisung ist die Konkretisierung der Arbeitgeberpflichten inkl. der 
Gesetze, Bestimmungen und Vorschriften, die die betriebliche Verantwortlichkeit im Rah-
men der Übertragung von Arbeitgeberpflichten bzgl. der Unfallverhütung, regeln.  

Bezug zu we-
sentlichen 
IROs  

Der gemäß Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) eingerichtete Arbeitsschutzausschuss berät 
i. d. R. einmal pro Quartal die Themen Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz, Unfallverhü-
tung sowie Brandschutz. Dadurch wird die Sicherheit sowie die Gesundheit von Arbeit-
nehmenden sichergestellt und kontinuierlich überwacht. Dies hat eine positive Auswir-
kung auf die Beschäftigten der IBB.  

Anwen-
dungsbe-
reich  

Die Arbeitsanweisung gilt für alle Unternehmensbereiche der IBB.  

Überwa-
chungspro-
zess  

Der Überwachungsprozess im Rahmen der Sicherstellung, dass die Beschäftigten den 
Inhalt der Arbeitsanweisung gelesen und verstanden haben sowie die Aktualität dieser 
gegeben ist, liegt in der Verantwortlichkeit der jeweiligen Führungskraft bzw. des verant-
wortlichen Fachbereichs und ist in der Arbeitsanweisung „Dokumentationsregelung – 
Grundlagen der schriftlich fixierten Ordnung (SFO)“ genauer geregelt.  

Verantwort-
lichkeit  

Die operative Verantwortung zur Einhaltung der Richtlinie in Form von regelmäßigen Un-
terweisungen obliegt den jeweiligen Führungskräften und Abteilungsleitungen. Für die 
Wirkungsmessung sowie die regelmäßigen Berichte an den Vorstand ist die Abteilung 
Organisationsmanagement zuständig. Die inhaltliche Verantwortung für die Arbeitsanwei-
sung hat der Fachbereich SE.  
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Arbeitsanweisung „Arbeitgeberpflichten und Unfallverhütung“  

Dokumenta-
tion / Verfüg-
barkeit  

Die Dokumentation der Arbeitsanweisung erfolgt digital im Intranet der IBB unter der 
Rubrik „SFO“ (Schriftlich fixierte Ordnung).  

 

Arbeitsanweisung „Verhaltensregeln“  

Wichtigste 
Inhalt inkl. 
allg. Ziele  

Diese Arbeitsanweisung beschreibt die Regelungen hinsichtlich der kollegialen Zusam-
menarbeit miteinander, des Verhaltens untereinander sowie des loyalen Verhaltens 
(Respektierung / Umsetzung / Einhaltung der von der IBB eingeleiteten Maßnahmen und 
getroffenen Regelungen) gegenüber der Investitionsbank Berlin.  
Das Ziel dieser Arbeitsanweisung ist die Konkretisierung von Verhaltensregeln. Sie um-
fasst u.a. für das IRO-Management relevante Themen wie Mobbing und sexuelle Belästi-
gung am Arbeitsplatz.  

Bezug zu we-
sentlichen 
IROs  

Die in der Arbeitsanweisung beschriebenen und in der IBB etablierten Verhaltensregeln 
sowie die anlassbezogenen Unterstützungsangebote unterstützen die Unternehmenskul-
tur der IBB und führen somit zu einer positiven Auswirkung auf die Beschäftigten.  

Anwen-
dungsbe-
reich  

Die Arbeitsanweisung gilt für alle Unternehmensbereiche der IBB.  

Überwa-
chungspro-
zess  

Der Überwachungsprozess im Rahmen der Sicherstellung, dass die Beschäftigten den 
Inhalt der Arbeitsanweisung gelesen und verstanden haben sowie die Aktualität dieser 
gegeben ist, liegt in der Verantwortlichkeit der jeweiligen Führungskraft bzw. des verant-
wortlichen Fachbereichs und ist in der Arbeitsanweisung „Dokumentationsregelung – 
Grundlagen der schriftlich fixierten Ordnung (SFO)“ genauer geregelt.  

Verantwort-
lichkeit  

Die Verantwortung über diese Arbeitsanweisung unterliegt dem Bereich People & Cul-
ture, die Überwachung der Einhaltung der Regelungen obliegt den jeweiligen Führungs-
kräften und Abteilungsleitungen, welche als erste Ansprechpartner:innen für Betroffene 
fungieren.  

Dokumenta-
tion / Verfüg-
barkeit  

Die Dokumentation der Arbeitsanweisung erfolgt digital im Intranet der IBB unter der 
Rubrik „SFO“ (Schriftlich fixierte Ordnung).  

 

Arbeitsanweisung „Weiterbildungen“  

Wichtigste 
Inhalt inkl. 
allg. Ziele  

Diese Arbeitsanweisung beschreibt die Entwicklung von Kompetenzen sowie die Steue-
rung der professionellen Weiterentwicklung von IBB-Beschäftigten und stellt den Weiter-
bildungsprozess von der Planung bis zum Monitoring dar.  
Das Ziel dieser Arbeitsanweisung ist die Konkretisierung von Weiterbildungsmaßnahmen 
sowie die Beschreibung des Verfahrens, damit sich die Beschäftigten der IBB im Rah-
men der Weiterbildungsaktivitäten fortbilden und entwickeln können.  

Bezug zu we-
sentlichen 
IROs  

Der in der Arbeitsanweisung beschriebene und in der IBB etablierte Weiterbildungspro-
zess sowie das Angebot von zukunftsorientierten Transformationsthemen innerhalb des 
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Arbeitsanweisung „Weiterbildungen“  

Weiterbildungsmanagements trägt zur Qualifizierung von Beschäftigten und deren Be-
schäftigungs-fähigkeit bei, woraus eine positive Auswirkung auf die IBB-Beschäftigten re-
sultiert.  

Anwen-
dungsbe-
reich  

Die Arbeitsanweisung gilt für alle Beschäftigten und deren Führungskräfte der IBB.  

Überwa-
chungspro-
zess  

Der Überwachungsprozess im Rahmen der Sicherstellung, dass die Beschäftigten den 
Inhalt der Arbeitsanweisung gelesen und verstanden haben sowie die Aktualität dieser 
gegeben ist, liegt in der Verantwortlichkeit der jeweiligen Führungskraft bzw. des verant-
wortlichen Fachbereichs und ist in der Arbeitsanweisung „Dokumentationsregelung – 
Grundlagen der schriftlich fixierten Ordnung (SFO)“ genauer geregelt.  

Verantwort-
lichkeit  

Die Arbeitsanweisung wird durch die Führungskräfte in Kooperation mit dem Bereich Pe-
ople & Culture umgesetzt. Der Bereich People & Culture steuert den Weiterbildungspro-
zess zentral und unternehmensweit, konzipiert Weiterbildungsmaßnahmen, und bündelt 
Weiterbildungsbedarfe. Die Führungskräfte besprechen und vereinbaren im Rahmen des 
jährlich stattfindenden BIALOGs Lernziele sowie den Bedarf und die Relevanz von Wei-
terbildungsmaßnahmen.  

Dokumenta-
tion / Verfüg-
barkeit  

Die Dokumentation der Arbeitsanweisung erfolgt digital im Intranet der IBB unter der 
Rubrik „SFO“ (Schriftlich fixierte Ordnung).  

 

Dienstvereinbarung „Prävention und Intervention bei Auffälligkeiten durch Suchterkrankungen, Suchtmit-
telmissbrauch und psychosozialen Krisen“  

Wichtigste 
Inhalt inkl. 
allg. Ziele  

Diese Arbeitsanweisung beschreibt den Umgang mit suchtgefährdeten und suchtkranken 
Beschäftigten innerhalb der IBB.  
Das Ziel dieser Dienstvereinbarung sind die Prävention und die Intervention gegenüber 
suchtgefährdeten und suchtkranken Beschäftigten sowie Beschäftigten mit psychischen 
Problemen frühzeitig Hilfe anzubieten. Dies erfolgt primär durch regelmäßige Schulungs-
angebote für alle Beschäftigten, sowie zusätzliche Schulungen für Führungskräfte zum 
Umgang mit Akutsituationen und zur lösungsorientierten Gesprächsführung.  

Bezug zu we-
sentlichen 
IROs  

Die Dienstvereinbarung und die enthaltenen Unterstützungsleistungen tragen zum Wohl-
befinden und zur Gesundheit der Beschäftigten der IBB bei, weshalb sie im Rahmen der 
Wesentlichkeitsanalyse als positive Auswirkung identifiziert wurde.  

Anwen-
dungsbe-
reich  

Die Arbeitsanweisung gilt für alle Beschäftigten der IBB und ergänzt die Dienstvereinba-
rung zum „Betrieblichen Gesundheitsmanagement“ und die Arbeitsanweisung „Verhal-
tensregeln“.  

Überwa-
chungspro-
zess  

Der Überwachungsprozess im Rahmen der Sicherstellung, dass die Beschäftigten den 
Inhalt der Arbeitsanweisung gelesen und verstanden haben sowie die Aktualität dieser 
gegeben ist, liegt in der Verantwortlichkeit der jeweiligen Führungskraft bzw. des verant-
wortlichen Fachbereichs und ist in der Arbeitsanweisung „Dokumentationsregelung – 
Grundlagen der schriftlich fixierten Ordnung (SFO)“ genauer geregelt.  

Verantwort-
lichkeit  

Die Arbeitsanweisung wird durch die Führungskräfte in Kooperation mit dem Bereich Pe-
ople & Culture umgesetzt. Darüber hinaus wurden Ansprechpersonen im Bereich People 
& Culture und den Beschäftigtenvertretungen etabliert, an die Betroffene sich jederzeit 
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Dienstvereinbarung „Prävention und Intervention bei Auffälligkeiten durch Suchterkrankungen, Suchtmit-
telmissbrauch und psychosozialen Krisen“  

wenden können und welche Kontakt zu externen Beratungsangeboten herstellen kön-
nen.  

Dokumenta-
tion / Verfüg-
barkeit  

Die Dokumentation der Dienstvereinbarung erfolgt digital im Intranet der IBB unter der 
Rubrik „SFO“ (Schriftlich fixierte Ordnung).  

 

Arbeitsanweisung „Ideenmanagement“  

Wichtigste 
Inhalt inkl. 
allg. Ziele  

Diese Arbeitsanweisung beschreibt das Verfahren wie IBB Beschäftigte ihre Ideen ins 
Unternehmen einbringen können.  
Das Ziel dieser Arbeitsanweisung ist es strukturiert Verbesserungsvorschläge der IBB 
Beschäftigten zu unterschiedlichen Themen rund um das Geschäft der IBB sowie das Ar-
beiten in der IBB zu erfassen und Beschäftigte darin zu bestärken diese einzureichen, z. 
B. können auf diese Weise Ideen für neue Produkte oder die Weiterentwicklung beste-
hender Produkte erfasst werden, aber auch Ideen bzgl. der Verbesserung der Unterneh-
menskultur, Ideen zur Steigerung der Arbeitsqualität und -Effizienz oder hinsichtlich der 
Weiterentwicklung des betrieblichen Umweltschutzes.  

Bezug zu we-
sentlichen 
IROs  

Durch das Ideenmanagement wird die Mitsprache sowie die Selbstwirksamkeit der Be-
schäftigten gesteigert, was eine positive Auswirkung auf die Beschäftigten hat.  

Anwen-
dungsbe-
reich  

Die Arbeitsanweisung gilt für alle Unternehmensbereiche der IBB.  

Überwa-
chungspro-
zess  

Der Überwachungsprozess im Rahmen der Sicherstellung, dass die Beschäftigten den 
Inhalt der Arbeitsanweisung gelesen und verstanden haben sowie die Aktualität dieser 
gegeben ist, liegt in der Verantwortlichkeit der jeweiligen Führungskraft bzw. des verant-
wortlichen Fachbereichs und ist in der Arbeitsanweisung „Dokumentationsregelung – 
Grundlagen der schriftlich fixierten Ordnung (SFO)“ genauer geregelt.  

Verantwort-
lichkeit  

Die Führungskräfte sind aufgerufen ihre Beschäftigten zu Ideen zu motivieren, während 
das Ideenmanagement durch die etablierte Ideenmanagerin bzw. Ideenmanager admi-
nistrativ verwaltet und überwacht wird.  

Dokumenta-
tion / Verfüg-
barkeit  

Die Dokumentation der Arbeitsanweisung erfolgt digital im Intranet der IBB unter der 
Rubrik „SFO“ (Schriftlich fixierte Ordnung).  

 

Dienstvereinbarung „Antidiskriminierung“  

Wichtigste 
Inhalt inkl. 
allg. Ziele  

Diese Dienstvereinbarung beschreibt die IBB Prinzipien zur Antidiskriminierung, die un-
terschiedlichen Formen von Diskriminierung sowie den Umgang mit Beschwerden.  
Das Ziel der Dienstvereinbarung besteht u. A. in der Herstellung und Durchsetzung von 
Chancengleichheit, der Sensibilisierung für die Vorbeugung und Beseitigung von mög-
lichst jeder Form von Diskriminierung sowie der Sicherstellung einer diskriminierungs-
freien Unternehmenskultur.  
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Dienstvereinbarung „Antidiskriminierung“  

Bezug zu we-
sentlichen 
IROs  

Diese Dienstvereinbarung sowie der dazugehörige Leitfaden Antidiskriminierung bilden 
das Grundgerüst für eine diskriminierungsfreie Unternehmenskultur und wirken sich so-
mit positiv auf das Wohlbefinden der Beschäftigten aus.  

Anwen-
dungsbe-
reich  

Die Arbeitsanweisung gilt für alle Beschäftigten der IBB sowie alle in der IBB tätigen An-
gehörigen von Dienstleistungsunternehmen.  

Überwa-
chungspro-
zess  

Der Überwachungsprozess im Rahmen der Sicherstellung, dass die Beschäftigten den 
Inhalt der Arbeitsanweisung gelesen und verstanden haben sowie die Aktualität dieser 
gegeben ist, liegt in der Verantwortlichkeit der jeweiligen Führungskraft bzw. des verant-
wortlichen Fachbereichs und ist in der Arbeitsanweisung „Dokumentationsregelung – 
Grundlagen der schriftlich fixierten Ordnung (SFO)“ genauer geregelt.  

Verantwort-
lichkeit  

Die Durchsetzung der Dienstvereinbarung basiert auf Prävention durch Qualifizierung 
und Kommunikation, Beratung, sowie die Einrichtung einer Beschwerdestelle, welche 
aus Vertreter:innen des Bereich People & Culture und einer Vertretung der Beschäftig-
tenvertretung besteht.  

Dokumenta-
tion / Verfüg-
barkeit  

Die Dokumentation der Dienstvereinbarung erfolgt digital im Intranet der IBB unter der 
Rubrik „SFO“ (Schriftlich fixierte Ordnung).  

 

Dienstvereinbarung „Betriebliches Gesundheitsmanagement“  

Wichtigste 
Inhalt inkl. 
allg. Ziele  

Die Dienstvereinbarung beschreibt die Angebote, Organisation, Rollen, Instrumente und 
Maßnahmen im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements und wie diese ge-
plant, finanziert und gesteuert werden.  
Das Ziel der Dienstvereinbarung ist es die Gesundheit der Beschäftigten der IBB in Form 
des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens zu erhalten und zu 
fördern.  

Bezug zu we-
sentlichen 
IROs  

Damit Gesundheitsgefährdungen einschließlich physischer und psychischer Faktoren, 
die zu gesundheitsgefährdenden Belastungen am Arbeitsplatz führen können, frühzeitig 
erkannt, verhütet und abgebaut bzw. reduziert werden können, werden im Rahmen des 
Betrieblichen Gesundheitsmanagements verschiedene Elemente der IBB miteinander 
verknüpft, welche positive Auswirkungen auf die Beschäftigten der IBB haben:  

 Personalentwicklung (Aus- und Weiterbildung)  
 Schwerbehindertenvertretung, Frauenvertretung, Personalrat  
 Arbeitssicherheitsausschuss (ASA)  
 Sicherheitsbeauftragte  
 Kollegiale Berater/in der betrieblichen Suchtprävention  
 Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)  
 Betriebssportgemeinschaft (BSG)  
 Angebote der Kantine  
 Externe Unterstützung: Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit  

Anwen-
dungsbe-
reich  

Die Arbeitsanweisung gilt für alle Beschäftigten in der IBB einschließlich der entspre-
chend zur Ausbildung beschäftigten Personen.  
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Dienstvereinbarung „Betriebliches Gesundheitsmanagement“  

Überwa-
chungspro-
zess  

Der Überwachungsprozess im Rahmen der Sicherstellung, dass die Beschäftigten den 
Inhalt der Arbeitsanweisung gelesen und verstanden haben sowie die Aktualität dieser 
gegeben ist, liegt in der Verantwortlichkeit der jeweiligen Führungskraft bzw. des verant-
wortlichen Fachbereichs und ist in der Arbeitsanweisung „Dokumentationsregelung – 
Grundlagen der schriftlich fixierten Ordnung (SFO)“ genauer geregelt.  

Verantwort-
lichkeit  

Das Betriebliche Gesundheitsmanagement ist im Bereich Personal verortet und die Ge-
staltung und Umsetzung von betrieblicher Gesundheitsförderung sowie die Optimierung 
der gesundheitlichen Rahmenbedingungen zur gesundheitsgerechten Personalführung 
erfolgt durch die Beschäftigtenvertretungen.  

Dokumenta-
tion / Verfüg-
barkeit  

Die Dokumentation der Dienstvereinbarung erfolgt digital im Intranet der IBB unter der 
Rubrik „SFO“ (Schriftlich fixierte Ordnung).  

 

20. Verpflichtungen im Bereich der Menschenrechtspolitik, die für die Arbeitskräfte des Unterneh-
mens relevant sind 

a) Achtung der Menschenrechte, einschließlich der Arbeitnehmerrechte 

Die Wahrung der Menschenrechte der Belegschaft ist elementarer Bestandteil der Geschäftstätigkeit der IBB 
Gruppe.  

Die IBB Gruppe respektiert die UN Guiding Principles und hat für die Themen, in denen das Risiko für Men-
schenrechtsverletzungen als größer eingeschätzt wird, entsprechende Richtlinien und Compliancemaßnah-
men im Einklang mit den ILO Kernarbeitsnormen umgesetzt. Aufgrund der Geschäftstätigkeit, welche sich 
überwiegend auf die Metropolregion Berlin konzentriert und die hier geltenden Gesetze sowie die Geschäfts-
tätigkeit im Finanzsektor, wird das Risiko für Zwangsarbeit (Übereinkommen 29) und Kinderarbeit (Überein-
kommen 138 und 182) im eigenen Kernbetrieb als vernachlässigbar eingeschätzt. Alle Beschäftigten der IBB 
Gruppe sind in Berlin beschäftigt. Das bedeutet, alle Beschäftigten der IBB Gruppe sind durch Berliner, deut-
sche und europäische Gesetze abgedeckt und die IBB Gruppe verpflichtet sich zur Einhaltung dieser. Ver-
stöße gegen die Menschenrechte aus der Arbeitgeberfunktion der IBB Gruppe heraus haben sich nicht er-
eignet.  

Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), die Vorschriften der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV) sowie das Arbeitssicherheitsgesetz verpflichten die IBB Gruppe als Arbeitgeberin zur Durchführung 
von Arbeitsschutzmaßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefah-
ren einschließlich der menschengerechten Gestaltung der Arbeit.  

Die IBB ist Mitglied im Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB). Der Tarifvertrag wird zwi-
schen dem Arbeitgeberverband und der Gewerkschaft Verdi geschlossen und findet in der IBB zu 100 Pro-
zent Anwendung. Die gewerkschaftlichen Betriebsgruppen genießen in der IBB außerhalb der Arbeitszeit 
Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit.  

Der Personalrat, die Jugend- und Auszubildendenvertretung, die Frauenvertretung und die Schwerbehinder-
tenvertretung vertreten die Interessen der Beschäftigten der IBB. Ihre Rechte und Aufgaben ergeben sich 
aus dem Personalvertretungsgesetz Berlin (PersVG Berlin), dem Berliner Landesgleichstellungsgesetz (LGG 
Berlin) und dem Sozialgesetzbuch.  

Die in der IBB etablierten Beschäftigtenvertretungen (Frauenvertretung, Personalrat, Schwerbehindertenver-
tretung), der Bereich People & Culture und die Führungskräfte achten auf die Vielfalt, Gleichstellung und An-
tidiskriminierung aller Beschäftigten. Sie kommen diesbezüglich den Organisationspflichten der Arbeitgebe-
rin auf Basis des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG), des Berliner Landesgleichstellungsgeset-
zes (LGG) und des Sozialgesetzbuchs vollumfänglich nach.  

Die Beschäftigtenvertretungen und die Arbeitgeberseite arbeiten in der IBB vertrauensvoll zusammen. Sie 
verhandeln kollektiv viele für die Beschäftigten relevante Themen, und zwar über den vom Berliner PersVG 
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hinaus geregelten Rahmen für Mitbestimmung und Mitwirkung. Ergebnis kollektiver Verhandlungen sind der-
zeit 32 Dienstvereinbarungen, von denen acht in den letzten drei Jahren abgeschlossen wurden.  

Die Organisation des Arbeits- und Unfallschutzes, das betriebliche Gesundheitsmanagement, sowie die 
Dienstvereinbarung Antidiskriminierung sind in der SFO der IBB dokumentiert.  

Die Erarbeitung einer Grundsatzerklärung zur Wahrung der Menschenrechte für die IBB Gruppe ist für die 
kommenden Jahre geplant, einen festen Zeitplan gibt es diesbezüglich jedoch noch nicht. 

b) Einbeziehung Arbeitskräfte des Unternehmens 

Die Beschäftigten der IBB werden auf unterschiedliche Art und Weise miteinbezogen:  

Für einen engen Austausch zwischen Beschäftigten und höherer Leitungsebene gibt es in der IBB eine 
dichte Regelkommunikation der Beschäftigtenvertretungen mit dem Bereich People & Culture ebenso wie 
mit dem Vorstand. Auch im Verwaltungsrat und in seinen Ausschüssen vertreten die Beschäftigtenvertretun-
gen die Interessen der Beschäftigten. Darüber hinaus wird alle zwei Jahre eine Mitarbeitendenbefragung 
durchgeführt, durch welche die Standpunkte der Beschäftigten eingeholt werden. Weitere Informationen wer-
den im ESRS S1-3, Absatz 32 b) und 32 c) beschrieben. 

c) Maßnahmen, um Abhilfe bei Auswirkungen auf die Menschenrechte zu schaffen 

Es wurden keine negativen Auswirkungen der IBB Gruppe als Arbeitgeberin auf die Menschenrechte ihrer 
Beschäftigten identifiziert. Aufgrund der lokalen Ausrichtung der IBB Gruppe ist das Risiko des Auftretens 
von Zwangs- und Kinderarbeit als sehr gering einzuschätzen. Durch den geltenden Tarifvertrag für öffentli-
che Banken ist auch eine angemessene Entlohnung aller Beschäftigten sichergestellt. Vereinigungsfreiheit 
sowie kollektive Verhandlungen sind bereits gelebte Praxis in der IBB Gruppe und etabliert. Hinsichtlich des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes sind entsprechende, gesetzliche sowie freiwillige Maßnahmen etabliert 
und die Anti-Diskriminierungsrichtlinie gemäß Landesgleichstellungsgesetzes etabliert entsprechende Maß-
nahmen, um die Chancengleichheit in der IBB Gruppe sowie Schutz vor Diskriminierung zu gewährleisten. 
Weitere Informationen werden im ESRS S1-1 Absatz 23 und 24 näher erläutert. 

21. Zusammenspiel zwischen Richtlinien (Policies) und relevanten international anerkannten Instru-
menten einschließlich der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Unternehmen und Menschen-
rechte 

Die Informationen zu dieser Angabe werden unter ESRS S1-1, Absatz 20 a.) näher erläutert. 

22. Berücksichtigung der Themen Menschenhandel, Zwangsarbeit und Kinderarbeit in den Richtli-
nien (Policies) 

Die IBB UV untersteht der Aufsicht des Landes Berlin und ist somit an die Grundsätze der Verfassung Ber-
lins sowie die des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland gebunden, die Menschenrechte, inkl. 
Vermeidung von Zwangsarbeit und Kinderarbeit zu wahren. Die IBB Gruppe verpflichtet sich an geltendes 
Recht in der Bundesrepublik Deutschland zu halten. Alle Beschäftigten der IBB Gruppe stehen dabei unter 
diesem gesetzlichen Schutz. Weiter Informationen können dem ESRS S1-1, Absatz 20 entnommen werden. 

23. Richtlinien (Policies) oder Managementsysteme in Bezug auf Verhütung von Arbeitsunfällen 

Grundlage für das Arbeitsschutzmanagementsystem bilden das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), das Ar-
beitssicherheitsgesetz (ASiG) sowie weitere Verordnungen, wie zum Beispiel die Unfallverhütungsvorschrif-
ten des Unfallversicherungsträgers. Entsprechend den Ausführungen des Arbeitsschutzgesetzes hat der Ar-
beitgeber die Pflicht die Maßnahmen zur Vermeidung von Arbeitsunfällen sowie Maßnahmen im Fall von 
Notfällen einzurichten. In der Aufbauorganisation der IBB ist der Stab Service (SE) zentral zuständig für Si-
cherheits- und Notfallbelange sowie Maßnahmen für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Dies ist eine 
koordinierende Funktion zur Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen für alle Beschäftigten in der IBB. 
Die Prozessorganisation und die Dokumentation sind damit durch den Stab Service (SE) und die jeweiligen 
Führungskräfte sichergestellt. Eine Überprüfung des Prozesses durch die interne Revision findet mind. alle 3 
Jahre statt. Die Arbeitsanweisung „Arbeitgeberpflichten und Unfallverhütung“ beinhaltet die gesetzliche 
Grundlage sowie Bestimmungen und Vorschriften, die die betriebliche Verantwortlichkeit im Rahmen der 
Übertragung von Arbeitgeberpflichten bezüglich der Unfallverhütung (Prävention) regeln. Außerdem sind in 
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der Arbeitsanweisung Hinweise zur Gesundheit, Ergonomie und Vermeidung von Unfällen dokumentiert. Die 
Arbeitsanweisung gilt für alle Beschäftigten der IBB gleichermaßen. Gemäß § 11 ASiG hat die IBB einen Ar-
beitsschutzausschuss (ASA) als zentrales Managementinstrument für die Themen Arbeitsschutz, Gesund-
heitsschutz, Unfallverhütung und Brandschutz eingerichtet. Der ASA besteht aus Folgenden Funktionsträ-
gern: Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenvertretung, Vertretungen der Personalabteilung, Si-
cherheitsbeauftragte, dem/der Betriebsarzt/ Betriebsärztin und der Fachkraft für Arbeitssicherheit. Dieses 
Gremium tagt mind. quartalsweise, identifiziert Handlungsbedarfe zu den genannten Themen und setzt 
diese dann gemeinsam um. 

24. Berücksichtigung von Diskriminierung, Chancengleichheit und Inklusion im Rahmen der Ge-
schäftsstrategie 

a) Spezifische Richtlinien (Policies) zur Beseitigung von Diskriminierung, Förderung der Chancengleichheit 
oder anderen Möglichkeiten zur Förderung von Vielfalt und Inklusion 

Die Nachhaltigkeitsthemen Beseitigung von Diskriminierung (einschließlich Belästigung), Förderung der 
Chancengleichheit sowie Vielfalt und Inklusion haben für die IBB Gruppe eine strategische Relevanz und 
sind dementsprechend in allen Facetten der Organisation gelebte Praxis.  

Neben der Beachtung und Umsetzung gesetzlicher Organisationspflichten auf Basis des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG), des Berliner Landesgleichstellungsgesetzes (LGG) und Landesantidis-
kriminierungsgesetz (LADG), des Partizipationsgesetz (PartMigG) und des Sozialgesetzbuchs, sind die 
Nachhaltigkeitsthemen Diskriminierung, Chancengleichheit und Inklusion sowohl in den Erläuterungen zur 
gruppenweiten Geschäftsstrategie als auch in speziellen internen Richtlinien fixiert:  

 Antidiskriminierungsrichtlinie der IBB Gruppe (siehe ESRS S1-1, Absatz 19)  

 Dienstvereinbarung Antidiskriminierung der IBB (siehe ESRS S1-1, Absatz 19)  

 Arbeitsanweisung Verhaltenskodex der IBB UV (siehe ESRS G1, Absatz 9 und 10)  

 Arbeitsanweisung Verhaltensregeln der IBB (siehe ESRS S1-1 Absatz 19) 

b) Erfassung der Gründe für Diskriminierung 

Im Rahmen der Antidiskriminierungsrichtlinie der IBB Gruppe sowie der Dienstvereinbarung Antidiskriminie-
rung der IBB wird der Begriff Diskriminierung dahingehend definiert, dass kein Mensch im Rahmen der Ge-
schäftsaktivitäten aufgrund seines Geschlechts, der ethnischen Herkunft, einer rassistischen oder antisemiti-
schen Zuschreibung, seiner Religion und Weltanschauung, einer Behinderung oder chronischen Erkran-
kung, des Lebensalters, der Sprache, der sexuellen und geschlechtlichen Identität, des sozialen Status oder 
weiterer Merkmale diskriminiert werden darf. 

c) Spezifische politische Verpflichtungen in Bezug auf Inklusion oder Fördermaßnahmen 

In der IBB Gruppe erfahren die Themen Förderung von Diversität, Gleichberechtigung und diskriminierungs-
freie Arbeit wesentliche Berücksichtigung. Dennoch sind Beschäftigte mit spezifischen Merkmalen (siehe 
ESRS S1-1, Absatz 24 b) weiterhin potenziell gefährdet, weshalb sich die IBB Gruppe für Inklusion und För-
dermaßnahmen einsetzt, die gefährdete Personen(-gruppen) unterstützen:  

Für die IBB ist die Förderung von Inklusion und die Stärkung von Frauen ein Leitprinzip. Demzufolge wurde 
im Geschäftsjahr 2024 der vierte Frauenförderplan für die IBB vom Vorstand verabschiedet. Er gilt für die 
Jahre 2024 bis 2029 und zielt darauf ab, bis zum 31. Dezember 2029 die Themen Frauenförderung und 
Gleichstellung im Unternehmen kulturell weiter zu verankern, die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu 
stärken und den Frauenanteil in unterrepräsentierten Bereichen weiter zu erhöhen. Hierfür wurden Maßnah-
men definiert, um die gesetzten Ziele hinsichtlich einer modernen und zeitgemäßen Frauenkultur im Unter-
nehmen kontinuierlich weiterzuentwickeln. Der Frauenförderplan trägt zur Umsetzung des Landesgleichstel-
lungsgesetzes Berlin und zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern bei.  

Darüber hinaus setzt sich die IBB mit der Unterzeichnung der „Charta der Vielfalt“ für ein Arbeitsumfeld der 
Wertschätzung, Anerkennung und des gegenseitigen Vertrauens ein und fördert damit eine Organisations-
kultur der Vielfalt und eines respektvollen Miteinander unter den Beschäftigten der IBB.  
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Um die selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft der Menschen mit Be-
hinderungen und der von Behinderung bedrohten Menschen zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden 
und ihnen entgegenzuwirken, ist die Umsetzung und Implementierung einer Inklusionsvereinbarung bis 
Ende 2025 geplant.  

Die Verfahren und Fördermaßnahmen, die die IBB im Rahmen der Prävention und Bekämpfung von Diskri-
minierung implementiert hat, sind dem ESRS S1-1, Absatz 24 d) zu entnehmen. 

d) Umsetzung der Richtlinien (Policies) im Rahmen spezifischer Verfahren 

Die IBB verfügt über unterschiedliche Verfahren, um sicherzustellen, dass Diskriminierung verhindert, einge-
dämmt und bekämpft wird. Gemäß der Dienstvereinbarung Antidiskriminierung ist das Grundprinzip der Prä-
vention gegen Diskriminierung: Verantwortliches Handeln durch Information, Aufklärung und Beratung för-
dern. Hierzu bietet die IBB regelmäßige zielgruppenspezifische Qualifizierungsangebote an, die die Beschäf-
tigten der IBB über die Prävention von und den Umgang mit Diskriminierung sensibilisieren. Zusätzlich wer-
den alle Führungskräfte sowie Auszubildende, Beschäftigte des Bereich People & Culture und der Beschäf-
tigtenvertretungen zum Umgang und zur lösungsorientierten Gesprächsführung in Akutsituationen bei Diskri-
minierungen qualifiziert. Die regelmäßige Überprüfung von gesetzten Zielen und Maßnahmen im Zusam-
menhang mit Diskriminierung hilft bei dem Aufbau und Weiterentwicklung eines diskriminierungsfreien Ar-
beitsumfelds.  

Sofern die Beschäftigten der IBB von Diskriminierungshandlungen betroffen sind, können sie sich an die 
Vertretung der Beschwerdestelle für eine Verweisberatung oder für eine Beschwerde wenden. Bei sexueller 
Belästigung steht die Frauenvertretung als Ansprechpartner für Betroffene beratend und gegebenenfalls im 
Beschwerdeverfahren begleitend zur Verfügung. Betroffene können sich auch an externe, fachlich qualifi-
zierte und kostenfreie Stellen wenden (lnsite, Pro Familia, Antidiskriminierungsstelle des Bundes und des 
Landes Berlin, u.a.), ohne dass innerbetriebliche Beschwerdemöglichkeiten vorher ausgeschöpft werden 
müssen. Wird eine Beschwerde in der Beschwerdestelle eingereicht, werden in allen Fällen von Diskriminie-
rung fall- und themenbezogene Expert:innen (z.B. Diversity-Officer, Frauenvertretung, Schwerbehinderten-
vertretung, Vertretung der Beschwerdestelle) hinzugezogen, um das Anliegen der Betroffenen zielgerichtet 
zu bearbeiten. Neben der genauen Ermittlung und Prüfung des Sachverhalts können im Anschluss entspre-
chende Maßnahmen und Sanktionen wie z.B. eine schriftliche Abmahnung, Kündigung oder Strafanzeige 
ergriffen werden.  

Genauere Informationen zum Beschwerdeverfahren, den Gegenmaßnahmen sowie der Umsetzungskon-
trolle sind in der internen Dienstvereinbarung Antidiskriminierung dokumentiert. 

4.2 ESRS S1-2: Verfahren zur Einbeziehung eigener Arbeitskräfte und von Arbeit-
nehmervertretern in Bezug auf Auswirkungen 

27. Verfahren zur Berücksichtigung der Sichtweisen der eigenen Arbeitskräfte in die Entscheidungen 
und Tätigkeiten, mit denen die Auswirkungen auf die eignen Arbeitskräfte bewältigt werden sollen 

a) Einbeziehung der Arbeitskräfte des Unternehmens oder Belegschaftsvertretung 

Die IBB verfügt über verschiedene Verfahren, mit denen die Sichtweisen der Beschäftigten im Zusammen-
hang mit den potenziellen und tatsächlichen Auswirkungen berücksichtigt werden. Wesentliches Element, 
um die Sichtweisen der eigenen Beschäftigten in die Entscheidungen und Tätigkeiten zu berücksichtigten 
und damit die tatsächlichen und potenziellen Auswirkungen auf die Beschäftigten der IBB positiv zu beein-
flussen, ist die Befragung von Kund:innen und Beschäftigten. Weitere Informationen zur „Kunden- und Mitar-
beitendenbefragung“ finden sich im aktuellen Absatz (ESRS S1-2 Absatz 27) und unter ESRS S1-2, Absatz 
27 e) Bewertung der Wirksamkeit der Einbeziehung.  

Der Personalrat, die Jugend- und Auszubildendenvertretung, die Frauenvertretung und die Schwerbehinder-
tenvertretung vertreten die Interessen der Beschäftigten der IBB. Ihre Rechte und Aufgaben ergeben sich 
aus dem Personalvertretungsgesetz Berlin (PersVG Berlin), dem Berliner Landesgleichstellungsgesetz (LGG 
Berlin) und dem Sozialgesetzbuch. Die Beschäftigtenvertretungen und die Arbeitgeberseite arbeiten in der 
IBB vertrauensvoll zusammen, indem sie für die Beschäftigten viele relevante Themen kollektiv verhandeln, 
und zwar über den vom Berliner PersVG hinaus geregelten Rahmen für Mitbestimmung und Mitwirkung. 
Darüber hinaus gibt es in der IBB eine dichte Regelkommunikation der Beschäftigtenvertretungen mit dem 
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Bereich People & Culture sowie mit dem Vorstand. Auch im Verwaltungsrat und in seinen Ausschüssen ver-
treten die Beschäftigtenvertretung die Interessen der Beschäftigten. Für alle genannten Einbindungspro-
zesse gibt es klare Zielsetzungen und eine Festlegung eines Zeitplans zur Zielerreichung. Zeit- und Aktivitä-
tenpläne sowie Zielerreichung werden durch den/die jeweiligen Themenverantwortlichen des Bereich People 
& Culture, des Projekts bzw. der Arbeitsgruppe oder der Veränderungsinitiative nachgehalten.  

Darüber hinaus bietet der BIALOG den Beschäftigten der IBB die Möglichkeit ihre Sichtweisen auf organisa-
torische, strukturelle sowie persönliche Themen gegenüber ihrer Führungskraft zu kommunizieren. Der BIA-
LOG ist ein jährlich stattfindendes Gesprächsformat zwischen den Beschäftigten und ihren Führungskräften, 
in welchem neben individuellen Lern- und Entwicklungszielen auch die persönlichen Erfordernisse an die 
Zusammenarbeit thematisiert werden, die umgesetzt werden sollen, um vor dem Team liegende Herausfor-
derungen zu bewältigen. Weitere Themen des BIALOGs sind die allgemeinen Arbeitsbedingungen und ein 
gesunder Arbeitsplatz. Die Vereinbarungen aus dem Gespräch werden von den Beteiligten schriftlich doku-
mentiert und nachgehalten, z. B. Qualifizierungsmaßnahmen.  

Der lösungsorientierte Führungsdialog ist ein weiteres Gesprächsformat der IBB, welches sich mit den Be-
dürfnissen und Anliegen der Beschäftigten als Gruppe gegenüber der Führungskraft auseinandersetzt. Die-
sen Kanal können die Beschäftigten der IBB nutzen, um Ihre Führungsbedarfe direkt an die Führungskraft 
zu kommunizieren mit dem Ziel die Zusammenarbeit, die Resilienz und das Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu 
verbessern. Der lösungsorientierte Führungsdialog wird mindestens in zweijährigen Abständen durchgeführt. 
Zusätzlich wurden bedarfsorientierte Gesprächsformate für die Beschäftigten etabliert, z. B. das „Betriebliche 
Eingliederungsmanagement“ und das „Führen von Sucht und psychosozialen Krisen“, die im Bedarfsfall 
durchgeführt werden.  

Weitere implementierte Verfahren, welche jederzeit von den Beschäftigten der IBB in Anspruch genommen 
werden können, sind Gespräche mit den Beschäftigtenvertretungen (Personalrat, Frauenvertretung, Schwer-
behindertenvertretung) sowie der internen Beschwerdestelle und der externen Ombudsstelle Weitere Infor-
mationen werden in dem ESRS G1-1, Absatz 10 c), näher erläutert.  

Die beschriebenen Kanäle bzw. Gesprächsformate dienen dazu, die Sichtweisen der Beschäftigten der IBB 
in Bezug auf unterschiedliche Themenstellungen zu erfragen und anschließend in die organisatorischen so-
wie strategischen Unternehmensentscheidungen mit einfließen zu lassen. Dabei wird der BIALOG und der 
lösungsorientierte Führungsdialog im Rahmen der operativen Tätigkeit der Führungskräfte durchgeführt. Bei 
der Kunden- und Mitarbeitendenbefragung werden zusätzliche finanzielle Mittel für ein externes Marktfor-
schungsinstitut bereitgestellt, welches die Umfrage erstellt und die Datenerhebung sowie -auswertung durch-
führt. Der Stab Unternehmenskommunikation (UK) ist dabei fortlaufend in den Prozess eingebunden und be-
gleitet die Befragung sowie deren Ablauf bis zur Kommunikation der Ergebnisse. Zusätzliche interne perso-
nelle Ressourcen werden nicht aufgewendet.  

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurden keine wesentlichen positiven und/oder negativen Auswirkun-
gen auf die Beschäftigten identifiziert, welche sich aus Tätigkeiten ergeben, die eine Reduktion der CO2-
Emissionen zum Ziel haben. Beschäftigte werden, neben den in der IBB etablierten Verfahren der Zusam-
menarbeit mit den eigenen Beschäftigten (s. ESRS S1-2, Absatz 27 – 29), zusätzlich im Rahmen von ver-
schiedenen Austauschangebote (CO2-Challenge, ESG-Vortrag bei der internen Messe, ESG-Multiplikator:in-
nen-JF, Projektteammeetings im Rahmen des Projekts Impact Bank Berlin, in welchen ebenfalls Klima-The-
men besprochen wurden) für die Themen sensibilisiert. Außerdem wurden entsprechende Mitarbeiterkapazi-
täten zur Umsetzung der neuen Aufgaben in Zusammenhang mit der Reduktion von CO2-Emissionen aufge-
baut sowie themenspezifische Schulungen (Führungskräfte-Workshop „Klimaziel Alignment“ und Inhouse-
Trainings zu den Themen „Nachhaltigkeit bei Immobilien“, „Nachhaltigkeit bei Immobilienbewertung“, „Über-
blick über die EU-Taxonomie“ und „Umsetzung der EU-Taxonomie“ sowie „Bewertung der Kund:innen“) 
durchgeführt. 

b) Phasen, Art und Häufigkeit der Einbeziehung 

Befragung von Kund:innen und Beschäftigten: Alle 24 Monate (zuletzt im Frühjahr 2023)  

BIALOG: Der Beschäftigtendialog soll mindestens einmal jährlich bis spätestens zum 31. Dezember eines 
Jahres von allen Beschäftigten der IBB (ausgenommen sind Auszubildende und Dualstudierende) durchge-
führt werden. Auch nach längerer Abwesenheit wird der Dialog für die Orientierung hinsichtlich Motivation 
und Entwicklung in den kommenden Monaten geführt. Zurückliegende Abwesenheiten spielen keine Rolle 
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für den Zeitpunkt der Dialog-Durchführung. Auf Wunsch wird in verabredeten Zwischen-Bilanz-Gesprächen 
der Fortschritt der vereinbarten Aktivitäten nachgehalten. Zusätzlich kann anlassbezogenes Feedback auch 
unterjährig erfolgen.  

Lösungsorientierter Führungsdialog: Der Lösungsorientierte Führungsdialog wird alle zwei Jahre innerhalb 
eines festgelegten Zeitraums durchgeführt. Eine zusätzliche hausweite Durchführungsrunde zu einem fest-
gelegten IBB-Fokusthema kann bei Bedarf einberufen werden.  

Der Austausch mit dem Personalrat, PE und Vorstand findet monatlich statt; PE und PR zweiwöchentlich; 
PE und Frauenvertretung wöchentlich; PE und Schwerbehindertenvertretung mtl.; darüber hinaus nach Be-
darf. 

Alle weiteren Kanäle bzw. Gesprächsformate finden individuell je nach Bedarf statt. 

c) Funktion und ranghöchste Position mit operativer Verantwortung für die Einbeziehung 

Die Ergebnisse der „Befragung von Kund:innen und Beschäftigten“ werden dem Vorstand, den Beschäftig-
ten, den Beschäftigtenvertretungen und dem Verwaltungsrat vorgestellt und anschließend werden die kriti-
schen Themen im Kollektiv (Beschäftigtenvertretungen und Vorstand) verhandelt und umgesetzt oder ver-
tagt. Die in der IBB ranghöchste Funktion/Position mit operativer Verantwortung für die Einbeziehung (unter-
halb des Vorstandes) im Rahmen der „Befragung von Kund:innen und Beschäftigten“ ist die Leitung des Sta-
bes Unternehmenskommunikation.  

Bei dem BIALOG werden die im Gespräch getroffenen Vereinbarungen in einem hierfür vorgesehenen For-
mular dokumentiert und von beiden Gesprächsbeteiligten signiert/freigegeben. Beide Gesprächsbeteiligten 
übernehmen die Verantwortung für den Inhalt und die Umsetzung der Vereinbarungen. Es findet keine Wei-
tergabe oder Einsichtnahme der Vereinbarungsinhalte durch andere Akteure statt. Die Vereinbarungsinhalte 
werden nicht an andere Akteure (z.B. nächst höhere Führungskräfte, Bereich People & Culture, Personalrat, 
Frauenvertretung etc.) weitergegeben oder von diesen eingesehen. Die Führungskraft und die nächsthöhere 
Führungskraft erhalten für ihren jeweiligen Verantwortungsbereich eine laufende, aggregierte Aufstellung 
zum Status der Durchführung. Der Bereich People & Culture kann ebenfalls den Status einsehen. Zum jährli-
chen Stichtag 31.12. wird der Status der Gespräche hausweit evaluiert. Diese Auswertung wird dem Vor-
stand, der Personalvertretung sowie der Frauenvertretung zur Verfügung gestellt. Ziel ist es, gemeinsam 
Vereinbarungen zu treffen und sich auf nächste Schritte zu verständigen. Der konzeptionelle Ansatz des Be-
schäftigtendialogs löst keine automatische Handlung anderer Akteure aus. Die operative Verantwortung, ob 
relevante Themen / Verbesserungsvorschläge etc., die die Beschäftigten in dem BIALOG mit den Führungs-
kräften besprochen haben, in das Unternehmenskonzept aufgenommen werden, liegt bei den Führungskräf-
ten. Die Führungskräfte müssen diese Themen bei Bedarf „eskalieren“ lassen, indem sie es mit der nächst-
höheren Führungskraft, den Beschäftigtenvertretungen und dem Vorstand besprechen. Die in der IBB rang-
höchste Funktion/Position mit operativer Verantwortung für die Einbeziehung (unterhalb des Vorstandes) im 
Rahmen des BIALOG ist die Leitung des Bereiches People & Culture.  

Bei dem Lösungsorientierten Führungsdialog werden die wesentlichen Ergebnisse in einen Aktionsplan 
überführt. Dabei ist es die Aufgabe des Teams, die Führungsbedarfe gegenüber der Führungskraft zu nen-
nen, nicht jedoch, passende Entwicklungsmaßnahmen zu definieren. Anschließend liegt es in der operativen 
Verantwortung der Führungskraft die verabredeten Aktionen umzusetzen. Verantwortlich für die Umsetzung 
des Aktionsplans ist die Führungskraft. Sie verteilt den Aktionsplan an die Teammitglieder und an die 
nächsthöhere Führungskraft, jedoch nicht an den Bereich People & Culture. Das Team wirkt an der Umset-
zung mit, zum Beispiel durch die Umsetzung von Aktivitäten, für die es im Führungsdialog Verantwortung 
übernommen hat oder durch Nachfragen an die Führungskraft zum Umsetzungsstand. Für die Nachberei-
tung steht dem Team auch die Möglichkeit offen, das Gespräch mit Teammitgliedern des Bereich People & 
Culture, der Beschäftigtenvertretung oder der nächsthöheren Führungskraft zu suchen. Der Bereich People 
& Culture/ das Team Personalentwicklung steht der Führungskraft und den Teammitgliedern bei der Umset-
zung beratend zur Verfügung. Jedoch führt der Bereich People & Culture kein Umsetzungs-Monitoring 
durch. Die Einbeziehung von Beschäftigten in Form von direkten Gesprächen zwischen Beschäftigten und 
ihren Führungskräften nimmt einen hohen Stellenwert in der IBB ein (siehe Präambel der DV „Personalge-
spräch“ sowie die Anlagen). Die in der IBB ranghöchste Funktion/Position mit operativer Verantwortung für 
die Einbeziehung (unterhalb des Vorstandes) im Rahmen des Lösungsorientierten Führungsdialog ist die 
Leitung des Bereiches People & Culture. 
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d) Vereinbarungen mit Arbeitnehmervertretungen 

Die Informationen zu dieser Angabepflicht werden in dem ESRS S1-1, Absatz 20 erläutert. 

e) Bewertung der Wirksamkeit der Einbeziehung 

Die IBB führt keine dezidierten Auswertungen oder Analysen durch, mit dem Ziel die Wirksamkeit der Zu-
sammenarbeit mit den Beschäftigten zu messen und zu bewerten.  

Die Bewertung der Wirksamkeit ergibt sich aus dem jeweiligen Verfahrensprozess. So werden im Rahmen 
des Beschäftigten-Dialogs (BIALOG) zwischen der Führungskraft und den Beschäftigten konkrete Vereinba-
rungen getroffen, die sich in der Regel auf den Zeitraum zwischen dem aktuellen Gespräch und dem nächs-
ten Beschäftigtendialog beziehen (ca. 12 Monate). Diese Vereinbarungen sowie der Status der Durchfüh-
rung werden in einem hierfür vorgesehenen Formular schriftlich dokumentiert und von beiden Gesprächsbe-
teiligte signiert/freigegeben. Anschließend sind beide Gesprächsbeteiligten für den Inhalt und die Umsetzung 
der Vereinbarungen verantwortlich. Es findet keine Weitergabe oder Einsichtnahme der Vereinbarungsin-
halte durch andere Akteure statt. Die Führungskraft und die nächsthöhere Führungskraft erhalten für ihren 
jeweiligen Verantwortungsbereich eine laufende, aggregierte Aufstellung zum Status der Durchführung. Der 
Bereich People & Culture kann ebenfalls den Status einsehen. Zum jährlichen Stichtag 31.12. wird der Sta-
tus der Gespräche hausweit evaluiert. Diese Auswertung wird dem Vorstand, der Personalvertretung sowie 
der Frauenvertretung zur Verfügung gestellt. Können getroffene Vereinbarungen nicht eingehalten werden 
oder werden Vereinbarungen nicht oder nicht ausreichend getroffen, müssen die Gesprächsbeteiligten ei-
genständig Stellung beziehen und bei Bedarf weitere Akteure (z.B. Personalbetreuung, Personalrat, Frauen-
vertretung, Schwerbehindertenvertretung etc.) hinzuziehen. Ist trotz Unterstützung keine Einigung hinsicht-
lich der Vereinbarungen möglich, informiert die Führungskraft den/die entsprechende/n Personalbetreuer/in 
mit Information an die Beschäftigtenvertretungen. Die Personalbetreuung wird dann das Ziel verfolgen, eine 
fallbezogene Lösung herbeizuführen.  

Im Rahmen des Lösungsorientierten Führungsdialogs wird im Anschluss der Veranstaltung durch die jewei-
lige Führungskraft nachbereitet, mit dem Ziel, die sofortige Arbeit an der Umsetzung verabredeter Aktionen 
zu initiieren, eigene Reflexionsfelder genauer zu identifizieren und das eigene Zutrauen in die Umsetzbarkeit 
der verabredeten Aktionen zu stärken. Verantwortlich für die Umsetzung des Aktionsplans ist die Führungs-
kraft. Sie verteilt den Aktionsplan an die Teammitglieder und an die nächsthöhere Führungskraft, jedoch 
nicht an den Bereich People & Culture. Für die Nachbereitung stehen der Führungskraft unterschiedliche 
Mittel und Wege zur Verfügung, wie z.B. der Austausch mit dem Team Personalentwicklung oder die Refle-
xion mit einem externen Coach (derzeit z.B. Carpe Diem). Das Team wirkt an der Umsetzung mit, zum Bei-
spiel durch die Umsetzung von Aktivitäten, für die es im Führungsdialog Verantwortung übernommen hat 
oder durch Nachfragen an die Führungskraft zum Umsetzungsstand. Für die Nachbereitung steht dem Team 
auch die Möglichkeit offen, das Gespräch mit Teammitgliedern des Bereich People & Culture, der Beschäf-
tigtenvertretung oder der nächsthöheren Führungskraft zu suchen. Der Bereich People & Culture/ das Team 
Personalentwicklung steht der Führungskraft und den Teammitgliedern bei der Umsetzung beratend zur Ver-
fügung. Jedoch führt der Bereich People & Culture kein Umsetzungs-Monitoring durch.  

Um zu ermitteln, welche Beschäftigten in der IBB aufgrund von negativen Auswirkungen betroffen oder ge-
fährdet sind, wird in der IBB – gesteuert durch den Arbeitsschutzausschuss – ca. dreijährlich eine Gefähr-
dungs- und Belastungsanalyse durchgeführt. In Bereichen und Stäben, die Auffälligkeiten in Form von bspw. 
psychischer Belastungen erkennen lassen, werden Vertiefungsworkshops durchgeführt. Ziel ist es, Arbeits-
bedingungen zu optimieren bzw. Ressourcen zu stärken, um arbeitsbedingte psychische Fehlbelastungen 
zu vermeiden. Maßnahmen, die daraus abgeleitet wurden, werden in der Regel mithilfe vorhandener Instru-
mente umgesetzt; das sind z. B. Employee Assistance Program, Lösungsorientierter Führungsdialog, Pro-
zessoptimierungen, Kommunikation (u. a. im Intranet, in der Betriebszeitung bzw. durch die Führungskräfte), 
kollegiale Berater, Betriebsarzt/-ärztin und Weiterbildungsmaßnahmen (u. a. Stressmanagement, Suchtprä-
vention, „Gesund führen“, „Mentale Fitness“). Eine zentrale Umsetzungsverantwortung liegt bei den Füh-
rungskräften.  

Wesentliches Element, um die Sichtweisen der eigenen Beschäftigten in die Entscheidungen und Tätigkei-
ten zu berücksichtigen ist die Befragung von Kund:innen und Beschäftigten. „Die Daten der „Kunden- und 
Mitarbeitendenbefragung“ werden durch ein Marktforschungsinstitut mittels einer Online-Befragung erhoben. 
Nach Abschluss werden die Daten auf Vollständigkeit, Plausibilität und Konsistenz geprüft. Die Ergebnisse 
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werden in einer ausführlichen Gesamtpräsentation mit Grafiken und einer Management Summary zusam-
mengefasst, nach Zielgruppen sowie im Zeitvergleich seit 2013 dargestellt und um handlungsrelevante Infor-
mationen ergänzt. Anschließend werden die Ergebnisse dem Vorstand, den Beschäftigten, den Beschäftig-
tenvertretungen und dem Verwaltungsrat vorgestellt. Kritische Themen werden im Kollektiv (Beschäftigten-
vertretungen und Vorstand) verhandelt und entweder umgesetzt oder vertagt. Die Befragung findet alle 24 
Monate statt, zuletzt im Frühjahr 2023. 

28. Unternommene Schritte, um Einblicke in die Sichtweisen der besonders anfälligen / gefährdeten / 
benachteiligten Menschen des Unternehmens zu gewinnen 

Im Rahmen einer Gefährdungs- und Belastungsanalyse, welche gesteuert durch den Arbeitsschutzaus-
schuss (ASA) ca. dreijährlich durchgeführt wird, werden Bereiche und Stäbe identifiziert, in denen psychi-
sche Belastungen vorliegen. Für die betroffenen Bereiche und Stäbe werden anschließend Vertiefungs-
workshops durchgeführt, mit dem Ziel die Arbeitsbedingungen zu optimieren bzw. Ressourcen zu stärken, 
um arbeitsbedingte psychische Fehlbelastungen zu vermeiden. Maßnahmen, die daraus abgeleitet wurden, 
werden in der Regel mithilfe vorhandener Instrumente umgesetzt; das sind z. B. Employee Assistance Pro-
gram, Lösungsorientierter Führungsdialog, Prozessoptimierungen, Kommunikation (u. a. im Intranet, in der 
Betriebszeitung bzw. durch die Führungskräfte), kollegiale Berater, Betriebsarzt/-ärztin und Weiterbildungs-
maßnahmen (u. a. Stressmanagement, Suchtprävention, „Gesund führen“, „Mentale Fitness“).  

Darüber hinaus bietet die IBB ihren Beschäftigten, neben dem direkten Kontakt zu den Beschäftigtenvertre-
tungen (z.B. Frauenvertretung, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung), verschiedene Kanäle, Verfahren 
und Gesprächsformate an, um zum einen ihre Anliegen zu kommunizieren und zum anderen einen Einblick 
in die Sichtweisen ihrer Beschäftigten zu gewinnen. Weitere Informationen sind dem ESRS S1-1, Absatz 20 
a) und Absatz 24 d); ESRS S1-2, Absatz 27 a) sowie ESRS S1-3, Absatz 32 a) zu entnehmen. 

29. Offenlegung der Informationen und Verfahren in Bezug auf die Einbeziehung der Arbeitskräfte 
des Unternehmens 

Die in der IBB etablierten Verfahren der Zusammenarbeit mit den eigenen Beschäftigten werden in dem 
ESRS S1-2, Absatz 27 – 29 beschrieben. 

4.3 ESRS S1-3: Verfahren zur Behebung negativer Auswirkungen und Kanäle, über 
die eigene Arbeitskräfte Bedenken äußern können  

32. Verfahren, Kanäle und Ansätze zur Behebung negativer Auswirkungen  

a) Allgemeiner Ansatz und Verfahren für die Durchführung von oder die Beteiligung an Abhilfemaßnahmen 

Der Arbeitsschutz und die Gesundheit der Beschäftigten hat für die IBB Gruppe einen großen Stellenwert, 
da gesunde Beschäftigte, die Grundvoraussetzung für den nachhaltigen Unternehmenserfolg darstellen. Die 
IBB verfolgt daher den allgemeinen Ansatz durch ein umfangreiches betriebliches Gesundheitsmanagement 
präventiv gegen negative Auswirkungen auf die Beschäftigten gegenzusteuern sowie im Bedarfsfall zielge-
richtet Unterstützung und Hilfe anbieten zu können.  

Die Gefährdungs- und Belastungsanalyse stellt darüber hinaus ein Verfahren dar, welches das Ziel verfolgt 
durch eine Bestandsaufnahme die Arbeitsbedingungen in der IBB zu optimieren. Hierbei werden Auffälligkei-
ten identifiziert und gleichzeitig gezielte Abhilfemaßnahmen abgeleitet und entwickelt, um den Beschäftigten 
in der IBB bei ihren beruflichen und privaten Herausforderungen zu helfen. Die Umsetzung der Abhilfemaß-
nahmen erfolgt mithilfe vorhandener Instrumente, wie z.B. Employee Assistance Program, Lösungsorientier-
ter Führungsdialog, Prozessoptimierungen, Kommunikation (u. a. im Intranet, in der Betriebszeitung bzw. 
durch die Führungskräfte), kollegiale Berater, Betriebsarzt/-ärztin und Weiterbildungsmaßnahmen (u. a. 
Stressmanagement, Suchtprävention, „Gesund führen“, „Mentale Fitness“).  

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) ist ein weiteres Instrument der Fürsorge und Präven-
tion. Die Beschäftigten der IBB, die durch negative Auswirkungen temporär arbeitsunfähig sind, wird die frei-
willige Teilnahme am BEM angeboten. Das BEM arbeitet dabei in regelmäßigen Teamsitzungen an BEM-
Fällen und individuellen (Abhilfe-)Maßnahmen, sodass eine zeitnahe Eingliederung der Betroffenen ermög-
licht wird. Darüber hinaus beschäftigt sich der Arbeitsschutzausschuss (ASA) der IBB im Rahmen des Be-
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trieblichen Gesundheitsmanagements aktiv mit den aktuellen Themen und überlegt, welche (Abhilfe-)Maß-
nahmen sinnvoll ergriffen werden können, um bspw. die Arbeitsbelastungen zu reduzieren und Ressourcen 
zu stärken.  

Um die identifizierten negativen Auswirkungen auf die Beschäftigten zu reduzieren, erweitert die IBB be-
darfsorientiert ihre Rekrutierungsmaßnahmen, indem der Akquisitionsprozess für neue Beschäftigte an den 
Arbeitnehmermarkt angepasst wurde. Hierbei wurde auch die Arbeitgeberattraktivität durch einen ausgewei-
teten und modernisierten Internetauftritt verschärft. Zu den Maßnahmen gehörten in 2024 auch die frühzei-
tige Nachfolge- und Nachbesetzungsplanung sowie die unbefristete Übernahme von Auszubildenden und 
dual Studierenden.  

Die Wirksamkeit bereits umgesetzter Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität mit dem Ziel 
Beschäftigte für die IBB zu gewinnen und zu halten und auf diesem Weg die negativen Auswirkungen des 
Fachkräftemangels auf die Beschäftigten der IBB zu mindern, wird regelmäßig anhand der Entwicklung der 
Beschäftigtenkapazitäten im Soll und Ist überprüft. Die Datenauswertung erfolgt durch das Personalcontrol-
ling und wird regelmäßig mit dem Personalrat und dem Vorstand geteilt. 

b) Spezifische Kanäle, über die die eigene Belegschaft ihre Anliegen oder Bedürfnisse äußern und prüfen 
lassen kann´ 

Die IBB hat für Ihre Beschäftigten vier Verfahren bzw. Kanäle implementiert, damit die Beschäftigten ihre An-
liegen und Bedürfnisse bei Bedarf mitteilen und Verbesserungen bewirken können:  

Der BIALOG ist ein jährlich stattfindendes Gesprächsformat zwischen den Beschäftigten und ihren Füh-
rungskräften, in welchem neben individuellen Lern- und Entwicklungszielen auch die persönlichen Verbesse-
rungsbedarfe in der Zusammenarbeit thematisiert werden, die umgesetzt werden sollen, um vor dem Team 
liegende Herausforderungen zu bewältigen. Der lösungsorientierte Führungsdialog ist ein weiteres Ge-
sprächsformat der IBB, welches sich mit den Bedürfnissen und Anliegen der Beschäftigten gegenüber der 
Führungskraft auseinandersetzt. Diesen Kanal können die Beschäftigten der IBB nutzen, um Ihre Führungs-
bedarfe direkt an die Führungskraft zu kommunizieren mit dem Ziel die Zusammenarbeit, die Resilienz und 
das Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu verbessern. Der lösungsorientierte Führungsdialog wird mindestens in 
zweijährigen Abständen durchgeführt. Weitere Informationen werden unter dem ESRS S1-2, Absatz 27 nä-
her erläutert.  

Zusätzlich wurden bedarfsorientierte Gesprächsformate etabliert, z.B. das „Betriebliche Eingliederungsma-
nagement“ und das „Führen von Sucht und psychosozialen Krisen“, die im Bedarfsfall durchgeführt werden. 

Die regelmäßig stattfindende Befragung der Beschäftigten ist darüber hinaus ein weiteres Verfahren, über 
welches sich die Beschäftigten der IBB anonym zu der allgemeinen und individuellen Arbeitssituation äußern 
können. Die Ergebnisse der Befragung werden anschließend dem Vorstand, den Beschäftigten, den Be-
schäftigtenvertretungen und dem Verwaltungsrat vorgestellt.  

Weitere implementierte Verfahren, welche jederzeit von den Beschäftigten in Anspruch genommen werden 
können, sind Gespräche mit den Beschäftigtenvertretungen (Personalrat, Frauenvertretung, Schwerbehin-
dertenvertretung) sowie der internen Beschwerdestelle und der externen Ombudsstelle. Weitere Informatio-
nen zu dieser Angabepflicht werden im ESRS G1-1, Absatz 10 erläutert.  

Außerdem bietet die IBB ihren Beschäftigten und deren Familienangehörigen seit 2016 im Rahmen des 
Employee Assistance Program einen Beratungsservice an. Das Employee Assistance Program unterstützt in 
Krisensituationen und hilft individuelle Anliegen und Bedürfnisse zu lösen. Diese Beratung erfolgt aus-
schließlich durch qualifizierte Psychologen und steht im Notfall rund um die Uhr den Beschäftigten der IBB 
zur Verfügung.  

Zusätzlich wird ca. dreijährlich eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen – gesteuert durch den 
Arbeitsschutzausschuss (ASA) – in der IBB durchgeführt. Auch dieses Verfahren kann von den Beschäftig-
ten genutzt werden, um gezielt ihre Anliegen und Bedürfnisse zu kommunizieren, mit dem Ziel, Arbeitsbedin-
gungen zu optimieren bzw. Ressourcen zu stärken und arbeitsbedingte psychische Fehlbelastungen zu ver-
meiden.  

Die beschriebenen Kanäle bzw. Gesprächsformate dienen der Vorbeugung von potenziellen negativen Aus-
wirkungen sowie der Identifikation und anschließenden Behebung von tatsächlichen negativen Auswirkun-
gen auf die Beschäftigten. 
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c) Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden im Zusammenhang mit Arbeitnehmerbelangen 

Die IBB verfügt über einen etablierten Beschwerdemanagementprozess, sowohl für Kund:innen und Ge-
schäftspartner:innen. Die Beschäftigten können ihre Beschwerden zum einen direkt an ihre Führungskraft 
bzw. Vertrauensperson kommunizieren oder sich an die interne Beschwerdestelle wenden. Die Beschwerde-
stelle „Antidiskriminierung“ der IBB steht als zentrale Einrichtung den Beschäftigten der gesamten IBB 
Gruppe zur Verfügung. Abhängig von der eingereichten Beschwerde werden fall- und themenbezogene Ex-
pert:innen hinzugezogen, z.B. Diversity Officer, Frauenvertretung, Personalrat, Führungskraft, nächsthöhere 
Führungskraft, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Stab Compliance, Bereich Recht, Beschäftigte, 
Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung oder Pflegelotse. 

Darüber hinaus besteht für die Beschäftigten auch die Möglichkeit, eine Beschwerde oder Lob über das 
„Kontaktformular Beschwerde und Feedback“ auf der IBB-Website einzureichen. Die Beschwerden werden 
zentral erfasst und jeweils an die zuständigen Fachbereiche zur weiteren Bearbeitung bzw. Stellungnahme 
weitergeleitet. 

d) Verfahren, mit denen die Verfügbarkeit solcher Kanäle am Arbeitsplatz der eigenen Belegschaft unter-
stützt werden 

Die Verfügbarkeit und die Nutzung der Beschwerdestelle „Antidiskriminierung“ wird den Beschäftigten im 
Rahmen der internen Kommunikation (u. a. Intranet, Weiterbildungen, Führungskräfte) erläutert und steht 
den Beschäftigten dauerhaft barrierefrei zur Verfügung. Die Beschwerdestelle, kontrolliert, bei Bedarf unter 
Hinzuziehung des erweiterten Kreises von Expert:innen, die Umsetzung von Maßnahmen und initiiert gege-
benenfalls weitere und angepasste Aktivitäten. Sie berichtet zudem jährlich über ihre Tätigkeiten an rele-
vante Stellen in der IBB. Die Personalleitung ist dabei für die Verfügbarkeit, die Funktionsfähigkeit sowie die 
interne Koordination im Rahmen der Beschwerdestelle verantwortlich. 

e) Verfolgung und Überwachung der angegangenen Probleme und Wirksamkeit der Kanäle 

Wird eine Beschwerde über die Beschwerdestelle „Antidiskriminierung“ eingereicht, informiert die Beschwer-
destelle die beschwerdeführende Person zu den einzelnen Schritten des Beschwerdeverfahrens und klärt 
sie bezüglich der Rechte und Pflichten in dem Verfahren auf. Die Beschwerdestelle nimmt die Beschwerde 
entgegen und dokumentiert diese. Nach Aufgabe der Beschwerde findet unverzüglich eine umfassende Er-
mittlung des Sachverhalts statt. Neben der beschwerdeführenden und der die Beschwerde betreffenden Per-
son werden nach Bedarf weitere Involvierte, insbesondere Zeugen und die Führungskräfte, befragt. Abhän-
gig vom Beschwerdegegenstand, dem Eskalationsgrad und der Dringlichkeit sowie der Einschätzung, ob 
eine gütliche Konfliktlösung möglich ist, kann die Beschwerdestelle weitere externe Expert:innen (z.B. 
rechtskundige Person, Mediatoren) hinzuziehen. Ist der Sachverhalt ermittelt, folgt die Prüfung (Analyse und 
Bewertung), inwieweit die eingereichte Beschwerde valide ist und wie der weitere Prozess verläuft. Dafür 
werden die Stellungnahmen und Beweise ausgewertet und bei Bedarf die hinzugezogenen Expert:innen für 
die Prüfung des Sachverhalts hinzugezogen. Über das Ergebnis wird die beschwerdeführende Person infor-
miert, je nach Abwägung der Beschwerdestelle auch die die Beschwerde betreffende Person. Im Zusam-
menhang mit der Wirksamkeit des internen Beschwerdeverfahrens können, abhängig von der Beschwerde, 
Maßnahmen und Sanktionen im Anschluss an ein Beschwerdeverfahren erfolgen. Dazu zählen z.B. Perso-
nalgespräche, Versetzung an einen anderen Arbeitsplatz, Ermahnung (mündlich/schriftlich), schriftliche Ab-
mahnung, Kündigung, Hausverbot, Näherungsverbot (z.B. im Fall von Stalking), Strafanzeige oder Strafan-
trag durch die jeweilige Arbeitgeberin, Sensibilisierungskampagne und Weiterbildung.  

Über das Ergebnis wird die beschwerdeführende Person informiert, je nach Abwägung der Beschwerdestelle 
auch die die Beschwerde betreffende Person.  

Die Durchführung und die Dokumentation der Gesprächsergebnisse aus dem BIALOG und dem Lösungsori-
entierten Führungsdialog sind geregelt und in internen Dienstvereinbarungen dokumentiert.  

Die Gesprächsergebnisse aus dem Kanal Employee Assistance Program sind streng vertraulich und werden 
nicht im Unternehmen dokumentiert. 
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33. Kenntnis und Vertrauen der Arbeitskräfte des Unternehmens in die Strukturen oder Verfahren 

Die in ESRS S1-3, Absatz 32 b) beschriebenen Strukturen und Verfahren werden den Beschäftigten direkt 
über ihre Führungskraft kommuniziert, z.B. im Rahmen von regelmäßig stattfindenden Gesprächen (z.B. BI-
ALOG).  

Zusätzlich informieren die Beschäftigtenvertretungen die Beschäftigten der IBB in regelmäßigen Abständen 
zu personenbezogenen Themen:  

 Personalrat / Personalratsversammlung (jährlich)  

 Personalrats-Information (quartalsweise)  

 Frauenvertretung / Frauenversammlung (jährlich)  

 Schwerbehindertenvertretung (jährlich)  

Die Beschäftigten werden aufgefordert und ermutigt die etablierten Kommunikationskanäle (siehe ESRS S1-
3, Absatz 32 b)) jederzeit aktiv in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus werden den Beschäftigten im Intra-
net sowie durch den Dokumentationsprozess der SFO (siehe Arbeitsanweisungen) weitere Informationen zu 
den Verfahren und wie sie ihre Anliegen und Bedürfnisse mitteilen und prüfen lassen können, zur Verfügung 
gestellt.  

Unter Einhaltung des Hinweisgeberschutzgesetzes wurde ein System zum Schutz von Einzelpersonen ge-
gen Vergeltungsmaßnahmen in der IBB etabliert. Weitere Informationen zu dieser Angabepflicht werden im 
ESRS G1, Absatz 10 erläutert. 

34. Offenlegung der Informationen und Verfahren zur Behebung negativer Auswirkungen und Kanäle, 
über die eigene Arbeitskräfte Bedenken äußern können  

Die verschiedenen Kanäle und Verfahren, über die die Beschäftigten ihre Bedenken und Anliegen äußern 
können, werden im ESRS S1-3, Absatz 32 und 33 erläutert. 

4.4 ESRS S1-4: Ergreifung von Maßnahmen in Bezug auf wesentliche Auswirkungen 
und Ansätze zur Minderung wesentlicher Risiken und zur Nutzung wesentlicher 
Chancen im Zusammenhang mit den Arbeitskräften des Unternehmens sowie die 
Wirksamkeit dieser Maßnahmen und Ansätze  

37. Zusammenfassende Beschreibung der Aktionspläne und Mittel in Bezug auf das Management der 
wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen für die die Arbeitskräfte des Unternehmens 

Die jeweiligen Organisationseinheiten, Ausschüsse und Führungskräfte sind für die Umsetzung der Maßnah-
men, die sich aus der Strategie sowie unterjährig aus aktuellen Handlungsbedarfen ableiten, verantwortlich. 
Die implementierten Maßnahmen berücksichtigen aufgrund ihrer personalspezifischen Relevanz keine zeitli-
che Befristung und werden jährlich aktualisiert. Eine genaue Dokumentation zu den erwartenden Ergebnis-
sen oder die Nachverfolgung der Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen durch Zielvorgaben gemäß ESRS 
2 MDR-A erfolgt aktuell nicht. Demzufolge liegt aktuell auch kein separater Aktionsplan für das Management 
von Auswirkungen, Chancen und Risiken in Bezug auf die Arbeitskräfte des Unternehmens vor. 

38. Maßnahmen in Bezug auf den Umgang mit wesentlichen Auswirkungen 

a) Maßnahmen zur Verhinderung, Abmilderung oder Behebung wesentlicher negativer Auswirkungen auf die 
Arbeitskräfte des Unternehmens 

Die IBB hat im Rahmen ihrer Wesentlichkeitsanalyse für das Geschäftsjahr 2024 die höhere Arbeitsbelas-
tung, welche durch den Fachkräftemangel und der teilweisen Nichtbesetzung von ausgeschriebenen Stellen 
verursacht wird / resultiert, als wesentliche negative Auswirkung auf die Arbeitskräfte des Unternehmens 
identifiziert. Um die negativen Auswirkungen des Fachkräftemangels auf die betroffenen Beschäftigten zu 
mindern und zukünftig zu verhindern, wird zum einen durch gezielte Maßnahmen (z.B. Weiterbildungsmög-
lichkeiten, flexible Arbeitszeitgestaltung, Kinderbetreuung etc.) die Bindung von Leistungsträgern gefördert 
und zum anderen Maßnahmen entwickelt und durchgeführt, die einen positiven Effekt auf die Stellenbeset-
zung in der IBB haben:  
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Neben den bereits bestehenden Regelungen und umfangreichen Angeboten/ Benefits für Beschäftigte 
(bspw. Tarifbindung, Arbeitszeitsouveränität, mobile Arbeit, betriebliche Altersversorgung) hat die IBB in den 
vergangenen zwei Jahren u. a. die folgenden Maßnahmen umgesetzt:  

 Gewährung eines zusätzlichen Freizeittages  

 Erhöhte Bezuschussung bei „Fahrrad-Leasing“ sowie Kostenübernahme Deutschland-Ticket  

 aktualisiertes Ausbildungskonzept  

 Kooperation mit der Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbH zur Bereitstellung von Wohnungen für Aus-
zubildende und Dual-Studierende der IBB  

 Schaffung einer zentralen Stelle zum Thema Diversität (Diversity Officer) sowie die Etablierung dezent-
raler Strukturen (Diversity-Powerteam + DiversiTeam)  

 Schaffung einer zentralen Stelle zum Thema Nachhaltigkeit (ESG-Officer + ESG-Management)  

 Umsetzung der Duz-Kultur  

 Ausweitung der Kommunikationskanäle insbesondere für potenzielle Bewerber (u. a. LinkedIn und Insta-
gram).  

Die hier beschriebenen Maßnahmen dienen der Identifikation und anschließende Behebung bzw. Eingren-
zung der negativen Auswirkungen, die bspw. durch den Fachkräftemangel und die Nichtbesetzung von aus-
geschriebenen Stellen entstehen sowie der Vorbeugung von (finanziellen) Risiken auf die IBB.  

Weitere Informationen zu den Verantwortlichkeiten im Rahmen der Maßnahmenumsetzung, der zeitlichen 
Befristung, der Dokumentation von Ergebnissen sowie der Wirksamkeitsnachverfolgung siehe ESRS S1-4, 
Absatz 37. 

b) Ergriffene Maßnahmen, um Abhilfe zu schaffen 

Der Arbeitsschutz und die Gesundheit der Beschäftigten hat für die IBB Gruppe einen großen Stellenwert, 
da gesunde Beschäftigten, die Grundvoraussetzung für den nachhaltigen Unternehmenserfolg darstellen. 
Die IBB verfolgt daher den allgemeinen Ansatz durch ein umfangreiches betriebliches Gesundheitsmanage-
ment (bspw. Vorsorgeuntersuchungen, ergonomische Arbeitsplätze) präventiv gegen negative Auswirkun-
gen auf die Beschäftigten gegenzusteuern sowie im Bedarfsfall zielgerichtet Unterstützung und Hilfe anbie-
ten zu können. Die Gefährdungs- und Belastungsanalyse stellt darüber hinaus ein Verfahren dar, welches 
das Ziel verfolgt durch eine Bestandsaufnahme die Arbeitsbedingungen in der IBB zu optimieren. Hierbei 
werden Auffälligkeiten identifiziert und gleichzeitig gezielte Abhilfemaßnahmen abgeleitet und entwickelt, um 
den Beschäftigten in der IBB bei ihren beruflichen und privaten Herausforderungen zu helfen. Die Umset-
zung der Abhilfemaßnahmen erfolgt mithilfe vorhandener Instrumente (siehe ESRS S1-3, Absatz 32 a)).  

Um die identifizierten negativen Auswirkungen auf die Beschäftigten zu reduzieren, erweitert die IBB be-
darfsorientiert ihre Rekrutierungsmaßnahmen, indem der Akquisitionsprozess für neue Beschäftigte an den 
Arbeitnehmermarkt angepasst wurde. Hierbei wurde auch die Arbeitgeberattraktivität durch einen ausgewei-
teten und modernisierten Internetauftritt verschärft. Zu den Maßnahmen gehörten im Jahr 2024 auch die 
frühzeitige Nachfolge- und Nachbesetzungsplanungen sowie die unbefristete Übernahme von Auszubilden-
den und dual Studierenden. 

c) Zusätzliche Maßnahmen oder Initiativen zur Erzielung positiver Auswirkungen auf die Arbeitskräfte des 
Unternehmens 

Folgende zusätzliche Maßnahmen und Initiativen werden von der IBB getroffen, um positiven Auswirkungen 
auf die Arbeitskräfte des Unternehmens zu erreichen, zu fördern und kontinuierlich zu verbessern:  

 Regelmäßiger Austausch zwischen den Beschäftigten der IBB und ihren Führungskräften (z. B. BIA-
LOG)  

 Regelmäßiger Austausch zwischen den Beschäftigtenvertretungen, dem Bereich People & Cultureund 
dem Vorstand  

 Kontinuierliche persönliche und fachliche Weiterbildung  

 Stipendium „Lebenslanges Lernen“ für eine Weiterbildungsmaßnahme  
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 Regelung mobiles Arbeiten (40% vor Ort 60% mobil deutschlandweit)  

 Flexible Arbeitszeiten (6-20 Uhr ohne Kernarbeitszeit)  

 Ergonomische Arbeitsplätze  

 Teambildungs- und Teamentwicklungsmaßnahmen  

 Frauenförderplan  

 Interne Messen (Diversity Day etc.)  

 Implementierte Gesundheitsmanagementsysteme (inkl. interne Gesundheitsworkshops)  

 Aktive Einbeziehung der Beschäftigten bei organisatorischen und strategischen Fragestellungen (siehe 
Regelkommunikation, interne Kommunikationskanäle sowie Befragungen der Beschäftigten und das in-
terne Feedbacksystem)  

Weitere Informationen zu den Verantwortlichkeiten im Rahmen der Maßnahmenumsetzung, der zeitlichen 
Befristung, der Dokumentation von Ergebnissen sowie der Wirksamkeitsnachverfolgung siehe ESRS S1-4, 
Absatz 37. 

d) Bewertung der Wirksamkeit dieser Maßnahmen 

Die Wirksamkeit bereits umgesetzter Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität mit dem Ziel 
Beschäftigte für die IBB zu gewinnen und zu halten und auf diesem Weg die negativen Auswirkungen des 
Fachkräftemangels auf die Beschäftigten der IBB zu mindern, wird regelmäßig anhand der Entwicklung der 
Beschäftigtenkapazitäten im Soll und Ist überprüft. Die Datenauswertung erfolgt durch das Personalcontrol-
ling und wird regelmäßig mit dem Personalrat und dem Vorstand geteilt.  

Darüber hinaus erfolgen im Rahmen der Regelkommunikation über verschiedene Kommunikationskanäle 
ein enger Austausch zwischen den Beschäftigtenvertretungen, dem Bereich People & Culture sowie dem 
Vorstand aber auch direkt zwischen den Beschäftigten der IBB und ihren Führungskräften, in denen unter 
anderem die Wirksamkeit von Maßnahmen diskutiert und besprochen werden (weitere Informationen zu den 
verschiedenen Kommunikationskanälen. Weitere Informationen zu dieser Angabepflicht werden unter dem 
ESRS S1-3, Absatz 27 näher erläutert. 

39. Verfahren zur Ermittlung der Maßnahmen für bestimmte tatsächliche oder potenzielle negative 
Auswirkungen auf die Arbeitskräfte des Unternehmens 

Die IBB führt regelmäßig Gespräche mit ihren Beschäftigten durch und tauscht sich regelmäßig mit dem Per-
sonalrat sowie mit der Schwerbehindertenvertretung, Frauenvertretung und dem Diversity-Officer aus, um 
zum einen sicherzustellen, dass die eigenen Verfahren und Aktivitäten keinen negativen Einfluss auf die Be-
schäftigten haben und zum anderen festzustellen und zu diskutieren, welche Maßnahmen erforderlich und 
angemessen sind, um auf bestimmte Auswirkungen in Bezug auf die Arbeitskräfte des Unternehmens zu re-
agieren. Der Beschwerdemanagementprozess dient dabei insbesondere der Meldung, Bearbeitung und 
Kontrolle von Diskriminierungsfällen jeglicher Art. Der Prozess wird kontinuierlich verbessert, weiterentwi-
ckelt und auf die Bedürfnisse der Beschäftigten entsprechend angepasst. Sobald eine Beschwerde aufgrund 
einer Form der Diskriminierung von den Beschäftigten der IBB über die Beschwerdestelle eingereicht wird, 
erfolgt durch die Beschwerdestelle eine Dokumentation dieser sowie eine Ermittlung des Sachverhalts. Ist 
der Sachverhalt ermittelt, folgt die Prüfung (Analyse und Bewertung), inwieweit die eingereichte Beschwerde 
valide ist und wie der weitere Prozess verläuft. Dafür werden die Stellungnahmen und Beweise ausgewertet 
und bei Bedarf die hinzugezogenen Expert:innen für die Prüfung des Sachverhalts hinzugezogen. Über das 
Ergebnis wird die beschwerdeführende Person informiert, je nach Abwägung der Beschwerdestelle auch die 
Beschwerde betreffende Person. Im Zusammenhang mit der Wirksamkeit des internen Beschwerdeverfah-
rens können, abhängig von der Beschwerde, Maßnahmen und Sanktionen im Anschluss an ein Beschwer-
deverfahren erfolgen. Dazu zählen z. B. Personalgespräche, Versetzung an einen anderen Arbeitsplatz, Er-
mahnung (mündlich/schriftlich), schriftliche Abmahnung, Kündigung, Hausverbot, Näherungsverbot (z.B. im 
Fall von Stalking), Strafanzeige oder Strafantrag durch die jeweilige Arbeitgeberin, Sensibilisierungskam-
pagne, Weiterbildung. Weitere Informationen zu dieser Angabepflicht werden im ESRS S1-3 Absatz 32 nä-
her erläutert.  
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Zusätzlich finden zwischen den Beschäftigtenvertretungen (u. a. Personalrat, Jugend- und Auszubildenden-
vertretung, Frauenvertretung, Schwerbehindertenvertretung), dem Bereich People & Culture und dem Vor-
stand regelmäßig Austauschtermine statt, in welchen die Interessen der Beschäftigten der IBB vertreten und 
mitarbeiterbezogene Themen diskutiert und verhandelt werden. Bei Bedarf werden auch Maßnahmen disku-
tiert, die erforderlich sind, um identifizierte negative Auswirkungen auf die Beschäftigten zu reduzieren bzw. 
zu vermeiden. Für die jeweiligen Einbindungsprozesse gibt es klare Zielsetzungen und eine Festlegung ei-
nes Zeitplans zur Zielerreichung. Zeit- und Aktivitätenpläne sowie Zielerreichung werden durch den/die je-
weiligen Themenverantwortlichen des Bereich People & Culture, des Projekts bzw. der Arbeitsgruppe oder 
der Veränderungsinitiative nachgehalten. 

40. Maßnahmen in Bezug auf den Umgang mit wesentlichen Risiken und Chancen 

a) Maßnahmen zur Minderung der wesentlichen Risiken, die sich aus den Auswirkungen und Abhängigkei-
ten im Zusammenhang mit den Arbeitskräften des Unternehmens ergeben 

Die IBB hat im Rahmen ihrer Wesentlichkeitsanalyse für das Geschäftsjahr 2024 ein potenzielles finanzielles 
Risiko identifiziert, welches sich aus dem aktuellen Fachkräftemangel und der daraus ergebenen Nichtbeset-
zung von ausgeschriebenen Stellen ergibt. Weitere Informationen zu dieser Angabe werden im ESRS S1, 
Absatz 14 d) erläutert.  

Um die Risiken für die IBB zu mindern und die Attraktivität der IBB als Arbeitgeberin auf einem hart um-
kämpften Arbeitsmarkt zu steigern, werden stetig sowohl Maßnahmen zur Verbesserung der Stellenbeset-
zungsverfahren als auch zur Stärkung der Bindung von Beschäftigten entwickelt.  

Neben den bereits bestehenden Regelungen und umfangreichen Angeboten/Benefits (bspw. Tarifbindung, 
Arbeitszeitsouveränität, mobile Arbeit, bAV) für Beschäftigte hat die IBB in den vergangenen zwei Jahren 
u.a. die folgenden Maßnahmen umgesetzt:  

 Gewährung eines zusätzlichen Freizeittages  

 Erhöhte Bezuschussung bei „Fahrrad-Leasing“ sowie Kostenübernahme Deutschland-Ticket  

 aktualisiertes Ausbildungskonzept  

 Kooperation mit der Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbH zur Bereitstellung von Wohnungen für Aus-
zubildende und Dual-Studierende der IBB  

 Schaffung einer zentralen Stelle zum Thema Diversität (Diversity Officer) sowie die Etablierung dezent-
raler Strukturen (Diversity-Powerteam + DiversiTeam)  

 Schaffung einer zentralen Stelle zum Thema Nachhaltigkeit (ESG-Officer + ESG-Management)  

 Umsetzung der Duz-Kultur  

 Ausweitung der Kommunikationskanäle insbesondere für potenzielle Bewerber (u.a. LinkedIn und Insta-
gram).  

Die aufgeführten Maßnahmen betreffen alle Beschäftigten der IBB und sind nicht für eine festgelegte Zeit-
dauer bestimmt, sondern stehen den Beschäftigten dauerhaft zur Verfügung. Eine genauere Spezifizierung 
und Dokumentation der vorhandenen und geplanten Maßnahmen gemäß ESRS 2 MDR-A 68 f., erfolgt aktu-
ell nicht. Weitere Informationen zu den Verantwortlichkeiten im Rahmen der Maßnahmenumsetzung, der 
zeitlichen Befristung, der Dokumentation von Ergebnissen sowie der Wirksamkeitsnachverfolgung siehe 
ESRS S1-4, Absatz 37.  

Die hier beschriebenen Maßnahmen dienen der Vorbeugung von (finanziellen) Risiken auf die IBB sowie der 
Identifikation und anschließende Behebung bzw. Eingrenzung der negativen Auswirkungen, die bspw. durch 
den Fachkräftemangel und die Nichtbesetzung von ausgeschriebenen Stellen entstehen.  

Die Sicherstellung der quantitativen und qualitativen Personalausstattung gehört zu den wesentlichen strate-
gischen Aufgaben des Bereiches People & Culture. Im Rahmen des jährlichen Strategieprozesses wird die 
Erreichung der Personalausstattung entsprechend geprüft. Auf diese Weise wird den negativen Auswirkun-
gen, welche aus einem auf dem Arbeitsmarkt herrschenden Fachkräftemangel resultieren können, entge-
gengewirkt. 



IBB 

 
134 

b) Maßnahmen zur Nutzung wesentlicher Chancen im Zusammenhang mit den Arbeitskräften des Unterneh-
mens 

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurden für das Geschäftsjahr 2024 keine wesentlichen Chancen für 
die IBB im Zusammenhang mit den Beschäftigten identifiziert, sodass auch keine weiteren Aktivitäten hin-
sichtlich Maßnahmen geplant oder ergriffen wurden. 

41. Verfahren zur Sicherstellung, dass keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf die Arbeits-
kräfte des Unternehmens entstehen 

Die IBB führt regelmäßige Gespräche mit ihrem Beschäftigten durch und tauscht sich regelmäßig mit dem 
Personalrat sowie mit der Schwerbehindertenvertretung, Frauenvertretung und dem Diversity-Officer aus, 
sodass sichergestellt wird, dass die eigenen Verfahren/ Aktivitäten keinen negativen Einfluss auf die eigenen 
Beschäftigten haben. Zusätzlich wird der Beschwerdemanagementprozess im Bereich Anti-Diskriminierung 
dazu verwendet, sich kontinuierlich zu verbessern, weiterzuentwickeln und auf die Bedürfnisse seiner Be-
schäftigten entsprechend einzugehen. 

43. Mittel, die für das Management der wesentlichen Auswirkungen verwendet werden 

Die folgenden Auswertungen / Analysen stehen zum Management der wesentlichen Auswirkungen zur Ver-
fügung:  

 Monatlicher Soll-Ist-Abgleich/ Stellenplan inkl. Überdeckung/Unterdeckung auf Kostenstellenebene 
(Quartalsweise Prognoseentwicklung / Szenarien)  

 Anlassbezogene Auswertung von Mehrarbeit, Inanspruchnahme von Gleitzeit und Arbeitsfreistellung  

 Monatliche Ermittlung der Krankenquote  

 Monatliche Auswertungen bzgl. Budgetauslastung (bspw. Personalkosten, Kosten für Personaldienst-
leister im Recruiting)  

Die genannten Auswertungen / Analysen werden durch den Bereich People & Culture erstellt und liegen in 
dessen Verantwortung. 

4.5 ESRS S1-5: Ziele im Zusammenhang mit der Bewältigung wesentlicher negativer 
Auswirkungen, der Förderung positiver Auswirkungen und dem Umgang mit we-
sentlichen Risiken und Chancen 

46. Ziele für das Management der wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen für die Arbeits-
kräfte des Unternehmens 

Die IBB verfügt aktuell über keine messbaren ergebnisorientiere Ziele für das Management der wesentlichen 
Auswirkungen, Risiken und Chancen in Bezug auf die Beschäftigten, da die im Folgenden beschriebenen 
festgelegten Nachhaltigkeitsziele in ihrer Ausgestaltung nur schwer quantifizierbar sind. Demzufolge ent-
sprechen diese nicht den CSRD-Anforderungen gemäß ESRS 2, Absatz 80). Eine Nachverfolgung der Wirk-
samkeit von Strategien und Maßnahmen in Bezug auf die wesentlichen nachhaltigkeitsbezogenen Auswir-
kungen, Risiken und Chancen erfolgt im Rahmen des beschriebenen Umfangs (siehe ESRS S1-2, Absatz 
27 e); ESRS S1-3, Absatz 32 a); ESRS S1-3, Absatz 32 e) und ESRS S1-4, Absatz 38 d)).  

Die aktuell von der IBB festgelegten Nachhaltigkeitsziele in Bezug auf die Arbeitskräfte des Unternehmens 
ergeben sich aus den Folgenden Leitsätzen:  

1. Die IBB fördert die Leistungsorientierung ihrer Beschäftigten und bekennt sich zu sozialer Verantwor-
tung.  

2. Im Zentrum der Vision „Leistung für Berlin“ stehen gut qualifizierte und motivierte Beschäftigte.  

3. Die IBB schafft Transparenz über wesentliche Fragen der Vergütungspolitik. 

4. Die IBB unterstützt ihre Beschäftigten darin, Beruf und Privatleben gut vereinbaren zu können.  

5. Die IBB fördert Chancengleichheit und die Vielfalt ihrer Beschäftigten.  
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6. Der Arbeitsschutz und die Gesundheit der Beschäftigten sind der IBB wichtig. 

Abgeleitet von den oben dargestellten Leitsätzen hat die IBB folgende Nachhaltigkeitsziele für die eigenen 
Beschäftigten definiert, welche zur Verringerung der negativen Auswirkungen, zur Förderung der positiven 
Auswirkungen auf die Arbeitskräfte des Unternehmens sowie zum Management von Chancen und Risiken 
beitragen: 

Nr.  Ziel  Maßnahme  Termin  Status  

1  Leistungsfähige Beschäf-
tigte – Beschäftigungsfä-
higkeit durch lebenslanges 
Lernen erhöhen  

Kompetenzausbau in Bezug auf IT-
Tools durch zusätzliche Lernformate 
(z. B. agile Methoden, Collaboration-
Tools)  

fortlaufend  In Bearbeitung  

2  Einheitlicher Umgang mit 
Nachhaltigkeitskriterien im 
personalwirtschaftlichen 
Kontext  

Beschäftigte befähigen, ESG-Daten 
im Förder- und Kreditgeschäft an-
wenden zu können (z. B. ESG-
Score-Tool, Taxonomie)  

fortlaufend  In Bearbeitung  

3  Chancengleichheit und 
Vielfalt der Beschäftigten 
fördern  

Etablierung von Rollen und Prozes-
sen sowie Umsetzung eines Maß-
nahmenplans für die Handlungsfelder 
Antidiskriminierung und Diversity  

fortlaufend  In Bearbeitung  

4  Arbeitsschutz und Ge-
sundheit weiterentwickeln  

Prüfung der Erarbeitung eines zertifi-
zierten Gesundheits- und Arbeits-
schutz-Managementsystems  

2024/2025  In Planung  

 

47. Zusammenarbeit mit den Arbeitskräften des Unternehmens bei der Festlegung der Ziele (a), bei 
der Nachverfolgung der Leistungen in Bezug auf die Verwirklichung dieser Ziele (b) sowie bei der Er-
mittlung von Erkenntnissen oder Verbesserungsmöglichkeiten 

Es liegen aktuell keine messbaren und ergebnisorientierten Ziele für das Management der wesentlichen 
Auswirkungen, Risiken und Chancen für die Beschäftigten der IBB vor. 

4.6 ESRS S1-6: Merkmale der Beschäftigten des Unternehmens 

50. Wesentlichen Merkmale der Beschäftigten 

a) Gesamtzahl der Beschäftigten 

Zahl der Beschäftigten (Personenzahl) in Deutschland (per 31.12.2024)  

Geschlecht  

Investitions-
bank Berlin 

AöR  

IBB Business 
Team GmbH  

IBB Capital 
GmbH  

IBB Beteiligungs-
gesellschaft mbH  

IBB Gruppe 
(Gesamt)  

Männlich  399  17  4  9  429  

Weiblich  563  46  3  9  618  

Divers  Nicht berichtet  Nicht berichtet  Nicht be-
richtet  

Nicht berichtet  Nicht berichtet  

Nicht angege-
ben  

-  -  -  -  -  

Gesamtzahl 
(Beschäftigte)  

962  60 7  18  1.047 
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Die Aufschlüsselung nach Geschlechtern erfolgt aktuell für das weibliche und männliche Geschlecht. Die 
Geschlechtsbezeichnung „divers“ wird in dieser Erklärung nicht separat aufgeführt, da bis zum Stichtag der 
Datenerhebung keine Erhebung in dieser Kategorie erfolgt und deshalb keine Person dieser Kategorie zuge-
ordnet ist. Dies gilt auch für alle in diesem Bericht folgenden Tabellen. 

Alle Beschäftigten der IBB Gruppe sind in Deutschland beschäftigt:  
 

Land  Zahl der Beschäftigten (Personenzahl)  

Deutschland  1.047 
 

b) Beschäftigtenverhältnis (Dauerhaft und Vorübergehend Beschäftigte)  
 
IBB Gruppe – Stand zum 31.12.2024 
  

Weiblich  Männlich  Sonstige  Keine Angaben  Insgesamt  

Zahl der Beschäftigten (Personenzahl/VZÄ)  
 

618  429  Nicht berichtet  -  1.047  

Zahl der dauerhaft Beschäftigten (Personenzahl/VZÄ)  
 

550  362  Nicht berichtet  -  912  

Zahl der befristeten Beschäftigten (Personenzahl/VZÄ)  
 

68  67  Nicht berichtet  -  135  

Zahl der Vollzeitbeschäftigten (Personenzahl/VZÄ)  
 

380  378  Nicht berichtet  -  758  

Zahl der Teilzeitbeschäftigten (Personenzahl/VZÄ)  
 

238  51  Nicht berichtet  -  289  
 

Investitionsbank Berlin AöR – Stand zum 31.12.2024  
Weiblich  Männlich  Sonstige  Keine Angaben  Insgesamt  

Zahl der Beschäftigten (Personenzahl/VZÄ)  
 

563  399  Nicht berichtet  -  962  

Zahl der dauerhaft Beschäftigten (Personenzahl/VZÄ)  
 

495  335  Nicht berichtet  -  830  

Zahl der befristeten Beschäftigten (Personenzahl/VZÄ)  
 

68  64  Nicht berichtet  -  132  

Zahl der Vollzeitbeschäftigten (Personenzahl/VZÄ)  
 

343  353  Nicht berichtet  -  696  

Zahl der Teilzeitbeschäftigten (Personenzahl/VZÄ)  
 

220  46  Nicht berichtet  -  266  
 

IBB Business Team GmbH – Stand zum 31.12.2024 
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Weiblich  Männlich  Sonstige  Keine Angaben  Insgesamt  

Zahl der Beschäftigten (Personenzahl/VZÄ)  
 

43  17  Nicht berichtet  -  60  

Zahl der dauerhaft Beschäftigten (Personenzahl/VZÄ)  
 

43  15  Nicht berichtet  -  58  

Zahl der befristeten Beschäftigten (Personenzahl/VZÄ)  
 

-  2  Nicht berichtet  -  2  

Zahl der Vollzeitbeschäftigten (Personenzahl/VZÄ)  
 

26  12  Nicht berichtet  -  38  

Zahl der Teilzeitbeschäftigten (Personenzahl/VZÄ)  
 

17  5  Nicht berichtet  -  22  
 

IBB Capital GmbH – Stand zum 31.12.2024 
  

Weiblich  Männlich  Sonstige  Keine Angaben  Insgesamt  

Zahl der Beschäftigten (Personenzahl/VZÄ)  
 

3  4  Nicht berichtet  -  7  

Zahl der dauerhaft Beschäftigten (Personenzahl/VZÄ)  
 

3  -  Nicht berichtet  -  3  

Zahl der befristeten Beschäftigten (Personenzahl/VZÄ)  
 

3  1  Nicht berichtet  -  4  

Zahl der Vollzeitbeschäftigten (Personenzahl/VZÄ)  
 

2  4  Nicht berichtet  -  6  

Zahl der Teilzeitbeschäftigten (Personenzahl/VZÄ)  
 

1  -  Nicht berichtet  -  1  
 
 
IBB Beteiligungsgesellschaft mbH – Stand zum 31.12.2024 

 
Weiblich  Männlich  Sonstige  Keine Angaben  Insgesamt  

Zahl der Beschäftigten (Personenzahl/VZÄ)  
 

9  9  Nicht berichtet  -  18  

Zahl der dauerhaft Beschäftigten (Personenzahl/VZÄ)  
 

9  9  Nicht berichtet  -  18  

Zahl der befristeten Beschäftigten (Personenzahl/VZÄ)  
 

-  -  Nicht berichtet  -  -  

Zahl der Vollzeitbeschäftigten (Personenzahl/VZÄ)  
 

9  9  Nicht berichtet  -  18  

Zahl der Teilzeitbeschäftigten (Personenzahl/VZÄ)  
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Weiblich  Männlich  Sonstige  Keine Angaben  Insgesamt  

 
-  -  Nicht berichtet  -  -  

 

c) Fluktuationsquote 

IBB Gruppe 

Im Berichtszeitraum haben 29 Beschäftigte die IBB Gruppe verlassen. Dies entspricht einer Fluktuations-
quote von 2,77%.  

Investitionsbank Berlin AöR  

Im Berichtszeitraum haben 23 Beschäftigte die IBB aufgrund von arbeitnehmerseitigen Kündigungen verlas-
sen. Dies entspricht einer Fluktuationsquote von 2,4%.  

IBB Business Team GmbH (IBT)  

Im Berichtszeitraum haben 4 Beschäftigte die IBT verlassen. Die Fluktuationsquote beträgt 6,67%. Bei der 
Berechnung der Fluktuationsquote wurde als Berechnungsgrundlage die Gesamtzahl der Beschäftigten ver-
wendet. Die Gesamtzahl der Beschäftigten schließt die von der IBB entsandten Beschäftigten mit ein.  

IBB Capital GmbH  

Im Berichtszeitraum hat keine Person die IBB Capital GmbH verlassen. Die Fluktuationsquote beträgt dem-
entsprechend 0,0%. Bei der Berechnung wurden ausschließlich die bei der IBB Capital GmbH angestellten 
Beschäftigten berücksichtigt.  

IBB Beteiligungsgesellschaft mbH  

Im Geschäftsjahr haben 2 Mitarbeitende das Unternehmen verlassen. Die Fluktuationsquote lag im Berichts-
jahr bei 11,11% (Verhältnis von im Geschäftsjahr ausgeschiedenen Beschäftigte zu Beschäftigtenzahl per 
31.12. des Berichtsjahres). Bei der Berechnung wurden ausschließlich die bei der IBB Beteiligungsgesell-
schaft mbH angestellten Beschäftigten berücksichtigt. 

d) Zusammenstellung der Daten als Personenzahl oder Vollzeitäquivalente (VZÄ) 

Die Angaben basieren auf Personenzahlen, nicht VZÄ. Die Daten ergeben sich aus dem Personalsystem 
LOGA. Bei allen anderen Tochterunternehmen wurden alle Eintritte, Austritte und bestehende Beschäftigun-
gen im Berichtszeitraum separat zusammengefasst, die Angaben basieren auf Personenzahlen und werden 
zum Stichtag 31.12.2024 erhoben. Die Ermittlung der Personenzahlen erfolgt bei der IBB, der IBB Business 
Team GmbH, der IBB Capital GmbH und der IBB Beteiligungsgesellschaft mbH nach einer einheitlichen Me-
thodik. Die Befristungen ergeben sich aus dem Arbeitsvertrag. 

e) Hintergrundinformationen 

Alle Beschäftigten der IBB Gruppe sind in Deutschland tätig. In der IBB Gruppe gibt es keine Beschäftigten 
ohne garantierte Arbeitsstunden, weshalb sich die Darstellung in Tabellenform nur in „dauerhaft“ und „vo-
rübergehend beschäftigt“ unterscheidet. Die Fluktuation ist überwiegend auf persönliche Veränderungswün-
sche zurückzuführen. Die Fluktuationsquote stellt die Anzahl der arbeitnehmerseitigen Kündigungen im Ver-
hältnis zur absoluten Beschäftigtenzahl per 31.12.2024 dar. 

f) Querverweis 

 Die Informationen zu dieser Angabepflicht werden in dem ESRS S1-6 Absatz 50 a) erläutert. 
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4.7 ESRS S1-7: Merkmale der nicht angestellten Beschäftigten des Unternehmens 

55. Nicht angestellte Beschäftigte, Methoden und Annahmen sowie Hintergrundinformationen  

Die Angabe erfolgt als Personenanzahl, nicht als VZÄ. Leiharbeitskräfte werden in der IBB nur in Ausnahme-
fällen für Spitzenabdeckungen eingestellt. Die Steuerung von externen Dienstleistern erfolgt dezentral. Das 
bedeutet, dass die Steuerung durch die jeweils verantwortlichen Fachbereiche und nicht zentral durch PE 
erfolgt. Dem Fachbereich PE liegen daher keine abschließenden Daten vor, sodass auf Schätzungen zu-
rückgegriffen wird:  

Externe Beschäftigte, die Zugriff auf die IT-Systeme der IBB benötigen, werden auf Veranlassung des jewei-
ligen Fachbereichs durch die Abteilung IO-1 in dem Stammdatenmanagementsystem ARIS als neue externe 
User angelegt. Solange die User für den jeweiligen Dienstleister beschäftigt sind, bleibt der User in den IT-
Systemen der IBB in der Regel bestehen. Weiterhin gibt es externe Beschäftigte, die keinen Zugriff auf die 
IBB-Systeme haben und dennoch für die IBB tätig sind. Daher ist eine abschließende Ermittlung nicht mög-
lich. Auf Basis des Stammdatenmanagementsystems schätzen wir eine Anzahl von ca. 699 externen Be-
schäftigten. Hierzu zählen neben den Dienstleistern, die Corona-Sofort-Hilfen mit vielen Beschäftigten bear-
beiten auch Beschäftigte bei IT-Dienstleistungen, Beschäftigte der Kantine, Reinigungskräfte, Beschäftigte 
des Facility-Managements, der Wachschutz sowie der/die Betriebsarzt/ -ärztin.  

Die Anzahl wird per Stichtag 31.12.2024 geschätzt. Alle anderen Tochterunternehmen beschäftigten keine 
„nicht-angestellten Beschäftigten“. 

4.8 ESRS S1-8: Tarifvertragliche Abdeckung und sozialer Dialog 

60. Beschäftigte mit Tarifverträgen Anteil und Geltungsbereich von Tarifverträgen innerhalb und au-
ßerhalb des Europäischen Wirtschaftsraum 

a) Prozentualer Anteil aller Beschäftigten, die von Tarifverträgen abgedeckt sind 

Der Prozentsatz der Beschäftigten, die von Tarifverträgen abgedeckt sind, beträgt in der IBB 65,8%. Von 
insgesamt 962 Beschäftigten (Stand: 31.12.2024) sind insgesamt 633 Tarifbeschäftigte, davon 44 Auszubil-
dende / Dual Studierende.  

Die IBB Business Team GmbH sowie die IBB Capital GmbH unterliegen keinem Tarifvertrag. Bei der Vergü-
tung erfolgt eine Anlehnung an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L). Die IBB Betei-
ligungsgesellschaft mbH orientiert sich aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit als Eigenkapital- und Venture Capi-
tal-Finanzierer an den Vergütungsstrukturen anderer Venture-Capital Gesellschaften und Banken. 

b) Abdeckung über mehrere Tarifverträge im Europäischen Wirtschaftsraum 

Die IBB Gruppe hat innerhalb des EWR nur in Deutschland Beschäftigte. Entsprechend befinden sich die 
Informationen zur Abdeckung in ESRS S1-8, Absatz 60 a). 

c) Prozentualer Anteil der Beschäftigten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums 

Die IBB Gruppe hat außerhalb des EWR keine Beschäftigten (siehe ESRS S1-8, Absatz 60 a+b). 

Die Folgende Tabelle stellt die tarifvertragliche Abdeckung und den sozialen Dialog der IBB Gruppe dar: 
 

Abde-
ckungs-
quote  

Tarifvertragliche Abdeckung  
Vertretung am Arbeitsplatz 
(nur EWR) (für Länder mit 
>50 Beschäftigten, die >10 
% der Gesamtzahl ausma-

chen) 

Beschäftigte – EWR (für 
Länder mit >50 Beschäf-
tigten, die >10 % der Ge-

samtzahl ausmachen)  

Beschäftigte – Nicht-EWR-
Länder (Schätzung für Regio-

nen mit >50 Beschäftigten, 
die >10 % der Gesamtzahl 

ausmachen)  

0 - 19 %  -  -  -  

20 - 39 %  -  -  -  
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Abde-
ckungs-
quote  

Tarifvertragliche Abdeckung  
Vertretung am Arbeitsplatz 
(nur EWR) (für Länder mit 
>50 Beschäftigten, die >10 
% der Gesamtzahl ausma-

chen) 

Beschäftigte – EWR (für 
Länder mit >50 Beschäf-
tigten, die >10 % der Ge-

samtzahl ausmachen)  

Beschäftigte – Nicht-EWR-
Länder (Schätzung für Regio-

nen mit >50 Beschäftigten, 
die >10 % der Gesamtzahl 

ausmachen)  

40 - 59 %  -  -  -  

60 - 79 %  -  -  -  

80 - 100 
%  

Deutschland  -  Deutschland  

 

63. Beschäftigte, die von Arbeitnehmervertretern abgedeckt sind sowie sozialer Dialog durch Vertre-
tung eines Europäischen Betriebsrats 

a) Gesamtprozentsatz der Beschäftigten, die von Beschäftigtenvertretern abgedeckt sind 

Der Gesamtprozentsatz der Beschäftigten, die von der Beschäftigtenvertretung abgedeckt ist, liegt in der 
IBB bei 100%. Alle Beschäftigten der IBB sind am Standort Deutschland beschäftigt. Die Interessen der Be-
schäftigten werden durch entsprechende Beschäftigtenvertretungen, wie dem Personalrat, der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung, der Frauenvertretung und der Schwerbehindertenvertretung vertreten. Ihre 
Rechte und Aufgaben ergeben sich aus dem Personalvertretungsgesetz Berlin (PersVG Berlin), dem Berli-
ner Landesgleichstellungsgesetz (LGG Berlin) und dem Sozialgesetzbuch. Die von der IBB entsandten Be-
schäftigten sind über den Personalrat der IBB abgedeckt.  

Die IBB Business Team GmbH, IBB Capital GmbH und IBB Beteiligungsgesellschaft mbH haben eine 
Gleichstellungsbeauftrage bzw. Frauenvertretung. Ein Betriebsrat ist nicht vorhanden. 

b) Vertretung durch einen Europäischen Betriebsrat (Sozialer Dialog) 

Die Vertretung durch einen Europäischen Betriebsrat ist für die IBB Gruppe nicht relevant, da die IBB 
Gruppe keine Beschäftigten außerhalb Deutschlands hat und kein multinationaler Konzern ist. 

4.9 ESRS S1-9: Diversitätsparameter 

66. Geschlechterverteilung auf der obersten Führungsebene und Verteilung der Beschäftigten nach 
Altersgruppen  

a) Geschlechterverteilung auf der obersten Führungsebene 

Anzahl der Beschäftigten Anteil auf der obersten Führungsebene (absolut) 

Ge-
schlecht  

Investitionsbank 
Berlin AöR  

IBB Business 
Team GmbH  

IBB Capital 
GmbH  

IBB Beteiligungsge-
sellschaft mbH  

IBB Gruppe 
gesamt 

Männlich  13  0  0  0  13 

Weiblich  8  0  0  0  8 

Divers  nicht berichtet  nicht berichtet  nicht berich-
tet  

nicht berichtet  nicht berichtet 

Gesamt  21  0  0  0  21 
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Prozentualer Anteil der Beschäftigten auf der obersten Führungsebene 

Ge-
schlecht  

Investitionsbank 
Berlin AöR  

IBB Business 
Team GmbH  

IBB Capital 
GmbH  

IBB Beteiligungsge-
sellschaft mbH  

IBB Gruppe 
gesamt 

Männlich  1,35  0  0  0  1,24 

Weiblich  0,83  0  0  0  0,76 

Divers  nicht berichtet  nicht berichtet  nicht berich-
tet  

nicht berichtet  nicht berichtet  

Gesamt  2,18  0  0  0  2 
 

Die oberste Führungsebene setzt sich aus den Fachbereichsleitungen zusammen und ist direkt unter dem 
Vorstand einzuordnen. 

b) Verteilung der Beschäftigten nach Altersgruppen 

Anzahl der Beschäftigten (absolut) 

 
Investitionsbank 

Berlin AöR  
IBB Business 
Team GmbH  

IBB Capital 
GmbH  

IBB Beteiligungsge-
sellschaft mbH  

IBB Gruppe 
gesamt 

< 30 
Jahre  

139  13  1  3  156 

30 - 50 
Jahre  

355  24 3  10  392 

> 50 
Jahre  

468  23 3  5  499 

Gesamt  962  60  7  18  1047 
 

Prozentualer Anteil der Beschäftigten 

 
Investitionsbank 

Berlin AöR  
IBB Business 
Team GmbH  

IBB Capital 
GmbH  

IBB Beteiligungsge-
sellschaft mbH  

IBB Gruppe 
gesamt 

< 30 
Jahre  

14,45  21,67  14,29  16,67  14,86 

30 - 50 
Jahre  

36,90  40,00  42,68  55,56  37,43 

> 50 
Jahre  

48,65  38,33  42,68  27,78  47,71 

Gesamt  100  100  100  100  100 
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4.10 ESRS S1-10: Angemessene Entlohnung 

69. Angemessene Entlohnung  

Durch den aktuellen Tarifvertrag für öffentliche Banken, der bei der IBB Anwendung findet, wird der in 
Deutschland gesetzlich geregelte Mindestlohn überschritten. Die IBB Business Team GmbH und die IBB Ca-
pital GmbH orientieren sich bei der Entlohnung an dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst des Landes 
Berlins (IBB Business Team GmbH) bzw. am Tarifvertrag für die Beschäftigten öffentlicher Banken in 
Deutschland (IBB Capital GmbH). Hierbei erfolgt die Einstufung entsprechend den Tätigkeitsmerkmalen in 
verschiedene Entgeltgruppen und der Berufserfahrung in die Stufen. Aufgrund der Qualifikationsanforderun-
gen der IBB Beteiligungsgesellschaft mbH liegt bereits das Einstiegsgehalt in der niedrigsten Bandbreite 
deutlich über dem Mindestlohn. Eine Bezahlung unterhalb des Mindestlohns erfolgt bei der IBB Gruppe 
nicht. 

70. Beschäftigte, die keine angemessene Entlohnung erhalten 

Alle Beschäftigten bei der IBB Gruppe erhalten eine angemessene Entlohnung. Es gibt keine Beschäftigten, 
die außerhalb Deutschlands angestellt oder tätig sind. 

4.11 ESRS S1-11: Sozialschutz 

74. Sozialschutz gegen Verdienstverluste aufgrund von Krankheit, Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfällen 
und Erwerbsunfähigkeit, Elternurlaub und Ruhestand  

Die Beschäftigten der IBB Gruppe sind über die in Deutschland geltenden Mindestabsicherungen wie ge-
setzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung etc. gegen Verdienstverluste aufgrund von Krank-
heit, Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfälle und Erwerbsunfähigkeit, Elternzeit und Ruhestand abgesichert.  

Weitere Informationen zur sozialen Absicherung der Beschäftigten sind in der internen Arbeitsanweisung 
„Arbeitsvertragliche Angelegenheiten“ der IBB und der Dienstvereinbarung zur betrieblichen Altersversor-
gung der IBB dokumentiert und können jederzeit von den Beschäftigten eingesehen werden. 

75. Beschäftigte, die keinen oder keinen vollen Sozialschutz erhalten 

Alle Beschäftigten der IBB Gruppe sind in Deutschland beschäftigt und können damit von den Mindestabsi-
cherungen profitieren und diese im Einzelfall nutzen. 

4.12 ESRS S1-12: Menschen mit Behinderungen 

79. Anteil der Beschäftigten mit Behinderung 

Der Anteil der Beschäftigten, die per 31.12.2024 der IBB Gruppe gegenüber ihre Schwerbehinderung ange-
zeigt haben, im Verhältnis zur Gesamtzahl der Beschäftigten beträgt in der IBB 5,51%, bei der IBT 3,33% 
und bei der IBB Capital GmbH sowie der IBB Beteiligungsgesellschaft mbH jeweils 0%. 

Beschäftigte mit Behinderung nach Geschlecht (Anteil in %) 
 

Investitionsbank 
Berlin AöR  

IBB Business 
Team GmbH  

IBB Capital 
GmbH  

IBB Beteiligungsge-
sellschaft mbH  

IBB Gruppe 
gesamt 

Männ-
lich  

1,46  0  0  0  1,34 

Weib-
lich  

4  3,17  0  0  3,92 

Divers  nicht berichtet  nicht berichtet  nicht berich-
tet  

nicht berichtet  nicht berichtet 

Gesamt  5,5  3,17  0  0  5,25  
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4.13 ESRS S1-13: Parameter für Schulungen und Kompetenzentwicklung 

83. Beschäftigte, die an regelmäßigen Leistungs- und Laufbahnbeurteilungen teilgenommen haben 
und die durchschnittliche Zahl der Schulungsstunden 

a) Prozentsatz der Beschäftigten, die an regelmäßigen Leistungs- und Laufzeitbeurteilungen teilgenommen 
haben 

Einmal pro Jahr wird in der Regel bis zum 30.04. eines Jahres ein Beschäftigtendialog mit allen Beschäftig-
ten der IBB und der IBB Business Team GmbH durchgeführt (100%). Im Fokus des Dialogs steht die Zu-
kunftsgestaltung. Auch nach längerer Abwesenheit eines Beschäftigten wird der Dialog für die Orientierung 
hinsichtlich Motivation und Entwicklung in den kommenden Monaten durchgeführt. Zurückliegende Abwe-
senheiten spielen keine Rolle für den Zeitpunkt der Dialog-Durchführung. Sofern Beschäftigte nach dem 
30.04. eingestellt werden, erfolgt für das Jahr kein BIALOG-Gespräch, sondern ein kurzes Gespräch zwi-
schen den Beschäftigten und der Führungskraft. Bei der IBB Capital GmbH erfolgen jährliche Beschäftigten-
gesprächen, welche auch Beurteilungs- und Bewertungsaspekte beinhalten. Eine regelmäßige Leistungs- 
und Laufbahnbeurteilung erfolgt bei der IBB, IBB Business Team GmbH und der IBB Capital GmbH nicht.  

Die IBB Beteiligungsgesellschaft mbH führt bei allen Beschäftigten regelmäßige Leistungs- und Laufbahnbe-
urteilungen durch. Dabei konnte eine dauererkrankte Person nicht an den Gesprächen teilnehmen. Folglich 
liegt der prozentuale Anteil bei der IBB Beteiligungsgesellschaft mbH bei 94 %. 

Prozentsatz der Beschäftigten, die an regelmäßigen Leistungs- und Laufbahnbeurteilungen teilge-
nommen haben 

 
Investitionsbank 

Berlin AöR  
IBB Business 
Team GmbH  

IBB Capital 
GmbH  

IBB Beteiligungsge-
sellschaft mbH  

IBB Gruppe 
gesamt 

Männ-
lich  

28,8  95,35  100  100  34 

Weib-
lich  

44  94,12  100  66,67  48 

Divers  nicht berichtet  nicht berichtet  nicht berich-
tet  

nicht berichtet  nicht berichtet 

Gesamt  72,79  95,0  100  88,89  42 
 

b) Durchschnittliche Zahl der Weiterbildungsstunden je Beschäftigten 

Durchschnittliche Zahl der Weiterbildungsstunden je Beschäftigten 

 
Investitionsbank 

Berlin AöR  
IBB Business 
Team GmbH  

IBB Capital 
GmbH  

IBB Beteiligungsge-
sellschaft mbH  

IBB Gruppe 
gesamt 

Männ-
lich  

29  11  nicht berich-
tet  

12  28 

Weib-
lich  

33  17  nicht berich-
tet  

20  31 

Divers  nicht berichtet  nicht berichtet  nicht berich-
tet  

nicht berichtet  nicht berichtet 

Gesamt  31  16 nicht berich-
tet  

16 30 
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4.14 ESRS S1-14: Parameter für Gesundheitsschutz und Sicherheit 

88. Parameter für Gesundheitsschutz und Sicherheit 

a) Anteil der Beschäftigten, die von einem Managementsystem für Gesundheit und Sicherheit abgedeckt 
sind 

Die implementierten Prozesse, beziehen sich auf 100% der Belegschaft der IBB Gruppe (interne und ex-
terne Beschäftigte). Das betrifft eine Vielzahl gesetzlicher Anforderungen und/oder anerkannter Normen o-
der Leitlinien des Managementsystems für Gesundheit und Sicherheit. Weitere Information zu dieser Anga-
bepflicht werden in dem ESRS S1-1, Absatz 23 näher erläutert. 

b) und c) Todesfälle infolge arbeitsbedingter Verletzungen und Erkrankungen und meldepflichtige Arbeitsun-
fälle 
 

Zahl der Todesfälle gem. Abs. 88 b  Meldepflichtige Arbeitsunfälle  

Anzahl  Quote  

Angestellte Beschäftigte  -  17  1,619  
 

d) und e) meldepflichtige arbeitsbedingte Erkrankungen und Ausfalltage infolge arbeitsbedingter Verletzun-
gen und Todesfälle 

 
Anzahl meldepflichtiger arbeitsbe-

dingter Erkrankungen gem. Abs. 88d  
Anzahl Ausfalltage aufgrund arbeitsbedingter 
Verletzungen und Todesfälle gem. Abs. 88e  

Angestellte 
Beschäftigte  

-  -  

 

Für die Absätze 88 b) – 88 e) können ausschließlich Angaben zu direkt bei der IBB Gruppe angestellten Be-
schäftigten getroffen werden. Erkrankungen, Verletzungen sowie Todesfälle von nicht bei der IBB Gruppe 
angestellten Beschäftigten, die jedoch bei Dienstleistern, die für die IBB tätig sind, angestellt sind, werden in 
der IBB nicht erfasst und liegen in der Verantwortung des jeweiligen Dienstleistungsunternehmens.  

In der IBB Business Team GmbH, der IBB Beteiligungsgesellschaft mbH sowie der IBB Capital GmbH sind 
in dem Geschäftsjahr 2024 keine meldepflichtigen arbeitsbedingten Erkrankungen von Beschäftigten sowie 
Ausfalltage aufgrund arbeitsbedingter Verletzungen und Todesfälle zu verzeichnen. 

4.15 ESRS S1-15: Parameter für die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben 

93. Arbeitsfreistellung aus familiären Gründen und Anteil der anspruchsberechtigten Beschäftigten, 
die im Geschäftsjahr 2024 Urlaub aus familiären Gründen in Anspruch genommen haben  

a) Prozentsatz der Beschäftigten, die Anspruch auf Arbeitsfreistellung aus familiären Gründen haben 

Alle Beschäftigten der IBB Gruppe sind anspruchsberechtigt (100%). Alle gesetzlichen Ansprüche im Rah-
men der Arbeitsfreistellung aus familiären Gründen werden von der IBB Gruppe eingehalten. Weitere Infor-
mationen über die darüber hinaus gewährten Arbeitsfreistellungen sind in den jeweiligen internen Arbeitsan-
weisungen schriftlich dokumentiert. 

b) Prozentsatz der anspruchsberechtigten Beschäftigten, die Arbeitsfreistellungen aus familiären Gründen in 
Anspruch genommen haben 
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Inanspruchnahme Arbeitsfreistellung aus familiären Gründen 
 

Investitions-
bank Berlin 

AöR  

IBB Business 
Team GmbH  

IBB Capi-
tal GmbH  

IBB Beteili-
gungsgesell-
schaft mbH  

IBB Gruppe 
gesamt 

Gesamtzahl der Beschäf-
tigten (absolut)  

962  60  7  18  1047 

Gesamtzahl Männer (ab-
solut)  

399  17  4  9  429 

Gesamtzahl Frauen (ab-
solut)  

563  43  3  9  618 

Inanspruchnahme (insge-
samt)  

156  10  1  8  175 

Inanspruchnahme (pro-
zentual)  

16,22  16,66  14,29  44,44  16,71 

davon Männer (absolut)  65  4  1 5 75 

davon Männer (prozentual 
von allen Inanspruchneh-
menden)  

47,33  40  100  62,5  42,86 

davon Männer (prozentual 
von allen Männern)  

16,29  23,53  25  55,55  17,48 

davon Frauen (absolut)  91 6  0  3 100 

davon Frauen (prozentual 
von allen Inanspruchneh-
menden)  

52,67  60  0 37,5  57,14 

davon Frauen (prozentual 
von allen Frauen)  

16,16  13,04  0 33,33  16,10 

94. Anspruch auf Urlaub aus familiären Gründen aufgrund sozialpolitischer und/oder tarifvertragli-
cher Vereinbarungen 

Alle Beschäftigten der IBB Gruppe sind aufgrund sozialpolitischer und/oder tarifvertraglicher Vereinbarungen 
anspruchsberechtigt. Weitere Informationen zur Regelung von Arbeitsfreistellungsansprüchen sind in der 
internen Arbeitsanweisung "Arbeitsvertragliche Angelegenheiten“ der IBB und IBT schriftlich dokumentiert. 
Die IBB Capital GmbH und die IBB Beteiligungsgesellschaft mbH verfügen über keine separate Arbeitsan-
weisung. 

4.16 ESRS S1-16: Vergütungsparameter (Verdienstunterschiede und Gesamtvergü-
tung) 

97. Geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle, Verhältnis der jährlichen Gesamtvergütung, Hinter-
grundinformationen 

a) Geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle 

Geschlechterspezifische Verdienstgefälle  
Investitionsbank Berlin AöR  10  

IBB Business Team GmbH  7,99  

IBB Capital GmbH  30,33  
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Geschlechterspezifische Verdienstgefälle  
IBB Beteiligungsgesellschaft mbH  35,83  

IBB Gruppe gesamt 21,04 
 

b) Verhältnis der jährlichen Gesamtvergütung der am höchsten bezahlten Einzelperson zum Median der 
jährlichen Gesamtvergütung aller Beschäftigten 

Verhältnis der jährlichen Gesamtvergütung der am höchsten bezahlten Einzelperson zum Median der jähr-
lichen Gesamtvergütung aller Beschäftigten (ohne die am höchst bezahlten Person) 
Investitionsbank Berlin AöR  6,47  

IBB Business Team GmbH  2,16  

IBB Capital GmbH  2,26  

IBB Beteiligungsgesellschaft mbH  1,55  

IBB Gruppe gesamt 9,51 
 

c) Weitere Hintergrundinformationen 

Bei der Berechnung des durchschnittlichen Bruttostundenverdienst wurden die Daten des Vorstands nicht 
mitberücksichtigt, da der Vorstand das Leitungsorgan darstellt und somit nicht Teil der Beschäftigten ist. 
Ebenso wurden Auszubildende und Dual-Studierende, die sich in einem Ausbildungsverhältnis mit der IBB 
befinden, bei der Berechnung ausgenommen. Die Ermittlung erfolgte zum Stichtag 31.12.2024 und auf der 
Grundlage der Soll-Eingruppierung (=Grundvergütung) der Beschäftigten auf Vollzeit-Basis. Für die Berech-
nung wurde folgende Formel verwendet:  

(Durchschnittlicher Bruttostundenverdienst von männlichen Beschäftigten  

Durchschnittlicher Bruttostundenverdienst von weiblichen Beschäftigten) 

__________________________________________________________  100 

Durchschnittlicher Bruttostundenverdienst von männlichen Beschäftigten 

Für die Ermittlung des Bruttostundenverdienst wurden bei der IBB und der IBB Capital GmbH die festen und 
regelmäßigen Gehaltsbestandteile verwendet, die vertraglich vereinbart wurden. Bei der IBB Business Team 
GmbH sowie der IBB Beteiligungsgesellschaft mbH wurden zusätzlich zu den festen und regelmäßigen Ge-
haltsbestandteile jährliche Sonderzahlungen berücksichtigt.  

Bei der Ermittlung der Daten zum Verhältnis der jährlichen Gesamtvergütung der am höchsten bezahlten 
Einzelperson zum Median der jährlichen Gesamtvergütung aller Beschäftigten (ohne die am höchsten be-
zahlte Einzelperson) wurden alle am 31.12.2024 in der IBB vertraglich Beschäftigten inkl. der Vorstände und 
Auszubildenden/Dual-Studierenden berücksichtigt.  

Die gehaltsspezifischen Unterschiede bei der IBB Business Team GmbH ergeben sich aus der außertariflich 
vergüteten Geschäftsführung sowie dem erhöhten Teilzeit-Anteil der weiblichen Beschäftigten. Die gehalts-
spezifischen Unterschiede bei der IBB Beteiligungsgesellschaft mbH ergeben sich aus dem erhöhten Anteil 
weiblicher Beschäftigten unter den Berufsanfängern. 
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4.17 ESRS S1-17: Vorfälle, Beschwerden und schwerwiegende Auswirkungen im Zu-
sammenhang mit Menschenrechten 

103. Gemeldete Fälle von Diskriminierung einschließlich Belästigung, Zahl der Beschwerden, We-
sentliche Geldbußen, Sanktionen und Schadenersatzzahlungen, Hintergrundinformationen 

a) Gesamtzahl der gemeldeten Fälle von Diskriminierung einschließlich Belästigung 

Im Berichtszeitraum wurden in der IBB ein Fall von Diskriminierung und zwei Fälle von sexueller Belästigung 
gemeldet.  

In der IBB Business Team GmbH, IBB Capital GmbH und IBB Beteiligungsgesellschaft mbH wurde ein Fall 
von Diskriminierung einschließlich Belästigung gemeldet. 

Insgesamt wurden in der IBB Gruppe so vier Fälle von Diskriminierung (teilw. in Form von sexueller Belästi-
gung bzw. einschließlich Belästigung) gemeldet.  

b) Zahl der eingereichten Beschwerden 

Im Berichtszeitraum wurden insgesamt drei Beschwerden in der IBB von den eigenen Beschäftigten bei der 
IBB eingereicht (s. 103 lit. a). Darüber hinaus wurden keine weiteren Beschwerden eingereicht. In der IBB 
Business Team GmbH, IBB Capital GmbH und IBB Beteiligungsgesellschaft mbH wurde eine Beschwerde 
gemeldet. Die IBB Gruppe ist kein multinationales Unternehmen der OECD. Insgesamt wurden in der IBB 
Gruppe vier Beschwerden gemeldet.  

c) Gesamtbetrag der wesentlichen Geldbußen, Sanktionen und Schadenersatzzahlungen 

Die IBB Gruppe musste keine Geldbußen, Sanktionen oder Schadensersatzzahlungen infolge von arbeitsbe-
zogenen Vorfällen und/oder Beschwerden zahlen.  

d) Weitere Hintergrundinformationen 

Die drei arbeitsbezogenen Diskriminierungsfälle bei der IBB fließen ein in das Monitoring, das mithilfe eines 
von der Landesdiskriminierungsstelle zur Verfügung gestelltes Monitoring-Instrument jährlich vorgenommen 
wird. Dort werden Daten zu folgenden Indikatoren bezüglich vorhandener Vorfälle gelistet: 

a. Anzahl und Bearbeitungsstatus der Vorfälle pro Diskriminierungsfall 

b. Folgemaßnahmen pro Vorfall 

c. Anzahl von Gerichtsverfahren und Bearbeitungsstatus im Berichtszeitraum 

104. Schwerwiegende Vorfälle in Bezug auf Menschenrechte, Geldbußen, Sanktionen und Schaden-
ersatzzahlungen bei schwerwiegenden Vorfällen im Zusammenhang mit Menschenrechten 

a) Zahl der schwerwiegenden Vorfälle in Bezug auf Menschenrechte 

Im Berichtszeitraum sind keine schwerwiegenden Vorfälle in Bezug auf die Verletzung oder Missachtung von 
Menschenrechten im Zusammenhang mit den Arbeitskräften des Unternehmens in der IBB Gruppe aufgetre-
ten. 

b) Gesamtbetrag der Geldbußen, Sanktionen und Schadenersatzzahlungen 

Der IBB Gruppe wurden keine derartigen Vorfälle gemeldet. Demzufolge hat die IBB Gruppe im Berichtsjahr 
keine Geldbußen, Sanktionen oder Schadenersatzzahlungen, infolge der Verletzung und/oder Missachtung 
von Menschenrechten in Bezug auf die Beschäftigten, zahlen müssen. 

5. ESRS S3: Betroffene Gemeinschaften 
Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurde für den ESRS S3 auf Konzernebene keine Wesentlichkeit 
identifiziert.  

Aufgrund des Geschäftszwecks der IBB als Förderbank Berlins sowie die damit in Verbindung stehenden 
vielfältigen Förderprogramme zur Verbesserung der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Lebensbe-
dingungen in Berlin, wurde der ESRS S3 für die Investitionsbank Berlin AöR (IBB) als Einzelunternehmen 
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mit wesentlich eingestuft. Ebenso wurde auf Grundlage des gesetzlich verankerten Auftrags zur Erbringung 
von Förderung- und Beratungsleistungen der ESRS S3 für die IBB Business Team GmbH als wesentlich ein-
gestuft (siehe ESRS 2 SBM-3 Abs. 53).  

Für die übrigen im CSRD-Konsolidierungskreis dazugehörigen Einzelunternehmen wurden aufgrund ihrer 
unternehmensspezifischen Umstände keine Wesentlichkeit für den ESRS 3 identifiziert (siehe ESRS 2, BP-1 
Absatz 5 a)).  

Demzufolge werden die Angabepflichten des ESRS S3-1, S3-2, S3-3, S3-4 und S3-5 ausschließlich vollum-
fänglich von den Einzelunternehmen IBB und IBB Business Team GmbH im Folgenden offengelegt (siehe 
IDW RS FAB 100). In Bezug auf die Konzernbetrachtung werden Themen und Sachverhalte, die die IBB 
Gruppe betreffen entsprechend auf Gruppenebene beschrieben. 

5.1 ESRS S3-1: Gruppen- und Einzelrichtlinien im Zusammenhang mit betroffenen 
Gemeinschaften 

14. Richtlinien zum Management der wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen in Bezug auf 
betroffene Gemeinschaften gemäß ESRS 2-MDR-P 

Das Management der wesentlichen Auswirkungen auf betroffene Gemeinschaften erfolgt auf der Grundlage 
vorhandener Leitlinien, wie z. B. dem IBB-Trägergesetz sowie den Nachhaltigkeits- und Förderrichtlinien 
(siehe ESRS E1-2. Absatz 25). Aufgrund der Ausrichtung der IBB und der IBB Business Team GmbH zur 
Erzielung von positiven Auswirkungen auf die Berliner Bevölkerung ist das Management übergeordnet in 
den Leitlinien definiert. Eine separate Leitlinie für das Management der wesentlichen Auswirkungen auf be-
troffene Gemeinschaften, welche die ESRS 2 MDR-P-Kriterien erfüllt, gibt es aufgrund der Orientierung und 
Umsetzung gemäß o.g. Leit- und Richtlinien nicht.  

Die strategische Ausrichtung und das übergeordnete Unternehmensziel der IBB Gruppe ergibt sich durch 
den gesetzlich verankerten Auftrag der Erbringung von Förder- und Beratungsleistungen in Berlin und für die 
Berliner Bevölkerung (IBB-Trägergesetz). In diesem Zusammenhang sind die Fokussierung auf das Wirt-
schaftswachstum von Berlin, die Sicherung von bestehenden und Schaffung neuer Arbeitsplätze sowie die 
Arbeitsmarkt- und Immobilienförderung in Berlin zentrale Aufgabenschwerpunkte der IBB, die positive Aus-
wirkungen auf die Berliner Bevölkerung haben.  

Die IBB Business Team GmbH unterstützt darüber hinaus die Förderung der Elektromobilität und die Redu-
zierung des CO2-Ausstoßes, worauf auch einige Förderrichtlinien einzahlen, die gemeinsam mit den zustän-
digen Senatsverwaltungen für die Berliner Bevölkerung umgesetzt werden. Um den Geschäftszweck im 
Rahmen des gesetzlich verankerten Auftrags Folge zu leisten, werden zielgruppenspezifische Förderpro-
gramme entwickelt und umgesetzt, sodass durch die Erteilung und Auszahlung entsprechender Förderleis-
tungen positive Auswirkungen auf die Berliner Bevölkerung erzielt werden können.  

Die Grundlage für die gesetzliche Festlegung der Tätigkeiten der IBB im Rahmen ihres Förderauftrages bil-
det die Verständigung der Europäischen Kommission mit Wirkung vom 27.03.2002. In der Verständigung 
werden u. a. die Durchführung von öffentlichen Förderaufgaben, Maßnahmen rein sozialer Art oder Selbst-
verpflichtungen beschrieben und tragen damit auch zur Gestaltung der entsprechenden Förderprogramme 
bei. 

15. Politische Bestimmungen zur Verhinderung und Bewältigung von Auswirkungen auf indigene 
Völker 

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse konnten keine Auswirkungen auf indigene Völker durch die IBB 
Gruppe identifiziert werden. Dies liegt u. a. darin begründet, dass die IBB und die IBB Business Team GmbH 
im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit (insb. Förder- und Kreditgeschäft) überwiegend in der Metropolregion 
Berlin aktiv ist. Darüber hinaus sind die IBB und die IBB Business Team GmbH im Rahmen ihrer unmittelba-
ren vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette im Wesentlichen berlin- bzw. deutschlandweit aufgestellt 
und orientiert, weshalb auch hier kein negativer Einfluss auf indigene Völker festzustellen ist.  

Im Bereich Treasury gilt eine allgemeine Treasury-Nachhaltigkeitsleitlinie, welche auf den Nachhaltigkeitsleit-
linien der IBB Gruppe aufbaut, in denen Ausschlusskriterien fixiert sind, welche Darlehensnehmer:innen, die 
sich u.a. nicht zur Einhaltung der „Charta der Grundrechte der EU“ verpflichten, ausschließt. Kontroverse 



IBB 

 
149 

Geschäftspraktiken wie zum Beispiel Menschenrechtsverletzungen, gemäß der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte der Vereinten Nationen und dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland werden 
ebenso wie Kinderarbeit, gemäß der UN Kinderrechtskonvention (KRK), Verstöße gegen das Bundesnatur-
schutzgesetz oder Schädigung der Umwelt im Sinne des Umweltschadensgesetzes, ausgeschlossen. Auch 
für Investitionen im öffentlichen Sektor müssen die Länder, in denen der Emittent seinen Sitz hat, u. a. das 
Pariser Klimaabkommen und das Übereinkommen über die biologische Vielfalt ratifiziert haben. Im Rahmen 
der Geschäftstätigkeiten werden Menschenrechtsverletzungen als kontroverse Geschäftspraktiken, welche 
unter die Ausschlusskriterien fallen, angesehen. Die Treasury-Nachhaltigkeitsleitlinie baut auf diesen Aus-
schlusskriterien auf, sodass auch im Bereich Treasury die Einhaltung der Menschenrechte von Gemein-
schaften und indigenen Völkern beachtet werden. Ein negativer Einfluss auf indigene Völker im Treasury 
Geschäft konnte nicht festgestellt werden. Demzufolge liegen keine besonderen politischen Bestimmungen 
zur Verhinderung und Bewältigung von Auswirkungen auf indigene Völker vor. 

16. Verpflichtungen im Bereich der Menschenrechtspolitik, die für betroffene Gemeinschaften rele-
vant sind 

a) Achtung der Menschenrechte von Gemeinschaften und von indigenen Völkern 

Die Achtung der Menschenrechte der Berliner Bevölkerung als betroffene Gemeinschaft in Bezug auf die 
Geschäftstätigkeit ist durch die Festlegungen in den Nachhaltigkeitsleitlinien der IBB Gruppe sichergestellt.  

Im Rahmen der Ausschlusskriterien der Nachhaltigkeitsleitlinien werden Geschäftspraktiken festgelegt, wel-
che nicht im Einklang mit den Werten der IBB Gruppe stehen. Menschenrechtsverletzungen werden deshalb 
nach den der IBB Gruppe gegebenen Möglichkeiten im Kredit-, Förder-, Aval- und Beteiligungsgeschäft ge-
nerell von der Förderung ausgeschlossen. Die Beurteilung erfolgt vorhaben- und unternehmensbezogen. 
Konkret folgt die IBB Gruppe bei der definitorischen Abgrenzung kontroverser Praktiken hinsichtlich der 
Menschenrechte der Resolution der UN Generalversammlung über die Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte sowie darauf aufbauend den Menschenrechten gemäß dem Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland. Die Operationalisierung erfolgt insbesondere mittels Verpflichtung zur Einhaltung der Charta 
der Grundrechte der EU  und Berücksichtigung der Anforderungen der UN-Behindertenrechtskonvention.  

Die Verpflichtung zur Einhaltung der „Charta der Grundrechte der EU“ und der Anforderungen der UN-Behin-
dertenrechtskonvention wird mittels ESG-Selbsterklärung im Rahmen des Antragsprozesses von den An-
tragsstellenden bestätigt. Sollte die Selbsterklärung nicht unterzeichnet werden, erfolgt eine Einzelfallprüfung 
des Unternehmens. Zusätzlich orientiert sich die IBB Gruppe an den Empfehlungen der PSF (Platform on 
Sustainable Finance) und den Kriterien der Minimum Safeguards aus der Taxonomie-Verordnung in Artikel 
18, welche u.a. die Leitlinien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, die Grundsatzer-
klärung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sowie die OECD-Richtlinien für multinationale Unter-
nehmen umfassen.  

Die Erarbeitung einer Grundsatzerklärung zur Wahrung der Menschenrechte für die IBB Gruppe ist für die 
kommenden Jahre geplant, einen festen Zeitplan gibt es diesbezüglich jedoch noch nicht.  

Im Betrachtungszeitraum gab es keine Hinweise von Betroffenen über die Missachtung von Menschenrech-
ten in der IBB und der IBB Business Team GmbH. 

b) Einbeziehung betroffener Gemeinschaften 

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse konnte neben der „Berliner Bevölkerung“ keine weitere Bevölke-
rungsgruppe identifiziert werden, die von wesentlichen Auswirkungen der IBB und IBB Business Team 
GmbH betroffen sind. Für den Einbezug der Berliner Bevölkerung in der IBB Gruppe existieren verschiedene 
Engagementprozesse mit verschiedenen Interessensgruppen innerhalb und außerhalb der IBB Gruppe.  

Beispiele für verschiedene Austauschformate zur Einbeziehung der Berliner Bevölkerung sind zum Beispiel 
Information und Austausch auf sozialen Medien (LinkedIn, Instagram), die aktive Teilnahme der IBB und der 
IBB Business Team GmbH an öffentlichen Veranstaltungen und Netzwerktreffen sowie dem Angebot zur 
Kontaktaufnahme auf den Internetseiten der IBB Gruppe per Telefon, Mail, Fax oder dem Kontaktformular. 
Dabei erfolgt die Aufnahme und Verarbeitung der Informationen, abhängig vom Austauschformat, entweder 
automatisch oder manuell. Über die Website abgesendete Kontaktformulare werden an eine im CMS-Sys-
tem hinterlegte E-Mail-Empfängeradresse des zuständigen Fachbereichs zwecks Bearbeitung automatisch 
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weitergeleitet. Bei Anfragen, die die IBB oder IBB Business Team GmbH über andere Austauschformate er-
reichen, werden diese i. d. R. durch den Stab Unternehmenskommunikation (UK) aufgenommen und von 
den zuständigen Fachabteilungen im Rahmen ihrer operativen Tätigkeiten bearbeitet. Auch mittels intensi-
ven Austausch mit den entsprechenden Senatsverwaltungen, die die Anforderungen und Bedürfnisse der 
Berliner Bevölkerung als politische Vertreter:innen unterstützen, wird die Einbeziehung ermöglicht.  

Im Rahmen des Sustainable Finance Beirats erfolgt ein regelmäßiger Austausch zwischen der IBB und den 
Senatsverwaltungen für Wirtschaft, Energie und Betriebe, für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, für Fi-
nanzen sowie für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt. Darüber hinaus ist die IBB und die IBB Busi-
ness Team GmbH auf verschiedenen Veranstaltungen und Messen vertreten und kommt damit u. a. in den 
direkten Kontakt mit den Antragstellenden. Außerdem wird auf ein breites Netzwerk von Coaches und Part-
ner:innen zurückgegriffen, die ebenfalls neue Bedarfe der Zielgruppen kommunizieren. 

c) Maßnahmen, um Abhilfe bei Auswirkungen auf die Menschenrechte zu schaffen und/oder zu ermöglichen 

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurden keine negativen Auswirkungen auf die Menschenrechte der 
Berliner Bevölkerung oder auf andere Bevölkerungsgruppen identifiziert. Sofern negative Auswirkungen 
identifiziert werden, würden individuelle Maßnahmen innerhalb der IBB und der IBB Business Team GmbH 
ergriffen werden. Das Vorhandensein oder die Entwicklung negativer Auswirkungen kann im Rahmen der 
Wesentlichkeitsanalyse oder durch Hinweise mittels der verschiedenen Kommunikationskanäle (z. B. Nut-
zung des Kontaktformulars auf der Internetseite der IBB zur Meldung von Menschenrechtsverletzungen), 
identifiziert werden. 

17. Einklang mit international anerkannten Standards 

Die Angaben zu Richtlinien zur Wahrung der Menschenrechte in Bezug auf die Berliner Bevölkerung werden 
im ESRS S3-1, Absatz 16 a) dargestellt. 

5.2 ESRS S3-2: Verfahren zur Einbeziehung Betroffener Gemeinschaften in Bezug 
auf Auswirkungen 

21. Verfahren zur Berücksichtigung der Sichtweisen betroffener Gemeinschaften in die Entscheidun-
gen oder Tätigkeiten, mit denen die Auswirkungen auf Gemeinschaften bewältigt werden sollen 

a) Zusammenarbeit mit betroffenen Gemeinschaften 

Die Zusammenarbeit mit der Berliner Bevölkerung als einzige betroffene Gemeinschaft der IBB Gruppe wird 
im ESRS S3-1, Absatz 16 b) erläutert. 

b) Art und Häufigkeit der Einbeziehung 

Die Einbeziehung der betroffenen Gemeinschaften erfolgt im Rahmen der unter Abs. 16 b) genannten For-
mate in unterschiedlichen regelmäßigen Abständen und Häufigkeiten. Die Information und der Austausch in 
den sozialen Medien erfolgt durchgehend und fortlaufend. Die aktive Teilnahme von Repräsentanten der IBB 
Gruppe an öffentlichen Veranstaltungen und Netzwerktreffen findet mehrfach im Jahr statt. Die Kontaktauf-
nahme (der Berliner Bevölkerung) zum Beispiel durch das Kontaktformular kann ebenfalls durchgehend er-
folgen. Die Sustainable Finance Beiratssitzungen finden in Abständen von 6-8 Wochen statt. Die Erkennt-
nisse werden im jährlichen Strategieprozess berücksichtigt. 

c) Operative Verantwortung für die Einbeziehung 

Die operative Verantwortung für die Einbeziehung der Berliner Bevölkerung liegt bei den Leitungen der Un-
ternehmenskommunikation, dem Bereich Vorstandsstab und Konzernentwicklung, dem Stab Europa und 
Produkte, der Unit ESG-Management sowie der Geschäftsführung der IBB Business Team GmbH.  

Die operative Verantwortung, dass die Ergebnisse in das Unternehmenskonzept einfließen, liegt beim Vor-
stand der IBB UV und IBB bzw. bei der Geschäftsführung der IBB Business Team GmbH sowie nachgela-
gert bei den Bereichsleitungen der Bereiche Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Immobilienförderung. 
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d) Wirksamkeit der Zusammenarbeit 

Die IBB UV sowie die IBB stehen zu strategischen Themen im Dialog mit dem Verwaltungsrat und binden 
die Mitglieder aktiv in den Strategieprozess ein. So ist eine jährlich stattfindende Sitzung mit dem Schwer-
punkt Strategie mit dem Verwaltungsrat Praxis. Für IBB-spezifische Themen unterstützt der Beirat der IBB, 
der u. a. aus Verbandsvertreter:innen, Vertreter:innen der Berliner Wirtschaft und den Bereichen Kultur, 
Energie-, Wohnungs-, Kreditwirtwirtschaft aber auch aus Start-ups und Mittelstand besteht, den Vorstand 
und den Verwaltungsrat in allgemeinen Fragen und berät die Bank bei der Wahrnehmung ihrer Belange. 
Seine Beschlüsse haben empfehlenden Charakter.  

Eine Messung der Wirksamkeit der Förderprogramme auch in Bezug auf die Berliner Bevölkerung (z. B. 
durch die geschaffenen Arbeitsplätze) erfolgt mittels den Berechnungen der volkswirtschaftlichen Auswirkun-
gen der IBB Gruppe durch die IBB-Volkswirte. Die IBB Business Team GmbH bewertet die Zusammenarbeit 
mit den zuständigen Senatsverwaltungen ebenfalls als lösungsorientiert, wertschätzend und stellt immer das 
Förderziel für die Bewohner:innen Berlins in den Fokus. 

22. Verfahren und Aktivitäten, um Einblicke in die Sichtweisen der betroffenen Gemeinschaften zu 
gewinnen 

Die seitens der IBB und IBB Business Team GmbH durchgeführten Formate im Rahmen des Stakeholder-
Engagement Prozesses wurden unter ESRS S3-1, Absatz 16 b) genauer beschrieben. 

23. Indigene Völker einschließlich der Berücksichtigung ihrer Rechte 

Da die IBB und die IBB Business Team GmbH im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse keine indigenen Völ-
ker als betroffene Gemeinschaft identifiziert haben, besteht hier keine Relevanz. 

24. Vorhandensein eines allgemeinen Verfahrens zur Zusammenarbeit mit betroffenen Gemeinschaf-
ten 

Die Zusammenarbeit mit der Berliner Bevölkerung, welche im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse als ein-
zige betroffene Gemeinschaft der IBB und der IBB Business Team GmbH identifiziert wurde, wird im ESRS 
S3-1, Absatz 16 und ESRS S3-2, Absatz 21 erläutert. 

5.3 ESRS S3-3: Verfahren zur Behebung negativer Auswirkungen und Kanäle, über 
die Betroffene Gemeinschaften Bedenken äußern können 

27. Verfahren, Kanäle und Ansätze zur Behebung negativer Auswirkungen  

a) Allgemeiner Ansatz und Verfahren für die Durchführung von oder die Beteiligung an Abhilfemaßnahmen 

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurden keine wesentlichen negativen Auswirkungen der IBB und 
IBB Business Team GmbH in Bezug auf die Berliner Bevölkerung oder auf andere Bevölkerungsgruppen 
identifiziert. Demzufolge haben die IBB und die IBB Business Team GmbH keine Abhilfemaßnahmen imple-
mentiert oder das Schaffen von Abhilfemaßnahmen in Planung. 

b) Spezifische Kanäle, über die betroffene Gemeinschaften ihre Anliegen oder Bedürfnisse äußern und prü-
fen lassen können 

Die IBB und die IBB Business Team GmbH haben Mechanismen zur Ermittlung, Berichterstattung und Un-
tersuchung von Bedenken hinsichtlich rechtswidriger Verhaltensweisen oder Verhaltensweisen, die im Wi-
derspruch zum Verhaltenskodex der IBB Gruppe oder ähnlichen internen Regeln stehen, etabliert. Diese 
werden im ESRS G1-1 und G1-3 ausführlich erläutert. Die Informationen zu weiteren Kommunikationskanä-
len werden im ESRS S3-1, Absatz 16 und ESRS S3-2, Absatz 21 dargestellt.  

Zusätzlich stellt die IBB und die IBB Business Team GmbH auf ihrer Website Kontaktformulare (u. a. im Kon-
takt-Center) zur Verfügung, über die Anfragen eingereicht werden können. Die Formulare werden automa-
tisch an die im Content-Management-System hinterlegte E-Mail-Adresse des zuständigen Fachbereichs ge-
sendet und dort bearbeitet. Der jeweilige Fachbereich ist für die Ableitung und Umsetzung konkreter Maß-
nahmen verantwortlich. 
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c) Verfahren, mit denen das Unternehmen die Verfügbarkeit solcher Kanäle im Rahmen seiner Geschäftsbe-
ziehungen unterstützt 

Für die im ESRS S3-1, Absatz 16 b) genannten verschiedenen Kommunikationskanäle wird Stakeholder-
orientiert kommuniziert, um sicherzustellen, dass die Berliner Bevölkerung die entsprechenden Strukturen 
und Verfahren kennt und diesen vertraut, um die Bedürfnisse und Anliegen mitzuteilen. Dabei werden – ge-
rade auf den Social-Media-Kanälen der IBB und IBB Business Team GmbH – Updates durchgeführt und die 
Prozesse sowie die Verfügbarkeit und Nutzbarkeit regelmäßig kontrolliert und optimiert. Die Verfügbarkeit 
wird durch klare Verantwortungen für die Kanäle zum Beispiel durch die Regelungen in der SFO innerhalb 
der IBB Gruppe sichergestellt. 

d) Verfolgung und Überwachung der angegangenen Probleme und Wirksamkeit der Kanäle 

Wenn ein Anliegen der Berliner Bevölkerung durch die verschiedenen Kommunikationskanäle eingebracht 
wird, wird dieses Anliegen entweder direkt durch den Fachbereich UK beantwortet oder an den jeweils pro-
zessverantwortlichen Fachbereich weitergeleitet. Dieser prüft mögliche Ableitungen sowie die Umsetzung 
konkreter Maßnahmen. Dabei erfolgt ein kontinuierlicher Austausch mit den entsprechenden Stakeholdern 
um einvernehmliche Lösungen anzustreben. Die im ESRS S3-2, Absatz 21 c) aufgeführten Verantwortlichen 
werden dabei falls nötig mit einbezogen. Ein dokumentierter Prozess zu diesem Vorgehen liegt noch nicht 
vor. Im Berichtszeitraum wurden keine Probleme mit betroffenen Gemeinschaften im Zusammenhang mit 
den Tätigkeiten der IBB oder der IBB Business Team GmbH identifiziert. 

28. Kenntnis der und Vertrauen in die Strukturen oder Verfahren seitens der betroffenen Gemein-
schaften 

Die im ESRS S3, Absatz 16 b) genannten verschiedenen Kommunikationskanäle werden stakeholderorien-
tiert kommuniziert, um sicherzustellen, dass die Berliner Bevölkerung die entsprechenden Strukturen und 
Verfahren kennt und diesen vertraut, um die Bedürfnisse und Anliegen mitzuteilen. Die Verfügbarkeit wird 
durch klare Verantwortungen für die Kanäle zum Beispiel durch die Regelungen in der SFO innerhalb der 
IBB Gruppe sichergestellt (weitere Informationen siehe ESRS G1-1, Absatz 10).  

Beschwerden und Feedback von Dritten können direkt über die Internetseite der IBB und der IBB Business 
Team GmbH mittels Kontaktformular aber auch per Post, E-Mail oder Fax abgegeben werden. Dies wird an 
die zuständigen Prozessverantwortlichen weitergeleitet. Ebenfalls wird auf der Website der IBB auf eine ex-
terne Schlichtungsstelle des Bundesverbands Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB) verwiesen. Des Wei-
teren sind entsprechende Kontaktdaten zu den einzelnen Förderprogrammen auf der Website der IBB und 
IBB Business Team GmbH ersichtlich.  

Das Verfahren zur Bekämpfung von Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften und/ oder unternehmensin-
ternen Compliance-Regeln inkl. der Ombudsstelle, an die sich auch Dritte (Nicht-Kund:innen) wenden kön-
nen, ist im ESRS G1-1 und G1-3 ausführlich erläutert. 

29. Kanäle oder Verfahren für die Mitteilung von Anliegen betroffener Gemeinschaften 

Die Zusammenarbeit mit der Berliner Bevölkerung als einzige betroffene Gemeinschaft der IBB und der IBB 
Business Team GmbH inkl. der dazugehörigen Kommunikationskanäle werden im ESRS S3-1, Absatz 16 a) 
bis c) und ESRS S3-2, Absatz 21 erläutert. 

5.4 ESRS S3-4: Ergreifung von Maßnahmen in Bezug auf wesentliche Auswirkungen 
auf betroffene Gemeinschaften und Ansätze zum Management wesentlicher Risiken 
und zur Nutzung wesentlicher Chancen im Zusammenhang mit betroffenen Gemein-
schaften sowie die Wirksamkeit dieser Maßnahmen 

32. Maßnahmen in Bezug auf den Umgang mit wesentlichen Auswirkungen 

a) Maßnahmen zur Verhinderung, Abmilderung oder Behebung wesentlicher negativer Auswirkungen auf 
betroffene Gemeinschaften 
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Die IBB Gruppe hat den Auftrag der Förderung des Landes Berlin und dessen Bewohner:innen. Dadurch 
trägt die IBB Gruppe mittels ihrer Produktpalette zur Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt bei.  

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurden keine wesentlichen negativen Auswirkungen in Bezug auf 
die Berliner Bevölkerung oder auf andere Bevölkerungsgruppen identifiziert. Sofern negative Auswirkungen 
im Rahmen des Feedbackmanagement-Prozesses oder über die Wesentlichkeitsanalyse identifiziert wer-
den, würden individuelle Maßnahmen innerhalb der IBB und der IBB Business Team GmbH ergriffen wer-
den. Die Regelungen zur Bearbeitung von Kundenbeschwerden sind in der IBB schriftlich fixiert.  

Damit negative Auswirkungen auf u. a. die Berliner Bevölkerung und andere Bevölkerungsgruppen verhin-
dert oder gemindert werden, hat die IBB Gruppe im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsleitlinien Ausschlusskrite-
rien definiert, welche von der IBB und der IBB Business Team GmbH vor Geschäftsabschluss überprüft wer-
den. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die jeweiligen Antragstellenden keine Geschäftspraktiken aus-
üben oder in Branchen von Geschäftsfeldern tätig sind, die als kontrovers eingestuft und ausgeschlossen 
wurden. Als kontroverse Geschäftspraktiken werden angesehen: Menschenrechtsverletzungen, Kinderar-
beit, systematische/ diskriminierende Arbeitsrechtverletzungen, kontroverses Umweltverhalten, kontroverse 
Wirtschaftspraktiken und Tierversuche.  

Zudem werden bestimmte Geschäftsfelder als kritisch erachtet und im Rahmen des Kredit-, Förder-, Aval- 
und Beteiligungsgeschäft einer Einzelfallprüfung unterzogen, deren Folge eine Ermessensentscheidung für 
oder gegen eine Finanzierung ist. Folgende Geschäftsfelder werden von der IBB Gruppe als kontrovers ein-
gestuft: Rüstungs- und Waffenindustrie, Fossile Energieerzeugung, Substanzen, Wildtiere, Pornografie und 
Prostitution und Glücksspiel (siehe auch ESRS S3-4, Absatz 35). Grundsätzliches Ziel ist es, Geschäftsprak-
tiken, die nicht im Einklang mit den Werten der IBB Gruppe stehen und der Transformation in eine nachhal-
tige Gesellschaft entgegenstehen, von der Förderung auszuschließen. Zusätzlich werden ESG-kritische En-
gagements bereits im Neugeschäftsprozess durch das zentrale ESG-Management innerhalb der IBB geprüft 
und hinsichtlich der ESG-Aspekte und möglichen Ausschlusskriterien tiefergehend bewertet. Basierend auf 
den bestehenden Kompetenzregelungen, die sich am Volumen des Finanzierungsgegenstands und dem Bo-
nitätsrating orientieren, führt die Einstufung als ESG-kritisches Engagement zur Erhöhung der Kompetenz-
stufe bis hin zur Verlagerung der Entscheidung auf Vorstandsebene.  

Außerdem führt die IBB im Rahmen des Kreditprozesses eine Kreditwürdigkeitsprüfung inkl. einer Bewer-
tung der mit ESG-Faktoren verbundenen Risiken der Kreditnehmenden durch. Dabei verwendet die IBB zur 
Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken den S-ESG-Score, welcher aus zehn verschiedenen Indikatoren in 
den drei Nachhaltigkeitsdimensionen „E“ - Environment (Umwelt und Klima), "S" - Social (Soziales) und "G" 
– Governance (Unternehmensführung) gebildet wird (weitere Informationen zu den im ESG-Kreditprozess 
verwendeten ESG-Fragebögen, dem Dokumentationsprozess, dem Umgang mit ESG-kritischen Engage-
ments sowie die Funktionsweise des S-ESG-Scores siehe Nachhaltigkeitswebsite der IBB Gruppe). Ein Aus-
weis der Maßnahmen gemäß der MDR-Kriterien nach ESRS 2, Absatz 68 erfolgt nicht, da Maßnahmen 
durch die Förderprogramme umgesetzt werden. Dies erfolgt im Auftrag des Landes Berlin und ist somit zeit-
lich unbefristet. 

b) Abhilfemaßnahmen in Bezug auf wesentliche negative Auswirkungen 

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurden keine wesentlichen negativen Auswirkungen der IBB und 
der IBB Business Team GmbH in Bezug auf die Berliner Bevölkerung oder auf andere Bevölkerungsgruppen 
identifiziert. Demzufolge haben die IBB und die IBB Business Team GmbH keine Abhilfemaßnahmen imple-
mentiert oder das Schaffen von Abhilfemaßnahmen in Planung. Durch den Produktentwicklungsprozess für 
Förderprogramme werden jedoch Ideen und Maßnahmen eruiert, um den größtmöglichen Nutzen für die 
Kund:innen und die Berliner Bevölkerung zu erzielen bzw. sicherzustellen (weitere Informationen siehe 
ESRS S3-4, Absatz 32 c). 

c) Zusätzliche Maßnahmen und Initiativen, um positive Auswirkungen auf betroffene Gemeinschaften zu er-
möglichen 

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse konnten wesentliche positive Auswirkungen der IBB und der IBB Bu-
siness Team GmbH in Bezug auf die Berliner Bevölkerung identifiziert werden. Diese ergeben sich insbe-
sondere aus den verschiedenen Förderprogrammen mit sozialen Aspekten. Hierbei tragen sowohl die Ange-
bote in der Wirtschaftsförderung (z. B. Schaffen und Sichern von Arbeitsplätzen) als auch im Bereich der Im-
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mobilien- und Stadtentwicklung (z. B. Errichtung von preiswerten Wohnraum in Berlin, Schaffung von alters-
gerechten und barrierefreien Wohnungen) sowie der Arbeitsmarktförderung (z. B. Förderung von Maßnah-
men zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung) bei.  

Um der Berliner Bevölkerung positive Auswirkungen in Form von Förderprogrammen zu ermöglichen, wurde 
in der IBB ein Produktentwicklungsprozess für die Produkte der IBB und der IBB Business Team GmbH im-
plementiert, welcher den Prozessablauf und die Verantwortlichkeiten im Genehmigungsprozess, u.a. bei der 
Einführung neuer Produkte, Geschäftsfelder und Vertriebswege regelt. Dies sichert die Einbindung der rele-
vanten Stakeholder:innen in die interne Entwicklung der Produkte. Der Prozess der Produktentwicklung teilt 
sich ein in die Initiativ- und Entwicklungsphase, die Einführungsphase und die Neu-Produkt- und Testphase. 
Danach erfolgt der reguläre Geschäftsbetrieb (siehe ESRS S3-4, Absatz 38).  

Um positive Auswirkungen auf die Berliner Bevölkerung zu erreichen, steht der IBB und der IBB Business 
Team GmbH ein umfangreiches Produktportfolio zur Verfügung. Die Produktpalette umfasst Zuschüsse, Dar-
lehen, Bürgschaften und Beteiligungen in den Geschäftsfeldern der Wirtschafts-, Immobilien- und Arbeits-
marktförderung. Im Rahmen der Förderung wird dabei auf den Fördereffekt, wie z. B. Arbeitsplätze oder ge-
schaffene Wohneinheiten, geachtet (weitere Informationen siehe ESRS S3, SBM-3).  

Da es sich bei den genannten Maßnahmen im Wesentlichen um die Einführung und Umsetzung von Förder-
programmen handelt, werden die Maßnahmen inhaltlich u. a. im Rahmen der jeweiligen Förderrichtlinien in-
dividuell definiert und konkretisiert. Der Zeithorizont ist laufend, da sich die Maßnahmen / Förderprogramme 
aus dem Geschäftszweck der IBB Gruppe ergeben: Förderung der Berliner Wirtschaft, von Wohnimmobilien 
und Wohnungsneubau, des Arbeitsmarktes, Klimaschutzmaßnahmen sowie erneuerbarer Energien. Bei der 
Generierung neuer Förderprogramme wird die IBB und die IBB Business Team GmbH durch das Land Berlin 
und die zuständige Senatsverwaltung dazu beauftragt. Anschließend erfolgt im Rahmen der Initiativ- und 
Entwicklungsphase durch den Stab Europa und Produkte die Erstellung des neuen Förderprogramms, wel-
ches auf Grundlage einer Markt- bzw. Kundenbedarfsanalyse, geschäftspolitischen oder strategischen Erwä-
gungen oder auf Initiative des Landes, sowie der Bundes- und EU-Politik entstehen (weitere Informationen 
zu dem Entwicklungsprozess neuer Förderprogramme siehe Absatz 38). 

d) Wirksamkeit der Maßnahmen 

Die Maßnahmen, insbesondere im Förder- und Kreditgeschäft, zielen gesamtheitlich darauf ab, sich positiv 
auf die Berliner Bevölkerung auszuwirken. Eine Bewertung der Wirksamkeit im Förder-/Kreditgeschäft ist 
über Inputgrößen, wie z. B. Neuzusagevolumen und Förderleistung oder bei vereinzelten Themen über ma-
nuelle Auswertungen nach Outputgrößen möglich. Im Berichtsjahr 2024 wurden rund 1.992 Mio. Euro an 
Wirtschaftsförderung (IBB) erteilt, die dazu beigetragen haben, dass 5.059 Arbeitsplätze erhalten und 1.630 
Arbeitsplätze neu geschaffen wurden. Zudem wurde im Rahmen der Immobilienförderung (IBB) ein Bewilli-
gungsvolumen von 1.659,6 Mio. Euro vergeben und rund 35 Mio. Euro wirksames Investitionsvolumen in 
Verbindung mit Arbeitsmarktförderung (IBB) in Berlin erteilt. Basierend auf einer volkswirtschaftlichen Wir-
kungsanalyse (Impactanalyse) der IBB-Volkswirte ziehen die primären Investitions- und Beschäftigungswir-
kungen weitere indirekte, aber volkswirtschaftlich ebenso relevante Effekte nach sich. Auf diese Weise wer-
den in den kommenden Jahren außerhalb der geförderten Unternehmen weitere rund 1.600 Arbeitsplätze in 
unterschiedlichen Bereichen der Berliner Wirtschaft zumindest vorübergehend gesichert. Zusätzlich wird die 
Wirksamkeit der einzelnen Förderprogramme durch einen regelmäßigen Soll-/Ist-Abgleich sichergestellt und 
mit den zuständigen Senatsverwaltungen im Rahmen der Strategiegespräche sowie Mittelplanungen eruiert. 

33. Management von Maßnahmen in Bezug auf negative Auswirkungen 

a) Verfahren zur Ermittlung von geeigneten Maßnahmen 

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurden keine wesentlichen negativen Auswirkungen in Bezug auf 
die Berliner Bevölkerung oder auf andere Bevölkerungsgruppen identifiziert. Demzufolge existieren keine 
Verfahren, mit denen es ermittelt, welche Maßnahmen erforderlich und angemessen sind, um auf negative 
Auswirkungen auf betroffene Gemeinschaften zu reagieren. Sofern negative Auswirkungen im Rahmen des 
Feedbackmanagement-Prozesses bekannt werden würden, werden individuelle Maßnahmen innerhalb der 
IBB ergriffen. Durch den Produktentwicklungsprozess und die Einbindung der relevanten Stakeholder:innen 
in die interne Entwicklung der Produkte wird sichergestellt, dass keine wesentlichen negative Auswirkungen 
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auf die Berliner Bevölkerung entstehen. Bisher wurden im Rahmen des Beschwerdemanagement-Prozes-
ses, des Stakeholder-Dialogs und darüber hinaus keine tatsächlichen und potenziellen negativen Auswirkun-
gen und Risiken bei der IBB und der IBB Business Team GmbH für betroffene Gemeinschaften identifiziert. 

b) Ansatz, um Maßnahmen in Bezug auf wesentliche negative Auswirkungen zu ergreifen 

In der IBB Gruppe existieren keine Praktiken in Bezug auf den Erwerb, die Planung und die Bebauung von 
Land und den Betrieb oder die Schließung von Flächen, weil innerhalb des eigenen Geschäftsbetriebs kein 
Land erworben oder bebaut wird.  

Der Geschäftszweck der IBB Gruppe ist die Förderung der Berliner Wirtschaft, von Wohnimmobilien und 
Wohnungsneubau, des Arbeitsmarktes, Klimaschutzmaßnahmen sowie erneuerbarer Energien. Innerhalb 
der Geschäftstätigkeit der IBB werden z. B. Immobilien gefördert. Die Immobilien befinden sich ausschließ-
lich in der Metropolregion Berlin. Baugenehmigungen werden durch das Land Berlin vergeben und müssen 
u.a. gemäß Förderrichtlinie vorliegen. Das Risiko, dass im Rahmen des Geschäftsbetriebs und der Ge-
schäftstätigkeit negative Auswirkungen entstehen, ist folglich als vernachlässigbar einzustufen und somit 
auch nicht auf der identifizierten IRO-Liste.  

Daher gibt es bei der IBB und der IBB Business Team GmbH auch keinen Ansatz, um Maßnahmen in Bezug 
auf spezifische wesentliche negative Auswirkungen auf Gemeinschaften zu ergreifen. Eine Zusammenarbeit 
mit der Industrie ist aktuell in dem Zusammenhang als nicht notwendig zu erachten. 

c) Abhilfemaßnahmen 

Die IBB und die IBB Business Team GmbH stellen auf ihren Websites zudem Kontaktformulare (u. a. im 
Kontakt-Center) zur Verfügung, über die Anfragen eingereicht werden können. Die Formulare werden in der 
IBB automatisch an die im Content-Management-System hinterlegte E-Mail-Adresse des zuständigen Fach-
bereichs gesendet und dort bearbeitet. Der jeweilige Fachbereich ist für die Ableitung und Umsetzung kon-
kreter Maßnahmen verantwortlich. Bei der IBB Business Team GmbH erfolgt bei der Nutzung des Kontakt-
formulars eine automatisierte Mailweiterleitung der Nachricht an die dahinterliegende Mailadresse des För-
derprogrammes und wird dort anschließend bearbeitet sowie beantwortet. 

34. Maßnahmen in Bezug auf den Umgang mit wesentlichen Risiken und Chancen 

a) Maßnahmen, um wesentliche Risiken zu mindern 

Gemäß Wesentlichkeitsanalyse konnten keine wesentlichen Risiken für die IBB und die IBB Business Team 
GmbH, die sich aus den positiven Auswirkungen auf die Berliner Bevölkerung ergeben, identifiziert werden. 
Dementsprechend wurden keine Maßnahmen eingeführt, um diesbezüglich wesentliche Risiken für das Un-
ternehmen zu mindern. 

b) Maßnahmen, um wesentliche Chancen zu nutzen 

Gemäß Wesentlichkeitsanalyse konnten keine wesentlichen Chancen für die IBB und die IBB Business 
Team GmbH, die sich aus den positiven Auswirkungen auf die Berliner Bevölkerung ergeben, identifiziert 
werden. Dementsprechend wurden keine Maßnahmen eingeführt, um diesbezüglich wesentliche Chancen 
für das Unternehmen zu nutzen. 

35. Maßnahmen, um zu vermeiden, dass die eigenen Geschäftspraktiken wesentliche negative Aus-
wirkungen auf betroffene Gemeinschaften haben oder dazu beitragen 

Um auch zukünftig keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf die Berliner Bevölkerung zu haben, exis-
tieren in der IBB Gruppe verschiedene Maßnahmen und Kriterien. Zum Beispiel wurden Ausschlusskriterien 
innerhalb der IBB Gruppe definiert.  

Das Förder- und Kreditgeschäft zielt gesamtheitlich darauf ab, positive Auswirkungen auf die Berliner Bevöl-
kerung zu bewirken. Wesentliche negative Auswirkungen auf die Berliner Bevölkerung werden u.a. im Rah-
men der Produktentwicklung oder bei Prüfung im Rahmen der Antragstellung vermieden. Dies stellt sich u.a. 
wie folgt dar:  

 Zuschussförderung: Die IBB Gruppe agiert bei der Vergabe von Zuschüssen als Geschäftsbesorgerin 
für das Land Berlin. Die Kriterien, nach denen Vorhaben unterstützt werden können, werden vom Land 
Berlin vorgegeben. Die Zuschussprogramme haben konkrete Nachhaltigkeitsziele oder werden unter 
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nachhaltigen Gesichtspunkten gestaltet, um z. B. den Heizungsaustausch zu fördern oder um einen Zu-
schuss zur Miete zu ermöglichen.  

 Kreditgeschäft: Die IBB vergibt Kredite, Mezzanine Finanzierungen, Avale und Beteiligungen direkt an 
die Endkund:innen, Gründer:innen und Unternehmen oder indirekt im Hausbankverfahren. Sie arbeitet 
partnerschaftlich mit den Hausbanken zusammen, um die bestehenden Förder- und Kreditprogramme 
wettbewerbsneutral möglichst vielen Interessent:innen zugänglich zu machen.  

o Die Wirtschaftsförderung ist durch ihre Produktbedingungen auf einen langfristigen, nachhalti-
gen Ansatz ausgerichtet. Wesentliche Ziele der Wirtschaftsförderung richtet die IBB an den Vor-
gaben der EU-Struktur Fondsmittel aus. Die Unternehmensfinanzierungen sollen die Innovati-
onsfähigkeit und das nachhaltige Wachstum, vor allem von KMU, steigern.  

o Im Rahmen der Immobilienförderung werden Eigentümer:innen von Wohnimmobilien bei der 
energetischen Gebäudesanierung, dem energieeffizienten Neubau, dem altersgerechten, barrie-
rereduzierenden Umbau sowie im Rahmen des sozialen Wohnungsneubaus unterstützt. Förder-
programme, die den sozialen Wohnungsneubau im Fokus haben, sichern Wohnraum für Haus-
halte mit niedrigen und mittleren Einkommen und tragen dazu bei, neue Wohngebäude unter 
zukunftsorientierten Effizienzstandards zu errichten. Damit ist die Wohnraumförderung bereits 
durch die Produktbedingungen prädestiniert lediglich positive Auswirkungen für die Berliner Be-
völkerung zu schaffen. Durch die Förderaspekte sind soziale Kriterien, wie Einkommensgrenzen 
für Mieter:innen, enthalten.  

Da es sich bei den Maßnahmen im Wesentlichen um Förderprogramme handelt, werden die Maßnahmen 
inhaltlich u. a. im Rahmen der jeweiligen Förderrichtlinien individuell definiert. Der Zeithorizont ist laufend, da 
sich die Maßnahmen / Förderprogramme aus dem Geschäftszweck der IBB Gruppe ergeben: „Förderung 
der Berliner Wirtschaft, von Wohnimmobilien und Wohnungsneubau, des Arbeitsmarktes, Klimaschutzmaß-
nahmen sowie erneuerbarer Energien“. Ein schriftlich dokumentierter Prozess, welcher eine Verbindung zwi-
schen der Vermeidung wesentlicher negativer Auswirkungen auf betroffene Gemeinschaften und der Einhal-
tung unternehmerischer Ziele sicherstellt, ist aktuell nicht vorhanden. Bei Bedarf vergibt die IBB als staatli-
che Förderbank öffentliche Mittel, um zielgerichtet negative Auswirkungen auf betroffene Gemeinschaften 
abzufedern. 

36. Schwerwiegende Menschenrechtsprobleme und Vorfälle im Zusammenhang mit den betroffenen 
Gemeinschaften 

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurden ausschließlich positive Auswirkungen auf die Berliner Bevöl-
kerung identifiziert. Die Einhaltung/ Wahrung der Menschenrechte stellt ein wichtiges Thema in der IBB 
Gruppe dar. Im Berichtszeitraum wurden der IBB und der IBB Business Team GmbH keine schwerwiegen-
den Probleme oder Vorfälle im Zusammenhang mit Menschenrechten in Bezug auf betroffene Gemeinschaf-
ten gemeldet. Es wurden keine Menschenrechtsverletzungen in Bezug auf betroffene Gemeinschaften bei 
der IBB und der IBB Business Team GmbH identifiziert. 

38. Mittel zum Management der wesentlichen Auswirkungen 

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse konnten keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf die Berli-
ner Bevölkerung identifiziert werden. Der Geschäftsbetrieb der IBB und der IBB Business Team GmbH und 
die damit in Verbindung stehenden Maßnahmen im Rahmen des Förder- und Kreditgeschäfts, zielen ge-
samtheitlich darauf ab, positive Auswirkungen auf die Berliner Bevölkerung zu bewirken. Die hierfür relevan-
ten Prozesse sind schriftlich fixiert und für alle Beschäftigten zugänglich, hierbei ist insbesondere der Pro-
duktentwicklungsprozess anzuführen. Der Prozess der Produktentwicklung teilt sich ein in die Initiativ- und 
Entwicklungsphase (a), die Einführungsphase (b) und den Neue Produkt Prozess (NPP), inkl. Aufnahme des 
Geschäftsbetriebs (c): 

a) Im Rahmen einer Initiativ- und Entwicklungsphase wird durch den Stab Europa und Produkte das neue 
Förderprogramm generiert. Dies kann auf Basis einer Markt- bzw. Kundenbedarfsanalyse, geschäftspoli-
tischen oder strategischen Erwägungen oder auf Initiative des Landes, sowie der Bundes- und EU-Politik 
entstehen. Ziel der Initiativphase ist, eine generelle Markteinschätzung und Machbarkeitsprüfung durch-
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zuführen sowie einen grundsätzlichen Konsens zur Weiterverfolgung mit der Geschäftsleitung zu erzie-
len. Die IBB muss für alle Geschäftsaktivitäten durch das Land Berlin beauftragt werden. Die Beauftra-
gung erfolgt durch die zuständige Senatsverwaltung. 

b) Die Einführungsphase (technische Umsetzung) beinhaltet in erster Linie den IT-Entwicklungsprozess, da 
Produkteinführungen Neueinführungen bzw. Änderungen an IT-Systemen erforderlich machen. Dieser 
Prozess ist ebenfalls schriftlich fixiert.  

c) Der NPP wird durch den Bereich Risiko-Controlling verantwortet und dient dem formalen Abschluss der 
Entwicklungs- und Einführungsphase. Mit Hilfe des NPP sollen unbewusste Risiken aus neuen Produk-
ten oder Produktmodifikationen in bewusste und damit quantifizierbare Risiken transformiert werden. 
Verantwortlich für den Prozess zur Aufnahme neuer Geschäfte sind die jeweils zuständigen Mitglieder 
des New Product Committees (NPC). Auf Basis ihrer Votierung erfolgt die abschließende Genehmigung 
des Vorstands zur Geschäftsaufnahme. Die prozessuale Ausgestaltung des NPP ist ebenfalls in einer 
eigenen Arbeitsanweisung dokumentiert.  

Eine konkrete Mittelzuweisung zum Management der positiven Auswirkungen erfolgt innerhalb der IBB und 
der IBB Business Team GmbH nicht.  

Es gibt bisher keine separaten Leitlinien, die sich explizit mit der Ermittlung und dem Management von we-
sentlichen Auswirkungen auf betroffene Gemeinschaften befassen. Das Management der wesentlichen Aus-
wirkungen auf betroffene Gemeinschaften erfolgt auf der Grundlage von vorhandener Leitlinien, wie z. B. 
dem IBB-Gesetz sowie den Nachhaltigkeits- und Förderleitlinien. Aufgrund der Ausrichtung der IBB und der 
IBB Business Team GmbH zur Erzielung von positiven Auswirkungen auf die Berliner Bevölkerung ist das 
Management übergeordnet in den Leitlinien enthalten. Eine separate Leitlinie für das Management der we-
sentlichen Auswirkungen auf betroffene Gemeinschaften gibt es nicht.  

Bei der IBB Business Team GmbH gehen alle Vorgänge, die wesentliche Auswirkungen betreffen über die 
Geschäftsführung. Sowohl bei den Vorgängen des Beschwerdemanagements als auch bei besonderen Ein-
zelfällen oder strategischen Entscheidungen wird das Management eingebunden. Im Anschluss werden 
mögliche Handlungsoptionen eruiert und umgesetzt. Gleiches gilt für Maßnahmen, welche aufgrund von ge-
planten Änderungen der Förderkriterien entstehen oder über die weiteren Kanäle in die IBB Business Team 
GmbH gelangen. Dies können z. B. Abstimmungen mit der jeweils zuständigen Senatsverwaltung sein oder 
Vorschläge im Rahmen der Strategiemeetings zu Anpassungen bzw. Änderung von Förderkriterien. Ggf. ist 
nach Absprache zwischen der Geschäftsleitung und der auftraggebenden Senatsverwaltung eine Anpas-
sung der Förderpraxis bzw. der internen Bearbeitungsprozesse erforderlich, um Abhilfe zu schaffen. Damit 
wird das bestmögliche Ergebnis für die Berliner Bevölkerung erzielt und auf geänderte Bedarfe zeitnah ein-
gegangen. 

5.5 ESRS S3-5: Ziele im Zusammenhang mit der Bewältigung wesentlicher negativer 
Auswirkungen, der Förderung positiver Auswirkungen und dem Umgang mit we-
sentlichen Risiken und Chancen 

39. Ziele für das Management der wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen in Bezug auf 
betroffene Gemeinschaften 

a) Ziele zur Verringerung von negativen Auswirkungen 

Da die IBB und die IBB Business Team GmbH keine negativen Auswirkungen identifiziert haben, sind hier 
keine Zielvorgaben erforderlich. 

b) Ziele zur Förderung positiver Auswirkungen 

Ein Ausweis von zeitgebundenen und ergebnisorientierten Zielen nach ESRS 2 MDR-T für die Förderung 
positiver Auswirkungen auf betroffene Gemeinschaften erfolgt aufgrund des gesetzlich verankerten Auftra-
ges des Landes Berlin nicht (weitere Informationen siehe ESRS S3-4, Absatz 32). 

c) Ziele zum Management der wesentlichen Risiken und Chancen  

Da keine wesentlichen Chancen und Risiken identifiziert wurden, sind keine weiteren Maßnahmen zu mana-
gen. 
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42. Verfahren zur Festlegung der Ziele sowie Nachverfolgung in Bezug auf die Verwirklichung dieser 
Ziele und Ermittlung von Erkenntnissen oder Verbesserungsmöglichkeiten  

Es liegen aktuell keine konkreten Ziele nach ESRS 2 MDR-T in Bezug auf die Bewohner Berlins vor (weitere 
Informationen siehe ESRS S3-4, Absatz 32, ESRS S3-5 Absatz 39 b)). 

6. ESRS S4: Verbraucher:innen und Endnutzer:innen 
Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurde für den ESRS S4 auf Konzernebene keine Wesentlichkeit 
identifiziert.  

Aufgrund des Geschäftszwecks der IBB Businessteam GmbH besteht der Kundenstamm zu ca. 80% aus 
Privatpersonen, deren persönliche und sensible Daten bei der IBB Business Team GmbH gespeichert wer-
den. Deshalb wurde das Nachhaltigkeitsthema „Verbraucherschutz und Produktsicherheit“ des ESRS S4 auf 
Einzelunternehmensebene als wesentlich eingestuft (siehe ESRS 2, SBM-3, Absatz 53).  

Für die übrigen im CSRD-Konsolidierungskreis dazugehörigen Einzelunternehmen wurden aufgrund ihrer 
unternehmensspezifischen Umstände keine Wesentlichkeit für den ESRS S4 identifiziert (siehe ESRS 2, BP-
1 Absatz 5 a). Demzufolge werden die Angabepflichten des ESRS S4-1, S4-2, S4-3, S4-4 und S4-5 aus-
schließlich vollumfänglich von dem Einzelunternehmen IBB Business Team GmbH im Folgenden offenge-
legt. In Bezug auf die Konzernbetrachtung werden Themen und Sachverhalte, die die IBB Gruppe betreffen 
entsprechend auf Gruppenebene beschrieben. 

6.1 ESRS S4-1: Gruppen- und Einzelrichtlinien im Zusammenhang mit Verbrau-
cher:innen und Endnutzer:innen 

15. Richtlinien in Bezug auf das Management identifizierter Auswirkungen, Risiken und Chancen im 
Zusammenhang mit Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen gemäß ESRS 2-MDR-P 

Zur Vermeidung der identifizierten potentiellen negativen Auswirkung auf Verbraucher:innen und/oder End-
nutzer:innen beachtet die IBB Business Team GmbH alle Anforderungen an das Deutsche Datenschutzge-
setz und wird bei der Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen durch den extern beauftragten Daten-
schutzbeauftragten unterstützt, beraten und kontrolliert.  

Im Folgenden wird die für das Management der identifizierten negativen Auswirkung relevanten Arbeitsan-
weisung genauer beschrieben: 

Arbeitsanweisung „Datenschutz nach DSGVO“  

Wichtigste 
Inhalt inkl. 
allg. Ziele  

Diese Arbeitsanweisung ist die verbindliche Basis für einen rechtskonformen und nach-
haltigen Schutz personenbezogener Daten in der IBB Unternehmensverwaltung, der IBB 
und den übrigen Tochtergesellschaften der IBB Unternehmensverwaltung, soweit diese 
in die Datenschutzorganisation der IBB einbezogen sind. Zu den personenbezogenen 
Daten gehören alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare na-
türliche Person beziehen. Kundendaten gehören dabei ebenso zu den personenbezoge-
nen Daten wie Personaldaten von Beschäftigten. Das Ziel der Arbeitsanweisung ist die 
Grundrechte und Grundfreiheiten von Betroffenen, insbesondere ihr Recht auf Schutz 
personenbezogener Daten, zu wahren und zu schützen.  

Bezug zu we-
sentlichen 
IROs  

Durch die aufgestellten Regelungen, den datenschutzrechtlichen Verpflichtungen sowie 
die definierten Verantwortlichkeiten zum Thema Datenschutz wird u.a. der Umgang mit 
personenbezogene Daten von Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen sicherge-
stellt. Dies wirkt sich mitigierend auf einen potenziellen Datenverlust infolge von Daten-
leaks oder anderen Vorfällen aus.  

Anwen-
dungsbe-
reich  

Die Arbeitsanweisung gilt für alle Unternehmensbereiche der IBB UV.  
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Arbeitsanweisung „Datenschutz nach DSGVO“  

Überwa-
chungspro-
zess  

Der Überwachungsprozess im Rahmen der Sicherstellung, dass die Beschäftigten den 
Inhalt der Arbeitsanweisung gelesen und verstanden haben liegt in der Verantwortlichkeit 
der jeweiligen Führungskraft bzw. des verantwortlichen Fachbereichs und ist in der Ar-
beitsanweisung „Dokumentationsregelung – Grundlagen der schriftlich fixierten Ordnung 
(SFO)“ genauer geregelt.  

Verantwort-
lichkeit  

Verantwortlich für die Einhaltung des Datenschutzes ist dasjenige Unternehmen der Un-
ternehmensgruppe, welches die Daten verarbeitet. Es wird vertreten durch den Vorstand 
bzw. die Geschäftsführung.  

Dokumenta-
tion / Verfüg-
barkeit  

Die Dokumentation der Arbeitsanweisung erfolgt digital im Intranet der IBB unter der 
Rubrik „SFO“ (Schriftlich fixierte Ordnung).  

 

Bei der IBB Business Team GmbH wurden im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse keine Chancen und/oder 
Risiken bei Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen identifiziert.  

Die Förderrichtlinien stehen allen Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen gleichermaßen offen. Eine 
Bevorzugung oder Benachteiligung bestimmter Gruppen konnte im Rahmen der bisherigen Rückmeldungen 
(z. B. im Zusammenhang mit der Verwendungsnachweisprüfung (VNP)) weder von den betroffenen Gruppen 
noch von den zuständigen Senatsverwaltungen festgestellt werden. 

16. Verpflichtungen im Bereich der Menschenrechtspolitik, die für die Verbraucher:innen und/oder 
Endnutzer:innen relevant sind 

a) Achtung der Menschenrechte von Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen 

Die IBB Business Team GmbH hat ihren Sitz in Berlin und unterliegt damit der deutschen Gesetzgebung. 
Sie fördert ausschließlich Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen, welche in Berlin und damit in 
Deutschland ihren Wohnsitz haben. Damit werden automatisch die Vorgaben und Regelungen zum Schutz 
der Privatsphäre sowie von persönlichen Daten als auch die Meinungs- und Pressefreiheit geachtet. 

b) Einbeziehung von Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen 

Den Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen stehen die Kommunikationskanäle der IBB Business 
Team GmbH (Website, Mails, Social Media, Förderplattform) zur Verfügung, um Störungen oder Probleme 
im Prozess zu kommunizieren. 

c) Maßnahmen, um Abhilfe bei Auswirkungen auf die Menschenrechte zu schaffen 

Den Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen stehen darüber hinaus das Kontaktformular und der Da-
tenschutzbeauftragte der IBB Business Team GmbH zur Verfügung, um anonym mögliche Beschwerden zu 
äußern. Nach Eingang einer Beschwerde über das Kontaktformular bzw. den externen Datenschutzbeauf-
tragten wird der jeweilige Vorgang über die Teamleitung des jeweiligen Förderprogrammes gemeinsam mit 
einer Sachbearbeitung geprüft. In der Regel wird bei der anschließenden Beantwortung die Geschäftsfüh-
rung eingebunden. Allerdings wurden bisher keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf die Menschen-
rechte identifiziert, weshalb aktuell keine zusätzlichen Maßnahmen vorhanden sind. 

17. Zusammenspiel zwischen Richtlinien und relevanten international anerkannten Instrumenten ein-
schließlich der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Unternehmen und Menschenrechte 

Alle Beschäftigte der IBB Business Team GmbH nehmen an einer jährlichen Datenschutzschulung teil. Mit-
hilfe dieser Schulung und anhand des Leitfadens zur Antidiskriminierung inkl. einer dazugehörigen Schulung 
wird sichergestellt, dass die Beschäftigten die vorgegebenen Leitlinien und Prinzipien bei der Arbeit berück-
sichtigen. Zusätzlich orientiert sich die IBB Gruppe an den Empfehlungen der PSF (Platform on Sustainable 
Finance) und den Kriterien der Minimum Safeguards aus der Taxonomie-Verordnung in Artikel 18, welche 
u.a. die Leitlinien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, die Grundsatzerklärung der 
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Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sowie die OECD-Richtlinien für multinationale Unternehmen umfas-
sen. Die Erarbeitung einer Grundsatzerklärung zur Wahrung der Menschenrechte für die IBB Gruppe ist für 
die kommenden Jahre geplant, einen festen Zeitplan gibt es diesbezüglich jedoch noch nicht. 

6.2 ESRS S4-2: Verfahren zur Einbeziehung von Verbraucher:innen und Endnut-
zer:innen in Bezug auf Auswirkungen 

20. Verfahren zur Berücksichtigung der Sichtweisen der Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:in-
nen in die Entscheidungen und Tätigkeiten, mit denen die Auswirkungen auf Verbraucher:innen und 
Endnutzer:innen bewältigt werden sollen 

a) Einbeziehung der Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen 

Die Sichtweisen der Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen werden berücksichtigt, indem sie im Rah-
men der Verwendungsnachweisprüfung die Zusammenarbeit mit der IBB Business Team GmbH und ihre 
Zufriedenheit bewerten können. Darüber hinaus steht die IBB Business Team GmbH mit der jeweils zustän-
digen Senatsverwaltung in Kontakt, welche die Interessen der Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen 
vertritt. 

b) Phasen, Art und Häufigkeit der Einbeziehung 

Die Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen können sich in jeder Phase der Antragstellung sowie der 
Abrechnung auf den Kommunikationskanälen der IBB Business Team GmbH melden und in Kontakt treten. 
Eine abschließende Befragung erfolgt am Ende des Prozesses im Rahmen der Einreichung des Verwen-
dungsnachweises, welcher belegt, dass die erhaltenen Fördermittel wie vorgesehen eingesetzt wurden. 

c)  Funktion und ranghöchste Position mit operativer Verantwortung für die Einbeziehung 

Die Auswertung der Rückmeldungen erfolgt über die jeweilig Zuständigen für die einzelnen Förderpro-
gramme. Bei der Einreichung von Beschwerden wird die Geschäftsführung direkt eingebunden. 

d) Bewertung der Wirksamkeit der Einbeziehung 

Die Zusammenarbeit mit den Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen wird von der Geschäftsführung 
der IBB Business Team GmbH grundsätzlich als positiv eingestuft. Begründet wird dies durch die positive 
Rückmeldung der Antragsstellenden im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung (VNP). 

21. Unternommene Schritte, um Einblicke in die Sichtweisen der Verbraucher:innen und/oder End-
nutzer:innen zu gewinnen, die besonders anfällig für Auswirkungen sein könnten 

Allen Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen stehen die Förderprogramme der IBB Business Team 
GmbH zur Verfügung. Die Website sowie das Förderportal sind dabei barrierefrei gestaltet. Die Einbindung 
von Kindern ist nicht möglich, da die Antragstellung ausschließlich für volljährige Antragstellende zulässig ist. 
Weitere Aktivitäten sind aus Sicht der IBB Business Team GmbH aktuell nicht erforderlich bzw. geplant. 

22. Offenlegung der Informationen und Verfahren in Bezug auf die Einbeziehung der Verbraucher:in-
nen und/oder Endnutzer:innen 

Da entsprechende Prozesse bzw. Verfahren existieren, sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich (siehe 
ESRS S4-2, Absatz 20 und 21). 

6.3 ESRS S4-3: Verfahren zur Behebung negativer Auswirkungen und Kanäle, über 
die Verbaucher:innen und Endnutzer:innen Bedenken äußern können 

25. Verfahren, Kanäle und Ansätze zur Behebung negativer Auswirkungen 

a) Allgemeiner Ansatz und Verfahren für die Durchführung von oder die Beteiligung an Abhilfemaßnahmen 

Die IBB Business Team GmbH nimmt jede Kundenbeschwerde ernst und geht dieser nach. In diesem Zu-
sammenhang werden alle Äußerungen der Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen analysiert, um 
mögliche Fehlerquellen zu beheben und die Angebote oder Prozesse kontinuierlich zu verbessern. In der 
IBB Business Team GmbH werden Daten von privaten Antragstellenden in einzelnen Förderprogrammen 
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verarbeitet. Daher werden diverse Maßnahmen ergriffen, um mögliche negative Auswirkungen zu verhin-
dern. Dazu zählen die Einhaltung aller Anforderung an das Deutsche Datenschutzgesetz, jährliche Weiterbil-
dungen aller Mitarbeitenden, kontinuierliche Durchführung von Software-Updates auf den Systemen der IBB 
Business Team GmbH sowie eine Überprüfung dieser. Darüber hinaus werden die Antragstellenden über die 
Datenschutzbestimmungen entsprechend informiert. Alle diese Maßnahmen werden von einem externen 
Datenschutzbeauftragten begleitet, aktiv unterstützt sowie überwacht. 

b) Spezifische Kanäle, über die Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen ihre Anliegen oder Bedürfnisse 
äußern und prüfen lassen können 

Den Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen stehen neben der direkten Ansprache der jeweils zustän-
digen Sachbearbeitung die weiteren Kommunikationskanäle (Mails, Hotlines, Schreiben, Social Media, Kom-
munikation an die Geschäftsführung) offen. Des Weiteren steht der/ die Datenschutzbeauftragte der IBB Bu-
siness Team GmbH als außenstehende:r Dritte:r zur Verfügung. 

c) Verfahren, mit denen die Verfügbarkeit solcher Kanäle im Rahmen der Geschäftsbeziehungen unterstützt 
werden 

Der/Die Datenschutzbeauftragte bzw. die Sachbearbeitung oder Beschwerdestelle nimmt im Beschwerdefall 
die Anfrage über die verschiedenen Kanäle entgegen und nimmt anschließend Kontakt mit der Geschäfts-
führung auf. Im Anschluss erfolgt die Auswertung des Vorganges mit der Sachbearbeitung bzw. Teamleitung 
sowie eine anschließende Kommunikation mit den Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen. Die Kanäle 
sind unterschiedlich erreichbar. So können Mails, Schreiben und Social Media jederzeit und durchgehend 
erreicht werden. Die Hotlinezeiten sind förderprogrammspezifisch und werden über die Website kommuni-
ziert. Die Kommunikation mit der Geschäftsführung erfolgt gemäß individueller Absprache. 

d) Verfolgung und Überwachung der angegangenen Probleme und Wirksamkeit der Kanäle 

Die Kanäle sind den Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen bekannt, sodass die Kontaktaufnahme 
barrierefrei möglich ist. Gemeldeten Hinweisen werden durch die Geschäftsführung entsprechend nachge-
gangen. In diesem Kontext werden die Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen bei der Problemlösung 
aktiv einbezogen sowie befragt. Dadurch wird der Umgang in der IBB Business Team GmbH als wirksam 
gewertet, da es im Ergebnis der Kontaktaufnahmen bisher immer zu einer Lösung führte. 

26. Kenntnis und Vertrauen der Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen in die Strukturen oder 
Verfahren 

Die Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen sind mit den Kommunikationskanälen der IBB Business 
Team GmbH vertraut. Das von der IBB Business Team GmbH implementierte Verfahren wurde beschrieben 
(siehe ESRS S4-3, Absatz 25).  

Die Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen können dabei nicht nur den Kommunikationskanälen der 
IBB Business Team GmbH vertrauen, sondern bei Bedarf auch auf den/die externe:n Beauftragte:n (DS) zu-
rückgreifen (siehe ESRS S4-3, Absatz 25) und das Hinweisgebersystem nutzen. Die Kenntnis über diese 
Kanäle wird über die Verlinkung auf der Website sichergestellt (siehe ESRS G1-1 und G1-3). 

27. Hintergrundinformationen, sofern keine der oben genannten erforderlichen Informationen vorge-
legt werden können 

Weitere Informationen siehe ESRS S4-3, Absatz 25 und 26). 
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6.4 ESRS S4-4: Ergreifung von Maßnahmen in Bezug auf wesentliche Auswirkungen 
auf Verbraucher:innen und Endnutzer:innen und Ansätze zum Management wesent-
licher Risiken und zur Nutzung wesentlicher Chancen im Zusammenhang mit Ver-
braucher:innen und Endnutzer:innen sowie die Wirksamkeit dieser Maßnahmen und 
Ansätze 

30. Zusammenfassende Beschreibung der Aktionspläne und Mittel im Zusammenhang mit dem Ma-
nagement der wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen in Bezug auf Verbraucher:innen 
und Endnutzer:innen gemäß ESRS 2 MDR-A 

Die IBB Business Team GmbH verfügt über keine entsprechenden Aktionspläne oder Maßnahmen gemäß 
ESRS 2 MDR-A. Die Förderprogramme für die Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen werden für die 
jeweiligen Senatsverwaltungen umgesetzt und durchgeführt. Dabei bietet die IBB Business Team GmbH ein 
digitales Verfahren zur Umsetzung der einzelnen unterstützenden Maßnahmen an, welches die Bedarfe der 
Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen stärkt.  

Da die IBB Business Team GmbH die Förderprogramme ausschließlich gegen Entgelt für die auftraggeben-
den Senatsverwaltungen durchführt, existieren keine eigenen Maßnahmen oder Initiativen gemäß ESRS. 
Eine strategische Planung bzw. Steuerung ist daher für diese Aspekte nicht möglich und umsetzbar. 

31. Maßnahmen in Bezug auf den Umgang mit wesentlichen Auswirkungen 

a) Maßnahmen zur Verhinderung, Abmilderung oder Behebung wesentlicher negativer Auswirkungen auf 
Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen 

Für die IBB Business Team GmbH stellt die Informationssicherheit einen wichtigen Bestandteil dar. Die Ver-
lässlichkeit der Förderplattform sowie die hohe Datenverfügbarkeit sind bedeutend für eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit den Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen. Alle bestehenden gesetzlichen An-
forderungen an die IT sowie die Datenschutzanforderung auf Basis des Deutschen Datenschutzgesetzes 
werden dabei beachtet. Sämtliche etablierten Prozesse und Kontrollmechanismen werden gemeinsam mit 
dem/der extern beauftragten Datenschutzbeauftragten regelmäßig überprüft und weiterentwickelt. Alle sechs 
bis acht Wochen sowie bei der Einführung neuer Programme erfolgt ein Austausch mit dem Datenschutzbe-
auftragten über aktuelle Themen. Die gezielten Anforderungen der IBB Business Team GmbH an den Da-
tenschutz und die Datensicherheit werden auch in den Geschäftsbeziehungen zu Dritten angewendet. 

b) Ergriffene Maßnahmen, um Abhilfe zu schaffen 

Die Informationen zu dieser Angabeanforderung werden in dem ESRS S4-3, Absatz 31 a) näher erläutert. 

c) Zusätzliche Maßnahmen oder Initiativen zur Erzielung positiver Auswirkungen auf Verbraucher:innen 
und/oder Endnutzer:innen 

Aktuell sind in der IBB Business Team GmbH keine weiteren Maßnahmen zur Erzielung positiver Auswirkun-
gen auf Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen geplant. 

d) Bewertung der Wirksamkeit dieser Maßnahmen 

Die regelmäßige Überprüfung der Systeme erfolgt jährlich und bedarf aktuell keiner weiteren Maßnahmen 
(siehe ESRS S4-4, Absatz 31 a). 

32. Verfahren und Ansätze für die Ermittlung und Durchführung von (Abhilfe-)Maßnahmen im Zusam-
menhang mit negativen Auswirkungen 

a) Verfahren zur Ermittlung der Maßnahmen für bestimmte tatsächliche oder potenzielle negative Auswirkun-
gen auf Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen 

Es erfolgt eine jährliche Überprüfung der Datenschutzlage der IBB Business Team GmbH sowie der IT-Infra-
struktur. Hierzu werden entsprechende Berichte durch die beauftragten Dritten vorgelegt. 

b) Ansätze, um Maßnahmen in Bezug auf wesentliche negative Auswirkungen in Bezug auf Verbraucher:in-
nen und/oder Endnutzer:innen zu ergreifen 
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Darüber hinaus steht die IBB Business Team GmbH für eine offene Kommunikation über die verschiedens-
ten Kommunikationskanäle, welche durch die Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen genutzt werden 
können, um mögliche negative Auswirkungen zu kommunizieren. 

c) Verfahren zur Durchführung oder Ermöglichung von Abhilfemaßnahmen im Falle wesentlicher negativer 
Auswirkungen 

Ebenso steht das Kontaktformular Dritten jederzeit zur Verfügung, welches aktuell keine weiteren Maßnah-
men erforderlich macht. Nach Eingang einer Beschwerde über das Kontaktformular bzw. den externen Da-
tenschutzbeauftragten wird der jeweilige Vorgang über die Teamleitung des jeweiligen Förderprogrammes 
gemeinsam mit einer Sachbearbeitung geprüft. Sollten sich hieraus weitere Maßnahmen ergeben, die eine 
Abhilfe erforderlich machen, wird die Geschäftsleitung involviert und das weitere Verfahren abgesprochen 
und umgesetzt. In der Regel erfolgt die Beantwortung im Bereich Datenschutz direkt durch den DSB, wobei 
die Geschäftsführung im Anschluss eine Weiterleitung der Antwort erhält. 

33. Maßnahmen in Bezug auf den Umgang mit wesentlichen Risiken und Chancen 

Da für die IBB Business Team GmbH keine wesentlichen Chancen und Risiken identifiziert wurden, sind 
keine weiteren Anforderungen erforderlich. 

34. Verfahren zur Sicherstellung, dass keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf die Arbeits-
kräfte des Unternehmens entstehen 

Die IBB Business Team GmbH steht für eine offene Kommunikation über die verschiedensten Kommunikati-
onskanäle, welche durch die Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen genutzt werden können, um mög-
liche negative Auswirkungen zu kommunizieren. Sollten sich hieraus Praktiken herauskristallisieren, welche 
durch die IBB Business Team GmbH zu negativen Auswirkungen führen könnten, würden Gegenmaßnah-
men ergriffen werden. Dies ist aktuell nicht relevant.  

Da die IBB Business Team GmbH im Rahmen ihres Geschäftsmodells keinen Verkauf von Produkten durch-
führt oder Daten der Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen für andere Zwecke nutzt, ergeben sich 
daraus keine erforderlichen Maßnahmen. 

35. Schwerwiegende Probleme und Vorfälle im Zusammenhang mit Menschenrechten in Verbindung 
mit Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen 

Im Berichtszeitraum wurden der IBB Business Team GmbH keine schwerwiegenden Probleme oder Vorfälle 
in Verbindung mit Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen gemeldet. 

37. Mittel, die für das Management der wesentlichen Auswirkungen verwendet werden 

Das Management der IBB Business Team GmbH nimmt jährlich den Datenschutzbericht zur Kenntnis und 
leitet mit der:m Datenschutzbeauftragten mögliche Maßnahmen daraus ab. Darüber hinaus werden Be-
schwerden von Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen durch die Geschäftsführung zur Kenntnis ge-
nommen und auch die hieraus sich eventuell ergebenen Gegenmaßnahme mit den Beschäftigten eingelei-
tet. Zusätzliche interne personelle Ressourcen werden nicht aufgewendet. 

6.5 ESRS S4-5: Ziele im Zusammenhang mit der Bewältigung wesentlicher negativer 
Auswirkungen, der Förderung positiver Auswirkungen und dem Umgang mit we-
sentlichen Risiken und Chancen 

40. Ziele für das Management der wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen in Bezug auf 
Verbraucher:innen und/oder Endnutzer:innen 

Aktuell liegen bei der IBB Business Team GmbH keine Ziele gemäß ESRS 2 MDR-T zu diesem Thema vor.  

Dabei wird die Wirksamkeit der Maßnahmen in Bezug auf die wesentlichen, nachhaltigkeitsbezogenen Aus-
wirkungen, Risiken und Chancen in dem jährlichen Aktualisierungsprozess der gruppenweiten Konzernstra-
tegie überprüft. 
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41. Zusammenarbeit mit den Arbeitskräften des Unternehmens bei der Festlegung der Ziele, bei der 
Nachverfolgung der Leistungen in Bezug auf die Verwirklichung dieser Ziele sowie bei der Ermittlung 
von Erkenntnissen oder Verbesserungsmöglichkeiten 

Aktuell liegen bei der IBB Business Team GmbH keine Ziele gemäß ESRS 2, Absatz 68 MDR-T zu diesem 
Thema vor. 
 

7. ESRS G1: Unternehmenspolitik 
Wie in ESRS 2 SBM-3 Absatz 48 dargestellt, wurden die relevanten Nachhaltigkeitsthemen des ESRS G1 
„Unternehmenskultur“, „Politisches Engagement und Lobbying Aktivitäten“ sowie „Korruption und Beste-
chung“ durch den Gesamtvalidierungsprozess in der Konsolidierungsphase im Rahmen der Wesentlichkeits-
analyse für die Investitionsbank Berlin AöR (IBB) auf Tochterebene als wesentlich eingestuft. Die Offenle-
gung erfolgt dabei für die identifizierten tatsächlichen und potenziellen Auswirkungen und Risiken, beispiels-
weise in Bezug auf eine positive Unternehmenskultur (inklusive dem Schutz von Hinweisgeber:innen) und 
das Auftreten von Compliance-Verstößen, intransparenter und politischer Einflussnahme, Interessenskon-
flikte und Kundenbeziehungen.  

Für die übrigen im CSRD-Konsolidierungskreis dazugehörigen Einzelunternehmen wurden aufgrund ihrer 
unternehmensspezifischen Umstände keine Wesentlichkeit für den ESRS G1 identifiziert (siehe ESRS 2, 
BP-1 Absatz 5 a)). Demzufolge werden die Angabepflichten des ESRS G1-1, G1-3, G1-4 und G1-5 aus-
schließlich vollumfänglich von der IBB als Einzelunternehmen im Folgenden offengelegt. 

7.1 ESRS G1-1: Gruppen- und Einzelrichtlinien in Bezug auf Unternehmenspolitik 
und Unternehmenskultur 

9. Unternehmenspolitik und Unternehmenskultur  

Maßgeblich für die Unternehmenskultur der IBB und IBB UV ist die Umsetzung einer angemessenen Risikok
ultur. Die Ziele dieser Risikokultur sind grundsätzlich in der Schriftlich fixierten Ordnung (SFO) dargelegt und 
umfassen insbesondere:  

 die Verankerung einer bewussten Auseinandersetzung mit Risiken im Tagesgeschäft in der Unternehme
nskultur,  

 die Schaffung eines Risikobewusstseins auf allen Hierarchieebenen,  
 die Förderung eines kritischen Dialogs durch die Führungsebenen,  
 die Motivation der Beschäftigten, entsprechend dem Wertesystem und Verhaltenskodex zu agieren,  
 die Beschäftigten zu überzeugen, sich ethisch und ökonomisch wünschenswert und  
 innerhalb festgelegter Risikotoleranzen zu verhalten.  

Zentrales Element des obigen Wertesystems ist der Verhaltenskodex der IBB Gruppe. Weiterführende in-
terne Arbeitsanweisungen der IBB innerhalb dieses Wertsystems betreffen u.a.:  

 den Umgang mit Einladungen, Geschenken und weiteren Interessenkonflikten (IBB);  

 die Grundsätze zu den Vergütungssystemen in der IBB;  

 Verhaltensregeln in der IBB sowie  

 Arbeitsanweisungen der IBB, die auf Interessenkonflikte Bezug nehmen.  

Zudem gibt es die Richtlinie zum Umgang mit Interessenkonflikten der IBB Gruppe bzw. zum Umgang mit 
Interessenkonflikten der IBB auf Einzelebene, welche eine Klammer um bestehende Grundsatzregelungen 
sowie Arbeitsanweisungen bilden und das grundsätzliche Verständnis sowie Abläufe darstellen.  

Für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst bzw. auch in Anstalten des öffentlichen Rechts gelten insgesamt 
strengere Regelungen zur Vorteilsannahme, Bestechlichkeit und Vorteilsgewährung. Deshalb hat jede:r Be-
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schäftigte der IBB und IBB UV bei Einstellung die Berliner Verpflichtungserklärung nach dem Berliner Ver-
pflichtungsgesetz unterschrieben, wonach u. a. Angestellte des öffentlichen Dienstes Belohnungen oder Ge-
schenke in Bezug auf ihre dienstliche Tätigkeit nur mit Zustimmung der Arbeitgeberin annehmen dürfen.  

Aufgabe der Compliance-Funktion ist es, auf die Einhaltung der für die IBB und IBB UV wesentlichen rechtli-
chen Regelungen und Vorgaben hinzuwirken sowie einen Überblick über die rechtzeitige Implementierung 
neuer Regelungen und Vorgaben zu haben, um hier ggf. rechtzeitig gegensteuern zu können. Dies trägt mit-
telbar zur Stärkung der Unternehmenskultur und der Risikokultur bei.  

Weiterhin finden zur Förderung der Unternehmenskultur in der IBB und IBB UV regelmäßig gemeinsame 
Events, wie Teambildungstage zur Förderung eines Wir-Gefühls und der Stärkung der Unternehmensidentifi-
kation, Betriebsfeste, Betriebssportgemeinschaften, Team-Frühstücke und weitere unternehmensweite 
Events statt. 

 

Gruppen- und Einzelrichtlinien zum Thema Unternehmensführung: 
 
Verhaltenskodex der IBB UV  

Wichtigste Inhalte 
inkl. allg. Ziele 
(gem. ESRS 2 MDR-
P Absatz 65a)  

Diese Arbeitsanweisung fasst die relevanten Normen und Arbeitsanweisungen zu-
sammen und dient den Beteiligungs-gesellschaften der IBB UV AöR als Rahmen-
werk für die Ausgestaltung der eigenen Regelungen, die das Risikobewusstsein 
fördern und einfordern sollen. Der Verhaltenskodex hat folgende allgemeine Ziele:  

 die Verankerung einer bewussten Auseinandersetzung mit Risiken im Tages-
geschäft in der Unternehmenskultur,  

 die Schaffung eines Risikobewusstseins auf allen Hierarchieebenen,  
 die Förderung eines kritischen Dialogs durch die Führungsebenen,  
 die Motivation der Beschäftigten, entsprechend dem Wertesystem und Ver-

haltenskodex zu agieren,  
 die Beschäftigten zu überzeugen, sich ethisch und ökonomisch wünschens-

wert und  
 innerhalb festgelegter Risikotoleranzen zu verhalten.  

Bezug zu wesentli-
chen IROs  

Die Arbeitsanweisung „Verhaltenskodex der IBB UV“ hat einen positiven Einfluss 
auf die Unternehmenskultur, das politische Engagement und Lobbying sowie Kor-
ruption und Bestechung, da durch die Arbeitsanweisung das Risikobewusstsein 
gefördert und eingefordert wird und entsprechende Risiken für das Auftreten von 
Compliance-Verstößen, intransparente, politische Einflussnahme und Interes-
senskonflikten verringert werden können.  

Anwendungsbe-
reich  

Der Verhaltenskodex gilt für die Beteiligungsgesellschaften der IBB UV AöR, inkl. 
Trainees, Praktikant:innen, Auszubildende und Dual-Studierende.  

Überwachungspro-
zess  

Der Überwachungsprozess im Rahmen der Sicherstellung, dass die Beschäftigten 
den Inhalt der Arbeitsanweisung gelesen und verstanden haben liegt in der Ver-
antwortlichkeit der jeweiligen Führungskraft bzw. des verantwortlichen Fachbe-
reichs und ist in der Arbeitsanweisung „Dokumentationsregelung – Grundlagen 
der Schriftlich fixierten Ordnung (SFO)“ genauer geregelt.  

Verantwortlichkeit  Die inhaltliche Verantwortung über diese Arbeitsanweisung obliegt dem Stab Un-
ternehmenscompliance, die Überwachung der Einhaltung der Regelungen obliegt 
den jeweiligen Führungskräften und Abteilungsleitungen, welche als erste An-
sprechpartner:innen fungieren.  

Dokumentation / 
Verfügbarkeit  

Die Dokumentation der Arbeitsanweisung erfolgt digital im Intranet der IBB UV un-
ter der Rubrik „SFO“ (Schriftlich fixierte Ordnung).  
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Arbeitsanweisung Verhaltensregeln  

Wichtigste Inhalte 
inkl. allg. Ziele (gem. 
ESRS 2 MDR-P Ab-
satz 65a)  

Diese Arbeitsanweisung beschreibt die Regelungen hinsichtlich der kollegialen 
Zusammenarbeit miteinander, des Verhaltens untereinander sowie des loyalen 
Verhaltens (Respektierung / Umsetzung / Einhaltung der von der IBB eingeleite-
ten Maßnahmen und getroffenen Regelungen) gegenüber der Investitionsbank 
Berlin. Das Ziel dieser Arbeitsanweisung ist die Konkretisierung von Verhaltens-
regeln. Sie umfasst u.a. für das IRO-Management relevante Themen wie Mob-
bing und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz.  

Bezug zu wesentli-
chen IROs  

Die Arbeitsanweisung „Verhaltensregeln“ hat einen positiven Einfluss auf die Un-
ternehmenskultur, da zentrale Themen und deren Umsetzung sowie Einhaltung 
im gegenseitigen Miteinander thematisiert werden.  

Anwendungsbe-
reich  

Die Arbeitsanweisung gilt für alle Unternehmensbereiche der IBB.  

Überwachungspro-
zess  

Der Überwachungsprozess im Rahmen der Sicherstellung, dass die Beschäftig-
ten den Inhalt der Arbeitsanweisung gelesen und verstanden haben liegt in der 
Verantwortlichkeit der jeweiligen Führungskraft bzw. des verantwortlichen Fach-
bereichs und ist in der Arbeitsanweisung „Dokumentationsregelung – Grundlagen 
der Schriftlich fixierten Ordnung (SFO)“ genauer geregelt.  

Verantwortlichkeit  Die Verantwortung über diese Arbeitsanweisung unterliegt dem Bereich People & 
Culture, die Überwachung der Einhaltung der Regelungen obliegt den jeweiligen 
Führungskräften und Abteilungsleitungen, welche als erste Ansprechpartner:in-
nen fungieren.  

Dokumentation / 
Verfügbarkeit  

Die Dokumentation der Arbeitsanweisung erfolgt digital im Intranet der IBB UV 
unter der Rubrik „SFO“ (Schriftlich fixierte Ordnung).  

 

Arbeitsanweisung Umgang mit Einladungen, Geschenken und weiteren Interessenkonflikten  

Wichtigste Inhalte 
inkl. allg. Ziele 
(gem. ESRS 2 MDR-
P Absatz 65a)  

Diese Arbeitsanweisung beschreibt die Festlegung von Regelungen und Prozes-
sen zum Umgang mit Einladungen und Geschenken zur Vermeidung von Interes-
senkonflikten und Vorteilsnahme sowie Vorteilsgewährung. Das Ziel dieser Ar-
beitsanweisung ist es,  

 den Rahmen vorzugeben, den die Verordnung für den Umgang mit Belohnun-
gen und Geschenken den öffentlichen Arbeitgebern bei der Gestaltung gibt, 

 die Beschäftigten damit vor möglichen zivil- und strafrechtlichen Konsequen-
zen zu schützen,  

 möglichen Reputationsschaden aufgrund von Fehlverhalten von der IBB ab-
zuwenden.  

Bezug zu wesentli-
chen IROs  

Die Arbeitsanweisung „Umgang mit Einladungen, Geschenken und weiteren Inte-
ressenskonflikten“ wirkt sich mitigierend auf Risiken und negative Auswirkungen 
bezüglich des potenziellen Auftretens von Korruption und Bestechlichkeit aus, in-
dem sie die Beschäftigten für entsprechende Handlungen sensibilisiert und auf-
klärt.  

Anwendungsbe-
reich  

Diese Arbeitsanweisung richtet sich an alle Beschäftigten der IBB sowie alle Per-
sonen, die im Rahmen einer Ausbildung, eines Studiums oder Praktikums für die 
IBB tätig sind. Sie gilt auch für die Beschäftigten der Unternehmen im IBB-Kon-
zern, sofern diese nicht über eine eigene Regelung verfügen.  

Überwachungspro-
zess  

Der Überwachungsprozess im Rahmen der Sicherstellung, dass die Beschäftigten 
den Inhalt der Arbeitsanweisung gelesen und verstanden haben liegt in der Ver-
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Arbeitsanweisung Umgang mit Einladungen, Geschenken und weiteren Interessenkonflikten  

antwortlichkeit der jeweiligen Führungskraft bzw. des verantwortlichen Fachbe-
reichs und ist in der Arbeitsanweisung „Dokumentationsregelung – Grundlagen 
der Schriftlich fixierten Ordnung (SFO)“ genauer geregelt.  

Verantwortlichkeit  Die inhaltliche Verantwortung über diese Arbeitsanweisung unterliegt dem Stab 
Unternehmenscompliance, die Überwachung der Einhaltung der Regelungen ob-
liegt den jeweiligen Führungskräften und Abteilungsleitungen, welche als erste 
Ansprechpartner:innen fungieren.  

Dokumentation / 
Verfügbarkeit  

Die Dokumentation der Arbeitsanweisung erfolgt digital im Intranet der IBB UV un-
ter der Rubrik „SFO“ (Schriftlich fixierte Ordnung).  

 

Arbeitsanweisung Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Hand-
lungen, Aufgaben der Beschäftigten der IBB  

Wichtigste Inhalte 
inkl. allg. Ziele 
(gem. ESRS 2 MDR-
P Absatz 65a)  

Die Arbeitsanweisung beschreibt die gesetzlichen Grundlagen, interne Maßnah-
men und organisatorische Vorkehrungen der IBB, die verhindern sollen, dass de-
ren Geschäftsbetrieb missbraucht wird. Das Ziel dieser Arbeitsanweisung ist es, 
Missbräuche im Rahmen von  

 Geldwäsche,  
 Terrorismusfinanzierung,  
 oder für sonstige strafbare Handlungen  

vorzubeugen.  

Bezug zu wesentli-
chen IROs  

Die Arbeitsanweisung „Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und 
sonstigen strafbaren Handlungen, Aufgaben der Beschäftigten der IBB“ wirkt sich 
mitigierend auf identifizierte Risiken und negative Auswirkungen bezüglich des 
potenziellen Auftretens von Korruption und Bestechlichkeit aus, indem sie die Be-
schäftigten für entsprechende Handlungen sensibilisiert und aufklärt.  

Anwendungsbe-
reich  

Diese Arbeitsanweisung gilt grundsätzlich in allen Organisationseinheiten der IBB. 
Sie ist von allen IBB-Beschäftigten sowie den in kundennaher Bearbeitung einge-
setzten externen Temporärkräften zu beachten. Für den Zuschussbereich ist der 
Geltungsbereich dieser Arbeitsanweisung auf die Regelungen zur Prävention ge-
gen sonstige strafbare Handlungen beschränkt.  

Überwachungspro-
zess  

Der Überwachungsprozess im Rahmen der Sicherstellung, dass die Beschäftig-
ten den Inhalt der Arbeitsanweisung gelesen und verstanden haben liegt in der 
Verantwortlichkeit der jeweiligen Führungskraft bzw. des verantwortlichen Fach-
bereichs und ist in der Arbeitsanweisung „Dokumentationsregelung – Grundlagen 
der Schriftlich fixierten Ordnung (SFO)“ genauer geregelt.  

Verantwortlichkeit  Die inhaltliche Verantwortung über diese Arbeitsanweisung unterliegt dem Stab 
Unternehmenscompliance, die Überwachung der Einhaltung der Regelungen ob-
liegt den jeweiligen Führungskräften und Abteilungsleitungen, welche als erste 
Ansprechpartner:innen fungieren.  

Dokumentation / 
Verfügbarkeit  

Die Dokumentation der Arbeitsanweisung erfolgt digital im Intranet der IBB UV 
unter der Rubrik „SFO“ (Schriftlich fixierte Ordnung).  
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Arbeitsanweisung Grundsätze zu den Vergütungssystemen in der IBB  

Wichtigste Inhalte inkl. 
allg. Ziele (gem. ESRS 
2 MDR-P Absatz 65a)  

Ziel und Inhalt dieser Arbeitsanweisung ist die Regelung der Vergütungssys-
teme für:  

 tariflich vergütete Beschäftigte ohne Führungsverantwortung  
 tariflich vergütete Beschäftigte mit Führungsverantwortung  
 außertariflich vergütete Beschäftigte ohne Führungsverantwortung  
 außertariflich vergütete Beschäftigte mit Führungsverantwortung  
 den Vorstand  

Bezug zu wesentlichen 
IROs  

Die Arbeitsanweisung „Grundsätze zu den Vergütungssystemen in der IBB“ 
hat einen positiven Einfluss auf die Unternehmenskultur, da die Arbeitsanwei-
sung Transparenz über die Regelung der Vergütungssysteme herstellt.  

Anwendungsbereich  Diese Arbeitsanweisung beschreibt ergänzende Regelungen zu den „Grunds-
ätzen zu den Vergütungssystemen in Unternehmen der IBB-Gruppe“, welche 
ausschließlich in der IBB Anwendung finden.  

Überwachungsprozess  Die inhaltliche Verantwortung über diese Arbeitsanweisung unterliegt dem Be-
reich People & Culture.  

Verantwortlichkeit  Die inhaltliche Verantwortung über diese Arbeitsanweisung unterliegt dem Be-
reich People & Culture, die Überwachung der Einhaltung der Regelungen ob-
liegt den jeweiligen Führungskräften und Abteilungsleitungen, welche als erste 
Ansprechpartner:innen fungieren.  

Dokumentation / Ver-
fügbarkeit  

Die Dokumentation der Arbeitsanweisung erfolgt digital im Intranet der IBB UV 
unter der Rubrik „SFO“ (Schriftlich fixierte Ordnung).  

 

Arbeitsanweisung Feedbackmanagement  

Wichtigste Inhalte 
inkl. allg. Ziele (gem. 
ESRS 2 MDR-P Ab-
satz 65a)  

Diese Arbeitsanweisung beinhaltet die Verfahren (direkter und indirekter Prozess) 
im Umgang mit positivem und negativem Kundenfeedback innerhalb der IBB. Da-
bei werden die Regelungen zur Bearbeitung von Kundenbeschwerden, die per-
sönlich, telefonisch oder schriftlich via Brief oder Email von beschwerdeführenden 
Personen an die IBB herangetragen werden, beschrieben. Des Weiteren ist der 
Prozess für die Verarbeitung der über das Feedbackmanagement gesammelten 
Informationen zu positivem und negativem Kundenfeedback innerhalb eines re-
gelmäßigen Reportings beschrieben. Das Ziel dieser Arbeitsanweisung ist, das 
Potential der gesprächsbereiten beschwerdeführenden Person optimal zu nutzen.  

Bezug zu wesentli-
chen IROs  

Die Arbeitsanweisung „Feedbackmanagement“ hat einen positiven Einfluss auf 
die Unternehmenskultur, indem Kundenanliegen/-beschwerden vertrauensvoll er-
fasst und bearbeitet werden und damit zu einer gesamtheitlichen Verbesserung 
von Systemen, Prozessen und Abläufen beitragen können.  

Anwendungsbe-
reich  

Die Arbeitsanweisung gilt für alle Organisationseinheiten und damit für alle Be-
schäftigten der IBB.  

Überwachungspro-
zess  

Der Überwachungsprozess im Rahmen der Sicherstellung, dass die Beschäftig-
ten den Inhalt der Arbeitsanweisung gelesen und verstanden haben sowie die Ak-
tualität dieser gegeben ist, liegt in der Verantwortlichkeit der jeweiligen Führungs-
kraft bzw. des verantwortlichen Fachbereichs und ist in der Arbeitsanweisung 
„Dokumentationsregelung – Grundlagen der Schriftlich fixierten Ordnung (SFO)“ 
genauer geregelt.  

Verantwortlichkeit  Das Feedbackmanagement ist im Bereich Informationscompliance und Organisa-
tionsmanagement in der Abteilung IO-1 Organisationsmanagement angesiedelt.  
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Arbeitsanweisung Feedbackmanagement  

Dokumentation / 
Verfügbarkeit  

Die Dokumentation der Arbeitsanweisung erfolgt digital im Intranet der IBB UV 
unter der Rubrik „SFO“ (Schriftlich fixierte Ordnung).  

 

10. Mechanismen zur Ermittlung, Berichterstattung und Untersuchung von Bedenken hinsichtlich 
rechtswidriger Verhaltensweisen, inkl. Schutz von Hinweisgeber:innen 

a) Mechanismen zur Ermittlung, Berichterstattung und Untersuchung von Bedenken hinsichtlich rechtswidri-
ger Verhaltensweisen oder Verhaltensweisen 

Die IBB und IBB UV hat Mechanismen zur Ermittlung, Berichterstattung und Untersuchung von Bedenken 
hinsichtlich rechtswidriger Verhaltensweisen oder Verhaltensweisen, die im Widerspruch zum Verhaltensko-
dex oder ähnlichen internen Regeln stehen, etabliert.  

Ein Verstoß gegen den Verhaltenskodex ist gemäß der gleichnamigen Arbeitsanweisung an den Stab Unter-
nehmenscompliance der IBB zu melden, wo auch die weitere Bearbeitung erfolgt. Bei Hinweisen und ande-
ren Auffälligkeiten kann eine Meldung über die externe Ombudsstelle oder dem Meldeweg gemäß der Ar-
beitsanweisung „Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlun-
gen“ erfolgen, woran sich eine weitere Bearbeitung durch den Stab Unternehmenscompliance anschließt. Im 
Fall von Kundenbeschwerden sieht das Feedbackmanagement einen einheitlichen Umgang vor.  

Es werden erweiterte unabhängige und vertrauliche Beratungsmöglichkeiten für Beschäftigte mit einer Dis-
kriminierungserfahrung bereitgestellt. Dazu wurde in der IBB Gruppe u. a. eine Antidiskriminierungs-Richtli-
nie verabschiedet sowie eine Dienstvereinbarung „Antidiskriminierung“ durch die IBB unterzeichnet. Die In-
halte der Dienstvereinbarung und Möglichkeiten der Beratung werden im ESRS S1-1, Absatz 19 dargestellt. 

 Die IBB und IBB UV verfügen über ein vertrauliches Hinweisgebersystem, das die Weitergabe und Entge-
genahme von Verdachtsmomenten auf Compliance-Verstöße ermöglicht. Kund:innen, Beschäftigte und wei-
tere Stakeholder können sich hierbei im Internet oder Intranet informieren und an eine Ombudsstelle wen-
den, aber auch direkt an die Compliancebeauftragten der IBB und der IBB UV. Dabei ist zu beachten, dass 
der Großteil dieser Maßnahmen durch gesetzliche Maßgaben vorgegeben ist.  

Zusätzlich können die regelmäßig stattfindenden Beschäftigtengespräche für die Meldung und Untersuchung 
von Bedenken über rechtswidriges Handeln/Verstöße gegen den Verhaltenskodex genutzt werden. 

b) Zusatzinformationen, sofern keine Strategien zur Bekämpfung der Korruption oder Bestechung vorliegen 

Die IBB und IBB UV haben entsprechende Vorgaben und Prozesse bereits etabliert, weshalb kein entspre-
chender Zeitplan für die Einführung notwendig ist. 

c) Maßnahmen und Kanäle zum Schutz von Hinweisgebern 

Für die vertrauliche Meldung von Vorfällen können sich sowohl die Beschäftigten und die Geschäfts-
partner:innen der IBB und IBB UV als auch jede:r Dritte neben dem Stab Unternehmenscompliance eben-
falls an eine externe Ombudsstelle (Rechtsanwaltskanzlei) oder die Anlaufstelle der Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht für Whistleblower wenden. Dies ist zum Schutz der Hinweisgebenden (Whist-
leblower) auch anonym möglich. Personen, die Hinweise geben, sind nur einem kleinen, ausgewählten Kreis 
an Personen bekannt und somit zusätzlich geschützt ("need to know-Prinzip").  

Die Einrichtung eines Hinweisgebersystems sowie die Wahrung der Vertraulichkeit der Identität der Hinweis-
gebenden sind thematische Bestandteile der webbasierten Schulung (WBT) „Betrugsprävention“, die für alle 
Beschäftigte verpflichtend ist. Über die Möglichkeit der Nutzung einer Ombudsstelle werden Beschäftigte der 
IBB und IBB UV über das Intranet und Geschäftspartner über das Internet informiert. Jeder gemeldete Fall 
wird untersucht und anhand der gesetzlichen Vorgaben gemeldet bzw. zur Anzeige gebracht.  

Der Schutz und die Vertraulichkeit des/ der Hinweisgeber:in sind wesentliche Bestandteile der Bearbeitung 
des Hinweises und werden entsprechend von der Ombudsstelle sehr ernst genommen. Als Arbeitgeberin 
ergreifen die IBB und IBB UV während des gesamten Verfahrens alle erforderlichen Maßnahmen, um den 
Schutz des/ der Hinweisgeber:in, soweit möglich, vor Benachteiligung oder Bestrafung aufgrund von abge-
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gebenen Hinweisen sicherzustellen. Einschüchterungsversuche, Drohungen oder Benachteiligungen am Ar-
beitsplatz gegenüber Hinweisgeber:innen werden nicht geduldet. Erleiden Beschäftigte aufgrund eines Hin-
weises Einschüchterungen, Drohungen oder Repressalien, können sich die betroffenen Personen damit 
ebenfalls an die externe Ombudsstelle oder die dafür zuständigen Stellen bei der IBB und IBB UV wenden.  

d) Zusatzinformationen, sofern keine Strategien zum Schutz von Hinweisgebern vorliegen  

Vorkehrungen zum Schutz von Hinweisgeber:innen sind vorhanden. Die gesetzlichen Vorgaben zum Whist-
leblowing werden vollumfänglich umgesetzt. Der Schutz von Hinweisgeber:innen ist somit sichergestellt. 

e) Verfahren zur Untersuchung von Vorfällen im Zusammenhang mit Unternehmensführung, einschließlich 
Fällen von Korruption und Bestechung  

Die IBB und IBB UV verfügen über Verfahren, um Vorfälle im Zusammenhang mit der Unternehmenspolitik, 
einschließlich Fällen von Korruption und Bestechung, unverzüglich, unabhängig und objektiv zu untersu-
chen. Entsprechende Prozesse sind in der SFO etabliert und dokumentiert. Hinweise werden unverzüglich 
an den Stab Unternehmenscompliance weitergegeben und Untersuchungsmaßnahmen eingeleitet bzw. 
durchgeführt. 

f) Strategien in Bezug auf den Tierschutz  

Die IBB Gruppe hält im Kernbetrieb und im Zusammenhang mit dem Geschäftsmodell keine eigenen Tiere 
oder ist mit diesen in Kontakt. Darum gibt es keine Richtlinie zum Thema Tierschutz und wird auch nicht als 
notwendig erachtet. 

g) Strategien in Bezug auf organisationsinterne Schulungen zur Unternehmenspolitik 

Die Strategie der IBB und IBB UV für organisationsinterne Schulungen zur Unternehmenspolitik ist in der 
SFO festgehalten.  

Die Beschäftigten werden proaktiv zur Verhinderung strafbarer Handlungen (z. B. Geldwäsche, Terrorismus-
finanzierung, Korruption und Bestechung) geschult und über neue rechtliche Regelungen informiert. Weitere 
Angaben zu dieser Anforderung werden in dem ESRS G1-3, Absatz 21 a) näher erläutert.  

Darüber hinaus werden die Beschäftigten auch per Intranetmitteilung für neue Regularien sensibilisiert. Das 
Einhalten bestehender EU-Sanktionen ist für die IBB und IBB UV von zentraler Bedeutung.  

Bei Bedarf werden auch ad-hoc-Schulungen bzw. Spezialschulungen zu Compliance-Themen angeboten.  

Darüber hinaus werden Schulungen u. a. zum Datenschutz, zur Informationssicherheit, zum Arbeitsschutz, 
zur Unfallverhütung und Gesundheitsvorsorge und zur Antidiskriminierung angeboten. Beispielsweise wer-
den alle neuen Beschäftigten im Rahmen ihrer Einarbeitungsphase zum Thema Datenschutz, Informations-
sicherheit und Antidiskriminierung und danach alle 3 Jahre (Datenschutz; risikoorientiert variabel) bzw. jähr-
lich (Informationssicherheit), geschult. Ebenso erhalten alle Beschäftigten durch ihre Führungskräfte zu den 
Themen „Vorbeugende Maßnahmen der Unfallverhütung“ sowie „Verhalten bei Notfällen“ jährlich eine Unter-
weisung.  

h) Gefährdete Funktionen innerhalb des Unternehmens in Bezug auf Korruption und Bestechung 

Die Risikoanalyse, welche risikobehaftete Bereiche identifiziert, wird jährlich durchgeführt.  

Zusätzlich bestehen sowohl für die IBB als auch die IBB UV Eignungsrichtlinien für Vorstand, Verwaltungsrat 
und Inhaber:innen von Schlüsselfunktionen, die u. a. die Prozesse und Kriterien zur Auswahl, (Wieder-)Be-
stellung und Nachfolgeplanung sowie zur Eignungsbewertung enthalten. Mit Einführung der Eignungsrichtli-
nien sind auch die Inhaber:innen von Schlüsselfunktionen regelmäßig auf ihre fachliche Eignung sowie Zu-
verlässigkeit einschließlich Unvoreingenommenheit und auf Interessenkonflikte hin zu überprüfen. Die Be-
wertung erfolgt bei der Neubesetzung dieser Positionen (Erstbewertung) sowie regelmäßig bei den vorhan-
denen Inhaber:innen der genannten Schlüsselfunktionen alle zwei Jahre (regelmäßige Neubewertung). Zu-
sätzlich sind anlassbezogene Überprüfungen möglich (anlassbezogene Neubewertung). Der Bereich People 
& Culture der IBB führt diese durch und stellt die Ergebnisse der Bewertung regelmäßig im Vorstand vor. 
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7.2 ESRS G1-3: Verhinderung und Aufdeckung von Korruption und Bestechung 

18. Management von Vorfällen in Bezug auf Korruption oder Bestechung 

a) Verfahren zur Verhinderung, Aufdeckung und Bekämpfung von Vorfällen in Bezug auf Korruption oder Be-
stechung 

Die bestehenden Verfahren zur Verhinderung, Aufdeckung und Bekämpfung von Korruption oder Beste-
chung sind in der SFO der IBB und IBB UV festgehalten.  

Die Beschäftigten werden proaktiv zur Verhinderung strafbarer Handlungen (z. B. Geldwäsche, Terrorismus-
finanzierung, Korruption und Bestechung) geschult und unverzüglich über neue rechtliche Regelungen infor-
miert.  

Das Ziel der Verhinderung von Korruption und Bestechung kommt durch seine feste Verankerung im Verhal-
tenskodex besonders zum Ausdruck. Auch der Umgang mit Interessenkonflikten und die transparente und 
angemessene Handhabung bei der Annahme von Geschenken und Einladungen durch Beschäftigte wird in 
der SFO geregelt. Bei Fragen hierzu stehen die Beschäftigten des Stabs Unternehmenscompliance zur Klä-
rung zur Verfügung.  

Der/die (Gruppen-)Geldwäschebeauftragte koordiniert die Präventions- und Abwehrmaßnahmen zur Verhin-
derung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen. Hierbei sind so-
wohl mögliche externe strafbare Handlungen gegen die IBB bzw. IBB UV als auch solche, die durch Be-
schäftigte verübt werden könnten, zu betrachten. Weitere Aufgaben sind die systematische Überprüfung von 
Kundenbeziehungen durch den Abgleich mit Sanktionslisten oder die Überprüfung der Zuverlässigkeit neuer 
Beschäftigter sowie die Verhinderung von Korruption und Bestechung.  

b) Kommunikation zwischen den Untersuchungsbeauftragten oder dem Untersuchungsausschuss und der 
involvierten Management-Kette  

Im Zuge der Bekämpfung von Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften und/oder unternehmensinterne 
Compliance-Regeln ist ein externer Rechtsbeistand als Ombudsstelle berufen worden, wodurch eine Tren-
nung zwischen der in die Angelegenheiten involvierten Management-Kette und der untersuchenden Perso-
nen sichergestellt ist. Die Ombudsstelle steht als Ansprechperson allen Hinweisgeber:innen zur Verfügung, 
die einen vertraulichen Hinweis auf schwere Unregelmäßigkeiten bei der IBB bzw. IBB UV geben möchten, 
einschließlich Verstößen im Sinne des Hinweisgeberschutzgesetzes (HinSchG). Die Ombudsstelle nimmt 
Hinweise vertraulich entgegen, um gemeinsam mit dem Stab Unternehmenscompliance den Sachverhalt 
aufzuklären. Es wird auf Wunsch auch anonym beraten. Die Anonymität bleibt aufgrund der anwaltlichen 
Verschwiegenheitspflicht auch im Falle späterer polizeilicher oder staatsanwaltlicher Ermittlungen gewahrt. 

c) Verfahren zur Übermittlung der Ergebnisse an die Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsor-
gane 

Der Stab Unternehmenscompliance führt mindestens jährlich eine Analyse potenzieller Risiken durch und 
leitet daraus zweckmäßige Kontrollen ab. Diese Kontrollen sollen sicherstellen, dass die Abläufe sowie das 
Verhalten der Beschäftigten den bestehenden Regelungen entsprechen.  

Die Ergebnisse in Bezug auf Korruption oder Bestechung werden den Mitgliedern der Verwaltungs-, Lei-
tungs- und Aufsichtsorgane regelmäßig, mindestens jährlich, übermittelt. Darüber hinaus wird dem Vorstand 
der IBB und IBB UV im Rahmen eines zweiwöchigen Jour fixe regelmäßig Bericht erstattet. 

19. Verfahren zur Verhinderung, Aufdeckung und Bekämpfung oder Vorfällen in Bezug auf Korrup-
tion oder Bestechung 

Die implementierten Verfahren zur Prävention von Korruption und Bestechung sind in der SFO festgehalten. 
Weitere Informationen siehe ESRS G1-1, Absatz 10. 
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20. Kommunikation von Vorgaben über Strategien und Richtlinien 

Für die Kommunikation von Vorgaben stehen der IBB und IBB UV generell diverse Kommunikationskanäle 
zur Verfügung (E-Mail, Intranet, Datenbanken und Tools sowie FK-Infoveranstaltungen und Beschäftigten-
versammlungen).  

Die Informationen zur Verhinderung, Aufdeckung und Bekämpfung von Vorwürfen oder Vorfällen in Bezug 
auf Korruption und Bestechung werden den Beschäftigten intern über Arbeitsanweisungen mitgeteilt. Über 
aktualisierte Fassungen und neue Dokumente wird mittels Intranetmitteilung informiert. Darüber hinaus kön-
nen sich die Beschäftigten für weitere Informationen mit dem Stab Unternehmenscompliance und/ oder der 
Personalabteilung in Verbindung setzen.  

Externen Stakeholdern werden relevante Informationen, z. B. zum Hinweisgeberschutzsystem, mittels der 
Website unter der Rubrik „Compliance“ zur Verfügung gestellt. 

21. Schulungskonzept zum Thema Prävention und Verhinderung strafbarer Handlungen 

a) Art, Umfang und Tiefe der Schulungsprogramme zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung 

Ein Schulungskonzept liegt vor und ist in der SFO dokumentiert. Die Beschäftigten werden proaktiv zur Ver-
hinderung strafbarer Handlungen (z. B. Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Korruption und Bestechung) 
geschult und über neue rechtliche Regelungen informiert. Hierzu werden webbasierte Trainings (3s) genutzt. 
Diese sind verpflichtend und werden durch den Stab Unternehmenscompliance nachgehalten.  

Die Beschäftigten der IBB müssen innerhalb der ersten drei Monate nach Dienstantritt je eine WBT-Schu-
lung zum Thema Geldwäscheprävention und zum Thema Betrugsprävention absolvieren. Die Schulungen 
beinhalten wesentliche Fragestellungen und enden mit einem Test. Der Zeitaufwand liegt je nach Vorkennt-
nissen bei ca. einer Stunde. Eine Folgeschulung ist spätestens alle drei Jahre von den Beschäftigten durch-
zuführen.  

Während die WBT-Schulung Betrugsprävention auf den Hintergrund von Wirtschaftskriminalität und strafba-
ren Handlungen sowie auf den externen und internen Betrug, inkl. Merkmale und Präventionsmaßnahmen, 
eingeht, befasst sich die WBT-Schulung Geldwäscheprävention mit der Definition von Geldwäsche, den 
rechtlichen Rahmenbedingungen und internen Sicherungsmaßnahmen sowie den Sorgfaltspflichten und 
dem Verhalten bei einem Verdacht.  

Auszubildende und dual Studierende erhalten zudem eine spezielle Präsenzschulung zu Themen der Com-
pliance. Die erfolgreichen Teilnahmen an den Pflichtschulungen sind nachzuweisen. 

Darüber hinaus werden die Beschäftigten auch per Intranet-Mitteilung für neue Regularien sensibilisiert. Das 
Einhalten bestehender EU-Sanktionen ist für die IBB und IBB UV von zentraler Bedeutung.  

Nachweislich haben alle Beschäftigten einmal jährlich den Verhaltenskodex sowie die Vorgaben zum Um-
gang mit Einladungen, Geschenken und weiteren Interessenkonflikten zur Kenntnis zu nehmen. Die Füh-
rungskräfte sind aufgefordert, die Themen in ihren Gesprächsrunden mit den Beschäftigten zu diskutieren.  

b) Prozentualer Anteil der von Schulungsprogrammen abgedeckten risikobehafteten Funktionen 

Die risikobehafteten Funktionen werden zu 100% von Schulungsprogrammen abgedeckt.  

c) Umfang, in dem die Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane geschult werden  

Der Vorstand der IBB und IBB UV ist vom Schulungskonzept abgedeckt. Gemäß der Einführungs- und 
Schulungsrichtlinie und im Einklang mit den Vorgaben aus dem Kreditwesengesetz (KWG) wird für Vor-
stands- und Verwaltungsratsmitglieder jährlich ein Budget für Fortbildungen bereitgestellt. Neben individuel-
len Fortbildungen der Vorstands- und Verwaltungsratsmitglieder werden grundsätzlich jährliche Fortbildun-
gen für den gesamten Verwaltungsrat durch die IBB angeboten, in denen immer aktuelle aufsichtsrechtliche 
Anforderungen sowie weitere relevante Themen geschult werden. Ebenfalls besteht für jedes Mitglied ein 
Zugang zu einer auf Förderbanken spezialisierten Online-Weiterbildungsplattform, die es den Mitgliedern 
ermöglicht, zeitunabhängige und individuelle Fortbildungen zu relevanten Sachverhalten vorzunehmen. 
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7.3 ESRS G1-4: Vorfälle in Bezug auf Korruption oder Bestechung 

24. Bekämpfung von Korruption und Bestechung 

a) Anzahl der Verurteilungen und die Höhe der Geldstrafen für Verstöße gegen Korruption- und Beste-
chungsvorschriften  

Im Jahr 2024 wurden gegen die IBB, IBB Business Team GmbH, IBB Capital GmbH sowie IBB Beteiligungs-
gesellschaft mbH keine Bußgelder aufgrund eines rechtswidrigen Verhaltens oder Handelns verhängt. Fer-
ner gab es keine Meldung über verübte Korruptionsfälle, die durch IBB Gruppe Beschäftigte entstanden 
sind. 

b) Maßnahmen in Bezug auf Verstöße gegen Verfahren und Standards zur Bekämpfung von Korruption und 
Bestechung 

Die IBB ist als Förderbank des Landes Berlin in besonderem Maße für rechtlich konformes Handeln verant-
wortlich und beachtet die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben. Hierunter fallen die relevanten aufsichts-
rechtlichen und gesetzlichen Anforderungen, also nationale Gesetze, EU-Vorgaben und die Landesgesetz-
gebung. Zu nennen sind hier u. a. das Kreditwesengesetz (KWG), Geldwäschegesetz (GwG), Wertpapier-
handelsgesetz (WpHG), die Mindestanforderungen an das Risikomanagement der Banken (MaRisk) und die 
Europäische Marktmissbrauchsverordnung (MAR).  

Die IBB und IBB UV sichern ihre Integrität durch vielfältige Maßnahmen im Außen- und Innenverhältnis ab, 
welche vorsorglich implementiert worden sind. Präventiv wurden umfangreiche Regelungen für die Organe 
und Beschäftigten eingeführt, deren Ziel es ist, strafbare Handlungen durch Beschäftigte oder Kund:innen 
bei der Geschäftstätigkeit und im Innenverhältnis zu verhindern. So wird der Corporate Governance Kodex 
des Landes Berlin beachtet. Neben dem Verhaltenskodex der IBB gibt es als übergeordnete Anweisung den 
Verhaltenskodex der IBB Gruppe. In diesem Verhaltenskodex sind bestehende Vorgaben zusammengeführt, 
die für die Risikokultur der IBB Gruppe relevant sind. Der Kodex bildet eine verbindende Klammer und bietet 
den Beschäftigten einen Überblick über alle Regelungen, die sie in ihrem Verhalten beachten müssen. 

25. Bestätigte Korruptions- und Bestechungsfälle 

Im Folgenden werden die bestätigten Korruptions- und Bestechungsfälle für die IBB Gruppe dargestellt: 

a) die Gesamtzahl und die Art der bestätigten Fälle von 
Korruption oder Bestechung.  

0  

b) die Zahl der bestätigten Fälle, in denen eigene Ar-
beitskräfte wegen Korruption oder Bestechung entlas-
sen oder diszipliniert wurden.  

0  

c) die Zahl der bestätigten Fälle in Bezug auf Verträge 
mit Geschäftspartnern, die aufgrund von Verstößen im 
Zusammenhang mit Korruption oder Bestechung been-
det oder nicht verlängert wurden.  

0  

d) Einzelheiten zu öffentlichen Gerichtsverfahren we-
gen Korruption oder Bestechung.  

Im Berichtszeitraum gab es keine öffentli-
chen Gerichtsverfahren wegen Korruption 
oder Bestechung gegen die IBB Gruppe 
und die eigenen Arbeitskräfte.  

7.4 ESRS G1-5: Politische Einflussnahme und Lobbytätigkeiten 

29. Angabe über die Tätigkeiten und Verpflichtungen im Zusammenhang mit der politischen Einfluss-
nahme, einschließlich Lobbytätigkeiten  

a) Vertretung in den Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen für die Beaufsichtigung der Tätigkeiten 
und Verpflichtungen im Zusammenhang mit der politischen Einflussnahme, einschließlich Lobbytätigkeiten 
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Die IBB, IBB Business Team GmbH, IBB Capital GmbH sowie IBB Beteiligungsgesellschaft mbH betreiben 
keine strategischen Lobbytätigkeiten.  

Die IBB Gruppe setzt für das Land Berlin Förderprogramme um. Dadurch kommt es zu einem beidseitigen 
Austausch von Informationen zwischen der IBB Gruppe und der jeweils zuständigen Berliner Senatsverwal-
tung. Die Interessenvertretung gegenüber politischen Entscheidungsträger:innen erfolgt über die Branchen-
Verbände der Kreditwirtschaft. Die IBB ist als Mitglied im Bundesverband öffentlicher Banken (VÖB) und im 
EAPB (European Association of Public Banks) vertreten, dem Verband des europäischen öffentlichen Ban-
kensektors. Die Hauptverantwortung für die Zusammenarbeit mit diesen Verbänden liegt beim Vorstand.  

b) Politische Zuwendungen in Form von finanziellen Leistungen oder Sachleistungen  

Die IBB Gruppe leistet grundsätzlich keine Parteispenden oder Zuwendungen an Politiker:innen.  

c) Wichtigste Themen der Lobbyarbeit  

Die im ESRS G1-5, Absatz 29 c) geforderten Ausführungen sind im ESRS G1-5, Absatz 29 a) enthalten. 
Sämtliche Regelungen, Aufgaben und Kompetenzen des Landes Berlin, der IBB und der IBB UV sind im 
„Gesetz zur Neuregelung der Rechtsverhältnisse der Investitionsbank Berlin“ festgelegt. 

d) Angabe über die Eintragung des Unternehmens in einem EU- oder gleichwertigen Transparenzregister 

 

Unternehmen  Nummer des Transparenzregisters  

IBB Beteiligungsgesellschaft mbH  6400112586  

IBB Capital GmbH  6401184591  
 

Die IBB UV, IBB sowie die IBB Business Team GmbH sind in keinem Transparenzregister aufgelistet. 

30. Angabe über die Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane 

Die Vorstandsmitglieder hatten vor ihrer Ernennung zum Mitglied des Vorstands der IBB und IBB UV keine 
vergleichbaren Tätigkeiten in öffentlichen Verwaltungen einschließlich Regulierungsbehörden inne. Die Le-
bensläufe sind über die Homepage der IBB abrufbar.  

Sechs amtierende Verwaltungsratsmitglieder hatten in den zwei Jahren vor ihrer Ernennung keine vergleich-
bare Position in der öffentlichen Verwaltung (einschließlich Regulierungsbehörden) inne. Drei weitere Mit-
glieder der von der Trägerversammlung bestellten Personen vertreten die Senatsverwaltungen für Wirt-
schaft, Energie und Betriebe, Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen sowie Finanzen. Die Angaben zu den 
beruflichen Stationen von Frau Franziska Giffey, Herrn Christian Gaebler und Herrn Wolfgang Schyrocki sind 
über die Homepage der Senatsverwaltungen abrufbar.  

Bei den anderen Unternehmen der IBB Gruppe hatten die Leitungs- und Aufsichtsorgane vor ihrer Ernen-
nung keine vergleichbare Tätigkeit in der öffentlichen Verwaltung einschließlich Regulierungsbehörden inne. 

 

 

 

 

Berlin, den 25. Februar 2025 

 

 

 

 



 

Gesamte ökologisch
nachhaltige Vermögenswerte (in Mio. EUR) KPI**** KPI*****

% Erfassung (an den
Gesamtaktiva) (***)

% der Vermögenswerte, die
nicht in den Zähler der GAR
einbezogen werden
(Artikel 7 Absätze 2 und 3
sowie Anhang V
Abschnitt 1.1.2)

% der
Vermögenswerte, die
nicht in den Nenner
der GAR einbezogen
werden (Artikel 7
Absatz 1 und
Anhang V
Abschnitt 1.2.4)

Haupt-KPI
Bestand Grüne Aktiva-
Quote (GAR) 259,07                                                                             1,10% 1,19% 51,12% 47,73% 1,15%

Gesamte ökologisch
nachhaltige Vermögenswerte KPI KPI

% Erfassung (an den
Gesamtaktiva)

% der Vermögenswerte, die
nicht in den Zähler der GAR
einbezogen werden
(Artikel 7 Absätze 2 und 3
sowie Anhang V
Abschnitt 1.1.2)

% der
Vermögenswerte, die
nicht in den Nenner
der GAR einbezogen
werden (Artikel 7
Absatz 1 und
Anhang V
Abschnitt 1.2.4)

Zusätzliche KPI GAR (Zuflüsse) 44,75                                                                               0,95% 1,13% 31,87% 68,13% 0,00%
Handelsbuch (*) -                                                                                   0,00% 0,00%
Finanzgarantien -                                                                                   0,00% 0,00%
Verwaltete Vermögenswerte -                                                                                   0,00% 0,00%
(Assets under management) -                                                                                   0,00% 0,00%

(*) Für Kreditinsti tute, die die Bedingungen von Artikel  94 Absatz 1 oder Artikel  325a Absatz 1 der Kapita ladäquanzverordnung nicht erfül len

(**) Gebühren- und Provis ionserträge aus  anderen Dienstleis tungen a ls  Kreditvergabe und AuM

Die Insti tute legen für diese KPI zukunftsgerichtete Informationen offen, einschl ießl ich Informationen in Form von Zielen, zusammen mit relevanten Erläuterungen zur angewandten Methodik.

(***) % der für den KPI erfassten Vermögenswerte im Verhältnis  zu den Gesamtaktiva  der Banken

(****) bas ierend auf dem Umsatz-KPI der Gegenpartei

(*****) bas iert auf dem CapEx-KPI der Gegenpartei , außer für das  Kreditgeschäft; für das  a l lgemeine Kreditgeschäft wird der Umsatz-KPI verwendet

Anlage 
A.1 Meldebögen nach Anhang VI der DVO (EU) 2021/2178 
A.1.1. Überblick über die von Kreditinstituten nach Artikel 8 der Taxonomieverordnung offenzulegenden KPI (Meldebo-
gen 0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A.1.2 Vermögenswerte für die Berechnung der GAR (Meldebogen 1, Umsatz) 

 

 

 

 a  b  c  d  e  f 

 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
Übergangs-
täigkeiten 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

GAR - Im Zähler und im Nenner erfasste Vermögenswerte

1
Nicht zu Handelszwerken gehaltene Darlehen und Kredite, 
Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die GAR-
Berechnung anrechenbar sind

                              12.153,41                                 3.913,80                                     259,07                             -                               -                               -   

2 Finanzunternehmen                                 5.945,63                                 1.221,83                                       91,21                                -                                  -                                  -   
3 Kreditinstitute                                 4.169,02                                 1.115,95                                       85,36                                -                                  -                                  -   
4 Darlehen und Kredite                                     738,32                                     188,92                                       12,83                                -                                  -                                  -   

5
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

                                3.430,70                                     927,03                                       72,53                                -                      -                      -   

6 Eigenkapitalinstrumente                                              -                                                -                                                -                                  -                   -                   -   
7 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften                                 1.776,61                                       90,84                                          5,85                                -                      -                      -   
8 davon Wertpapierfirmen                                 1.512,22                                       45,73                                          5,50                                -                                  -                                  -   
9 Darlehen und Kredite                                     447,12                                       16,80                                              -                                  -                                  -                                  -   

10
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

                                      43,63                                       28,93                                          5,50                                -                                  -                                  -   

11 Eigenkapitalinstrumente                                          2,35                                              -                                                -                                  -                                  -                                  -   
12 davon Verwaltungsgesellschaften                                       82,64                                       15,05                                              -                                  -                                  -                                  -   
13 Darlehen und Kredite                                       37,54                                              -                                                -                                  -                                  -                                  -   

14
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

                                             -                                                -                                                -                                  -                                  -                                  -   

15 Eigenkapitalinstrumente                                          5,06                                              -                                                -                                  -                                  -                                  -   
16 davon Versicherungsunternehmen                                              -                                                -                                                -                                  -                                  -                                  -   
17 Darlehen und Kredite                                              -                                                -                                                -                                  -                                  -                                  -   

18
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

                                             -                                                -                                                -                                  -                                  -                                  -   

19 Eigenkapitalinstrumente                                              -                                                -                                                -                                  -                                  -                                  -   
20 Nicht-Finanzunternehmen                                 2.491,54                                 2.381,69                                     151,32                                -                                  -                                  -   
21 Darlehen und Kredite                                     936,64                                     862,89                                       97,68                                -                                  -                                  -   

22
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

                                      44,01                                          7,91                                          4,52                                -                                  -                                  -   

23 Eigenkapitalinstrumente                                              -                                                -                                                -                                  -                                  -                                  -   
24 Private Haushalte                                     427,34                                     310,28                                       16,54                                -                                  -                                  -   
25 davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite                                     103,50                                     103,36                                       11,52                                -                                  -                                  -   
26 davon Gebäudesanierungskredite                                       24,44                                       24,44                                              -                                  -                                  -                                  -   
27 davon Kfz-Kredite                                              -                                                -                                                -                                  -                                  -                                  -   
28 Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften                                 3.288,90                                              -                                                -                                  -                                  -                                  -   
29 Wohnraumfinanzierung                                              -                                                -                                                -                                  -                                  -                                  -   
30 Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften                                 3.288,90                                              -                                                -                                  -                                  -                                  -   

31
Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und 
Gewerbeimmobilien

                                             -                                                -                                                -                                  -                                  -                                  -   

32
Vermögenswerte. Die nicht in den Zähler für die GAR-Berechnung 
einbezogen werden (im Nenner enthalten)

                              11.346,11                                              -                                                -                                  -                                  -                                  -   

33 Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen                               10.560,45                                                 -                                                   -                                  -                                  -                                  -   

34
KMU und NFK (die keine KMU sind), die nicht der 
Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen unterliegen

                                9.331,34                                                 -                                                   -                                  -                                  -                                  -   

35 Darlehen und Kredite                                 6.184,54                                                 -                                                   -                                  -                                  -                                  -   
36 davon durch Gewerbeimmobilien besicherte Kredite                                     237,47                                                 -                                                   -                                  -                                  -                                  -   
37 davon Gebäudesanierungskredite                                       24,50                                                 -                                                   -                                  -                                  -                                  -   
38 Schuldverschreibungen                                          9,81                                                 -                                                   -                                  -                                  -                                  -   
39 Eigenkapitalinstrumente                                     183,65                                                 -                                                   -                                  -                                  -                                  -   

40
Gegenparteien aus Nicht-EU-Ländern, die der Offenlegungspflicht 
der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen 
nicht unterliegen

                                1.229,11                                                 -                                                   -                                  -                                  -                                  -   

41 Darlehen und Kredite                                     573,76                                                 -                                                   -                                  -                                  -                                  -   
42 Schuldverschreibungen                                     643,32                                                 -                                                   -                                  -                                  -                                  -   
43 Eigenkapitalinstrumente                                       12,03                                                 -                                                   -                                  -                                  -                                  -   
44 Derivate                                              -                                                   -                                                   -                                  -                                  -                                  -   
45 Kurzfristige Interbankenkredite                                     126,29                                                 -                                                   -                                  -                                  -                                  -   
46 Zahlungsmittel und zahlungsmittelverwandte Vermögenswerte                                              -                                                   -                                                   -                                  -                                  -                                  -   

47
Sonstige Vermögenswertkategorien (z.B. Unternehmenwert, Waren 
usw.)

                                    659,37                                                 -                                                   -                                  -                                  -                                  -   

48 GAR-Vermögenswerte insgesamte                               23.499,51                                 3.913,80                                     259,07                             -                               -                               -   
49 Nicht für die GAR-Berechnung erfasste Vermögenswerte                                     272,85                                                 -                                                   -                                  -                                  -                                  -   
50 Zentralstaaten und supranationale Emittenten                                     248,25                                                 -                                                   -                                  -                                  -                                  -   
51 Risikopositionen gegenüber Zentralbanken                                       24,60                                                 -                                                   -                                  -                                  -                                  -   
52 Handelsbuch                                              -                                                   -                                                   -                                  -                                  -                                  -   
53 Gesamtaktiva                               23.772,36                                 3.913,80                                     259,07                             -                               -                               -   

54 Finanzgarantien                                       21,30                                              -                                                -                               -                               -                               -   
55 Verwaltete Vermögenswerte (Assets under management)                                              -                                                -                                                -                               -                               -                               -   
56 Davon Schuldverschreibungen                                              -                                                -                                                -                               -                               -                               -   
57 Davon Eigenkapitalinstrumente                                              -                                                -                                                -                               -                               -                               -   

Offenlegungsstichtag T

Außerbilanzielle Risikopositionen - Unternehmen, die der Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen unterliegen

Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)
Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)Mio. EUR  Gesamt[brutto]-

buchwert 

Klimaschutz (CCM)
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g h i j k l m n

 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

GAR - Im Zähler und im Nenner erfasste Vermögenswerte

1
Nicht zu Handelszwerken gehaltene Darlehen und Kredite, 
Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die GAR-
Berechnung anrechenbar sind

2 Finanzunternehmen
3 Kreditinstitute
4 Darlehen und Kredite

5
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

6 Eigenkapitalinstrumente
7 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften
8 davon Wertpapierfirmen
9 Darlehen und Kredite

10
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

11 Eigenkapitalinstrumente
12 davon Verwaltungsgesellschaften
13 Darlehen und Kredite

14
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

15 Eigenkapitalinstrumente
16 davon Versicherungsunternehmen
17 Darlehen und Kredite

18
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

19 Eigenkapitalinstrumente
20 Nicht-Finanzunternehmen
21 Darlehen und Kredite

22
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

23 Eigenkapitalinstrumente
24 Private Haushalte
25 davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite
26 davon Gebäudesanierungskredite
27 davon Kfz-Kredite
28 Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften
29 Wohnraumfinanzierung
30 Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften

31
Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und 
Gewerbeimmobilien

32
Vermögenswerte. Die nicht in den Zähler für die GAR-Berechnung 
einbezogen werden (im Nenner enthalten)

33 Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen

34
KMU und NFK (die keine KMU sind), die nicht der 
Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen unterliegen

35 Darlehen und Kredite
36 davon durch Gewerbeimmobilien besicherte Kredite
37 davon Gebäudesanierungskredite
38 Schuldverschreibungen
39 Eigenkapitalinstrumente

40
Gegenparteien aus Nicht-EU-Ländern, die der Offenlegungspflicht 
der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen 
nicht unterliegen

41 Darlehen und Kredite
42 Schuldverschreibungen
43 Eigenkapitalinstrumente
44 Derivate
45 Kurzfristige Interbankenkredite
46 Zahlungsmittel und zahlungsmittelverwandte Vermögenswerte

47
Sonstige Vermögenswertkategorien (z.B. Unternehmenwert, Waren 
usw.)

48 GAR-Vermögenswerte insgesamte
49 Nicht für die GAR-Berechnung erfasste Vermögenswerte
50 Zentralstaaten und supranationale Emittenten
51 Risikopositionen gegenüber Zentralbanken
52 Handelsbuch
53 Gesamtaktiva

54 Finanzgarantien
55 Verwaltete Vermögenswerte (Assets under management)
56 Davon Schuldverschreibungen
57 Davon Eigenkapitalinstrumente

Mio. EUR

Außerbilanzielle Risikopositionen - Unternehmen, die der Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen unterliegen

Offenlegungsstichtag T

Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)
Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform) Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)

Anpassung an den Klimawandel (CCA) Wasser- und Meeresressourcen (WTR)
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 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

GAR - Im Zähler und im Nenner erfasste Vermögenswerte

1
Nicht zu Handelszwerken gehaltene Darlehen und Kredite, 
Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die GAR-
Berechnung anrechenbar sind

2 Finanzunternehmen
3 Kreditinstitute
4 Darlehen und Kredite

5
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

6 Eigenkapitalinstrumente
7 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften
8 davon Wertpapierfirmen
9 Darlehen und Kredite

10
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

11 Eigenkapitalinstrumente
12 davon Verwaltungsgesellschaften
13 Darlehen und Kredite

14
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

15 Eigenkapitalinstrumente
16 davon Versicherungsunternehmen
17 Darlehen und Kredite

18
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

19 Eigenkapitalinstrumente
20 Nicht-Finanzunternehmen
21 Darlehen und Kredite

22
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

23 Eigenkapitalinstrumente
24 Private Haushalte
25 davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite
26 davon Gebäudesanierungskredite
27 davon Kfz-Kredite
28 Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften
29 Wohnraumfinanzierung
30 Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften

31
Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und 
Gewerbeimmobilien

32
Vermögenswerte. Die nicht in den Zähler für die GAR-Berechnung 
einbezogen werden (im Nenner enthalten)

33 Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen

34
KMU und NFK (die keine KMU sind), die nicht der 
Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen unterliegen

35 Darlehen und Kredite
36 davon durch Gewerbeimmobilien besicherte Kredite
37 davon Gebäudesanierungskredite
38 Schuldverschreibungen
39 Eigenkapitalinstrumente

40
Gegenparteien aus Nicht-EU-Ländern, die der Offenlegungspflicht 
der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen 
nicht unterliegen

41 Darlehen und Kredite
42 Schuldverschreibungen
43 Eigenkapitalinstrumente
44 Derivate
45 Kurzfristige Interbankenkredite
46 Zahlungsmittel und zahlungsmittelverwandte Vermögenswerte

47
Sonstige Vermögenswertkategorien (z.B. Unternehmenwert, Waren 
usw.)

48 GAR-Vermögenswerte insgesamte
49 Nicht für die GAR-Berechnung erfasste Vermögenswerte
50 Zentralstaaten und supranationale Emittenten
51 Risikopositionen gegenüber Zentralbanken
52 Handelsbuch
53 Gesamtaktiva

54 Finanzgarantien
55 Verwaltete Vermögenswerte (Assets under management)
56 Davon Schuldverschreibungen
57 Davon Eigenkapitalinstrumente

Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)
Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform) Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)Mio. EUR

Kreislaufwirtschaft (CE) Verschmutzung (PPC)
Offenlegungsstichtag T

Außerbilanzielle Risikopositionen - Unternehmen, die der Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen unterliegen
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 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
Übergangs-
täigkeiten 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

GAR - Im Zähler und im Nenner erfasste Vermögenswerte

1
Nicht zu Handelszwerken gehaltene Darlehen und Kredite, 
Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die GAR-
Berechnung anrechenbar sind

                    3.913,80                   259,07                             -                               -                               -   

2 Finanzunternehmen                     1.221,83                      91,21                                -                                  -                                  -   
3 Kreditinstitute                     1.115,95                      85,36                                -                                  -                                  -   
4 Darlehen und Kredite                         188,92                      12,83                                -                                  -                                  -   

5
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

                        927,03                      72,53                                -                                  -                                  -   

6 Eigenkapitalinstrumente                                  -                               -                                  -                                  -                                  -   
7 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften                           90,84                        5,85                                -                                  -                                  -   
8 davon Wertpapierfirmen                           45,73                        5,50                                -                                  -                                  -   
9 Darlehen und Kredite                           16,80                             -                                  -                                  -                                  -   

10
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

                          28,93                        5,50                                -                                  -                                  -   

11 Eigenkapitalinstrumente                                  -                               -                                  -                                  -                                  -   
12 davon Verwaltungsgesellschaften                           15,05                             -                                  -                                  -                                  -   
13 Darlehen und Kredite                                  -                               -                                  -                                  -                                  -   

14
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

                                 -                               -                                  -                                  -                                  -   

15 Eigenkapitalinstrumente                                  -                               -                                  -                                  -                                  -   
16 davon Versicherungsunternehmen                                  -                               -                                  -                                  -                                  -   
17 Darlehen und Kredite                                  -                               -                                  -                                  -                                  -   

18
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

                                 -                               -                                  -                                  -                                  -   

19 Eigenkapitalinstrumente                                  -                               -                                  -                                  -                                  -   
20 Nicht-Finanzunternehmen                     2.381,69                   151,32                                -                                  -                                  -   
21 Darlehen und Kredite                         862,89                      97,68                                -                                  -                                  -   

22
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

                            7,91                        4,52                                -                                  -                                  -   

23 Eigenkapitalinstrumente                                  -                               -                                  -                                  -                                  -   
24 Private Haushalte                         310,28                      16,54                                -                                  -                                  -   
25 davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite                         103,36                      11,52                                -                                  -                                  -   
26 davon Gebäudesanierungskredite                           24,44                             -                                  -                                  -                                  -   
27 davon Kfz-Kredite                                  -                               -                                  -                                  -                                  -   
28 Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften                                  -                               -                                  -                                  -                                  -   
29 Wohnraumfinanzierung                                  -                               -                                  -                                  -                                  -   
30 Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften                                  -                               -                                  -                                  -                                  -   

31
Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und 
Gewerbeimmobilien

                                 -                               -                                  -                                  -                                  -   

32
Vermögenswerte. Die nicht in den Zähler für die GAR-Berechnung 
einbezogen werden (im Nenner enthalten)

                                 -                               -                                  -                                  -                                  -   

33 Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen 0 0 0 0 0

34
KMU und NFK (die keine KMU sind), die nicht der 
Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen unterliegen

0 0 0 0 0

35 Darlehen und Kredite 0 0 0 0 0
36 davon durch Gewerbeimmobilien besicherte Kredite 0 0 0 0 0
37 davon Gebäudesanierungskredite 0 0 0 0 0
38 Schuldverschreibungen 0 0 0 0 0
39 Eigenkapitalinstrumente 0 0 0 0 0

40
Gegenparteien aus Nicht-EU-Ländern, die der Offenlegungspflicht 
der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen 
nicht unterliegen

0 0 0 0 0

41 Darlehen und Kredite 0 0 0 0 0
42 Schuldverschreibungen 0 0 0 0 0
43 Eigenkapitalinstrumente 0 0 0 0 0
44 Derivate 0 0 0 0 0
45 Kurzfristige Interbankenkredite 0 0 0 0 0
46 Zahlungsmittel und zahlungsmittelverwandte Vermögenswerte 0 0 0 0 0

47
Sonstige Vermögenswertkategorien (z.B. Unternehmenwert, Waren 
usw.)

0 0 0 0 0

48 GAR-Vermögenswerte insgesamte                     3.913,80                   259,07                             -                               -                               -   
49 Nicht für die GAR-Berechnung erfasste Vermögenswerte 0 0 0 0 0
50 Zentralstaaten und supranationale Emittenten 0 0 0 0 0
51 Risikopositionen gegenüber Zentralbanken 0 0 0 0 0
52 Handelsbuch 0 0 0 0 0
53 Gesamtaktiva                     3.913,80                   259,07                             -                               -                               -   

54 Finanzgarantien                                  -                               -                               -                               -                               -   
55 Verwaltete Vermögenswerte (Assets under management)                                  -                               -                               -                               -                               -   
56 Davon Schuldverschreibungen                                  -                               -                               -                               -                               -   
57 Davon Eigenkapitalinstrumente                                  -                               -                               -                               -                               -   

Außerbilanzielle Risikopositionen - Unternehmen, die der Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen unterliegen

Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)
GESAMT (CCM + CCA + WMR + CE + PPC + BIO)

Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform) Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)Mio. EUR

Biologische Vielfalt und Ökosysteme (BIO)
Offenlegungsstichtag T
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GAR - Im Zähler und im Nenner erfasste Vermögenswerte

1
Nicht zu Handelszwerken gehaltene Darlehen und Kredite, 
Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die GAR-
Berechnung anrechenbar sind

               8.344,65                2.857,46                   156,07                             -                               -                               -   

2 Finanzunternehmen                5.666,80                   576,81                        1,44                                -                                  -                                  -   
3 Kreditinstitute                3.915,66                   512,74                             -                                  -                                  -                                  -   
4 Darlehen und Kredite                   695,45                      15,66                             -                                  -                                  -                                  -   

5
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

               3.220,21                   497,08                             -                                  -                      -                      -   

6 Eigenkapitalinstrumente                             -                               -                               -                                  -                   -                   -   
7 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften                1.751,15                      48,70                        1,44                                -                      -                      -   
8 davon Wertpapierfirmen                1.551,91                      21,22                        1,34                                -                                  -                                  -   
9 Darlehen und Kredite                1.525,74                      18,25                             -                                  -                                  -                                  -   

10
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

                     24,27                        2,98                        1,34                                -                                  -                                  -   

11 Eigenkapitalinstrumente                        1,90                             -                               -                                  -                                  -                                  -   
12 davon Verwaltungsgesellschaften                      75,74                      15,37                             -                                  -                                  -                                  -   
13 Darlehen und Kredite                      72,10                      15,37                             -                                  -                                  -                                  -   

14
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

                            -                               -                               -                                  -                                  -                                  -   

15 Eigenkapitalinstrumente                        3,64                             -                               -                                  -                                  -                                  -   
16 davon Versicherungsunternehmen                        0,71                             -                               -                                  -                                  -                                  -   
17 Darlehen und Kredite                        0,01                             -                               -                                  -                                  -                                  -   

18
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

                            -                               -                               -                                  -                                  -                                  -   

19 Eigenkapitalinstrumente                        0,70                             -                               -                                  -                                  -                                  -   
20 Nicht-Finanzunternehmen                2.202,81                1.982,02                   140,28                                -                                  -                                  -   
21 Darlehen und Kredite                2.170,32                1.979,51                   139,24                                -                                  -                                  -   

22
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

                     32,49                        2,50                        1,04                                -                                  -                                  -   

23 Eigenkapitalinstrumente                             -                               -                               -                                  -                                  -                                  -   
24 Private Haushalte                   475,03                   298,63                      14,36                                -                                  -                                  -   
25 davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite                   409,53                   284,86                      14,36                                -                                  -                                  -   
26 davon Gebäudesanierungskredite                      24,91                      24,91                             -                                  -                                  -                                  -   
27 davon Kfz-Kredite                             -                               -                               -                                  -                                  -                                  -   
28 Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften                             -                               -                               -                                  -                                  -                                  -   
29 Wohnraumfinanzierung                             -                               -                               -                                  -                                  -                                  -   
30 Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften                             -                               -                               -                                  -                                  -                                  -   

31
Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und 
Gewerbeimmobilien

                            -                               -                               -                                  -                                  -                                  -   

32
Vermögenswerte. Die nicht in den Zähler für die GAR-Berechnung 
einbezogen werden (im Nenner enthalten)

               9.558,87                             -                               -                                  -                                  -                                  -   

33 Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen                8.202,11                                -                                  -                                  -                                  -                                  -   

34
KMU und NFK (die keine KMU sind), die nicht der 
Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen unterliegen

               7.782,09                                -                                  -                                  -                                  -                                  -   

35 Darlehen und Kredite                7.609,58                                -                                  -                                  -                                  -                                  -   
36 davon durch Gewerbeimmobilien besicherte Kredite                   227,47                                -                                  -                                  -                                  -                                  -   
37 davon Gebäudesanierungskredite                      24,49                                -                                  -                                  -                                  -                                  -   
38 Schuldverschreibungen                        4,99                                -                                  -                                  -                                  -                                  -   
39 Eigenkapitalinstrumente                   167,52                                -                                  -                                  -                                  -                                  -   

40
Gegenparteien aus Nicht-EU-Ländern, die der Offenlegungspflicht 
der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen 
nicht unterliegen

                  420,02                                -                                  -                                  -                                  -                                  -   

41 Darlehen und Kredite                      26,24                                -                                  -                                  -                                  -                                  -   
42 Schuldverschreibungen                   378,56                                -                                  -                                  -                                  -                                  -   
43 Eigenkapitalinstrumente                      15,22                                -                                  -                                  -                                  -                                  -   
44 Derivate                             -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -   
45 Kurzfristige Interbankenkredite                1.276,80                                -                                  -                                  -                                  -                                  -   
46 Zahlungsmittel und zahlungsmittelverwandte Vermögenswerte                             -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -   

47
Sonstige Vermögenswertkategorien (z.B. Unternehmenwert, Waren 
usw.)

                     79,96                                -                                  -                                  -                                  -                                  -   

48 GAR-Vermögenswerte insgesamte             17.903,51                2.857,46                   156,07                             -                               -                               -   
49 Nicht für die GAR-Berechnung erfasste Vermögenswerte                   4.286,89                                -                                  -                                  -                                  -                                  -   
50 Zentralstaaten und supranationale Emittenten                   3.325,15                                -                                  -                                  -                                  -                                  -   
51 Risikopositionen gegenüber Zentralbanken                      961,74                                -                                  -                                  -                                  -                                  -   
52 Handelsbuch                                -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -   
53 Gesamtaktiva                22.190,40                   2.857,46                      156,07                                -                                  -                                  -   

54 Finanzgarantien
55 Verwaltete Vermögenswerte (Assets under management)
56 Davon Schuldverschreibungen
57 Davon Eigenkapitalinstrumente

Offenlegungsstichtag T-1

Außerbilanzielle Risikopositionen - Unternehmen, die der Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen unterliegen

 Gesamt[brutto]-
buchwert 

Klimaschutz (CCM)
Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)

Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)Mio. EUR
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GAR - Im Zähler und im Nenner erfasste Vermögenswerte

1
Nicht zu Handelszwerken gehaltene Darlehen und Kredite, 
Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die GAR-
Berechnung anrechenbar sind

2 Finanzunternehmen
3 Kreditinstitute
4 Darlehen und Kredite

5
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

6 Eigenkapitalinstrumente
7 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften
8 davon Wertpapierfirmen
9 Darlehen und Kredite

10
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

11 Eigenkapitalinstrumente
12 davon Verwaltungsgesellschaften
13 Darlehen und Kredite

14
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

15 Eigenkapitalinstrumente
16 davon Versicherungsunternehmen
17 Darlehen und Kredite

18
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

19 Eigenkapitalinstrumente
20 Nicht-Finanzunternehmen
21 Darlehen und Kredite

22
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

23 Eigenkapitalinstrumente
24 Private Haushalte
25 davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite
26 davon Gebäudesanierungskredite
27 davon Kfz-Kredite
28 Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften
29 Wohnraumfinanzierung
30 Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften

31
Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und 
Gewerbeimmobilien

32
Vermögenswerte. Die nicht in den Zähler für die GAR-Berechnung 
einbezogen werden (im Nenner enthalten)

33 Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen

34
KMU und NFK (die keine KMU sind), die nicht der 
Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen unterliegen

35 Darlehen und Kredite
36 davon durch Gewerbeimmobilien besicherte Kredite
37 davon Gebäudesanierungskredite
38 Schuldverschreibungen
39 Eigenkapitalinstrumente

40
Gegenparteien aus Nicht-EU-Ländern, die der Offenlegungspflicht 
der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen 
nicht unterliegen

41 Darlehen und Kredite
42 Schuldverschreibungen
43 Eigenkapitalinstrumente
44 Derivate
45 Kurzfristige Interbankenkredite
46 Zahlungsmittel und zahlungsmittelverwandte Vermögenswerte

47
Sonstige Vermögenswertkategorien (z.B. Unternehmenwert, Waren 
usw.)

48 GAR-Vermögenswerte insgesamte
49 Nicht für die GAR-Berechnung erfasste Vermögenswerte
50 Zentralstaaten und supranationale Emittenten
51 Risikopositionen gegenüber Zentralbanken
52 Handelsbuch
53 Gesamtaktiva

54 Finanzgarantien
55 Verwaltete Vermögenswerte (Assets under management)
56 Davon Schuldverschreibungen
57 Davon Eigenkapitalinstrumente

Außerbilanzielle Risikopositionen - Unternehmen, die der Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen unterliegen

Offenlegungsstichtag T-1
Anpassung an den Klimawandel (CCA) Wasser- und Meeresressourcen (WTR)

Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)
Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform) Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)Mio. EUR
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au av aw ax ay az ba bb

 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

GAR - Im Zähler und im Nenner erfasste Vermögenswerte

1
Nicht zu Handelszwerken gehaltene Darlehen und Kredite, 
Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die GAR-
Berechnung anrechenbar sind

2 Finanzunternehmen
3 Kreditinstitute
4 Darlehen und Kredite

5
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

6 Eigenkapitalinstrumente
7 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften
8 davon Wertpapierfirmen
9 Darlehen und Kredite

10
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

11 Eigenkapitalinstrumente
12 davon Verwaltungsgesellschaften
13 Darlehen und Kredite

14
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

15 Eigenkapitalinstrumente
16 davon Versicherungsunternehmen
17 Darlehen und Kredite

18
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

19 Eigenkapitalinstrumente
20 Nicht-Finanzunternehmen
21 Darlehen und Kredite

22
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

23 Eigenkapitalinstrumente
24 Private Haushalte
25 davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite
26 davon Gebäudesanierungskredite
27 davon Kfz-Kredite
28 Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften
29 Wohnraumfinanzierung
30 Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften

31
Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und 
Gewerbeimmobilien

32
Vermögenswerte. Die nicht in den Zähler für die GAR-Berechnung 
einbezogen werden (im Nenner enthalten)

33 Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen

34
KMU und NFK (die keine KMU sind), die nicht der 
Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen unterliegen

35 Darlehen und Kredite
36 davon durch Gewerbeimmobilien besicherte Kredite
37 davon Gebäudesanierungskredite
38 Schuldverschreibungen
39 Eigenkapitalinstrumente

40
Gegenparteien aus Nicht-EU-Ländern, die der Offenlegungspflicht 
der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen 
nicht unterliegen

41 Darlehen und Kredite
42 Schuldverschreibungen
43 Eigenkapitalinstrumente
44 Derivate
45 Kurzfristige Interbankenkredite
46 Zahlungsmittel und zahlungsmittelverwandte Vermögenswerte

47
Sonstige Vermögenswertkategorien (z.B. Unternehmenwert, Waren 
usw.)

48 GAR-Vermögenswerte insgesamte
49 Nicht für die GAR-Berechnung erfasste Vermögenswerte
50 Zentralstaaten und supranationale Emittenten
51 Risikopositionen gegenüber Zentralbanken
52 Handelsbuch
53 Gesamtaktiva

54 Finanzgarantien
55 Verwaltete Vermögenswerte (Assets under management)
56 Davon Schuldverschreibungen
57 Davon Eigenkapitalinstrumente

Außerbilanzielle Risikopositionen - Unternehmen, die der Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen unterliegen

Offenlegungsstichtag T-1
Verschmutzung (PPC)Kreislaufwirtschaft (CE)

Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)
Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform) Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)Mio. EUR
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bc bd be bf bg bh bi bj bk

 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
Übergangs-
täigkeiten 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

GAR - Im Zähler und im Nenner erfasste Vermögenswerte

1
Nicht zu Handelszwerken gehaltene Darlehen und Kredite, 
Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die GAR-
Berechnung anrechenbar sind

               2.857,46                   156,07 

2 Finanzunternehmen                   576,81                        1,44 
3 Kreditinstitute                   512,74                             -   
4 Darlehen und Kredite                      15,66                             -   

5
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

                  497,08                             -   

6 Eigenkapitalinstrumente                             -                               -   
7 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften                      48,70                        1,44 
8 davon Wertpapierfirmen                      21,22                        1,34 
9 Darlehen und Kredite                      18,25                             -   

10
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

                       2,98                        1,34 

11 Eigenkapitalinstrumente                             -                               -   
12 davon Verwaltungsgesellschaften                      15,37                             -   
13 Darlehen und Kredite                      15,37                             -   

14
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

                            -                               -   

15 Eigenkapitalinstrumente                             -                               -   
16 davon Versicherungsunternehmen                             -                               -   
17 Darlehen und Kredite                             -                               -   

18
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

                            -                               -   

19 Eigenkapitalinstrumente                             -                               -   
20 Nicht-Finanzunternehmen                1.982,02                   140,28 
21 Darlehen und Kredite                1.979,51                   139,24 

22
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

                       2,50                        1,04 

23 Eigenkapitalinstrumente                             -                               -   
24 Private Haushalte                   298,63                      14,36 
25 davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite                   284,86                      14,36 
26 davon Gebäudesanierungskredite                      24,91                             -   
27 davon Kfz-Kredite                             -                               -   
28 Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften                             -                               -   
29 Wohnraumfinanzierung                             -                               -   
30 Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften                             -                               -   

31
Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und 
Gewerbeimmobilien

                            -                               -   

32
Vermögenswerte. Die nicht in den Zähler für die GAR-Berechnung 
einbezogen werden (im Nenner enthalten)

                            -                               -   

33 Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen 0 0

34
KMU und NFK (die keine KMU sind), die nicht der 
Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen unterliegen

0 0

35 Darlehen und Kredite 0 0
36 davon durch Gewerbeimmobilien besicherte Kredite 0 0
37 davon Gebäudesanierungskredite 0 0
38 Schuldverschreibungen 0 0
39 Eigenkapitalinstrumente 0 0

40
Gegenparteien aus Nicht-EU-Ländern, die der Offenlegungspflicht 
der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen 
nicht unterliegen

0 0

41 Darlehen und Kredite 0 0
42 Schuldverschreibungen 0 0
43 Eigenkapitalinstrumente 0 0
44 Derivate 0 0
45 Kurzfristige Interbankenkredite 0 0
46 Zahlungsmittel und zahlungsmittelverwandte Vermögenswerte 0 0

47
Sonstige Vermögenswertkategorien (z.B. Unternehmenwert, Waren 
usw.)

0 0

48 GAR-Vermögenswerte insgesamte                2.857,46                   156,07 
49 Nicht für die GAR-Berechnung erfasste Vermögenswerte 0 0
50 Zentralstaaten und supranationale Emittenten 0 0
51 Risikopositionen gegenüber Zentralbanken 0 0
52 Handelsbuch 0 0
53 Gesamtaktiva                2.857,46                   156,07 

54 Finanzgarantien
55 Verwaltete Vermögenswerte (Assets under management)
56 Davon Schuldverschreibungen
57 Davon Eigenkapitalinstrumente

Offenlegungsstichtag T-1

Außerbilanzielle Risikopositionen - Unternehmen, die der Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen unterliegen

Biologische Vielfalt und Ökosysteme (BIO) GESAMT (CCM + CCA + WMR + CE + PPC + BIO)
Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)

Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)Mio. EUR
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A.1.3 Vermögenswerte für die Berechnung der GAR (Meldebogen 1, CapEx) 
 

 

 

 

 a  b  c  d  e  f 

 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
Übergangs-
täigkeiten 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

GAR - Im Zähler und im Nenner erfasste Vermögenswerte

1
Nicht zu Handelszwerken gehaltene Darlehen und Kredite, 
Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die GAR-
Berechnung anrechenbar sind

                              12.153,41                                 3.922,22                                     279,93                             -                               -                               -   

2 Finanzunternehmen                                 5.945,63                                 1.214,99                                       98,05                                -                                  -                                  -   
3 Kreditinstitute                                 4.169,02                                 1.104,12                                       88,86                                -                                  -                                  -   
4 Darlehen und Kredite                                     738,32                                     188,80                                       13,17                                -                                  -                                  -   

5
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

                                3.430,70                                     915,32                                       75,69                                -                      -                      -   

6 Eigenkapitalinstrumente                                              -                                                -                                                -                                  -                   -                   -   
7 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften                                 1.776,61                                       95,83                                          9,19                                -                      -                      -   
8 davon Wertpapierfirmen                                 1.512,22                                       48,01                                          8,77                                -                                  -                                  -   
9 Darlehen und Kredite                                     447,12                                       16,80                                              -                                  -                                  -                                  -   

10
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

                                      43,63                                       31,21                                          8,77                                -                                  -                                  -   

11 Eigenkapitalinstrumente                                          2,35                                              -                                                -                                  -                                  -                                  -   
12 davon Verwaltungsgesellschaften                                       82,64                                       15,05                                              -                                  -                                  -                                  -   
13 Darlehen und Kredite                                       37,54                                              -                                                -                                  -                                  -                                  -   

14
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

                                             -                                                -                                                -                                  -                                  -                                  -   

15 Eigenkapitalinstrumente                                          5,06                                              -                                                -                                  -                                  -                                  -   
16 davon Versicherungsunternehmen                                              -                                                -                                                -                                  -                                  -                                  -   
17 Darlehen und Kredite                                              -                                                -                                                -                                  -                                  -                                  -   

18
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

                                             -                                                -                                                -                                  -                                  -                                  -   

19 Eigenkapitalinstrumente                                              -                                                -                                                -                                  -                                  -                                  -   
20 Nicht-Finanzunternehmen                                 2.491,54                                 2.396,95                                     165,35                                -                                  -                                  -   
21 Darlehen und Kredite                                     936,64                                     873,59                                     107,32                                -                                  -                                  -   

22
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

                                      44,01                                       12,47                                          8,92                                -                                  -                                  -   

23 Eigenkapitalinstrumente                                              -                                                -                                                -                                  -                                  -                                  -   
24 Private Haushalte                                     427,34                                     310,28                                       16,54                                -                                  -                                  -   
25 davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite                                     103,50                                     103,36                                       11,52                                -                                  -                                  -   
26 davon Gebäudesanierungskredite                                       24,44                                       24,44                                              -                                  -                                  -                                  -   
27 davon Kfz-Kredite                                              -                                                -                                                -                                  -                                  -                                  -   
28 Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften                                 3.288,90                                              -                                                -                                  -                                  -                                  -   
29 Wohnraumfinanzierung                                              -                                                -                                                -                                  -                                  -                                  -   
30 Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften                                 3.288,90                                              -                                                -                                  -                                  -                                  -   

31
Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und 
Gewerbeimmobilien

                                             -                                                -                                                -                                  -                                  -                                  -   

32
Vermögenswerte. Die nicht in den Zähler für die GAR-Berechnung 
einbezogen werden (im Nenner enthalten)

                              11.346,11                                              -                                                -                                  -                                  -                                  -   

33 Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen                               10.560,45                                                 -                                                   -                                  -                                  -                                  -   

34
KMU und NFK (die keine KMU sind), die nicht der 
Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen unterliegen

                                9.331,34                                                 -                                                   -                                  -                                  -                                  -   

35 Darlehen und Kredite                                 6.184,54                                                 -                                                   -                                  -                                  -                                  -   
36 davon durch Gewerbeimmobilien besicherte Kredite                                     237,47                                                 -                                                   -                                  -                                  -                                  -   
37 davon Gebäudesanierungskredite                                       24,50                                                 -                                                   -                                  -                                  -                                  -   
38 Schuldverschreibungen                                          9,81                                                 -                                                   -                                  -                                  -                                  -   
39 Eigenkapitalinstrumente                                     183,65                                                 -                                                   -                                  -                                  -                                  -   

40
Gegenparteien aus Nicht-EU-Ländern, die der Offenlegungspflicht 
der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen 
nicht unterliegen

                                1.229,11                                                 -                                                   -                                  -                                  -                                  -   

41 Darlehen und Kredite                                     573,76                                                 -                                                   -                                  -                                  -                                  -   
42 Schuldverschreibungen                                     643,32                                                 -                                                   -                                  -                                  -                                  -   
43 Eigenkapitalinstrumente                                       12,03                                                 -                                                   -                                  -                                  -                                  -   
44 Derivate                                              -                                                   -                                                   -                                  -                                  -                                  -   
45 Kurzfristige Interbankenkredite                                     126,29                                                 -                                                   -                                  -                                  -                                  -   
46 Zahlungsmittel und zahlungsmittelverwandte Vermögenswerte                                              -                                                   -                                                   -                                  -                                  -                                  -   

47
Sonstige Vermögenswertkategorien (z.B. Unternehmenwert, Waren 
usw.)

                                    659,37                                                 -                                                   -                                  -                                  -                                  -   

48 GAR-Vermögenswerte insgesamte                               23.499,51                                 3.922,22                                     279,93                             -                               -                               -   
49 Nicht für die GAR-Berechnung erfasste Vermögenswerte                                     272,85                                                 -                                                   -                                  -                                  -                                  -   
50 Zentralstaaten und supranationale Emittenten                                     248,25                                                 -                                                   -                                  -                                  -                                  -   
51 Risikopositionen gegenüber Zentralbanken                                       24,60                                                 -                                                   -                                  -                                  -                                  -   
52 Handelsbuch                                              -                                                   -                                                   -                                  -                                  -                                  -   
53 Gesamtaktiva                               23.772,36                                 3.922,22                                     279,93                             -                               -                               -   

54 Finanzgarantien                                       21,30                                              -                                                -                               -                               -                               -   
55 Verwaltete Vermögenswerte (Assets under management)                                              -                                                -                                                -                               -                               -                               -   
56 Davon Schuldverschreibungen                                              -                                                -                                                -                               -                               -                               -   
57 Davon Eigenkapitalinstrumente                                              -                                                -                                                -                               -                               -                               -   

Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)
Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)Mio. EUR  Gesamt[brutto]-

buchwert 

Klimaschutz (CCM)
Offenlegungsstichtag T

Außerbilanzielle Risikopositionen - Unternehmen, die der Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen unterliegen
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 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

GAR - Im Zähler und im Nenner erfasste Vermögenswerte

1
Nicht zu Handelszwerken gehaltene Darlehen und Kredite, 
Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die GAR-
Berechnung anrechenbar sind

2 Finanzunternehmen
3 Kreditinstitute
4 Darlehen und Kredite

5
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

6 Eigenkapitalinstrumente
7 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften
8 davon Wertpapierfirmen
9 Darlehen und Kredite

10
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

11 Eigenkapitalinstrumente
12 davon Verwaltungsgesellschaften
13 Darlehen und Kredite

14
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

15 Eigenkapitalinstrumente
16 davon Versicherungsunternehmen
17 Darlehen und Kredite

18
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

19 Eigenkapitalinstrumente
20 Nicht-Finanzunternehmen
21 Darlehen und Kredite

22
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

23 Eigenkapitalinstrumente
24 Private Haushalte
25 davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite
26 davon Gebäudesanierungskredite
27 davon Kfz-Kredite
28 Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften
29 Wohnraumfinanzierung
30 Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften

31
Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und 
Gewerbeimmobilien

32
Vermögenswerte. Die nicht in den Zähler für die GAR-Berechnung 
einbezogen werden (im Nenner enthalten)

33 Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen

34
KMU und NFK (die keine KMU sind), die nicht der 
Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen unterliegen

35 Darlehen und Kredite
36 davon durch Gewerbeimmobilien besicherte Kredite
37 davon Gebäudesanierungskredite
38 Schuldverschreibungen
39 Eigenkapitalinstrumente

40
Gegenparteien aus Nicht-EU-Ländern, die der Offenlegungspflicht 
der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen 
nicht unterliegen

41 Darlehen und Kredite
42 Schuldverschreibungen
43 Eigenkapitalinstrumente
44 Derivate
45 Kurzfristige Interbankenkredite
46 Zahlungsmittel und zahlungsmittelverwandte Vermögenswerte

47
Sonstige Vermögenswertkategorien (z.B. Unternehmenwert, Waren 
usw.)

48 GAR-Vermögenswerte insgesamte
49 Nicht für die GAR-Berechnung erfasste Vermögenswerte
50 Zentralstaaten und supranationale Emittenten
51 Risikopositionen gegenüber Zentralbanken
52 Handelsbuch
53 Gesamtaktiva

54 Finanzgarantien
55 Verwaltete Vermögenswerte (Assets under management)
56 Davon Schuldverschreibungen
57 Davon Eigenkapitalinstrumente

Offenlegungsstichtag T

Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)
Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform) Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)Mio. EUR

Anpassung an den Klimawandel (CCA) Wasser- und Meeresressourcen (WTR)

Außerbilanzielle Risikopositionen - Unternehmen, die der Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen unterliegen
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o p q r s t u v

 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

GAR - Im Zähler und im Nenner erfasste Vermögenswerte

1
Nicht zu Handelszwerken gehaltene Darlehen und Kredite, 
Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die GAR-
Berechnung anrechenbar sind

2 Finanzunternehmen
3 Kreditinstitute
4 Darlehen und Kredite

5
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

6 Eigenkapitalinstrumente
7 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften
8 davon Wertpapierfirmen
9 Darlehen und Kredite

10
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

11 Eigenkapitalinstrumente
12 davon Verwaltungsgesellschaften
13 Darlehen und Kredite

14
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

15 Eigenkapitalinstrumente
16 davon Versicherungsunternehmen
17 Darlehen und Kredite

18
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

19 Eigenkapitalinstrumente
20 Nicht-Finanzunternehmen
21 Darlehen und Kredite

22
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

23 Eigenkapitalinstrumente
24 Private Haushalte
25 davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite
26 davon Gebäudesanierungskredite
27 davon Kfz-Kredite
28 Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften
29 Wohnraumfinanzierung
30 Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften

31
Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und 
Gewerbeimmobilien

32
Vermögenswerte. Die nicht in den Zähler für die GAR-Berechnung 
einbezogen werden (im Nenner enthalten)

33 Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen

34
KMU und NFK (die keine KMU sind), die nicht der 
Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen unterliegen

35 Darlehen und Kredite
36 davon durch Gewerbeimmobilien besicherte Kredite
37 davon Gebäudesanierungskredite
38 Schuldverschreibungen
39 Eigenkapitalinstrumente

40
Gegenparteien aus Nicht-EU-Ländern, die der Offenlegungspflicht 
der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen 
nicht unterliegen

41 Darlehen und Kredite
42 Schuldverschreibungen
43 Eigenkapitalinstrumente
44 Derivate
45 Kurzfristige Interbankenkredite
46 Zahlungsmittel und zahlungsmittelverwandte Vermögenswerte

47
Sonstige Vermögenswertkategorien (z.B. Unternehmenwert, Waren 
usw.)

48 GAR-Vermögenswerte insgesamte
49 Nicht für die GAR-Berechnung erfasste Vermögenswerte
50 Zentralstaaten und supranationale Emittenten
51 Risikopositionen gegenüber Zentralbanken
52 Handelsbuch
53 Gesamtaktiva

54 Finanzgarantien
55 Verwaltete Vermögenswerte (Assets under management)
56 Davon Schuldverschreibungen
57 Davon Eigenkapitalinstrumente

Offenlegungsstichtag T

Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)
Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform) Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)Mio. EUR

Kreislaufwirtschaft (CE) Verschmutzung (PPC)

Außerbilanzielle Risikopositionen - Unternehmen, die der Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen unterliegen
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GAR - Im Zähler und im Nenner erfasste Vermögenswerte

1
Nicht zu Handelszwerken gehaltene Darlehen und Kredite, 
Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die GAR-
Berechnung anrechenbar sind

                    3.922,22                   279,93                             -                               -                               -   

2 Finanzunternehmen                     1.214,99                      98,05                                -                                  -                                  -   
3 Kreditinstitute                     1.104,12                      88,86                                -                                  -                                  -   
4 Darlehen und Kredite                         188,80                      13,17                                -                                  -                                  -   

5
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

                        915,32                      75,69                                -                                  -                                  -   

6 Eigenkapitalinstrumente                                  -                               -                                  -                                  -                                  -   
7 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften                           95,83                        9,19                                -                                  -                                  -   
8 davon Wertpapierfirmen                           48,01                        8,77                                -                                  -                                  -   
9 Darlehen und Kredite                           16,80                             -                                  -                                  -                                  -   

10
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

                          31,21                        8,77                                -                                  -                                  -   

11 Eigenkapitalinstrumente                                  -                               -                                  -                                  -                                  -   
12 davon Verwaltungsgesellschaften                           15,05                             -                                  -                                  -                                  -   
13 Darlehen und Kredite                                  -                               -                                  -                                  -                                  -   

14
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

                                 -                               -                                  -                                  -                                  -   

15 Eigenkapitalinstrumente                                  -                               -                                  -                                  -                                  -   
16 davon Versicherungsunternehmen                                  -                               -                                  -                                  -                                  -   
17 Darlehen und Kredite                                  -                               -                                  -                                  -                                  -   

18
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

                                 -                               -                                  -                                  -                                  -   

19 Eigenkapitalinstrumente                                  -                               -                                  -                                  -                                  -   
20 Nicht-Finanzunternehmen                     2.396,95                   165,35                                -                                  -                                  -   
21 Darlehen und Kredite                         873,59                   107,32                                -                                  -                                  -   

22
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

                          12,47                        8,92                                -                                  -                                  -   

23 Eigenkapitalinstrumente                                  -                               -                                  -                                  -                                  -   
24 Private Haushalte                         310,28                      16,54                                -                                  -                                  -   
25 davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite                         103,36                      11,52                                -                                  -                                  -   
26 davon Gebäudesanierungskredite                           24,44                             -                                  -                                  -                                  -   
27 davon Kfz-Kredite                                  -                               -                                  -                                  -                                  -   
28 Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften                                  -                               -                                  -                                  -                                  -   
29 Wohnraumfinanzierung                                  -                               -                                  -                                  -                                  -   
30 Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften                                  -                               -                                  -                                  -                                  -   

31
Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und 
Gewerbeimmobilien

                                 -                               -                                  -                                  -                                  -   

32
Vermögenswerte. Die nicht in den Zähler für die GAR-Berechnung 
einbezogen werden (im Nenner enthalten)

                                    -                                  -                                  -                                  -                                  -   

33 Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen 0 0 0 0 0

34
KMU und NFK (die keine KMU sind), die nicht der 
Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen unterliegen

0 0 0 0 0

35 Darlehen und Kredite 0 0 0 0 0
36 davon durch Gewerbeimmobilien besicherte Kredite 0 0 0 0 0
37 davon Gebäudesanierungskredite 0 0 0 0 0
38 Schuldverschreibungen 0 0 0 0 0
39 Eigenkapitalinstrumente 0 0 0 0 0

40
Gegenparteien aus Nicht-EU-Ländern, die der Offenlegungspflicht 
der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen 
nicht unterliegen

0 0 0 0 0

41 Darlehen und Kredite 0 0 0 0 0
42 Schuldverschreibungen 0 0 0 0 0
43 Eigenkapitalinstrumente 0 0 0 0 0
44 Derivate 0 0 0 0 0
45 Kurzfristige Interbankenkredite 0 0 0 0 0
46 Zahlungsmittel und zahlungsmittelverwandte Vermögenswerte 0 0 0 0 0

47
Sonstige Vermögenswertkategorien (z.B. Unternehmenwert, Waren 
usw.)

0 0 0 0 0

48 GAR-Vermögenswerte insgesamte                     3.922,22                   279,93                             -                                  -                                  -   
49 Nicht für die GAR-Berechnung erfasste Vermögenswerte 0 0 0 0 0
50 Zentralstaaten und supranationale Emittenten 0 0 0 0 0
51 Risikopositionen gegenüber Zentralbanken 0 0 0 0 0
52 Handelsbuch 0 0 0 0 0
53 Gesamtaktiva                        3.922,22                      279,93                                -                                  -                                  -   

54 Finanzgarantien                                     -                                  -                                  -                                  -                                  -   
55 Verwaltete Vermögenswerte (Assets under management)                                     -                                  -                                  -                                  -                                  -   
56 Davon Schuldverschreibungen                                     -                                  -                                  -                                  -                                  -   
57 Davon Eigenkapitalinstrumente                                     -                                  -                                  -                                  -                                  -   

Offenlegungsstichtag T

Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)
GESAMT (CCM + CCA + WMR + CE + PPC + BIO)

Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform) Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)

Biologische Vielfalt und Ökosysteme (BIO)

Mio. EUR

Außerbilanzielle Risikopositionen - Unternehmen, die der Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen unterliegen
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GAR - Im Zähler und im Nenner erfasste Vermögenswerte

1
Nicht zu Handelszwerken gehaltene Darlehen und Kredite, 
Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die GAR-
Berechnung anrechenbar sind

               8.344,65                2.852,23                   166,21                             -                               -                               -   

2 Finanzunternehmen                5.666,80                   554,91                        2,39                                -                                  -                                  -   
3 Kreditinstitute                3.915,66                   489,33                             -                                  -                                  -                                  -   
4 Darlehen und Kredite                   695,45                      15,69                             -                                  -                                  -                                  -   

5
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

               3.220,21                   473,64                             -                                  -                      -                      -   

6 Eigenkapitalinstrumente                             -                               -                               -                                  -                   -                   -   
7 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften                1.751,15                      50,21                        2,39                                -                      -                      -   
8 davon Wertpapierfirmen                1.551,91                      22,03                        0,99                                -                                  -                                  -   
9 Darlehen und Kredite                1.525,74                      18,25                             -                                  -                                  -                                  -   

10
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

                     24,27                        3,78                        0,99                                -                                  -                                  -   

11 Eigenkapitalinstrumente                        1,90                             -                               -                                  -                                  -                                  -   
12 davon Verwaltungsgesellschaften                      75,74                      15,37                             -                                  -                                  -                                  -   
13 Darlehen und Kredite                      72,10                      15,37                             -                                  -                                  -                                  -   

14
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

                            -                               -                               -                                  -                                  -                                  -   

15 Eigenkapitalinstrumente                        3,64                             -                               -                                  -                                  -                                  -   
16 davon Versicherungsunternehmen                        0,71                             -                               -                                  -                                  -                                  -   
17 Darlehen und Kredite                        0,01                             -                               -                                  -                                  -                                  -   

18
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

                            -                               -                               -                                  -                                  -                                  -   

19 Eigenkapitalinstrumente                        0,70                             -                               -                                  -                                  -                                  -   
20 Nicht-Finanzunternehmen                2.202,81                1.998,69                   149,47                                -                                  -                                  -   
21 Darlehen und Kredite                2.170,32                1.990,69                   148,10                                -                                  -                                  -   

22
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

                     32,49                        7,99                        1,36                                -                                  -                                  -   

23 Eigenkapitalinstrumente                             -                               -                               -                                  -                                  -                                  -   
24 Private Haushalte                   475,03                   298,63                      14,36                                -                                  -                                  -   
25 davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite                   409,53                   284,86                      14,36                                -                                  -                                  -   
26 davon Gebäudesanierungskredite                      24,91                      24,91                             -                                  -                                  -                                  -   
27 davon Kfz-Kredite                             -                               -                               -                                  -                                  -                                  -   
28 Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften                             -                               -                               -                                  -                                  -                                  -   
29 Wohnraumfinanzierung                             -                               -                               -                                  -                                  -                                  -   
30 Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften                             -                               -                               -                                  -                                  -                                  -   

31
Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und 
Gewerbeimmobilien

                            -                               -                               -                                  -                                  -                                  -   

32
Vermögenswerte. Die nicht in den Zähler für die GAR-Berechnung 
einbezogen werden (im Nenner enthalten)

               9.558,87                             -                               -                                  -                                  -                                  -   

33 Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen                8.202,11                                -                                  -                                  -                                  -                                  -   

34
KMU und NFK (die keine KMU sind), die nicht der 
Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen unterliegen

               7.782,09                                -                                  -                                  -                                  -                                  -   

35 Darlehen und Kredite                7.609,58                                -                                  -                                  -                                  -                                  -   
36 davon durch Gewerbeimmobilien besicherte Kredite                   227,47                                -                                  -                                  -                                  -                                  -   
37 davon Gebäudesanierungskredite                      24,49                                -                                  -                                  -                                  -                                  -   
38 Schuldverschreibungen                        4,99                                -                                  -                                  -                                  -                                  -   
39 Eigenkapitalinstrumente                   167,52                                -                                  -                                  -                                  -                                  -   

40
Gegenparteien aus Nicht-EU-Ländern, die der Offenlegungspflicht 
der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen 
nicht unterliegen

                  420,02                                -                                  -                                  -                                  -                                  -   

41 Darlehen und Kredite                      26,24                                -                                  -                                  -                                  -                                  -   
42 Schuldverschreibungen                   378,56                                -                                  -                                  -                                  -                                  -   
43 Eigenkapitalinstrumente                      15,22                                -                                  -                                  -                                  -                                  -   
44 Derivate                             -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -   
45 Kurzfristige Interbankenkredite                1.276,80                                -                                  -                                  -                                  -                                  -   
46 Zahlungsmittel und zahlungsmittelverwandte Vermögenswerte                             -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -   

47
Sonstige Vermögenswertkategorien (z.B. Unternehmenwert, Waren 
usw.)

                     79,96                                -                                  -                                  -                                  -                                  -   

48 GAR-Vermögenswerte insgesamte             17.903,51                2.852,23                   166,21                             -                               -                               -   
49 Nicht für die GAR-Berechnung erfasste Vermögenswerte                4.286,89                                -                                  -                                  -                                  -                                  -   
50 Zentralstaaten und supranationale Emittenten                3.325,15                                -                                  -                                  -                                  -                                  -   
51 Risikopositionen gegenüber Zentralbanken                   961,74                                -                                  -                                  -                                  -                                  -   
52 Handelsbuch                             -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -   
53 Gesamtaktiva             22.190,40                2.852,23                   166,21                                -                                  -                                  -   

54 Finanzgarantien
55 Verwaltete Vermögenswerte (Assets under management)
56 Davon Schuldverschreibungen
57 Davon Eigenkapitalinstrumente

Außerbilanzielle Risikopositionen - Unternehmen, die der Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen unterliegen

Offenlegungsstichtag T-1

 Gesamt[brutto]-
buchwert 

Klimaschutz (CCM)
Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)

Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)Mio. EUR



IBB 

 
189 

 

 

 

 

 

 

 

am an ao ap aq ar as at

 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

GAR - Im Zähler und im Nenner erfasste Vermögenswerte

1
Nicht zu Handelszwerken gehaltene Darlehen und Kredite, 
Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die GAR-
Berechnung anrechenbar sind

2 Finanzunternehmen
3 Kreditinstitute
4 Darlehen und Kredite

5
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

6 Eigenkapitalinstrumente
7 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften
8 davon Wertpapierfirmen
9 Darlehen und Kredite

10
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

11 Eigenkapitalinstrumente
12 davon Verwaltungsgesellschaften
13 Darlehen und Kredite

14
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

15 Eigenkapitalinstrumente
16 davon Versicherungsunternehmen
17 Darlehen und Kredite

18
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

19 Eigenkapitalinstrumente
20 Nicht-Finanzunternehmen
21 Darlehen und Kredite

22
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

23 Eigenkapitalinstrumente
24 Private Haushalte
25 davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite
26 davon Gebäudesanierungskredite
27 davon Kfz-Kredite
28 Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften
29 Wohnraumfinanzierung
30 Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften

31
Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und 
Gewerbeimmobilien

32
Vermögenswerte. Die nicht in den Zähler für die GAR-Berechnung 
einbezogen werden (im Nenner enthalten)

33 Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen

34
KMU und NFK (die keine KMU sind), die nicht der 
Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen unterliegen

35 Darlehen und Kredite
36 davon durch Gewerbeimmobilien besicherte Kredite
37 davon Gebäudesanierungskredite
38 Schuldverschreibungen
39 Eigenkapitalinstrumente

40
Gegenparteien aus Nicht-EU-Ländern, die der Offenlegungspflicht 
der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen 
nicht unterliegen

41 Darlehen und Kredite
42 Schuldverschreibungen
43 Eigenkapitalinstrumente
44 Derivate
45 Kurzfristige Interbankenkredite
46 Zahlungsmittel und zahlungsmittelverwandte Vermögenswerte

47
Sonstige Vermögenswertkategorien (z.B. Unternehmenwert, Waren 
usw.)

48 GAR-Vermögenswerte insgesamte
49 Nicht für die GAR-Berechnung erfasste Vermögenswerte
50 Zentralstaaten und supranationale Emittenten
51 Risikopositionen gegenüber Zentralbanken
52 Handelsbuch
53 Gesamtaktiva

54 Finanzgarantien
55 Verwaltete Vermögenswerte (Assets under management)
56 Davon Schuldverschreibungen
57 Davon Eigenkapitalinstrumente

Außerbilanzielle Risikopositionen - Unternehmen, die der Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen unterliegen

Offenlegungsstichtag T-1
Anpassung an den Klimawandel (CCA) Wasser- und Meeresressourcen (WTR)

Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)
Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform) Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)Mio. EUR
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GAR - Im Zähler und im Nenner erfasste Vermögenswerte

1
Nicht zu Handelszwerken gehaltene Darlehen und Kredite, 
Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die GAR-
Berechnung anrechenbar sind

2 Finanzunternehmen
3 Kreditinstitute
4 Darlehen und Kredite

5
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

6 Eigenkapitalinstrumente
7 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften
8 davon Wertpapierfirmen
9 Darlehen und Kredite

10
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

11 Eigenkapitalinstrumente
12 davon Verwaltungsgesellschaften
13 Darlehen und Kredite

14
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

15 Eigenkapitalinstrumente
16 davon Versicherungsunternehmen
17 Darlehen und Kredite

18
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

19 Eigenkapitalinstrumente
20 Nicht-Finanzunternehmen
21 Darlehen und Kredite

22
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

23 Eigenkapitalinstrumente
24 Private Haushalte
25 davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite
26 davon Gebäudesanierungskredite
27 davon Kfz-Kredite
28 Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften
29 Wohnraumfinanzierung
30 Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften

31
Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und 
Gewerbeimmobilien

32
Vermögenswerte. Die nicht in den Zähler für die GAR-Berechnung 
einbezogen werden (im Nenner enthalten)

33 Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen

34
KMU und NFK (die keine KMU sind), die nicht der 
Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen unterliegen

35 Darlehen und Kredite
36 davon durch Gewerbeimmobilien besicherte Kredite
37 davon Gebäudesanierungskredite
38 Schuldverschreibungen
39 Eigenkapitalinstrumente

40
Gegenparteien aus Nicht-EU-Ländern, die der Offenlegungspflicht 
der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen 
nicht unterliegen

41 Darlehen und Kredite
42 Schuldverschreibungen
43 Eigenkapitalinstrumente
44 Derivate
45 Kurzfristige Interbankenkredite
46 Zahlungsmittel und zahlungsmittelverwandte Vermögenswerte

47
Sonstige Vermögenswertkategorien (z.B. Unternehmenwert, Waren 
usw.)

48 GAR-Vermögenswerte insgesamte
49 Nicht für die GAR-Berechnung erfasste Vermögenswerte
50 Zentralstaaten und supranationale Emittenten
51 Risikopositionen gegenüber Zentralbanken
52 Handelsbuch
53 Gesamtaktiva

54 Finanzgarantien
55 Verwaltete Vermögenswerte (Assets under management)
56 Davon Schuldverschreibungen
57 Davon Eigenkapitalinstrumente

Außerbilanzielle Risikopositionen - Unternehmen, die der Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen unterliegen

Offenlegungsstichtag T-1
Verschmutzung (PPC)Kreislaufwirtschaft (CE)

Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)
Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform) Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)Mio. EUR
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GAR - Im Zähler und im Nenner erfasste Vermögenswerte

1
Nicht zu Handelszwerken gehaltene Darlehen und Kredite, 
Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die GAR-
Berechnung anrechenbar sind

               2.852,23                   166,21 

2 Finanzunternehmen                   554,91                        2,39 
3 Kreditinstitute                   489,33                             -   
4 Darlehen und Kredite                      15,69                             -   

5
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

                  473,64                             -   

6 Eigenkapitalinstrumente                             -                               -   
7 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften                      50,21                        2,39 
8 davon Wertpapierfirmen                      22,03                        0,99 
9 Darlehen und Kredite                      18,25                             -   

10
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

                       3,78                        0,99 

11 Eigenkapitalinstrumente                             -                               -   
12 davon Verwaltungsgesellschaften                      15,37                             -   
13 Darlehen und Kredite                      15,37                             -   

14
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

                            -                               -   

15 Eigenkapitalinstrumente                             -                               -   
16 davon Versicherungsunternehmen                             -                               -   
17 Darlehen und Kredite                             -                               -   

18
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

                            -                               -   

19 Eigenkapitalinstrumente                             -                               -   
20 Nicht-Finanzunternehmen                1.998,69                   149,47 
21 Darlehen und Kredite                1.990,69                   148,10 

22
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen die 
Verwendung der Erlöse bekannt ist

                       7,99                        1,36 

23 Eigenkapitalinstrumente                             -                               -   
24 Private Haushalte                   298,63                      14,36 
25 davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite                   284,86                      14,36 
26 davon Gebäudesanierungskredite                      24,91                             -   
27 davon Kfz-Kredite                             -                               -   
28 Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften                             -                               -   
29 Wohnraumfinanzierung                             -                               -   
30 Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften                             -                               -   

31
Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und 
Gewerbeimmobilien

                            -                               -   

32
Vermögenswerte. Die nicht in den Zähler für die GAR-Berechnung 
einbezogen werden (im Nenner enthalten)

                               -                                  -   

33 Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen 0 0

34
KMU und NFK (die keine KMU sind), die nicht der 
Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen unterliegen

0 0

35 Darlehen und Kredite 0 0
36 davon durch Gewerbeimmobilien besicherte Kredite 0 0
37 davon Gebäudesanierungskredite 0 0
38 Schuldverschreibungen 0 0
39 Eigenkapitalinstrumente 0 0

40
Gegenparteien aus Nicht-EU-Ländern, die der Offenlegungspflicht 
der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen 
nicht unterliegen

0 0

41 Darlehen und Kredite 0 0
42 Schuldverschreibungen 0 0
43 Eigenkapitalinstrumente 0 0
44 Derivate 0 0
45 Kurzfristige Interbankenkredite 0 0
46 Zahlungsmittel und zahlungsmittelverwandte Vermögenswerte 0 0

47
Sonstige Vermögenswertkategorien (z.B. Unternehmenwert, Waren 
usw.)

0 0

48 GAR-Vermögenswerte insgesamte                2.852,23                   166,21 
49 Nicht für die GAR-Berechnung erfasste Vermögenswerte 0 0
50 Zentralstaaten und supranationale Emittenten 0 0
51 Risikopositionen gegenüber Zentralbanken 0 0
52 Handelsbuch 0 0
53 Gesamtaktiva                   2.852,23                      166,21 

54 Finanzgarantien
55 Verwaltete Vermögenswerte (Assets under management)
56 Davon Schuldverschreibungen
57 Davon Eigenkapitalinstrumente

Außerbilanzielle Risikopositionen - Unternehmen, die der Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen unterliegen

Offenlegungsstichtag T-1
Biologische Vielfalt und Ökosysteme (BIO) GESAMT (CCM + CCA + WMR + CE + PPC + BIO)

Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)
Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)Mio. EUR
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A.1.4 GAR Sektorinformationen (Meldebogen 2, Umsatz) 

 

a b c d e f g h

Mio. EUR
Davon ökologisch 
nachhaltig (CCM)

Mio. EUR
Davon ökologisch 
nachhaltig (CCM)

Mio. EUR
Davon ökologisch 
nachhaltig (CCA)

Mio. EUR
Davon ökologisch 
nachhaltig (CCA)

1 0164 - Saatgutaufbereitung                                         -                                     -   
2 2712 - Herstellung von Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen                                    3,35                              2,93 
3 2910 - Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren                                    0,20                                   -   
4 3511 - Elektrizitätserzeugung                                    4,56                              1,59 
5 4641 - Großhandel mit Textilien                                    0,52                              0,52 
6 6810 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen                                    2,41                              2,31 
7 6820 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen                                  29,69                                   -   
8 6831 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte                            2.053,39                            75,39 
9 6832 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte                                128,87                            68,58 

10 7010 - Sonstige Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben                                113,78                                   -   

Aufschlüsselöung nach Sektoren - NACE 4-Stellen-Ebene (Code und Bezeichnung)

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA)

[Brutto]buchwert [Brutto]buchwert [Brutto]buchwert [Brutto]buchwert

Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften 
(unterliegen der Richtlinie über die 

Angabe nichtfinanzieller Informationen)

KMU und andere NFK, die nicht 
der Richtlinie über die Angabe 

nichtfinanzieller Informationen 
unterliegen

Nichtfinanzielle 
Kapitalgesellschaften 

(unterliegen der Richtlinie über 
die Angabe nichtfinanzieller 

Informationen)

KMU und andere NFK, die nicht 
der Richtlinie über die Angabe 

nichtfinanzieller Informationen 
unterliegen

 i j k l m n o p

Mio. EUR
Davon ökologisch 
nachhaltig (WTR)

Mio. EUR
Davon ökologisch 
nachhaltig (WTR)

Mio. EUR
Davon ökologisch 

nachhaltig (CE)
Mio. EUR

Davon ökologisch 
nachhaltig (CE)

1 0164 - Saatgutaufbereitung
2 2712 - Herstellung von Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen
3 2910 - Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren
4 3511 - Elektrizitätserzeugung
5 4641 - Großhandel mit Textilien
6 6810 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
7 6820 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
8 6831 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
9 6832 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte

10 7010 - Sonstige Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben

Wasser- und Meeresressourcen (WTR) Kreislaufwirtschaft (CE)

[Brutto]buchwert [Brutto]buchwert[Brutto]buchwert[Brutto]buchwert

Aufschlüsselöung nach Sektoren - NACE 4-Stellen-Ebene (Code und Bezeichnung)

Nichtfinanzielle 
Kapitalgesellschaften (unterliegen 

der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen)

KMU und andere NFK, die nicht 
der Richtlinie über die Angabe 

nichtfinanzieller Informationen 
unterliegen

Nichtfinanzielle 
Kapitalgesellschaften (unterliegen 

der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen)

KMU und andere NFK, die nicht 
der Richtlinie über die Angabe 

nichtfinanzieller Informationen 
unterliegen

q r s t u v w x

Mio. EUR
Davon ökologisch 
nachhaltig (PPC)

Mio. EUR
Davon ökologisch 
nachhaltig (PPC)

Mio. EUR
Davon ökologisch 
nachhaltig (BIO)

Mio. EUR
Davon ökologisch 
nachhaltig (BIO)

1 0164 - Saatgutaufbereitung
2 2712 - Herstellung von Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen
3 2910 - Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren
4 3511 - Elektrizitätserzeugung
5 4641 - Großhandel mit Textilien
6 6810 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
7 6820 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
8 6831 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
9 6832 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte

10 7010 - Sonstige Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben

Biologische Vielfalt und Ökosysteme (BIO)Verschmutzung (PPC)

Nichtfinanzielle 
Kapitalgesellschaften (unterliegen 

der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen)

KMU und andere NFK, die nicht 
der Richtlinie über die Angabe 

nichtfinanzieller Informationen 
unterliegenAufschlüsselöung nach Sektoren - NACE 4-Stellen-Ebene (Code und Bezeichnung)

Nichtfinanzielle 
Kapitalgesellschaften (unterliegen 

der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen)

KMU und andere NFK, die nicht 
der Richtlinie über die Angabe 

nichtfinanzieller Informationen 
unterliegen

[Brutto]buchwert [Brutto]buchwert [Brutto]buchwert [Brutto]buchwert

y z aa ab

Mio. EUR
Davon ökologisch nachhaltig (CCM 

+ CCA + WTR + CE + PPC + BIO)
Mio. EUR

Davon ökologisch nachhaltig (CCM 
+ CCA + WTR + CE + PPC + BIO)

1 0164 - Saatgutaufbereitung                                 -                                                                      -   
2 2712 - Herstellung von Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen                            3,35                                                               2,93 
3 2910 - Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren                            0,20                                                                    -   
4 3511 - Elektrizitätserzeugung                            4,56                                                               1,59 
5 4641 - Großhandel mit Textilien                            0,52                                                               0,52 
6 6810 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen                            2,41                                                               2,31 
7 6820 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen                          29,69                                                                    -   
8 6831 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte                    2.053,39                                                             75,39 
9 6832 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte                       128,87                                                             68,58 

10 7010 - Sonstige Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben                       113,78                                                                    -   

GESAMT (CCM + CCA + WTR + CE + PPC + BIO)

Aufschlüsselöung nach Sektoren - NACE 4-Stellen-Ebene (Code und Bezeichnung)

[Brutto]buchwert

Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (unterliegen 
der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller 

Informationen)

KMU und andere NFK, die nicht der Richtlinie über 
die Angabe nichtfinanzieller Informationen 

unterliegen

[Brutto]buchwert
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A.1.5 GAR Sektorinformationen (Meldebogen 2, CapEx) 

 

 

 

a b c d e f g h

Mio. EUR
Davon ökologisch 
nachhaltig (CCM)

Mio. EUR
Davon ökologisch 
nachhaltig (CCM)

Mio. EUR
Davon ökologisch 
nachhaltig (CCA)

Mio. EUR
Davon ökologisch 
nachhaltig (CCA)

1 0164 - Saatgutaufbereitung                                    0,72                              0,51 
2 2712 - Herstellung von Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen                                    8,07                              7,13 
3 2910 - Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren                                    0,19                                   -   
4 3511 - Elektrizitätserzeugung                                    4,40                              1,79 
5 4641 - Großhandel mit Textilien                                    0,48                              0,46 
6 6810 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen                                  11,08                            10,96 
7 6820 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen                                  29,69                                   -   
8 6831 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte                            2.053,39                            75,39 
9 6832 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte                                128,87                            68,58 

10 7010 - Sonstige Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben                                113,78                                   -   

Aufschlüsselöung nach Sektoren - NACE 4-Stellen-Ebene (Code und Bezeichnung)

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA)

[Brutto]buchwert [Brutto]buchwert [Brutto]buchwert [Brutto]buchwert

Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften 
(unterliegen der Richtlinie über die 

Angabe nichtfinanzieller Informationen)

KMU und andere NFK, die nicht 
der Richtlinie über die Angabe 

nichtfinanzieller Informationen 
unterliegen

Nichtfinanzielle 
Kapitalgesellschaften 

(unterliegen der Richtlinie über 
die Angabe nichtfinanzieller 

Informationen)

KMU und andere NFK, die nicht 
der Richtlinie über die Angabe 

nichtfinanzieller Informationen 
unterliegen

i j k l m n o p

Mio. EUR
Davon ökologisch 
nachhaltig (WTR)

Mio. EUR
Davon ökologisch 
nachhaltig (WTR)

Mio. EUR
Davon ökologisch 

nachhaltig (CE)
Mio. EUR

Davon ökologisch 
nachhaltig (CE)

1 0164 - Saatgutaufbereitung
2 2712 - Herstellung von Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen
3 2910 - Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren
4 3511 - Elektrizitätserzeugung
5 4641 - Großhandel mit Textilien
6 6810 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
7 6820 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
8 6831 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
9 6832 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte

10 7010 - Sonstige Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben

Wasser- und Meeresressourcen (WTR) Kreislaufwirtschaft (CE)

[Brutto]buchwert [Brutto]buchwert[Brutto]buchwert[Brutto]buchwert

Aufschlüsselöung nach Sektoren - NACE 4-Stellen-Ebene (Code und Bezeichnung)

Nichtfinanzielle 
Kapitalgesellschaften (unterliegen 

der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen)

KMU und andere NFK, die nicht 
der Richtlinie über die Angabe 

nichtfinanzieller Informationen 
unterliegen

Nichtfinanzielle 
Kapitalgesellschaften (unterliegen 

der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen)

KMU und andere NFK, die nicht 
der Richtlinie über die Angabe 

nichtfinanzieller Informationen 
unterliegen

q r s t u v w x

Mio. EUR
Davon ökologisch 
nachhaltig (PPC)

Mio. EUR
Davon ökologisch 
nachhaltig (PPC)

Mio. EUR
Davon ökologisch 
nachhaltig (BIO)

Mio. EUR
Davon ökologisch 
nachhaltig (BIO)

1 0164 - Saatgutaufbereitung
2 2712 - Herstellung von Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen
3 2910 - Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren
4 3511 - Elektrizitätserzeugung
5 4641 - Großhandel mit Textilien
6 6810 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
7 6820 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
8 6831 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
9 6832 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte

10 7010 - Sonstige Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben

Biologische Vielfalt und Ökosysteme (BIO)Verschmutzung (PPC)

Nichtfinanzielle 
Kapitalgesellschaften (unterliegen 

der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen)

KMU und andere NFK, die nicht 
der Richtlinie über die Angabe 

nichtfinanzieller Informationen 
unterliegenAufschlüsselöung nach Sektoren - NACE 4-Stellen-Ebene (Code und Bezeichnung)

Nichtfinanzielle 
Kapitalgesellschaften (unterliegen 

der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen)

KMU und andere NFK, die nicht 
der Richtlinie über die Angabe 

nichtfinanzieller Informationen 
unterliegen

[Brutto]buchwert [Brutto]buchwert [Brutto]buchwert [Brutto]buchwert

y z aa ab

Mio. EUR
Davon ökologisch nachhaltig (CCM 

+ CCA + WTR + CE + PPC + BIO)
Mio. EUR

Davon ökologisch nachhaltig (CCM 
+ CCA + WTR + CE + PPC + BIO)

1 0164 - Saatgutaufbereitung                            0,72                                                               0,51 
2 2712 - Herstellung von Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen                            8,07                                                               7,13 
3 2910 - Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren                            0,19                                                                    -   
4 3511 - Elektrizitätserzeugung                            4,40                                                               1,79 
5 4641 - Großhandel mit Textilien                            0,48                                                               0,46 
6 6810 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen                          11,08                                                             10,96 
7 6820 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen                          29,69                                                                    -   
8 6831 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte                    2.053,39                                                             75,39 
9 6832 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte                       128,87                                                             68,58 

10 7010 - Sonstige Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben                       113,78                                                                    -   

GESAMT (CCM + CCA + WTR + CE + PPC + BIO)

Aufschlüsselöung nach Sektoren - NACE 4-Stellen-Ebene (Code und Bezeichnung)

[Brutto]buchwert

Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (unterliegen 
der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller 

Informationen)

KMU und andere NFK, die nicht der Richtlinie über 
die Angabe nichtfinanzieller Informationen 

unterliegen

[Brutto]buchwert
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A.1.6 GAR KPI-Bestand (Meldebogen 3, Umsatz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a  b  c  d  e  f g h i

 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
Übergangs-
täigkeiten 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

GAR - Im Zähler und im Nenner erfasste Vermögenswerte

1
Nicht zu Handelszwerken gehaltene Darlehen und Kredite, 
Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die 
GAR-Berechnung anrechenbar sind

16,65% 1,10% 0,00% 0,00% 0,00%

2 Finanzunternehmen 5,20% 0,39% 0,00% 0,00% 0,00%
3 Kreditinstitute 4,75% 0,36% 0,00% 0,00% 0,00%
4 Darlehen und Kredite 0,80% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00%

5
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

3,94% 0,31% 0,00% 0,00% 0,00%

6 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
7 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften 0,39% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00%
8 davon Wertpapierfirmen 0,19% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00%
9 Darlehen und Kredite 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

0,12% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00%

11 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
12 davon Verwaltungsgesellschaften 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
13 Darlehen und Kredite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
16 davon Versicherungsunternehmen 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17 Darlehen und Kredite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

18
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

19 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
20 Nicht-Finanzunternehmen 10,14% 0,64% 0,00% 0,00% 0,00%
21 Darlehen und Kredite 3,67% 0,42% 0,00% 0,00% 0,00%
22 Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen 0,03% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00%
23 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
24 Private Haushalte 1,32% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00%
25 davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite 0,44% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00%
26 davon Gebäudesanierungskredite 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
27 davon Kfz-Kredite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
28 Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
29 Wohnraumfinanzierung 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30 Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

31
Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und 
Gewerbeimmobilien

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

32 GAR-Vermögenswerte insgesamte 16,65% 1,10% 0,00% 0,00% 0,00%

Offenlegungsstichtag T

% (im Vergleich zu den gesamten erfassten Vermögenswerten im Nenner)

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 

taxonomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiefähig)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 

taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 

taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 
(taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, 
durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert 

werden (taxonomiekonform)
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j k l m n o p q

 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

GAR - Im Zähler und im Nenner erfasste Vermögenswerte

1
Nicht zu Handelszwerken gehaltene Darlehen und Kredite, 
Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die 
GAR-Berechnung anrechenbar sind

2 Finanzunternehmen
3 Kreditinstitute
4 Darlehen und Kredite

5
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

6 Eigenkapitalinstrumente
7 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften
8 davon Wertpapierfirmen
9 Darlehen und Kredite

10
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

11 Eigenkapitalinstrumente
12 davon Verwaltungsgesellschaften
13 Darlehen und Kredite

14
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

15 Eigenkapitalinstrumente
16 davon Versicherungsunternehmen
17 Darlehen und Kredite

18
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

19 Eigenkapitalinstrumente
20 Nicht-Finanzunternehmen
21 Darlehen und Kredite
22 Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen 
23 Eigenkapitalinstrumente
24 Private Haushalte
25 davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite
26 davon Gebäudesanierungskredite
27 davon Kfz-Kredite
28 Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften
29 Wohnraumfinanzierung
30 Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften

31
Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und 
Gewerbeimmobilien

32 GAR-Vermögenswerte insgesamte

% (im Vergleich zu den gesamten erfassten Vermögenswerten im Nenner)

Offenlegungsstichtag T

Wasser- und Meeresressourcen (WTR) Kreislaufwirtschaft (CE)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch 

die taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch 

die taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 
Anteil der gesamten erfassten 

Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert 

Anteil der gesamten erfassten 
Vermögenswerte, durch die 

taxonomierelevante Sektoren finanziert 
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GAR - Im Zähler und im Nenner erfasste Vermögenswerte

1
Nicht zu Handelszwerken gehaltene Darlehen und Kredite, 
Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die 
GAR-Berechnung anrechenbar sind

2 Finanzunternehmen
3 Kreditinstitute
4 Darlehen und Kredite

5
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

6 Eigenkapitalinstrumente
7 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften
8 davon Wertpapierfirmen
9 Darlehen und Kredite

10
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

11 Eigenkapitalinstrumente
12 davon Verwaltungsgesellschaften
13 Darlehen und Kredite

14
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

15 Eigenkapitalinstrumente
16 davon Versicherungsunternehmen
17 Darlehen und Kredite

18
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

19 Eigenkapitalinstrumente
20 Nicht-Finanzunternehmen
21 Darlehen und Kredite
22 Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen 
23 Eigenkapitalinstrumente
24 Private Haushalte
25 davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite
26 davon Gebäudesanierungskredite
27 davon Kfz-Kredite
28 Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften
29 Wohnraumfinanzierung
30 Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften

31
Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und 
Gewerbeimmobilien

32 GAR-Vermögenswerte insgesamte

Offenlegungsstichtag T

% (im Vergleich zu den gesamten erfassten Vermögenswerten im Nenner)

Verschmutzung (PPC) Biologische Vielfalt und Ökosysteme (BIO)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch 

die taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch 

die taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 
Anteil der gesamten erfassten 

Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert 

Anteil der gesamten erfassten 
Vermögenswerte, durch die 

taxonomierelevante Sektoren finanziert 
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GAR - Im Zähler und im Nenner erfasste Vermögenswerte

1
Nicht zu Handelszwerken gehaltene Darlehen und Kredite, 
Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die 
GAR-Berechnung anrechenbar sind

16,65% 1,10% 0,00% 0,00% 0,00% 51,72%

2 Finanzunternehmen 5,20% 0,39% 0,00% 0,00% 0,00% 25,30%
3 Kreditinstitute 4,75% 0,36% 0,00% 0,00% 0,00% 17,74%
4 Darlehen und Kredite 0,80% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 3,14%

5
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

3,94% 0,31% 0,00% 0,00% 0,00% 14,60%

6 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%
7 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften 0,39% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 7,56%
8 davon Wertpapierfirmen 0,19% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 6,44%
9 Darlehen und Kredite 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,90%

10
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

0,12% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,19%

11 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,01%
12 davon Verwaltungsgesellschaften 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,35%
13 Darlehen und Kredite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,16%

14
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,02%
16 davon Versicherungsunternehmen 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17 Darlehen und Kredite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

18
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

19 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%
20 Nicht-Finanzunternehmen 10,14% 0,64% 0,00% 0,00% 0,00% 10,60%
21 Darlehen und Kredite 3,67% 0,42% 0,00% 0,00% 0,00% 3,99%
22 Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen 0,03% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,19%
23 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%
24 Private Haushalte 1,32% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 1,82%
25 davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite 0,44% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,44%
26 davon Gebäudesanierungskredite 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10%
27 davon Kfz-Kredite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0
28 Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,00%
29 Wohnraumfinanzierung 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30 Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,00%

31
Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und 
Gewerbeimmobilien

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

32 GAR-Vermögenswerte insgesamte 16,65% 1,10% 0,00% 0,00% 0,00% 48,28%

GESAMT (CCM + CCA + WMR + CE + PPC + BIO)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 

taxonomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiefähig)

% (im Vergleich zu den gesamten erfassten Vermögenswerten im Nenner)
Anteil der 
gesamten 
erfassten 

Vermögenswe
rte

Offenlegungsstichtag T

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 

(taxonomiekonform)
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GAR - Im Zähler und im Nenner erfasste Vermögenswerte

1
Nicht zu Handelszwerken gehaltene Darlehen und Kredite, 
Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die 
GAR-Berechnung anrechenbar sind

15,96% 0,87% 0,00% 0,00% 0,00%

2 Finanzunternehmen 3,22% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
3 Kreditinstitute 2,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4 Darlehen und Kredite 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

2,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
7 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften 0,27% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
8 davon Wertpapierfirmen 0,12% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
9 Darlehen und Kredite 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%

11 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
12 davon Verwaltungsgesellschaften 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
13 Darlehen und Kredite 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
16 davon Versicherungsunternehmen 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17 Darlehen und Kredite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

18
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

19 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
20 Nicht-Finanzunternehmen 11,07% 0,78% 0,00% 0,00% 0,00%
21 Darlehen und Kredite 11,06% 0,78% 0,00% 0,00% 0,00%
22 Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
23 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
24 Private Haushalte 1,67% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00%
25 davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite 1,59% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00%
26 davon Gebäudesanierungskredite 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
27 davon Kfz-Kredite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
28 Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
29 Wohnraumfinanzierung 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30 Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

31
Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und 
Gewerbeimmobilien

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

32 GAR-Vermögenswerte insgesamte 15,96% 0,87% 0,00% 0,00% 0,00%

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiefähig)

Klimaschutz (CCM)

Offenlegungsstichtag T-1

Anpassung an den Klimawandel (CCA)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 

(taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten 
Vermögenswerte, durch die 

taxonomierelevante Sektoren finanziert 

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, 
durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert 
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GAR - Im Zähler und im Nenner erfasste Vermögenswerte

1
Nicht zu Handelszwerken gehaltene Darlehen und Kredite, 
Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die 
GAR-Berechnung anrechenbar sind

2 Finanzunternehmen
3 Kreditinstitute
4 Darlehen und Kredite

5
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

6 Eigenkapitalinstrumente
7 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften
8 davon Wertpapierfirmen
9 Darlehen und Kredite

10
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

11 Eigenkapitalinstrumente
12 davon Verwaltungsgesellschaften
13 Darlehen und Kredite

14
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

15 Eigenkapitalinstrumente
16 davon Versicherungsunternehmen
17 Darlehen und Kredite

18
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

19 Eigenkapitalinstrumente
20 Nicht-Finanzunternehmen
21 Darlehen und Kredite
22 Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen 
23 Eigenkapitalinstrumente
24 Private Haushalte
25 davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite
26 davon Gebäudesanierungskredite
27 davon Kfz-Kredite
28 Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften
29 Wohnraumfinanzierung
30 Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften

31
Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und 
Gewerbeimmobilien

32 GAR-Vermögenswerte insgesamte

Wasser- und Meeresressourcen (WTR) Kreislaufwirtschaft (CE)

% (im Vergleich zu den gesamten erfassten Vermögenswerten im Nenner)

Offenlegungsstichtag T-1

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, 
durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert 

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, 
durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert 

Anteil der gesamten erfassten 
Vermögenswerte, durch die 

taxonomierelevante Sektoren finanziert 

Anteil der gesamten erfassten 
Vermögenswerte, durch die 

taxonomierelevante Sektoren finanziert 
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GAR - Im Zähler und im Nenner erfasste Vermögenswerte

1
Nicht zu Handelszwerken gehaltene Darlehen und Kredite, 
Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die 
GAR-Berechnung anrechenbar sind

2 Finanzunternehmen
3 Kreditinstitute
4 Darlehen und Kredite

5
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

6 Eigenkapitalinstrumente
7 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften
8 davon Wertpapierfirmen
9 Darlehen und Kredite

10
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

11 Eigenkapitalinstrumente
12 davon Verwaltungsgesellschaften
13 Darlehen und Kredite

14
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

15 Eigenkapitalinstrumente
16 davon Versicherungsunternehmen
17 Darlehen und Kredite

18
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

19 Eigenkapitalinstrumente
20 Nicht-Finanzunternehmen
21 Darlehen und Kredite
22 Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen 
23 Eigenkapitalinstrumente
24 Private Haushalte
25 davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite
26 davon Gebäudesanierungskredite
27 davon Kfz-Kredite
28 Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften
29 Wohnraumfinanzierung
30 Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften

31
Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und 
Gewerbeimmobilien

32 GAR-Vermögenswerte insgesamte

Verschmutzung (PPC) Biologische Vielfalt und Ökosysteme (BIO)

% (im Vergleich zu den gesamten erfassten Vermögenswerten im Nenner)

Offenlegungsstichtag T-1

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, 
durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert 

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, 
durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert 

Anteil der gesamten erfassten 
Vermögenswerte, durch die 

taxonomierelevante Sektoren finanziert 

Anteil der gesamten erfassten 
Vermögenswerte, durch die 

taxonomierelevante Sektoren finanziert 
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GAR - Im Zähler und im Nenner erfasste Vermögenswerte

1
Nicht zu Handelszwerken gehaltene Darlehen und Kredite, 
Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die 
GAR-Berechnung anrechenbar sind

15,96% 0,87% 0,00% 0,00% 0,00% 46,61%

2 Finanzunternehmen 3,22% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 31,65%
3 Kreditinstitute 2,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21,87%
4 Darlehen und Kredite 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,88%

5
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

2,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17,99%

6 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%
7 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften 0,27% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 9,78%
8 davon Wertpapierfirmen 0,12% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 8,67%
9 Darlehen und Kredite 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,52%

10
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,14%

11 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,01%
12 davon Verwaltungsgesellschaften 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,42%
13 Darlehen und Kredite 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,40%

14
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,02%
16 davon Versicherungsunternehmen 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17 Darlehen und Kredite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

18
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

19 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%
20 Nicht-Finanzunternehmen 11,07% 0,78% 0,00% 0,00% 0,00% 12,30%
21 Darlehen und Kredite 11,06% 0,78% 0,00% 0,00% 0,00% 12,12%
22 Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,18%
23 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%
24 Private Haushalte 1,67% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 2,65%
25 davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite 1,59% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 2,29%
26 davon Gebäudesanierungskredite 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,14%
27 davon Kfz-Kredite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0
28 Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
29 Wohnraumfinanzierung 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30 Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

31
Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und 
Gewerbeimmobilien

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

32 GAR-Vermögenswerte insgesamte 15,96% 0,87% 0,00% 0,00% 0,00% 53,39%

GESAMT (CCM + CCA + WMR + CE + PPC + BIO)

Anteil der 
gesamten 
erfassten 

Vermögenswe
rte

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 

(taxonomiekonform)
% (im Vergleich zu den gesamten erfassten Vermögenswerten im Nenner)

Offenlegungsstichtag T-1
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GAR - Im Zähler und im Nenner erfasste Vermögenswerte

1
Nicht zu Handelszwerken gehaltene Darlehen und Kredite, 
Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die 
GAR-Berechnung anrechenbar sind

16,69% 1,19% 0,00% 0,00% 0,00%

2 Finanzunternehmen 5,17% 0,42% 0,00% 0,00% 0,00%
3 Kreditinstitute 4,70% 0,38% 0,00% 0,00% 0,00%
4 Darlehen und Kredite 0,80% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00%

5
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

3,90% 0,32% 0,00% 0,00% 0,00%

6 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
7 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften 0,41% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00%
8 davon Wertpapierfirmen 0,20% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00%
9 Darlehen und Kredite 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

0,13% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00%

11 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
12 davon Verwaltungsgesellschaften 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
13 Darlehen und Kredite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
16 davon Versicherungsunternehmen 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17 Darlehen und Kredite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

18
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

19 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
20 Nicht-Finanzunternehmen 10,20% 0,70% 0,00% 0,00% 0,00%
21 Darlehen und Kredite 3,72% 0,46% 0,00% 0,00% 0,00%
22 Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen 0,05% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00%
23 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
24 Private Haushalte 1,32% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00%
25 davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite 0,44% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00%
26 davon Gebäudesanierungskredite 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
27 davon Kfz-Kredite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
28 Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
29 Wohnraumfinanzierung 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30 Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

31
Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und 
Gewerbeimmobilien

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

32 GAR-Vermögenswerte insgesamte 16,69% 1,19% 0,00% 0,00% 0,00%

Offenlegungsstichtag T

% (im Vergleich zu den gesamten erfassten Vermögenswerten im Nenner)

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 

taxonomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiefähig)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, 

durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert 
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 

taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 
(taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten 
Vermögenswerte, durch die 

taxonomierelevante Sektoren finanziert 
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GAR - Im Zähler und im Nenner erfasste Vermögenswerte

1
Nicht zu Handelszwerken gehaltene Darlehen und Kredite, 
Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die 
GAR-Berechnung anrechenbar sind

2 Finanzunternehmen
3 Kreditinstitute
4 Darlehen und Kredite

5
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

6 Eigenkapitalinstrumente
7 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften
8 davon Wertpapierfirmen
9 Darlehen und Kredite

10
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

11 Eigenkapitalinstrumente
12 davon Verwaltungsgesellschaften
13 Darlehen und Kredite

14
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

15 Eigenkapitalinstrumente
16 davon Versicherungsunternehmen
17 Darlehen und Kredite

18
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

19 Eigenkapitalinstrumente
20 Nicht-Finanzunternehmen
21 Darlehen und Kredite
22 Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen 
23 Eigenkapitalinstrumente
24 Private Haushalte
25 davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite
26 davon Gebäudesanierungskredite
27 davon Kfz-Kredite
28 Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften
29 Wohnraumfinanzierung
30 Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften

31
Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und 
Gewerbeimmobilien

32 GAR-Vermögenswerte insgesamte

Offenlegungsstichtag T

% (im Vergleich zu den gesamten erfassten Vermögenswerten im Nenner)

Wasser- und Meeresressourcen (WTR) Kreislaufwirtschaft (CE)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, 

durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert 
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, 

durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert 
Anteil der gesamten erfassten 

Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert 

Anteil der gesamten erfassten 
Vermögenswerte, durch die 

taxonomierelevante Sektoren finanziert 
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GAR - Im Zähler und im Nenner erfasste Vermögenswerte

1
Nicht zu Handelszwerken gehaltene Darlehen und Kredite, 
Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die 
GAR-Berechnung anrechenbar sind

2 Finanzunternehmen
3 Kreditinstitute
4 Darlehen und Kredite

5
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

6 Eigenkapitalinstrumente
7 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften
8 davon Wertpapierfirmen
9 Darlehen und Kredite

10
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

11 Eigenkapitalinstrumente
12 davon Verwaltungsgesellschaften
13 Darlehen und Kredite

14
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

15 Eigenkapitalinstrumente
16 davon Versicherungsunternehmen
17 Darlehen und Kredite

18
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

19 Eigenkapitalinstrumente
20 Nicht-Finanzunternehmen
21 Darlehen und Kredite
22 Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen 
23 Eigenkapitalinstrumente
24 Private Haushalte
25 davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite
26 davon Gebäudesanierungskredite
27 davon Kfz-Kredite
28 Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften
29 Wohnraumfinanzierung
30 Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften

31
Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und 
Gewerbeimmobilien

32 GAR-Vermögenswerte insgesamte

Offenlegungsstichtag T

% (im Vergleich zu den gesamten erfassten Vermögenswerten im Nenner)

Verschmutzung (PPC) Biologische Vielfalt und Ökosysteme (BIO)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, 

durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert 
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, 

durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert 
Anteil der gesamten erfassten 

Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert 

Anteil der gesamten erfassten 
Vermögenswerte, durch die 

taxonomierelevante Sektoren finanziert 
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GAR - Im Zähler und im Nenner erfasste Vermögenswerte

1
Nicht zu Handelszwerken gehaltene Darlehen und Kredite, 
Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die 
GAR-Berechnung anrechenbar sind

16,69% 1,19% 0,00% 0,00% 0,00% 51,72%

2 Finanzunternehmen 5,17% 0,42% 0,00% 0,00% 0,00% 25,30%
3 Kreditinstitute 4,70% 0,38% 0,00% 0,00% 0,00% 17,74%
4 Darlehen und Kredite 0,80% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 3,14%

5
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

3,90% 0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 14,60%

6 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%
7 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften 0,41% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 7,56%
8 davon Wertpapierfirmen 0,20% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 6,44%
9 Darlehen und Kredite 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,90%

10
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

0,13% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,19%

11 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,01%
12 davon Verwaltungsgesellschaften 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,35%
13 Darlehen und Kredite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,16%

14
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,02%
16 davon Versicherungsunternehmen 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17 Darlehen und Kredite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

18
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

19 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%
20 Nicht-Finanzunternehmen 10,20% 0,70% 0,00% 0,00% 0,00% 10,60%
21 Darlehen und Kredite 3,72% 0,46% 0,00% 0,00% 0,00% 3,99%
22 Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen 0,05% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,19%
23 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%
24 Private Haushalte 1,32% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 1,82%
25 davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite 0,44% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,44%
26 davon Gebäudesanierungskredite 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10%
27 davon Kfz-Kredite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0
28 Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,00%
29 Wohnraumfinanzierung 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30 Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,00%

31
Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und 
Gewerbeimmobilien

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

32 GAR-Vermögenswerte insgesamte 16,69% 1,19% 0,00% 0,00% 0,00% 48,28%

Offenlegungsstichtag T

% (im Vergleich zu den gesamten erfassten Vermögenswerten im Nenner)

GESAMT (CCM + CCA + WMR + CE + PPC + BIO)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 

taxonomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiefähig)

Anteil der 
gesamten 
erfassten 

Vermögenswerte

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 

(taxonomiekonform)
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GAR - Im Zähler und im Nenner erfasste Vermögenswerte

1
Nicht zu Handelszwerken gehaltene Darlehen und Kredite, 
Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die 
GAR-Berechnung anrechenbar sind

15,93% 0,93% 0,00% 0,00% 0,00%

2 Finanzunternehmen 3,10% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
3 Kreditinstitute 2,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4 Darlehen und Kredite 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

2,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
7 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften 0,28% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
8 davon Wertpapierfirmen 0,12% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
9 Darlehen und Kredite 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%

11 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
12 davon Verwaltungsgesellschaften 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
13 Darlehen und Kredite 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
16 davon Versicherungsunternehmen 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17 Darlehen und Kredite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

18
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

19 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
20 Nicht-Finanzunternehmen 11,16% 0,83% 0,00% 0,00% 0,00%
21 Darlehen und Kredite 11,12% 0,83% 0,00% 0,00% 0,00%
22 Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen 0,04% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
23 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
24 Private Haushalte 1,67% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00%
25 davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite 1,59% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00%
26 davon Gebäudesanierungskredite 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
27 davon Kfz-Kredite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
28 Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
29 Wohnraumfinanzierung 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30 Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

31
Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und 
Gewerbeimmobilien

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

32 GAR-Vermögenswerte insgesamte 15,93% 0,93% 0,00% 0,00% 0,00%

% (im Vergleich zu den gesamten erfassten Vermögenswerten im Nenner)

Offenlegungsstichtag T-1

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
finanziert werden (taxonomiefähig)

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 

(taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten 
Vermögenswerte, durch die 

taxonomierelevante Sektoren finanziert 

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, 
durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert 
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GAR - Im Zähler und im Nenner erfasste Vermögenswerte

1
Nicht zu Handelszwerken gehaltene Darlehen und Kredite, 
Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die 
GAR-Berechnung anrechenbar sind

2 Finanzunternehmen
3 Kreditinstitute
4 Darlehen und Kredite

5
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

6 Eigenkapitalinstrumente
7 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften
8 davon Wertpapierfirmen
9 Darlehen und Kredite

10
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

11 Eigenkapitalinstrumente
12 davon Verwaltungsgesellschaften
13 Darlehen und Kredite

14
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

15 Eigenkapitalinstrumente
16 davon Versicherungsunternehmen
17 Darlehen und Kredite

18
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

19 Eigenkapitalinstrumente
20 Nicht-Finanzunternehmen
21 Darlehen und Kredite
22 Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen 
23 Eigenkapitalinstrumente
24 Private Haushalte
25 davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite
26 davon Gebäudesanierungskredite
27 davon Kfz-Kredite
28 Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften
29 Wohnraumfinanzierung
30 Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften

31
Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und 
Gewerbeimmobilien

32 GAR-Vermögenswerte insgesamte

% (im Vergleich zu den gesamten erfassten Vermögenswerten im Nenner)

Wasser- und Meeresressourcen (WTR) Kreislaufwirtschaft (CE)

Offenlegungsstichtag T-1

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, 
durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert 

Anteil der gesamten erfassten 
Vermögenswerte, durch die 

taxonomierelevante Sektoren finanziert 

Anteil der gesamten erfassten 
Vermögenswerte, durch die 

taxonomierelevante Sektoren finanziert 
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GAR - Im Zähler und im Nenner erfasste Vermögenswerte

1
Nicht zu Handelszwerken gehaltene Darlehen und Kredite, 
Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die 
GAR-Berechnung anrechenbar sind

2 Finanzunternehmen
3 Kreditinstitute
4 Darlehen und Kredite

5
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

6 Eigenkapitalinstrumente
7 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften
8 davon Wertpapierfirmen
9 Darlehen und Kredite

10
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

11 Eigenkapitalinstrumente
12 davon Verwaltungsgesellschaften
13 Darlehen und Kredite

14
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

15 Eigenkapitalinstrumente
16 davon Versicherungsunternehmen
17 Darlehen und Kredite

18
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

19 Eigenkapitalinstrumente
20 Nicht-Finanzunternehmen
21 Darlehen und Kredite
22 Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen 
23 Eigenkapitalinstrumente
24 Private Haushalte
25 davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite
26 davon Gebäudesanierungskredite
27 davon Kfz-Kredite
28 Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften
29 Wohnraumfinanzierung
30 Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften

31
Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und 
Gewerbeimmobilien

32 GAR-Vermögenswerte insgesamte

Verschmutzung (PPC) Biologische Vielfalt und Ökosysteme (BIO)

% (im Vergleich zu den gesamten erfassten Vermögenswerten im Nenner)

Offenlegungsstichtag T-1

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch 
die taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch 
die taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 

Anteil der gesamten erfassten 
Vermögenswerte, durch die 

taxonomierelevante Sektoren finanziert 

Anteil der gesamten erfassten 
Vermögenswerte, durch die 

taxonomierelevante Sektoren finanziert 
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bf bg bh bi bj bk

 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
Übergangs-
täigkeiten 

 Davon
ermöglic
hende
Tatigkeit
en 

GAR - Im Zähler und im Nenner erfasste Vermögenswerte

1
Nicht zu Handelszwerken gehaltene Darlehen und Kredite, 
Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die 
GAR-Berechnung anrechenbar sind

15,93% 0,93% 0,00% 0,00% 0,00% 46,61%

2 Finanzunternehmen 3,10% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 31,65%
3 Kreditinstitute 2,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21,87%
4 Darlehen und Kredite 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,88%

5
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

2,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17,99%

6 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%
7 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften 0,28% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 9,78%
8 davon Wertpapierfirmen 0,12% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 8,67%
9 Darlehen und Kredite 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,52%

10
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,14%

11 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,01%
12 davon Verwaltungsgesellschaften 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,42%
13 Darlehen und Kredite 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,40%

14
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,02%
16 davon Versicherungsunternehmen 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17 Darlehen und Kredite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

18
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

19 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%
20 Nicht-Finanzunternehmen 11,16% 0,83% 0,00% 0,00% 0,00% 12,30%
21 Darlehen und Kredite 11,12% 0,83% 0,00% 0,00% 0,00% 12,12%
22 Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen 0,04% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,18%
23 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%
24 Private Haushalte 1,67% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 2,65%
25 davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite 1,59% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 2,29%
26 davon Gebäudesanierungskredite 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,14%
27 davon Kfz-Kredite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0
28 Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
29 Wohnraumfinanzierung 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30 Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

31
Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und 
Gewerbeimmobilien

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

32 GAR-Vermögenswerte insgesamte 15,93% 0,93% 0,00% 0,00% 0,00% 53,39%

GESAMT (CCM + CCA + WMR + CE + PPC + BIO)

Anteil der 
gesamten 
erfassten 

Vermögenswe
rte

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch 
die taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 

(taxonomiekonform)
% (im Vergleich zu den gesamten erfassten Vermögenswerten im Nenner)

Offenlegungsstichtag T-1
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A.1.8 GAR KPI-Zuflüsse (Meldebogen 4, Umsatz) 

  

 a  b c d e f g h i

 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
Übergangs-
täigkeiten 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

GAR - Im Zähler und im Nenner erfasste Vermögenswerte

1
Nicht zu Handelszwerken gehaltene Darlehen und Kredite, 
Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die 
GAR-Berechnung anrechenbar sind

11,77% 0,95% 0,00% 0,00% 0,00%

2 Finanzunternehmen 9,41% 0,79% 0,00% 0,00% 0,00%
3 Kreditinstitute 8,44% 0,71% 0,00% 0,00% 0,00%
4 Darlehen und Kredite 2,79% 0,22% 0,00% 0,00% 0,00%

5
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

5,65% 0,49% 0,00% 0,00% 0,00%

6 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
7 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften 0,96% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00%
8 davon Wertpapierfirmen 0,49% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00%
9 Darlehen und Kredite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

0,49% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00%

11 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
12 davon Verwaltungsgesellschaften 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
13 Darlehen und Kredite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
16 davon Versicherungsunternehmen 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17 Darlehen und Kredite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

18
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

19 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
20 Nicht-Finanzunternehmen 2,34% 0,16% 0,00% 0,00% 0,00%
21 Darlehen und Kredite 0,34% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00%

22
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen 
die Verwendung der Erlöse bekannt ist

0,07% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00%

23 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
24 Private Haushalte 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25 davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
26 davon Gebäudesanierungskredite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
27 davon Kfz-Kredite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
28 Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
29 Wohnraumfinanzierung 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30 Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

31
Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und 
Gewerbeimmobilien

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

32 GAR-Vermögenswerte insgesamte 11,77% 0,95% 0,00% 0,00% 0,00%

% (im Vergleich zum Zufluss der gesamten taxonomiefähigen Vermögenswerte)

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante 
Sektoren finanziert werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 

(taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, 
durch die taxonomierelevante Sektoren 
finanziert werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 

(taxonomiefähig)

Offenlegungsstichtag T
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j k l m n o p q

 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

GAR - Im Zähler und im Nenner erfasste Vermögenswerte

1
Nicht zu Handelszwerken gehaltene Darlehen und Kredite, 
Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die 
GAR-Berechnung anrechenbar sind

2 Finanzunternehmen
3 Kreditinstitute
4 Darlehen und Kredite

5
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

6 Eigenkapitalinstrumente
7 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften
8 davon Wertpapierfirmen
9 Darlehen und Kredite

10
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

11 Eigenkapitalinstrumente
12 davon Verwaltungsgesellschaften
13 Darlehen und Kredite

14
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

15 Eigenkapitalinstrumente
16 davon Versicherungsunternehmen
17 Darlehen und Kredite

18
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

19 Eigenkapitalinstrumente
20 Nicht-Finanzunternehmen
21 Darlehen und Kredite

22
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen 
die Verwendung der Erlöse bekannt ist

23 Eigenkapitalinstrumente
24 Private Haushalte
25 davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite
26 davon Gebäudesanierungskredite
27 davon Kfz-Kredite
28 Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften
29 Wohnraumfinanzierung
30 Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften

31
Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und 
Gewerbeimmobilien

32 GAR-Vermögenswerte insgesamte

Wasser- und Meeresressourcen (WTR) Kreislaufwirtschaft (CE)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, 
durch die taxonomierelevante Sektoren 
finanziert werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, 
durch die taxonomierelevante Sektoren 
finanziert werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 

(taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 

(taxonomiefähig)
% (im Vergleich zum Zufluss der gesamten taxonomiefähigen Vermögenswerte)

Offenlegungsstichtag T
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r s t u v w x z

 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

GAR - Im Zähler und im Nenner erfasste Vermögenswerte

1
Nicht zu Handelszwerken gehaltene Darlehen und Kredite, 
Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die 
GAR-Berechnung anrechenbar sind

2 Finanzunternehmen
3 Kreditinstitute
4 Darlehen und Kredite

5
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

6 Eigenkapitalinstrumente
7 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften
8 davon Wertpapierfirmen
9 Darlehen und Kredite

10
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

11 Eigenkapitalinstrumente
12 davon Verwaltungsgesellschaften
13 Darlehen und Kredite

14
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

15 Eigenkapitalinstrumente
16 davon Versicherungsunternehmen
17 Darlehen und Kredite

18
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

19 Eigenkapitalinstrumente
20 Nicht-Finanzunternehmen
21 Darlehen und Kredite

22
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen 
die Verwendung der Erlöse bekannt ist

23 Eigenkapitalinstrumente
24 Private Haushalte
25 davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite
26 davon Gebäudesanierungskredite
27 davon Kfz-Kredite
28 Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften
29 Wohnraumfinanzierung
30 Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften

31
Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und 
Gewerbeimmobilien

32 GAR-Vermögenswerte insgesamte

Verschmutzung (PPC) Biologische Vielfalt und Ökosysteme (BIO)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, 
durch die taxonomierelevante Sektoren 
finanziert werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, 
durch die taxonomierelevante Sektoren 
finanziert werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 

(taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 

(taxonomiefähig)
% (im Vergleich zum Zufluss der gesamten taxonomiefähigen Vermögenswerte)

Offenlegungsstichtag T
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aa ab ac ad ae af

 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
Übergangs-
täigkeiten 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

GAR - Im Zähler und im Nenner erfasste Vermögenswerte

1
Nicht zu Handelszwerken gehaltene Darlehen und Kredite, 
Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die 
GAR-Berechnung anrechenbar sind

11,77% 0,95% 0,00% 0,00% 0,00% 31,87%

2 Finanzunternehmen 9,41% 0,79% 0,00% 0,00% 0,00% 29,19%
3 Kreditinstitute 8,44% 0,71% 0,00% 0,00% 0,00% 25,50%
4 Darlehen und Kredite 2,79% 0,22% 0,00% 0,00% 0,00% 6,95%

5
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

5,65% 0,49% 0,00% 0,00% 0,00% 18,55%

6 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%
7 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften 0,96% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 3,70%
8 davon Wertpapierfirmen 0,49% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,79%
9 Darlehen und Kredite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

0,49% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,74%

11 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%
12 davon Verwaltungsgesellschaften 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
13 Darlehen und Kredite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%

14
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,03%
16 davon Versicherungsunternehmen 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17 Darlehen und Kredite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

18
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

19 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%
20 Nicht-Finanzunternehmen 2,34% 0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 2,66%
21 Darlehen und Kredite 0,34% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,34%

22
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen 
die Verwendung der Erlöse bekannt ist

0,07% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,38%

23 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%
24 Private Haushalte 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
25 davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
26 davon Gebäudesanierungskredite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
27 davon Kfz-Kredite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
28 Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
29 Wohnraumfinanzierung 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30 Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

31
Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und 
Gewerbeimmobilien

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

32 GAR-Vermögenswerte insgesamte 11,77% 0,95% 0,00% 0,00% 0,00% 31,87%

GESAMT (CCM + CCA + WMR + CE + PPC + BIO)

Anteil der 
gesamten neu 

erfassten 
Vermögenswer

te

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 

(taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante 
Sektoren finanziert werden (taxonomiefähig)

% (im Vergleich zum Zufluss der gesamten taxonomiefähigen Vermögenswerte)

Offenlegungsstichtag T
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A.1.9 GAR KPI-Zuflüsse (Meldebogen 4, CapEx) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a  b c d e f g h i

 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
Übergangs-
täigkeiten 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

GAR - Im Zähler und im Nenner erfasste Vermögenswerte

1
Nicht zu Handelszwerken gehaltene Darlehen und Kredite, 
Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die 
GAR-Berechnung anrechenbar sind

11,79% 1,13% 0,00% 0,00% 0,00%

2 Finanzunternehmen 9,33% 0,89% 0,00% 0,00% 0,00%
3 Kreditinstitute 8,28% 0,73% 0,00% 0,00% 0,00%
4 Darlehen und Kredite 2,79% 0,22% 0,00% 0,00% 0,00%

5
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

5,50% 0,51% 0,00% 0,00% 0,00%

6 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
7 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften 1,05% 0,16% 0,00% 0,00% 0,00%
8 davon Wertpapierfirmen 0,53% 0,15% 0,00% 0,00% 0,00%
9 Darlehen und Kredite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

0,53% 0,15% 0,00% 0,00% 0,00%

11 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
12 davon Verwaltungsgesellschaften 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
13 Darlehen und Kredite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
16 davon Versicherungsunternehmen 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17 Darlehen und Kredite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

18
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

19 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
20 Nicht-Finanzunternehmen 2,44% 0,24% 0,00% 0,00% 0,00%
21 Darlehen und Kredite 0,34% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00%

22
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen 
die Verwendung der Erlöse bekannt ist

0,17% 0,15% 0,00% 0,00% 0,00%

23 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
24 Private Haushalte 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25 davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
26 davon Gebäudesanierungskredite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
27 davon Kfz-Kredite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
28 Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
29 Wohnraumfinanzierung 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30 Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

31
Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und 
Gewerbeimmobilien

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

32 GAR-Vermögenswerte insgesamte 11,79% 1,13% 0,00% 0,00% 0,00%

Offenlegungsstichtag T

% (im Vergleich zum Zufluss der gesamten taxonomiefähigen Vermögenswerte)

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante 
Sektoren finanziert werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 

(taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, 
durch die taxonomierelevante Sektoren 
finanziert werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 

(taxonomiefähig)
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j k l m n o p q

 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

GAR - Im Zähler und im Nenner erfasste Vermögenswerte

1
Nicht zu Handelszwerken gehaltene Darlehen und Kredite, 
Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die 
GAR-Berechnung anrechenbar sind

2 Finanzunternehmen
3 Kreditinstitute
4 Darlehen und Kredite

5
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

6 Eigenkapitalinstrumente
7 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften
8 davon Wertpapierfirmen
9 Darlehen und Kredite

10
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

11 Eigenkapitalinstrumente
12 davon Verwaltungsgesellschaften
13 Darlehen und Kredite

14
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

15 Eigenkapitalinstrumente
16 davon Versicherungsunternehmen
17 Darlehen und Kredite

18
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

19 Eigenkapitalinstrumente
20 Nicht-Finanzunternehmen
21 Darlehen und Kredite

22
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen 
die Verwendung der Erlöse bekannt ist

23 Eigenkapitalinstrumente
24 Private Haushalte
25 davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite
26 davon Gebäudesanierungskredite
27 davon Kfz-Kredite
28 Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften
29 Wohnraumfinanzierung
30 Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften

31
Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und 
Gewerbeimmobilien

32 GAR-Vermögenswerte insgesamte

% (im Vergleich zum Zufluss der gesamten taxonomiefähigen Vermögenswerte)

Offenlegungsstichtag T

Wasser- und Meeresressourcen (WTR) Kreislaufwirtschaft (CE)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, 
durch die taxonomierelevante Sektoren 
finanziert werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, 
durch die taxonomierelevante Sektoren 
finanziert werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 

(taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 

(taxonomiefähig)
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 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

GAR - Im Zähler und im Nenner erfasste Vermögenswerte

1
Nicht zu Handelszwerken gehaltene Darlehen und Kredite, 
Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die 
GAR-Berechnung anrechenbar sind

2 Finanzunternehmen
3 Kreditinstitute
4 Darlehen und Kredite

5
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

6 Eigenkapitalinstrumente
7 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften
8 davon Wertpapierfirmen
9 Darlehen und Kredite

10
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

11 Eigenkapitalinstrumente
12 davon Verwaltungsgesellschaften
13 Darlehen und Kredite

14
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

15 Eigenkapitalinstrumente
16 davon Versicherungsunternehmen
17 Darlehen und Kredite

18
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

19 Eigenkapitalinstrumente
20 Nicht-Finanzunternehmen
21 Darlehen und Kredite

22
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen 
die Verwendung der Erlöse bekannt ist

23 Eigenkapitalinstrumente
24 Private Haushalte
25 davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite
26 davon Gebäudesanierungskredite
27 davon Kfz-Kredite
28 Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften
29 Wohnraumfinanzierung
30 Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften

31
Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und 
Gewerbeimmobilien

32 GAR-Vermögenswerte insgesamte

% (im Vergleich zum Zufluss der gesamten taxonomiefähigen Vermögenswerte)

Offenlegungsstichtag T

Verschmutzung (PPC) Biologische Vielfalt und Ökosysteme (BIO)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, 
durch die taxonomierelevante Sektoren 
finanziert werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, 
durch die taxonomierelevante Sektoren 
finanziert werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 

(taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 

(taxonomiefähig)
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 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
Übergangs-
täigkeiten 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

GAR - Im Zähler und im Nenner erfasste Vermögenswerte

1
Nicht zu Handelszwerken gehaltene Darlehen und Kredite, 
Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die 
GAR-Berechnung anrechenbar sind

11,79% 1,13% 0,00% 0,00% 0,00% 31,87%

2 Finanzunternehmen 9,33% 0,89% 0,00% 0,00% 0,00% 29,19%
3 Kreditinstitute 8,28% 0,73% 0,00% 0,00% 0,00% 25,50%
4 Darlehen und Kredite 2,79% 0,22% 0,00% 0,00% 0,00% 6,95%

5
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

5,50% 0,51% 0,00% 0,00% 0,00% 18,55%

6 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%
7 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften 1,05% 0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 3,70%
8 davon Wertpapierfirmen 0,53% 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,79%
9 Darlehen und Kredite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

0,53% 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,74%

11 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%
12 davon Verwaltungsgesellschaften 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
13 Darlehen und Kredite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%

14
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,03%
16 davon Versicherungsunternehmen 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17 Darlehen und Kredite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

18
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei 
denen die Verwendung der Erlöse bekannt ist

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

19 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%
20 Nicht-Finanzunternehmen 2,44% 0,24% 0,00% 0,00% 0,00% 2,66%
21 Darlehen und Kredite 0,34% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,34%

22
Schuldverschreibungen, einschließlicher solcher, bei denen 
die Verwendung der Erlöse bekannt ist

0,17% 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,38%

23 Eigenkapitalinstrumente 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%
24 Private Haushalte 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
25 davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
26 davon Gebäudesanierungskredite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
27 davon Kfz-Kredite 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
28 Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
29 Wohnraumfinanzierung 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30 Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

31
Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und 
Gewerbeimmobilien

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

32 GAR-Vermögenswerte insgesamte 11,79% 1,13% 0,00% 0,00% 0,00% 31,87%

Offenlegungsstichtag T

% (im Vergleich zum Zufluss der gesamten taxonomiefähigen Vermögenswerte)

GESAMT (CCM + CCA + WMR + CE + PPC + BIO)

Anteil der 
gesamten neu 

erfassten 
Vermögenswer

te

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 

(taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante 
Sektoren finanziert werden (taxonomiefähig)
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A.1.10 KPI außerbilanzielle Risikopositionen (Meldebogen 5, Umsatz) 

A.1.11 KPI außerbilanzielle Risikopositionen (Meldebogen 5, CapEx) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a b c d e f g h i j k l m

 Davon
Verwendun
g
der Erlöse 

 Davon
Übergangs-
täigkeiten 

 Davon
ermögliche
nde
Tatigkeiten 

 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

1 Finanzgarantien (FinGar-KPI) 0,00% 0,00%
2 Verwaltete Vermögenswerte (AuM-KPI) - -

Offenlegungsstichtag T

% (im Vergleich zu den gesamten anrechenbaren außerbilanziellen 
Vermögenswerten)

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA) Wasser- und Meeresressourcen (WTR)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 

(taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, 
durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert 

werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, 
durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert 

werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, 
durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert 

werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten 
Vermögenswerte, durch die 

taxonomierelevante Sektoren finanziert 

Anteil der gesamten erfassten 
Vermögenswerte, durch die 

taxonomierelevante Sektoren finanziert 

n o p q r s t u v w x z aa ab ac ad ae

 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
Übergangs-
täigkeiten 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

1 Finanzgarantien (FinGar-KPI) 0,00% 0,00%
2 Verwaltete Vermögenswerte (AuM-KPI) 0,00% 0,00%

Offenlegungsstichtag T

% (im Vergleich zu den gesamten anrechenbaren außerbilanziellen 
Vermögenswerten)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiefähig)

Kreislaufwirtschaft (CE) Verschmutzung (PPC) Biologische Vielfalt und Ökosysteme (BIO) GESAMT (CCM + CCA + WMR + CE + PPC + BIO)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, 
durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert 

werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, 
durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert 

werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, 
durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert 

werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 

(taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten 
Vermögenswerte, durch die 

taxonomierelevante Sektoren finanziert 

Anteil der gesamten erfassten 
Vermögenswerte, durch die 

taxonomierelevante Sektoren finanziert 

Anteil der gesamten erfassten 
Vermögenswerte, durch die 

taxonomierelevante Sektoren finanziert 

a b c d e f g h i j k l m

 Davon
Verwendun
g
der Erlöse 

 Davon
Übergangs-
täigkeiten 

 Davon
ermögliche
nde
Tatigkeiten 

 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

1 Finanzgarantien (FinGar-KPI) 0,00% 0,00%
2 Verwaltete Vermögenswerte (AuM-KPI) - -

Offenlegungsstichtag T

% (im Vergleich zu den gesamten anrechenbaren außerbilanziellen 
Vermögenswerten)

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA) Wasser- und Meeresressourcen (WTR)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 

(taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, 
durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert 

werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, 
durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert 

werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, 
durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert 

werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten 
Vermögenswerte, durch die 

taxonomierelevante Sektoren finanziert 

Anteil der gesamten erfassten 
Vermögenswerte, durch die 

taxonomierelevante Sektoren finanziert 

n o p q r s t u v w x z aa ab ac ad ae

 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

 Davon
Verwendung
der Erlöse 

 Davon
Übergangs-
täigkeiten 

 Davon
ermöglichende
Tatigkeiten 

1 Finanzgarantien (FinGar-KPI) 0,00% 0,00%
2 Verwaltete Vermögenswerte (AuM-KPI) 0,00% 0,00%

Offenlegungsstichtag T

% (im Vergleich zu den gesamten anrechenbaren außerbilanziellen 
Vermögenswerten)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiefähig)

Kreislaufwirtschaft (CE) Verschmutzung (PPC) Biologische Vielfalt und Ökosysteme (BIO) GESAMT (CCM + CCA + WMR + CE + PPC + BIO)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, 
durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert 

werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, 
durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert 

werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, 
durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert 

werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 

(taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten 
Vermögenswerte, durch die 

taxonomierelevante Sektoren finanziert 

Anteil der gesamten erfassten 
Vermögenswerte, durch die 

taxonomierelevante Sektoren finanziert 

Anteil der gesamten erfassten 
Vermögenswerte, durch die 

taxonomierelevante Sektoren finanziert 
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A.2 Meldebögen nach Anhang XII der DVO (EU) 2021/2178 

A.2.1 Tätigkeiten in den Bereichen Kernenergie und fossiles Gas (Meldebogen 1) 

 

A.2.2 Nicht taxonomiefähige Wirtschaftstätigkeiten (Meldebogen 6, Umsatz) 

 

 

 

Zeile Tätigkeiten im Bereich Kernenergie

1

Das Unternehmen ist im Bereich Erforschung, Entwicklung, Demonstration und Einsatz innovativer 
Stromerzeugungsanlagen, die bei minimalem Abfall aus dem Brennstoffkreislauf Energie aus 
Nuklearprozessen erzeugen, tätig, finanziert solche Tätigkeiten oder hält Risikopositionen im 
Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten

NEIN

2

Das Unternehmen ist im Bau und sicheren Betrieb neuer kerntechnischer Anlagen zur Erzeugung von 
Strom oder Prozesswärme — auch für die Fernwärmeversorgung oder industrielle Prozesse wie die 
Wasserstofferzeugung — sowie bei deren sicherheitstechnischer Verbesserung mithilfe der besten 
verfügbaren Technologien tätig, finanziert solche Tätigkeiten oder hält Risikopositionen im 
Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten.

NEIN

3

Das Unternehmen ist im sicheren Betrieb bestehender kerntechnischer Anlagen zur Erzeugung von 
Strom oder Prozesswärme — auch für die Fernwärmeversorgung oder industrielle Prozesse wie die 
Wasserstofferzeugung — sowie bei deren sicherheitstechnischer Verbesserung tätig, finanziert 
solche Tätigkeiten oder hält Risikopositionen im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten

NEIN

Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas

4
Das Unternehmen ist im Bau oder Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus fossilen 
gasförmigen Brennstoffen tätig, finanziert solche Tätigkeiten oder hält Risikopositionen im 
Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten.

NEIN

5
Das Unternehmen ist im Bau, in der Modernisierung und im Betrieb von Anlagen für die Kraft-
Wärme/Kälte-Kopplung mit fossilen gasförmigen Brennstoffen tätig, finanziert solche Tätigkeiten 
oder hält Risikopositionen im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten.

NEIN

6
Das Unternehmen ist im Bau, in der Modernisierung und im Betrieb von Anlagen für die 
Wärmegewinnung, die Wärme/Kälte aus fossilen gasförmigen Brennstoffen erzeugen, tätig, 
finanziert solche Tätigkeiten oder hält Risikopositionen im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten.

JA

Zeile Tätigkeiten im Bereich Kernenergie Betrag Prozentsatz

1
Betrag und Anteil der in Zeile 1 des Meldebogens 1 genannten, gemäß Abschnitt 4.26 der Anhänge I 
und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 nicht taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeit im 
Nenner des anwendbaren KPI

0,00 0%

2
Betrag und Anteil der in Zeile 2 des Meldebogens 1 genannten, gemäß Abschnitt 4.27 der Anhänge I 
und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 nicht taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeit im 
Nenner des anwendbaren KPI

0,00 0%

3
Betrag und Anteil der in Zeile 3 des Meldebogens 1 genannten, gemäß Abschnitt 4.28 der Anhänge I 
und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 nicht taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeit im 
Nenner des anwendbaren KPI

0,00 0%

4
Betrag und Anteil der in Zeile 4 des Meldebogens 1 genannten, gemäß Abschnitt 4.29 der Anhänge I 
und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 nicht taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeit im 
Nenner des anwendbaren KPI

0,00 0%

5
Betrag und Anteil der in Zeile 5 des Meldebogens 1 genannten, gemäß Abschnitt 4.30 der Anhänge I 
und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 nicht taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeit im 
Nenner des anwendbaren KPI

0,00 0%

6
Betrag und Anteil der in Zeile 6 des Meldebogens 1 genannten, gemäß Abschnitt 4.31 der Anhänge I 
und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 nicht taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeit im 
Nenner des anwendbaren KPI

1.500,00 8%

7
Betrag und Anteil anderer, in den Zeilen 1 bis 6 nicht aufgeführter nicht taxonomiefähiger 
Wirtschaftstätigkeiten im Nenner des anwendbaren KPI 18.085,71 92%

8
Gesamtbetrag und -anteil der nicht taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeiten im Nenner des 
anwendbaren KPI 19.585,71 100%
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A.2.3 Nicht taxonomiefähige Wirtschaftstätigkeiten (Meldebogen 6, CapEx) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeile Tätigkeiten im Bereich Kernenergie Betrag Prozentsatz

1
Betrag und Anteil der in Zeile 1 des Meldebogens 1 genannten, gemäß Abschnitt 4.26 der Anhänge I 
und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 nicht taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeit im 
Nenner des anwendbaren KPI

0,00 0%

2
Betrag und Anteil der in Zeile 2 des Meldebogens 1 genannten, gemäß Abschnitt 4.27 der Anhänge I 
und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 nicht taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeit im 
Nenner des anwendbaren KPI

0,00 0%

3
Betrag und Anteil der in Zeile 3 des Meldebogens 1 genannten, gemäß Abschnitt 4.28 der Anhänge I 
und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 nicht taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeit im 
Nenner des anwendbaren KPI

0,00 0%

4
Betrag und Anteil der in Zeile 4 des Meldebogens 1 genannten, gemäß Abschnitt 4.29 der Anhänge I 
und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 nicht taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeit im 
Nenner des anwendbaren KPI

0,00 0%

5
Betrag und Anteil der in Zeile 5 des Meldebogens 1 genannten, gemäß Abschnitt 4.30 der Anhänge I 
und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 nicht taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeit im 
Nenner des anwendbaren KPI

0,00 0%

6
Betrag und Anteil der in Zeile 6 des Meldebogens 1 genannten, gemäß Abschnitt 4.31 der Anhänge I 
und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 nicht taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeit im 
Nenner des anwendbaren KPI

1.500,00 8%

7
Betrag und Anteil anderer, in den Zeilen 1 bis 6 nicht aufgeführter nicht taxonomiefähiger 
Wirtschaftstätigkeiten im Nenner des anwendbaren KPI 18.085,71 92%

8
Gesamtbetrag und -anteil der nicht taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeiten im Nenner des 
anwendbaren KPI 19.577,29 100%
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A.3 Mapping NFRD und CSRD (ESRS) 
Vorgaben gem. CSR-RUG Zu be-

rück-
sichti-
gende 
ESRS 

Zu berücksichtigende DRs gem. 
CSRD RegE 

Durch DRs abgedeckte As-
pekte (CSR-RUG) 

§ 
289 
c) 

Abs
. 1, 
HG
B 

In der nichtfinanziellen 
Erklärung im Sinne 
des § 289b ist das Ge-
schäftsmodell der Ka-
pitalgesellschaft kurz 
zu beschreiben. 

ESRS 2 SBM-1 - Strategie, Geschäftsmo-
dell(e) und Wertschöpfungskette 
(SBM-3 - Wesentliche Auswirkun-
gen, Risiken und Chancen und ihr 
Zusammenspiel mit Strategie und 
Geschäftsmodell) 

- Beschreibung Geschäftsmo-
dell, Geschäftszweck, organisa-
torische Struktur, Geschäftspro-
zesse 

§ 
289 
c) 

Abs
. 2, 
HG
B  

Die nichtfinanzielle Er-
klärung bezieht sich 
darüber hinaus zumin-
dest auf folgende As-
pekte: 

      

1. Umweltbelange, wo-
bei sich die Angaben 
beispielsweise auf 
Treibhausgasemissio-
nen, den Wasserver-
brauch, die Luftver-
schmutzung, die Nut-
zung von erneuerbaren 
und nicht erneuerbaren 
Energien oder den 
Schutz der biologischen 
Vielfalt beziehen kön-
nen, 

ESRS 2 
ESRS 

E1 

ESRS 2 IRO-1 - Beschreibung des 
Verfahrens zur Ermittlung und Be-
wertung der wesentlichen Auswir-
kungen, Risiken und Chancen 

- Treibhausgasemissionen 
(E1.IRO-1) 
- Wasserverbrauch (E3.IRO-1) 
- Luftverschmutzung (E2.IRO-1) 
- Nutzung von erneuerbaren 
und nicht erneuerbaren Ener-
gien (E1.IRO-1) 
- Schutz der biologischen Viel-
falt (E4.IRO-1) 

E1-1 – Übergangsplan für den Kli-
maschutz 

- Treibhausgasemissionen 
- Nutzung von erneuerbaren 
und nicht erneuerbaren Ener-
gien E1-2 - Gruppen- und Einzelrichtli-

nien im Zusammenhang mit dem Kli-
maschutz und der Anpassung an 
den Klimawandel 

E1-3 - Maßnahmen und Mittel im Zu-
sammenhang mit den Klimastrate-
gien 

E1-4 - Ziele im Zusammenhang mit 
dem Klimaschutz und der Anpasu-
sung an den Klimawandel 

E1-5 – Energieverbrauch und Ener-
giemix 

E1-6 – THG-Bruttoemissionen der 
Kategorien Scope 1, 2 und 3 

E1-8 - Interne THG-Bepreisung 
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Vorgaben gem. CSR-RUG Zu be-
rück-
sichti-
gende 
ESRS 

Zu berücksichtigende DRs gem. 
CSRD RegE 

Durch DRs abgedeckte As-
pekte (CSR-RUG) 

2. Arbeitnehmerbe-
lange, wobei sich die 
Angaben beispielsweise 
auf die Maßnahmen, die 
zur Gewährleistung der 
Geschlechtergleichstel-
lung ergriffen wurden, 
die Arbeitsbedingungen, 
die Umsetzung der 
grundlegenden Überein-
kommen der Internatio-
nalen Arbeitsorganisa-
tion, die Achtung der 
Rechte der Arbeitneh-
merinnen und Arbeit-
nehmer, informiert und 
konsultiert zu werden, 
den sozialen Dialog, die 
Achtung der Rechte der 
Gewerkschaften, den 
Gesundheitsschutz oder 
die Sicherheit am Ar-
beitsplatz beziehen kön-
nen, 

ESRS 
S1 

S1-1 - Gruppen- und Einzelrichtli-
nien im Zusammenhang mit den Ar-
beitskräften des Unternehmens 

- Gewährleistung der Ge-
schlechtergleichstellung 
- Arbeitsbedingungen 
- Übereinkommen der Internati-
onalen Arbeitsorganisation 
- Sozialen Dialog 
- Rechte der Gewerkschaften 
- Achtung der Rechte der Ar-
beitnehmer:innen 
- Gesundheitsschutz 
- Sicherheit am Arbeitsplatz 

S1-2 - Verfahren zur Einbeziehung 
eigener Arbeitskräfte und von Arbeit-
nehmervertretern in Bezug auf Aus-
wirkungen 

- Gewährleistung der Ge-
schlechtergleichstellung 
- Arbeitsbedingungen 
- Gesundheitsschutz 
- Sicherheit am Arbeitsplatz 
- Sozialen Dialog 

S1-3 - Verfahren zur Behebung ne-
gativer Auswirkungen und Kanäle, 
über die eigene Arbeitskräfte Beden-
ken äußern können 

- Gewährleistung der Ge-
schlechtergleichstellung 
- Arbeitsbedingungen 
- Gesundheitsschutz 
- Sicherheit am Arbeitsplatz 
- Sozialen Dialog 

S1-4 – Ergreifung von Maßnahmen 
in Bezug auf wesentliche Auswirkun-
gen auf die Arbeitnehmer des Unter-
nehmens und Ansätze zum Manage-
ment wesentlicher Risiken und zur 
Nutzung wesentlicher Chancen im 
Zusammenhang mit den Arbeitskräf-
ten des Unternehmens sowie die 
Wirksamkeit dieser Maßnahmen 

- Gewährleistung der Ge-
schlechtergleichstellung 
- Arbeitsbedingungen 
- Gesundheitsschutz 
- Sicherheit am Arbeitsplatz 
- Sozialen Dialog 

S1-8 - Tarifvertragliche Abdeckung 
und sozialer Dialog 

- Sozialer Dialog 
- Rechte der Gewerkschaften 

S1-14 - Parameter für Gesundheits-
schutz und Sicherheit 

- Gesundheitsschutz 
- Sicherheit am Arbeitsplatz 

3. Sozialbelange, wo-
bei sich die Angaben 
beispielsweise auf den 
Dialog auf kommunaler 
oder regionaler Ebene 
oder auf die zur Sicher-
stellung des Schutzes 
und der Entwicklung lo-
kaler Gemeinschaften 

ESRS 
S2 

S2-2 – Verfahren zur Einbeziehung 
der Arbeitskräfte in der Wertschöp-
fungskette in Bezug auf Auswirkun-
gen 

  

S2-3 – Verfahren zur Behebung ne-
gativer Auswirkungen und Kanäle, 
über die die Arbeitskräfte in der 
Wertschöpfungskette Bedenken äu-
ßern können 
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Vorgaben gem. CSR-RUG Zu be-
rück-
sichti-
gende 
ESRS 

Zu berücksichtigende DRs gem. 
CSRD RegE 

Durch DRs abgedeckte As-
pekte (CSR-RUG) 

ergriffenen Maßnahmen 
beziehen können, 

ESRS 
S3 

S3-2 – Verfahren zur Einbeziehung 
betroffener Gemeinschaften in Be-
zug auf Auswirkungen 

- Dialog auf kommunaler oder 
regionaler Ebene 
- Sicherstellung des Schutzes 
und der Entwicklung lokaler Ge-
meinschaften 

S3-3 – Verfahren zur Behebung ne-
gativer Auswirkungen und Kanäle, 
über die betroffene Gemeinschaften 
Bedenken äußern können 

- Dialog auf kommunaler oder 
regionaler Ebene 
- Sicherstellung des Schutzes 
und der Entwicklung lokaler Ge-
meinschaften 

ESRS 
S4 

S4-1 – Gruppen- und Einzelrichtli-
nien im Zusammenhang mit Ver-
brauchern und Endnutzern 

- Sozialbelange in Bezug auf 
Verbraucher und Endnutzer 
(Privatkund:innen) 

S4-3 – Verfahren zur Behebung ne-
gativer Auswirkungen und Kanäle, 
über die Verbraucher und Endnutzer 
Bedenken äußern können 

- Sozialbelange in Bezug auf 
Verbraucher und Endnutzer 
(Privatkund:innen) 

4. die Achtung der Men-
schenrechte, wobei 
sich die Angaben bei-
spielsweise auf die Ver-
meidung von Men-
schenrechtsverletzun-
gen beziehen können, 
und 

ESRS 2 GOV-4 – Erklärung zur Sorgfalts-
pflicht Angabepflicht 

- Menschenrechte (u.a. Vermei-
dung von Menschenrechtsver-
letzungen) ESRS 2 SBM-2 – Interessen und 

Standpunkte der Interessenträger 

ESSRS 
S1 

S1-1 – Gruppen- und Einzelrichtli-
nien im Zusammenhang mit den Ar-
beitskräften des Unternehmens 

S1-1 – Verfahren zur Behebung ne-
gativer Auswirkungen und Kanäle, 
über die die Arbeitskräfte des Unter-
nehmens Bedenken äußern können 

S1-17 – Vorfälle, Beschwerden und 
schwerwiegende Auswirkungen im 
Zusammenhang mit Menschenrech-
ten 

ESRS 
S2 

S2-1 – Gruppen- und Einzelrichtli-
nien im Zusammenhang mit Arbeits-
kräften in der Wertschöpfungskette 

S2-3 – Verfahren zur Behebung ne-
gativer Auswirkungen und Kanäle, 
über die die Arbeitskräfte in der 
Wertschöpfungskette Bedenken äu-
ßern können 
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Vorgaben gem. CSR-RUG Zu be-
rück-
sichti-
gende 
ESRS 

Zu berücksichtigende DRs gem. 
CSRD RegE 

Durch DRs abgedeckte As-
pekte (CSR-RUG) 

S2-4 – Ergreifung von Maßnahmen 
in Bezug auf wesentliche Auswirkun-
gen und Ansätze zum Management 
wesentlicher Risiken und zur Nut-
zung wesentlicher Chancen im Zu-
sammenhang mit Arbeitskräften in 
der Wertschöpfungskette sowie die 
Wirksamkeit dieser Maßnahmen und 
Ansätze - DP 36 

ESRS 
S3 

S3-1 – Gruppen- und Einzelrichtli-
nien im Zusammenhang mit betroffe-
nen Gemeinschaften 

S3-4 – Ergreifung von Maßnahmen 
in Bezug auf wesentliche Auswirkun-
gen auf betroffene Gemeinschaften 
und Ansätze zum Management we-
sentlicher Risiken und zur Nutzung 
wesentlicher Chancen im Zusam-
menhang mit betroffenen Gemein-
schaften sowie die Wirksamkeit die-
ser Maßnahmen - DP 36 

ESRS 
S4 

S4-1 – Gruppen- und Einzelrichtli-
nien im Zusammenhang mit Ver-
brauchern und Endnutzern 

S4-4 - Ergreifung von Maßnahmen 
in Bezug auf wesentliche Auswirkun-
gen auf Verbraucher:innen und End-
nutzer:innen und Ansätze zum Ma-
nagement wesentlicher Risiken und 
zur Nutzung wesentlicher Chancen 
im Zusammenhang mit Verbrau-
cher:innen und Endnutzer:innen so-
wie die Wirksamkeit dieser Maßnah-
men und Ansätz 

5. die Bekämpfung von 
Korruption und Beste-
chung, wobei sich die 
Angaben beispielsweise 
auf die bestehenden In-
strumente zur Bekämp-
fung von Korruption und 
Bestechung beziehen 
können. 

ESRS 
G1 

G1-1 - Gruppen- und Einzelrichtli-
nien in Bezug auf Unternehmenspo-
litik und Unternehmenskultur 

- Korruption und Bestechung 

G1-3 – Verhinderung und Aufde-
ckung von Korruption und Beste-
chung 

- Korruption und Bestechung 

G1-4 –Korruptions- oder Beste-
chungsfälle 

- Korruption und Bestechung 
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Vorgaben gem. CSR-RUG Zu be-
rück-
sichti-
gende 
ESRS 

Zu berücksichtigende DRs gem. 
CSRD RegE 

Durch DRs abgedeckte As-
pekte (CSR-RUG) 

§ 
289 
c) 

Abs
. 3, 
HG
B 

(3) Zu den in Absatz 2 
genannten Aspekten 
sind in der nichtfinanzi-
ellen Erklärung jeweils 
diejenigen Angaben zu 
machen, die für das 
Verständnis des Ge-
schäftsverlaufs, des 
Geschäftsergebnis-
ses, der Lage der Ka-
pitalgesellschaft sowie 
der Auswirkungen ih-
rer Tätigkeit auf die in 
Absatz 2 genannten 
Aspekte erforderlich 
sind, einschließlich 

      

1. einer Beschreibung 
der von der Kapitalge-
sellschaft verfolgten 
Konzepte, einschließlich 
der von der Kapitalge-
sellschaft angewandten 
Due-Diligence-Pro-
zesse, 

ESRS 2 GOV-4 – Erklärung zur Sorgfalts-
pflicht 

  

ESRS 
E1 

E1-2 – Gruppen- und Einzelrichtli-
nien im Zusammenhang mit dem Kli-
maschutz und der Anpassung an 
den Klimawandel 

  

ESRS 
S1 

S1-1 – Gruppen- und Einzelrichtli-
nien im Zusammenhang mit den Ar-
beitskräften des Unternehmens 

  

ESRS 
S2 

S2-1 – Gruppen- und Einzelrichtli-
nien im Zusammenhang mit Arbeits-
kräften in der Wertschöpfungskette 

  

ESRS 
S3 

S3-1 – Gruppen- und Einzelrichtli-
nien im Zusammenhang mit Be-
troffenen Gemeinschaften 

  

ESRS 
S4 

S4-1 – Gruppen- und Einzelrichtli-
nien im Zusammenhang mit Ver-
braucher:innen und Endnutzer:innen 

  

ESRS 
G1 

G1-1 – Gruppen- und Einzelrichtli-
nien in Bezug auf Unternehmenspo-
litik und Unternehmenskultur 

  

2. der Ergebnisse der 
Konzepte nach Num-
mer 1 

ESRS 
E1 

E1-3 – Maßnahmen und Mittel im 
Zusammenhang mit den Klimastra-
tegien 

  

E1-4 – Ziele im Zusammenhang mit 
dem Klimaschutz und der Anpas-
sung an den Klimawandel 

  

ESRS 
S1 

S1-3 Verfahren zur Behebung nega-
tiver Auswirkungen und Kanäle, über 
die eigene Arbeitskräfte Bedenken 
äußern können 

  



IBB 

 
226 

Vorgaben gem. CSR-RUG Zu be-
rück-
sichti-
gende 
ESRS 

Zu berücksichtigende DRs gem. 
CSRD RegE 

Durch DRs abgedeckte As-
pekte (CSR-RUG) 

S1-4 Ergreifung von Maßnahmen in 
Bezug auf wesentliche Auswirkun-
gen und Ansätze zur Minderung we-
sentlicher Risiken und zur Nutzung 
wesentlicher Chancen im Zusam-
menhang mit den Arbeitskräften des 
Unternehmens sowie die Wirksam-
keit dieser Maßnahmen und Ansätze 

  

ESRS 
S2 

S2-4 – Ergreifung von Maßnahmen 
in Bezug auf wesentliche Auswirkun-
gen auf Arbeitskräfte in der Wert-
schöpfungskette und Ansätze zum 
Management wesentlicher Risiken 
und zur Nutzung wesentlicher Chan-
cen im Zusammenhang mit Arbeits-
kräften in der Wertschöpfungskette 
sowie die Wirksamkeit dieser Maß-
nahmen 

  

ESRS 
S3 

S3-4 - Ergreifung von Maßnahmen 
in Bezug auf wesentliche Auswirkun-
gen auf betroffene Gemeinschaften 
und Ansätze zum Management we-
sentlicher Risiken und zur Nutzung 
wesentlicher Chancen im Zusam-
menhang mit betroffenen Gemein-
schaften sowie die Wirksamkeit die-
ser Maßnahmen 

  

ESRS 
S4 

S4-4 – Ergreifung von Maßnahmen 
in Bezug auf wesentliche Auswirkun-
gen auf Verbraucher und Endnutzer 
und Ansätze zum Management we-
sentlicher Risiken und zur Nutzung 
wesentlicher Chancen im Zusam-
menhang mit Verbrauchern und 
Endnutzern sowie die Wirksamkeit 
dieser Maßnahmen 

  

S4-5 – Ziele im Zusammenhang mit 
der Bewältigung wesentlicher negati-
ver Auswirkungen, der Förderung 
positiver Auswirkungen und dem 
Umgang mit wesentlichen Risiken 
und Chancen 

  



IBB 

 
227 

Vorgaben gem. CSR-RUG Zu be-
rück-
sichti-
gende 
ESRS 

Zu berücksichtigende DRs gem. 
CSRD RegE 

Durch DRs abgedeckte As-
pekte (CSR-RUG) 

3. der wesentlichen Ri-
siken, die mit der eige-
nen Geschäftstätigkeit 
der Kapitalgesellschaft 
verknüpft sind und die 
sehr wahrscheinlich 
schwerwiegende nega-
tive Auswirkungen auf 
die in Absatz 2 genann-
ten Aspekte haben oder 
haben werden, sowie 
die Handhabung dieser 
Risiken durch die Kapi-
talgesellschaft, 

ESRS 2 SBM-3 – Wesentliche Auswirkun-
gen, Risiken und Chancen und ihr 
Zusammenspiel mit Strategie und 
Geschäftsmodell 

  

4. der wesentlichen Ri-
siken, die mit den Ge-
schäftsbeziehungen der 
Kapitalgesellschaft, ih-
ren Produkten und 
Dienstleistungen ver-
knüpft sind und die sehr 
wahrscheinlich schwer-
wiegende negative Aus-
wirkungen auf die in Ab-
satz 2 genannten As-
pekte haben oder haben 
werden, soweit die An-
gaben von Bedeutung 
sind und die Berichter-
stattung über diese Risi-
ken verhältnismäßig ist, 
sowie die Handhabung 
dieser Risiken durch die 
Kapitalgesellschaft, 

ESRS 2 SBM-3 – Wesentliche Auswirkun-
gen, Risiken und Chancen und ihr 
Zusammenspiel mit Strategie und 
Geschäftsmodell 
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Vorgaben gem. CSR-RUG Zu be-
rück-
sichti-
gende 
ESRS 

Zu berücksichtigende DRs gem. 
CSRD RegE 

Durch DRs abgedeckte As-
pekte (CSR-RUG) 

5. der bedeutsamsten 
nichtfinanziellen Leis-
tungsindikatoren, die 
für die Geschäftstätig-
keit der Kapitalgesell-
schaft von Bedeutung 
sind, 

  >> Nicht relevant, da keine bedeut-
samen nichtfinanziellen Leistungsin-
dikatoren vorliegen. 

  

6. soweit es für das Ver-
ständnis erforderlich ist, 
Hinweisen auf im Jah-
resabschluss ausgewie-
sene Beträge und zu-
sätzliche Erläuterungen 
dazu. 

  Es wurden keine Hinweise/Verweise 
auf den Geschäftsbericht bzw. Kon-
zernabschluss aufgenommen. 

  

§ 
289 
c) 

Abs
. 4, 
HG
B 

Wenn die Kapitalge-
sellschaft in Bezug auf 
einen oder mehrere 
der in Absatz 2 ge-
nannten Aspekte kein 
Konzept verfolgt, hat 
sie dies anstelle der 
auf den jeweiligen As-
pekt bezogenen Anga-
ben nach Absatz 3 
Nummer 1 und 2 in der 
nichtfinanziellen Er-
klärung klar und be-
gründet zu erläutern. 

ESRS 2 Bei den Aspekten "Umweltbelange" 
(1), "Arbeitnehmerbelange"(2), "So-
zialbelange" (3) und "Bekämpfung 
von Korruption und Bestechung" (5) 
bestehen entsprechende Konzepte 
und werden in den jeweiligen ESRS 
offengelegt (siehe oben), weshalb 
hier keine Fehlanzeigepflicht not-
wendig ist. Bei dem Aspekt "Achtung 
der Menschrechte" (4) wird im ESRS 
S1-1 Abs. 20 a) beschrieben, dass 
die Wahrung der Menschenrechte 
elementarer Bestandteil der Ge-
schäftstätigkeit ist aber eine Grund-
satzerklärung zur Wahrung der Men-
schenrechte für die IBB Gruppe ak-
tuell noch nicht vorliegt, für die kom-
menden Jahre allerdings geplant ist. 
Demzufolge wurde hier der Fehlan-
zeigepflicht nachgekommen. 
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